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                                            Foto: Sandra Neumann Liebe Mitarbeiter*innen, in der vorliegenden Broschüre sind alle tariflichen Rege- lungen für die Beschäftigen und Auszubildenden des stu- dierendenWERKs inklusive der wichtigsten Überleitungsre- gelungen und den jeweils in der Vergangenheit erfolgten Änderungen enthalten. Sie enthält zudem die Entgelttabel- len gültig ab März April 2020. Die vorliegende Dokumentensammlung soll es Ihnen er- möglichen, sich selbst Einblick in alle geltenden Regelungen verschaffen zu können. Wir wissen, dass es sich um ein komplexes Regelwerk han- delt. Trauen Sie sich daher, Fragen zu stellen! Der Personal- service steht Ihnen hierfür gerne stets zur Verfügung. 4 Berlin, Januar 2020 Petra Mai-Hartung Geschäftsführerin 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         5

                                        
                                            Tarifwerk 2020 5 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         6

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Durchgeschriebene Fassung des TVöD für den Bereich Verwaltung im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TVöD-V) vom 7. Februar 2006 in der Fassung der Änderungsvereinbarung Nr. 13 vom 18. April 2018 Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver- bände (VKA) so- wie den Gewerkschaften ver.di – Vereinte Dienstlei- stungsgewerk- schaft (ver.di) und dbb beamtenbund und tarifunion. Die durchgeschriebene Fassung gibt den Stand vom 18. April 2018 wieder. Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Leipziger Straße 51 10117 Berlin www.vka.de 6 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Vorbemerkungen 1. Der TVöD – Allgemeiner Teil – und der jeweilige Besondere Teil Verwaltung (BT-V), Krankenhäuser (BT-K), Pflege- und Betreuungseinrichtungen (BT-B), Sparkassen (BT-S), Flughäfen (BT-F) und Entsorgung (BT-E) bilden im Zusammenhang das Tarifrecht für den jeweiligenDienstleistungsbereich. 2. Zur besseren Übersicht und Lesbarkeit haben die Tarifvertragsparteien aus dem Allgemeinen Teil des TVöD und dem jeweiligen Besonderen Teil entspre- chend der Prozessvereinbarung vom 9. Januar 2003 durchgeschriebene Fassungen für die sechs Dienst- leistungsbereicheerstellt. 3. Die Kündigung eines unter Nr. 1 genannten Tarif- vertrages oder einzelner Regelungen davon hat un- mittelbare Rechtswirkung auf die entsprechende/n durchgeschriebene/n Fassung/en. 4. Die durchgeschriebenen Fassungen regeln nicht das Verhältnis der Tarifvertragsparteien als Norm- geber zueinander (Innenverhältnis). Sie sind nicht die Grundlage für Tarifverhandlungen oder Kündi- gungen, denn Allgemeiner Teil und die Besonderen Teile bleiben rechtlich selbstständige Tarifverträge. Die durchgeschriebenen Fassungen enthalten aus- schließlich Rechtsnormen für die Anwendungsebene im Außenverhältnis (Arbeitgeber, Beschäftigte, Ge- richte etc.). Jeder durchgeschriebenen Fassung wird eine Legende angefügt, aus der sich die Entspre- chungen der Regelungen des jeweiligen Besonderen V - D ö V T 7 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Teils zu den Bestimmungen des TVöD – Allgemeiner Teil –ergeben. 5. Tarifverhandlungen zur Änderung oder Ergänzung des Tarifrechts werden auf der Grundlage der unter Nr. 1 genannten Tarifverträge geführt. Etwaige Ände- rungen oder Ergänzungenändern auch die durchge- schriebenen Fassungen. Inhaltsverzeichnis1 Abschnitt I Allgemeine Vorschriften § 1 § 2 § 3 § 4 §5 Geltungsbereich Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit Allgemeine Arbeitsbedingungen Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personal gestellung Qualifizierung Abschnitt II Arbeitszeit RegelmäßigeArbeitszeit Sonderformen derArbeit Ausgleich für Sonderformen derArbeit Bereitschaftszeiten § 6 § 7 § 8 § 9 §10 Arbeitszeitkonto §11 Teilzeitbeschäftigung 8 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Abschnitt III Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen Eingruppierung Eingruppierung in besonderenFällen wertigenTätigkeit Tabellenentgelt Stufen der Entgelttabelle §12 §13 §14 Vorübergehende Übertragung einer höher §15 §16 §17 Allgemeine Regelungen zu denStufen §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24 §25 Leistungsentgelt Erschwerniszuschläge Jahressonderzahlung Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzah lung Entgelt im Krankheitsfall Besondere Zahlungen Berechnung und Auszahlung des Entgelts Betriebliche Altersversorgung 1Redaktionell angepasst. Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung Erholungsurlaub Zusatzurlaub Sonderurlaub §26 §27 §28 §29 Arbeitsbefreiung V - D ö V T 9 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Abschnitt V Befristung und Beendigung des Arbeitsverhält- nisses §30 §31 §32 §33 Kündigung §34 §35 Befristete Arbeitsverträge Führung auf Probe Führung aufZeit Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne- Kündigung des Arbeitsverhältnisses Zeugnis Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften §36 Anwendung weitererTarifverträge §37 Ausschlussfrist §38 Begriffsbestimmungen §38a Übergangsvorschriften §39 Inkrafttreten,Laufzeit Anhang zu §6 Anhang zu §9 Arbeitszeit von Cheffahrerinnen und Cheffahrern BereitschaftszeitenHausmeiste rinnen/Hausmeister, Bereitschaftszeiten im Rettungs dienst und in Leitstellen Anlage1 AnlageA AnlageB AnlageC Entgeltordnung (VKA) Tabellenentgelt aufgehoben Tabellenentgelt Beschäftigte im Sozial- 10 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 und Erziehungsdienst Sonderregelungen für bestimmte Be schäftigte AnlageD Niederschriftserklärungen Legende über die Entsprechungen der TVöD-V-Re- gelungen zu den jeweiligen Bestimmungen im TVöD- AT bzw. BT-V. _ Redaktioneller Hinweis für die in den Fußnoten verwendeten Abkür- zungen: AT BT-V = Allgemeiner TeilTVöD. = Besonderer TeilVerwaltung. V - D ö V T 11 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Abschnitt I Allgemeine Vorschriften § 1 Geltungsbereich (1) Die nachfolgenden Regelungen gelten für Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer – nachfolgend Be- schäftigte genannt – , die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Ar- beitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der Vereinigung der kom- mu- nalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist, soweit sie nicht unter die Regelungen anderer durchgeschriebener Fassungen der Besonderen Teile fallen. Protokollerklärung zu Absatz 1: 1Für Beschäftigte a) im Betriebs- und Verkehrsdienst von nichtbun- deseigenen Eisenbahnen und deren Nebenbetrie- ben, b) im kommunalen feuerwehrtechnischenDienst, c) in Forschungseinrichtungen mit kerntech- nischenForschungsanlagen, d) im forstlichen Außendienst, e) in Hafenbetrieben, Hafenbahnbetrieben und deren Nebenbetrieben, f) in landwirtschaftlichen Verwaltungen und Be- trieben, Weinbau- und Obstanbaubetrieben, g) als Lehrkräfte, h) als Lehrkräfte anMusikschulen, i) alsSchulhausmeister, j) beim Bau und Unterhaltung vonStraßen, k) an Theatern undBühnen gilt der TVöD-V mit den Sonderregelungen der An- 12 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 lage D. 2Die Sonderregelungen sind Bestandteil des TVöD-V. (2) Diese Regelungen gelten nicht für a) Beschäftigte als leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 BetrVG, wenn ihre Arbeitsbedin- gungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie Chefärztinnen/Chefärzte, b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 hinaus- gehendes regelmä- ßiges Entgelterhalten, c) [nichtbesetzt], d) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die der TV-V oder der TV-WW/NW gilt, sowie für Ar- beitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die in rechtlich selbstständigen, dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegenden und dem fachlichen Gel- tung- sbereich des TV-V oder des TV-WW/NW zuzu- ordnenden Betrieben mit in der Regel mehr als 20 zum Betriebsrat wahlberechtigten Arbeitneh- merin- nen/Arbeitnehmern beschäftigt sind und Tätigkeiten auszuüben haben, wel- che dem fach- lichen Geltungsbereich des TV-V oder des TV- WW/NW zuzuordnen sind, Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. d: 1Im Bereich des Kommunalen Arbeitgeberver- bandes Nordrhein-Westfalen (KAV NW) sind auch die rechtlich selbstständigen Betriebe oder son- dergesetzlichen Verbände, die kraft Gesetzes dem Landespersonalvertretungsgesetz des Landes Nor- drhein-Westfalenunterliegen, von der Geltung des TVöD ausgenommen, wenn die Voraussetzungen des V - D ö V T 13 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 1 Abs. 2 Buchst. d im Übrigen gegeben sind. 2§ 1 Abs. 3 bleibtunberührt. e) Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, für die ein TV-N gilt, sowie für Arbeitneh- merinnen/Ar- beitnehmer in rechtlich selbstständigen Nahver- kehrsbetrieben, die in der Regel mehr als 50 zum Betriebs- oder Personalrat wahlberechtigte Ar- beitnehmerinnen/Arbeitnehmerbeschäftigen, f) Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersu- chunggilt, g) Beschäftigte,für die ein Tarifvertrag für Waldar- beiter tarifrechtlich oder einzelarbeitsvertraglich zur Anwendungkommt, sowie die Waldarbeiterim Bereich des Kommunalen Arbeitgeberverbandes- Bayern, h) Auszubildende, sowie Volontärinnen/Volontäre und Praktikantinnen/Praktikanten,2 i) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt werden, k) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB IIIverrichten, l) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-Agenturen, sofern deren Rechts- verhältnisse durch Tarifvertrag geregelt sind, m)geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, n) künstlerisches Theaterpersonal, Orchestermu- sikerinnen/Orchestermusiker sowie technisches Leitungspersonal und technisches Theaterperso- nal nach Maßgabe der nachfolgenden Protokoll- erklärungen, 14 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärungen zu Absatz 2 Buchst. n: 1. 1Technisches Leitungspersonal umfasst tech- nische Direktorinnen/ Direktoren, Leiterinnen/Lei- ter der Ausstattungswerkstätten, des Be- leuch- tungswesens, der Bühnenplastikerwerkstatt, des Kostümwe- sens/der Kostümabteilung, des Mal- saals, der Tontechnik sowie Chef- maskenbildne- rinnen/Chefmaskenbildner. 2Für die benannten Funktio- nen kann in den Theatern je künstle- rischer Sparte jeweils nur eine Be- schäftigte/ein Beschäftigter bestelltwerden. 2Buchstabe h) redaktionell angepasst. 2. Unter den TVöD fallen Bühnenarbeiterinnen/ Bühnenarbeiter sowie Kosmetikerinnen/Kosme- tiker, Rüstmeisterinnen/Rüstmeister, Schlosserin- nen/Schlosser, Schneiderinnen/Schneider, Schuh- macherinnen/Schuhmacher, Tapeziererinnen/ Tapezierer, Tischlerinnen/Tischler einschließlich jeweils der Meisterinnen/Meister in diesen Beru- fen, Orchesterwartinnen/Orchesterwarte, tech- nische Zeichnerinnen/Zeichner und Waffenmei- sterinnen/Waffenmeister. 3. In der Regel unter den TVöD fallen Beleuch- terinnen/Beleuchter, Beleuchtungsmeisterinnen/ Beleuchtungsmeister, Bühnenmeisterinnen/ Büh- nenmeister, Garderobieren/Garderobiers bzw. Ankleiderinnen/ Ankleider, Gewandmeisterinnen/ Gewandmeister, Requisitenmeisterin- nen/Requi- sitenmeister, Requisiteurinnen/Requisiteure, Sei- tenmeisterinnen/Seitenmeister, Tonmeisterinnen/ V - D ö V T 15 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tonmeister, Tontechnikerinnen/Tontechniker und Veranstaltungstechnikerinnen/Veranstaltungs- techniker. 4. In der Regel nicht unter den TVöD fallen In- spektorinnen/Inspektoren, Kostümmalerinnen/ Kostümmaler, Maskenbildnerinnen/Maskenbild- ner, Oberinspektorinnen/Oberinspektoren, Thea- termalerinnen/Theatermaler undTheaterplastike- rinnen/Theaterplastiker. o) [nicht besetzt] p) Beschäftigte als Hauswarte und/oder Liegen- schaftswarte bei der Bundesanstalt für Immobili- enaufgaben, die aufgrund eines Geschäftsbesor- gungsvertrages tätig sind, q) Beschäftigte, die ausschließlich in Erwerbs- zwecken dienenden landwirtschaftlichen Ver- waltungen und Betrieben, Weinbaubetrieben, Gartenbau- und Obstbaubetrieben und deren Nebenbetrieben tätig sind; dies gilt nicht für Be- schäftigte in Gärtnereien, gemeindlichen Anlagen und Parks sowie in anlagenmäßig oder parkartig bewirtschafteten Gemeindewäldern, r) Beschäftigte in Bergbaubetrieben, Brauereien, Formsteinwerken, Gaststätten, Hotels, Porzellan- manufakturen, Salinen, Steinbrüchen, Steinbruch- betrieben undZiegeleien, s)Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, wis- senschaftliche und studentische Hilfskräfte und Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wissenschaftlichen Forschungsinstituten sowie künstlerische Lehrkräfte an Kunsthochschulen, Mu- sikhochschulen und Fachhochschulen für Musik. 16 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 2 Buchst. s: Ausgenommen sind auch wissenschaftliche Assi- stentinnen/Assistenten, Verwalterinnen/Verwalter von Stellen wissenschaftlicher Assistentinnen/Assis- tenten und Lektorinnen/Lektoren, soweit und solan- ge entsprechende Arbeitsverhältnisse am 1. Oktober 2005 bestehen oder innerhalb der Umsetzungsfrist des § 72 Abs. 1 Satz 7 HRG begründet werden (gilt auch für For- schungseinrichtungen); dies gilt auch für nachfolgende Verlängerungen solcher Arbeits- verhältnisse. [nichtbesetzt]. (3) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in begründeten Einzelfällen möglich, Betriebe,die dem- fachlichen Geltungsbereichdes TV-V oder des TV- WW/NW entsprechen, teilweise oder ganz in den Geltungsbereich des TVöD-V einzubeziehen. 2Durch landesbezirklichen Tarifvertrag ist es in begründeten Einzelfällen (z. B. für Bereiche außerhalb des Kern- geschäfts) möglich, Betriebsteile, die dem Geltungs- bereich eines TV-N entsprechen, in den Geltungsbe- reich a) des TV-V einzubeziehen, wenn für diesen- Betriebsteil ein TV-N anwendbar ist und der Betriebsteil in der Regel nicht mehr als 50 zum Betriebs- oder Personalrat wahlberechtigte Ar- beitnehmerinnen/Arbeitnehmer beschäftigt, oder b) des TVöD einzubeziehen. V - D ö V T 17 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit § 2 (1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlichabgeschlossen. (2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Ar- beitgeber dürfen nur begründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem un- mittelbaren Sachzusammenhang stehen. 2Andern- falls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. (3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können geson- dert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbartist. (4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gel- ten als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit ver- einbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhält- nis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit. § 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen (1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch ge- setzliche Vorschrif- ten vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über- die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. (1.1) 1Die im Rahmen des Arbeitsvertrages geschul- dete Leistung ist gewissenhaftund ordnungsgemäß 18 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 auszuführen. 2Beschäftigte bei Arbeitgebern, in de- ren Aufgabenbereichen auch hoheitliche Tätigkeiten wahrgenommen werden, müssen sich durch ihr ge- samtes Verhalten zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzesbeken- nen.3 3Entspricht § 41BT-V. (2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Beloh- nungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige Ver- günstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nich tan- nehmen. 2Aus- nahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäf- tigten derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. (3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Be- schäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Ne- bentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsver- traglichen Pflichten der Beschäftigten oder berech- tigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 3Für Nebentätigkeiten bei demselben Arbeitgeber oder im übrigen öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) kann eine Ablieferungspflicht zur Auflage gemachtwerden. (4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlas- sung berechtigt, die/den Beschäftigte/n zu verpflich- ten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der arbeitsvertraglich ge- V - D ö V T 19 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 schuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei der beauf- tragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt, eine Per- sonalärztin/einen Personalarzt oder eine Amtsärz- tin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebs- parteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersu- chung trägt derArbeitgeber. (5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Aus- züge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. (6) Die Schadenhaftung der Beschäftigten ist bei dienstlich oder betrieblich veranlassten Tätigkeiten auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalge- stellung § 4 (1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder be- trieblichen Gründen versetzt oder abgeordnet wer- den. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 20 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärungen zu Absatz 1: 1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorüberge- henden Beschäftigung bei einer anderen Dienst- stelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dau- er bestimmten Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb dessel- ben Arbeitgebers unter Fortsetzung des beste- henden Arbeitsverhältnisses. (2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer Zustimmung vo- rübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätig- keit bei einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zu- stimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet. Protokollerklärung zu Absatz 2: Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die vorübergehende Beschäfti- gung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der Allgemeine Teil des TVöD nicht zur Anwendung kommt. (3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die ar- beitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 2§ 613a V - D ö V T 21 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. Protokollerklärung zu Absatz 3: 1Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des be- stehenden Arbeitsverhältnisses– die auf Dauer ange- legte Beschäftigung bei einem Dritten. 2DieModali- täten der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich geregelt. § 5 Qualifizierung (1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Interesse von Be- schäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient- der Steigerung von Effektivität und Effizienz des öf- fentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kom- petenzen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Quali- fizierung auch als Teil der Personalentwicklung. (2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar, aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleitet, aber das durchf rei- willige Betriebsvereinbarung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden kann. 2Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im Rahmen der perso- nalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 3Weiterge- hende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt. 22 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung), b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit; Umschu- lung) und d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwe- senheit (Wiedereinstiegsqualifizierung). 2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den Beschäftigten schriftlich bestätigt. (4) 1Beschäftigte haben – auch in den Fällen des Ab- satzes 3 Satz 1 Buchst. d – Anspruch auf ein regel- mäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird,ob und welcher Qualifizie- rungsbedarf besteht. 2DiesesGespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 3Wird nichts an- deres geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen. – (5) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme einschließlich Reisekosten – werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden, grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbeitrag wird durch eine Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. V - D ö V T 23 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeiterfolgen. (6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaß- nahmen gelten als Arbeitszeit. (7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen werden. (8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird. Abschnitt II Arbeitszeit § 6 Regelmäßige Arbeitszeit (1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen für a) [nicht besetzt], b) die Beschäftigten im Tarifgebiet West durchschnittlich 39 Stunden wöchent- lich, im Tarifgebiet Ost durchschnittlich 40 Stunden wöchentlich. 2Bei Wechselschichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die Arbeitszeit eingerechnet. 3Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, aus notwendigen betrieblichen/ 24 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden. Schifffahrt) oder (1.1) In Verwaltungen und Betrieben, in denen auf Grund spezieller Aufgaben (z. B. Ausgrabungen, Expeditionen, saisonbedingt erheblich verstärkte Tätigkeiten anfallen, kann für diese Tätigkeiten die regelmäßige Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen ver- längert werden, wenn durch Verkürzung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bis zum Ende des Ausgleichszeitraums nach Absatz 2 Satz 1 ein entsprechender Zeitausgleich durchgeführt wird.4 (2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 2Abweichend von Satz1 kann bei Beschäftigten, die ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer Zeitraum zugrunde gelegt werden. (3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Ver- hältnisse zulassen, wird die/der Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts nach §21 von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig V - D ö V T 25 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 ausgefallenen Stunden. Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 3: Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Beschäftigten,die wegen des Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müssten. (4) Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer Betriebs-/ Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden. Protokollerklärung zu Absatz 4: In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. von Sonntags-, (5) Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betrieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Feiertags-, Nacht-, Leistung Wechselschicht-, – bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung – zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit verpflichtet. Schichtarbeit sowie 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung (6) kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb 26 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 eines Arbeitszeitkorridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. (7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen. 4Entspricht § 42BT-V. (8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und Schichtarbeit. (9) Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personalvertretungsgesetz Anwendung findet, kann eine Regelung nach den Absätzen 4, 6 und 7 in einem landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. (9.1) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich der Reisetage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmäßige, durchschnittliche oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtberücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht würde. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten insgesamt 15 Stunden im Monat, so V - D ö V T 27 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 werden auf Antrag 25 v.H. dieser überschreitenden Zeiten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäftigten ist Rechnung zu tragen. 5Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Arbeitgeber nach eigenen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von den Sätzen 1 bis 4 maßgebend.5 Protokollerklärung zu § 6: Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von den Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 und 7) möglich. Sie dürfen keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten. § 7 Sonderformen der Arbeit (1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, beidenen Beschäftigte durchschnittlich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht 2Wechselschichten herangezogen sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. werden. 28 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird. (3) Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 5Absatz 9.1 Sätze 1 bis 4 entsprechen § 44 Abs. 2 BT-V. Satz 5 entspricht redaktionell angepasstem § 44 Abs. 3 BT-V. (4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Arbeitgebers außerhalb der regel- mäßigen Arbeitszeit an einer dem Arbeitgeber anzu- zeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einemv ergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind. (5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. (6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teil- zeitbeschäftigte über die vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten. V - D ö V T 29 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (7) Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeit- gebers geleisteten Arbeitsstunden,die überdie im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von Vollbe- schäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienst- planmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeits- stunden hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden. (8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeits- stunden Überstunden, die a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorri- dors nach § 6 Abs. 6 über45 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, b) im Falle der Einführung einer täglichen Rah- menzeit nach § 6 Abs. 7 außerhalb der Rahmen- zeit, c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im Schicht- plan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgeglichen werden, angeordnet worden sind. Ausgleich für Sonderformen der Arbeit § 8 (1) 1Der/Die Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. ²Die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbe- schäftigten 30 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 – je Stunde ohne Freizeitausgleich a) für Überstunden in den Entgeltgruppen 1 bis 9b in den Entgeltgruppen 9c bis 15 b) für Nachtarbeit c) für Sonntagsarbeit d) bei Feiertagsarbeit mit Freizeitausgleich e) für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr f) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt 30 v.H., 15 v.H., 20 v.H., 25 v.H., 135 v.H., 35v.H., 35v.H., 20 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabel- lenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 3Beim Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzu- schlag gezahlt. 4Auf Wunsch der/des Beschäftigten können, soweit ein Arbeitszeitkonto (§ 10) einge- richtet ist und die betrieblichen/dienstlichen Ver- hältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Vom- hundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausgeglichen werden. 5Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche. Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: [nicht besetzt]6 V - D ö V T 31 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 2 Buchst. d: 1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Fei- ertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt. (1.1) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entspre- chende Freizeit auszugleichen. 2Sofern kein Arbeits- zeitkonto nach § 10 eingerichtet ist oder wenn ein solches besteht, die/der Beschäftigte jedoch keine Faktorisierung nach Absatz 1 geltend macht, erhält die/der Beschäftigte für Überstunden (§ 7 Abs. 7), die nicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats – möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats – nach deren Entstehen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde 100 v.H. des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Der Anspruch auf den Zeit- zuschlag für Überstunden nach Absatz 1 besteht un- abhängig von einem Freizeitausgleich.7 (2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festge- legten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenent- gelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe. 32 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 2: Mit dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stun- den gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu § 6 anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden. (3) 1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pau- schale je Entgeltgruppebezahlt. 6 Ersetzt durch § 43BT-V. 7 Entspricht § 43BT-V. 2 Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen Stundenentgelts nach Maß-gabe der Entgelttabelle. 3Maßgebend für die Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft beginnt. 4Für die Arbeitslei- stung innerhalb der Rufbereitschaft außerhalb des Aufenthaltsortes im Sinne des § 7 Abs. 4 wird die Zeit jeder einzelnen Inanspruchnahme einschließlich der hier- für erforderlichen Wegezeiten jeweils auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Über- stunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 5Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Abs. 4 telefonisch (z. B. in Form einer Auskunft) oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend von Satz 4 die Summe dieser Arbeitslei- stungen auf die nächste volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwai- gen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 6Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, soweit die Buchung auf V - D ö V T 33 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 das Arbeitszeitkonto nach § 10 Abs. 3 Satz 2 zuläs- sig ist. 7Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7 liegt bei einer ununterbrochenen Rufbereit- schaft von weniger als zwölf Stunden vor. 9In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. Protokollerklärung zu Absatz 3: Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des Be- ginns der Rufbereitschaft abzustellen. (4) 1Das Entgelt für Bereitschaftsdienst wird landes- bezirklich geregelt. 2Bis zum Inkrafttreten einer Re- gelung nach Satz 1 gelten die in dem jeweiligen Be- trieb/ der jeweiligen Verwaltung/Dienststelle am 30. September 2005 jeweils geltenden Bestimmungen- fort. (5) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig- Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel- schichtzulage von 0,63 Euro pro Stunde. (6) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 40 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stun- de. 34 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 9 Bereitschaftszeiten (1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer an- deren vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfü- gung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selb- ständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwie- gen. 2FürBeschäftigte, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschafts- zeiten fallen, gelten folgendeRegelungen: a) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarif- liche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). b) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende derregelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht ge- sondert ausgewiesen. c) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschafts- zeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. d) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschafts- zeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchent- lich nicht überschreiten. 3Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vo- rübergehend angelegte Organisationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheb- lichem Umfang Bereitschaftszeiten anfallen. (2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf im Gel- tungsbereich eines Personalvertretungsgesetzes ei- ner einvernehmlichen Dienstvereinbarung. 2§ 6 Abs. 9 gilt entsprechend. 3Im Geltungsbereich des Betriebs- V - D ö V T 35 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 verfassungsgesetzes unterliegt die Anwendung die- ser Vorschrift der Mitbestimmung im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG. (3) [nicht besetzt] Protokollerklärung zu §9: Diese Regelung gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. § 10 Arbeitszeitkonto (1) 1DurchBetriebs-/Dienstvereinbarung kann ein- Arbeitszeitkonto eingerichtet werden. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in dem/der ein Personal- vertretungsgesetz Anwendung findet, kann eine Re- gelung nach Satz 1 auch in einem landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn eine Dienstver- einbarung nicht einvernehmlich zustande kommt und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat. 3Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Abs. 6) oder eine Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzurichten. (2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festge- legt, ob das Arbeitszeitkonto im ganzen Betrieb/in der ganzen Verwaltung oder Teilen davon eingerich- tet wird. 2Alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwal- tungsteile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeit- kontos erfasst. 36 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 6 Abs. 2 festgelegten Zeit- raums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld bestehen bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 Abs. 1.1 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewan- delte Zuschläge nach § 8 Abs. 1 Satz 4 gebucht wer- den. 2Weitere Kontingente (z. B. Rufbereitschafts-/ Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-/ Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben wer- den. 3Die/Der Beschäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-/Dienstvereinbarung festgelegten Zeit- raum, welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.8 (4) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minde- rung des Zeitguthabens nicht ein. (5) In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbe- sondere folgende Regelungen zu treffen: a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stun- den) und das höchstzulässige Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 Stunden), die inner- halb eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen; b) nach dem Umfang des beantragten Freizeit- ausgleichs gestaffelte Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von Zeit- schulden durch die/denBeschäftigten; c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitgut- haben zu bestimmten Zeiten (z. B. an so genann- V - D ö V T 37 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 ten Brückentagen) vorzusehen; d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Freizeitausgleich kurzfristig wider- ruft. (6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines Langzeitkontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebs-/Personalrat zu beteiligen und – bei Insolvenzfähigkeit des Arbeitgebers – eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen. § 11 Teilzeitbeschäftigung (1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebe- dürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht entgegen- stehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag auf bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäf- tigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persönlichen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 38 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine Teilzeitbeschäftigung ver- einbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zugelangen. 8 Absatz 3 redaktionell angepasst. (3) Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Besetzung eines Voll- zeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt werden. Protokollerklärung zu Abschnitt II: Bei Inkrafttreten dieses Tarifvertrages bestehende Gleitzeitregelungen bleiben unberührt. Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen Abschnitt III § 12 Eingruppierung (1) Die Eingruppierung der/des Beschäftigten rich- tet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 1-Entgeltordnung(VKA). Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er ein- gruppiert ist. V - D ö V T 39 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) 1Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ein- gruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. 2Die gesamte auszuübende Tä- tigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgrup- pe erfüllen. 3Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Ar- beitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, in- soweit zusammen zu beurteilen. 4Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 2 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede An- forderung. 5Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von den Sätzen 2 bis 4 abweichendes zeitliches Maß be- stimmt, gilt dieses. 6Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein. Protokollerklärung zu Absatz 2: 1Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließ- lich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitser- gebnis führen (z. B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bau- 40 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 zeichnung, Konstruktion einer Brücke oder eines Brückenteils, Bearbeitung eines Antrags auf eine Sozialleistung, Betreuung einer Person oder Perso- nengruppe, Durchführung einer Unterhaltungs- oder Instandsetzungsarbeit). 2Jeder einzelne Arbeits- vorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufge- spalten werden. 3Eine Anforderung im Sinne der Sät- ze 2 und 3 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer nied- rigeren Entgeltgruppe. (3) Die Entgeltgruppe der/des Beschäftigten ist im Arbeitsvertrag anzugeben. Eingruppierung in besonderen Fällen § 13 (1) 1Ist der/dem Beschäftigten eine andere, höher- wertige Tätigkeit nicht übertragen worden, hat sich aber die ihr/ihm übertragene Tätigkeit (§ 12 Abs. 2 Satz 1) nicht nur vorübergehend derart geändert, dass sie den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht (§ 12 Abs. 2 Sätze 2 bis 6), und hat die/der Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist sie/er mit Beginn des dar- auffolgenden Kalendermonats in der höheren Ent- geltgruppe eingruppiert. 2Für die zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß. V - D ö V T 41 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) 1Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tä- tigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfä- higkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs- Monaten eingerechnet. 2Bei einer längeren Unter- brechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem. (3) Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgelt- gruppe entspricht, gilt § 14 Abs. 1 sinngemäß. Protokollerklärung zu §§ 12, 13: Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung bleiben unberührt. § 14 Vorübergehende Übertragung einer höherwer- tigen Tätigkeit (1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den Tätigkeitsmerk- malen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht, und hat sie/er diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung derTätigkeit. 42 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) Durch landesbezirklichen Tarifvertrag wird im Rahmen eines Kataloges, der die hierfür in Frage kommenden Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass die Voraussetzung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der Beschäftigte ab dem ersten Tag der Vertretung in Anspruch genommen worden ist. (3) Die persönliche Zulage bemisst sich nach dem je- weiligen Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 ergeben hätte.9 § 15 Tabellenentgelt 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabel- lenentgelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach der Ent- geltgruppe ,in die sie/er eingruppiert ist, und nach- der für sie/ihn geltenden Stufe. (2) 1Die Beschäftigten erhalten Entgelt nach der An- lage A. 2Abweichend von Satz 1 erhalten Beschäf- tigte, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind, Entgelt nach der Anlage C.10 3Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen wird, entspricht V - D ö V T 43 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 bis S 8b S 9 bis S 11a S 11b bis S 13 S 14 S 15 und S 16 S 17 S 18 2 4 5 6 8 9a 9b 9c 10 11 12.11 (3) 1Im Rahmen von landesbezirklichen tarifvertrag- lichen Regelungen können für an- und ungelernte Tä- tigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze vorgenommen wer- den. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spann- breite des Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 3Die Umsetzung erfolgt durch Anwendungsvereinbarung. 9 Entspricht redaktionell angepasst § 14 Abs. 3TVöD. 10 Entspricht redaktionell angepasst § 1 Abs.1 der Anlage zu § 56 BT-V. 11 Entspricht redaktionell angepasst § 1 Abs. 3 der Anlage zu § 56BT-V. 44 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 16 Stufen der Entgelttabelle (1) Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stu- fen. (2) 1Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stu- fe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufser- fahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; ver- fügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung- von mindestens drei Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 3Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorge- sehene Tätigkeit förderlich ist. Protokollerklärung zu Absatz 2: Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Prak- tikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. (2.1) 1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufs- erfahrung vorliegt. 3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von mindes- ten seinem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfah- V - D ö V T 45 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 rung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe3. 4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruf- lichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufen- zuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 5Bei Einstel- lung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss- an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwen- det, kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhält- nis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 4 bleibt unberührt.12 Protokollerklärung zu Absatz 2.1: Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Prak- tikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als Er- werb einschlägiger Berufserfahrung. (2a) Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittel- barem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentli- chen Dienst (§ 34Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu einem Arbeitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet, kann die in dem vorherge- henden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 46 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 12 Entspricht redaktionell angepasst § 1 Abs. 2 Sätze 1 bis 5 der Anlage zu § 56 BT-V. (3) Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Lei- stung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten ei- ner un-unterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe1, Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe2, Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe3, Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. (3.1) Die Beschäftigten nach § 15 Abs. 2 Satz 2 errei- chen abweichend von Absatz 3 die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Lei- stung gemäß § 17 Abs. 2 – nach folgenden Zeiten ei- ner ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe1, Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe2, Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe3, Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.13 (4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstel- lungen erfolgen in der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vo- rangegangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 bleibt un- berührt. (4.1) 1Abweichend von Absatz 2.1 Satz 1 ist bei Be- V - D ö V T 47 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 schäftigten nach § 15 Abs. 2 Satz 2 Endstufe die Stufe 4 a) in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und b) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3. 2Abweichend von Absatz 3.1 erreichen Beschäftigte nach § 15 Abs. 2 Satz 2, die nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) in der Ent- geltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2 eingruppiert sind, die Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und die Stufe 6 nach acht ahren in Stufe 5.14 13 Entspricht redaktionell angepasst § 1 Abs. 2 Satz 6 der Anlage zu § 56 BT-V. 14 Entspricht redaktionell angepasst § 1 Abs. 2 Sätze 7 und 8 der An- lage zu § 56 BT-V. Allgemeine Regelungen zu den Stufen § 17 (1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Mo- nats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. (2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheb- lich über dem Durchschnitt liegen, kann die erforder- liche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich un- ter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeitfür das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils ver- 48 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 längert werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufen- laufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorlie- gen. 4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlän- gerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kom- mission zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienststelle angehören. 6Der Arbeit- geber entscheidet auf Vorschlag der Kommission da- rüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll. Protokollerklärung zu Absatz 2: 1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg be- stehen unabhängig voneinander und dienen unter- schiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenauf- stiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Personalentwicklung. Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz2: Bei Leistungsminderungen, die auf einem aner- kannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ge- mäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen. Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 6: Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Ent- scheidung über die leistungsbezogene Stufenzuord- nung. V - D ö V T 49 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Abs. 3 Satz 1 stehen gleich: a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeit- geber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat, e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weni- ger als einem Monat im Kalenderjahr, f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst wer- den, und Eltern zeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe voran geht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stu- fenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnah- me. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürze- ren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. (4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 14 der Anlage A wer- den die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeord- net, die sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht 50 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 haben, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Die Stufen- laufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei Höhergruppie- rungen aus einer der Stufen 2 bis 4 der Entgeltgrup- pe 9a in die Entgeltgruppe 9b wird abweichend von Satz 2 die in der jeweiligen Stufe der Entgeltgruppe 9a zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der Entgeltgruppe 9b angerechnet. 4Bei einer Ein- gruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/ der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 5Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Ver- änderung wirksam wird, das entsprechende Tabel- lenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe. (4a) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgrup- pe aus der Entgeltgruppe 1 werden die Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Wird die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber lie- gende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabel- lenentgelt für jede dazwischen liegende Entgeltgrup- pe nach Satz 1 zu berechnen. 3Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirk- sam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 festgelegten Stufe der betreffenden Entgelt- gruppe. V - D ö V T 51 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (4a. 1)1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgelt- gruppe der Anlage C werden die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der nied- rigeren Entgeltgruppe erreicht haben. 2Beträgt bei Höhergruppierungen innerhalb der Anlage C der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabel- lenentgelt und dem Tabellenentgelt nach § 17 Abs. 4 Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe in den Entgeltgruppen S 2 bis S8b vom 1. März 2018 bis 31. März 2019 weniger als 60,86 Euro, vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 weniger als 62,74 Euro und ab 1. März 2020 weniger als 63,41 Euro, in den Entgeltgruppen S 9 bis S18 vom 1. März 2018 bis 31. März 2019 weniger als 97,40 Euro, vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 weniger als 100,41 Euro und ab 1. März 2020 weniger als 101,48Euro, so erhält die/der Beschäftigte während der betref- fenden Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbe- trages den vorgenannten jeweils zustehenden Ga- rantiebetrag.15 Protokollerklärung zu Absatz 4a.1 Satz 2: Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgel- tanpassungen teil. 52 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 18 Leistungsentgelt (1) 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Be- zahlung soll dazu beitragen, die öffentlichen Dienst- leistungen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivati- on, Eigenverantwortung und Führungskompetenz gestärkt werden. (2) Das Leistungsentgelt ist eine variable und leis- tungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabel- lenentgelt. (3) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v.H. entspricht bis zu einer Vereinbarung eines hö- heren Vomhundertsatzes das für das Leistungsent- gelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen 2,00 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahresaller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Be- schäftigten des jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvo- lumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es be- steht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte. Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1: 1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Ta- bellenentgelt (ohne Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich Besitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr aus- V - D ö V T 53 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 gezahlt worden sind; nicht einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädi- gungen, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturausgleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen Beschäftigten. 2Unständige Entgeltbestandteile kön- nen betrieblich einbezogen werden. (4) 1Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabel- lenentgelt als Leistungsprämie, Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt; das Verbinden verschie- dener Formen des Leistungsentgelts ist zulässig. 2Die Leistungsprämie ist in der Regel eine einmalige Zahlung, die im Allgemeinen auf der Grundlage ein- erZielvereinbarung erfolgt; sie kann auch in zeitlicher Abfolge gezahlt werden. 3DieErfolgsprämie kann in Abhängigkeit von einem bestimmten wirtschaftli- chen Erfolg neben dem gemäß Absatz 3 vereinbarten Startvolumen gezahlt werden. 4DieLeistungszulage ist eine zeitlich befristete, widerrufliche, in der Regel monatlich wiederkehrende Zahlung. 5Leistungsent- gelte können auch an Gruppen von Beschäftigten ge- währt werden. 6Leistungsentgelt muss grundsätzlich allen Beschäftigten zugänglich sein. 7Für Teilzeitbe- schäftigte kann von § 24 Abs. 2 abgewichen werden. 15 Entspricht redaktionell angepasst § 1 Abs. 4 Sätze 2 und 3 der An- lage zu § 56 BT-V. Protokollerklärungen zu Absatz 4: 1. 1Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die zeitgerechte Einführung des Leistungsent- gelts sinnvoll, notwendig und deshalb beiderseits 54 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 gewollt ist. 2Sie fordern deshalb die Betriebspar- teien dazu auf, rechtzeitig vor dem 1. Januar 2007 die betrieblichen Systeme zu vereinbaren. 3Kommt bis zum 30. September 2007 keine betriebliche Rege- lung zustande, erhal- ten die Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2008 6 v.H. des für den Monat September jeweils zustehenden Tabellenentgelts.4Das Leistungsentgelt erhöht sich im Folgejahr um den Restbetrag des Ge- samtvolu- mens. 5Solange auch in den Folgejahren keine Eini- gung entspre- chend Satz 2 zustande kommt, gelten die Sätze 3 und 4 ebenfalls. 6Für das Jahr 2007 er- halten die Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2007 12 v.H. des für den Monat September 2007 jeweils zu- stehenden Tabellenent- gelts ausgezahlt, insgesamt jedoch nicht mehr als das Gesamtvolumen gemäß Absatz 3 Satz 1, wenn bis zum 31. Juli 2007 keine Einigung nach Satz 3 zu- stande gekommenist. 2. Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur weite- ren Stärkung der Leistungsorientierung im öffentli- chen Dienst. Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3: 1. 1Die wirtschaftlichen Unternehmensziele legt die Verwaltungs-/Unternehmensführung zu Beginn des Wirtschaftsjahres fest. 2Der wirtschaftliche Erfolg wird auf der Gesamtebene der Verwaltung/des Be- triebes festgestellt. 2. 1Soweit Beschäftigte im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 eine Tätigkeit ausüben, bei der Beamte im Voll- streckungsdienst eine Vollstreckungsdienstzulage V - D ö V T 55 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 nach der Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8) in der jeweils gültigen Fassung beanspruchen können, erhalten sie eine entsprechende Leistung als Erfolgsprämie, die neben dem im Übrigen nach § 18 zustehenden Leistungs- entgelt zu zahlen ist. 2Erhalten Beamte im Vollstre- ckungsdienst eine entsprechende Zulage aufgrund einer landesrechtlichen Regelung, bestimmt sich die Höhe der Erfolgsprämie nach Satz 1 nach die- ser landesrechtlichen Regelung. 3Dies gilt auch, wenn ein System der leistungsbezogenen Bezahlung be- trieblich nicht vereinbart ist. 4Bei der Bemessung für die Entgeltfortzahlung (§ 21) wird die Erfolgsprämie nur berücksichtigt,wenn und soweit sie bei den ent- sprechenden Bezügen der Beamten berücksichtigt wird. 5Darüber hinaus bleibt die Zahlung höherer Erfolgsprämien bei Überschreiten vereinbarter Ziele möglich. (5) 1Die Feststellung oder Bewertung von Leistun- gen geschieht durch das Vergleichen von Zieler- reichungen mit den in der Zielvereinbarung an- gestrebten Zielen oder über eine systematische Leistungsbewertung. 2Zielvereinbarung ist eine freiwillige Abrede zwischen der Führungskraft und einzelnen Beschäftigtenoder Beschäftigtengruppen über objektivierbare Leistungsziele und die Bedin- gungen ihrer Erfüllung. 3Leistungsbewertung ist die auf einem betrieblich vereinbarten System beruhende Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst messbaren oder anderweitig objektivierbaren Krite- rien oder durch aufgabenbezogene Bewertung. 56 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (6) 1Das jeweilige System der leistungsbezogenen Bezahlung wird betrieblich vereinbart. 2Die indivi- duellen Leistungsziele von Beschäftigten bzw. Be- schäftigtengruppen müssen beeinflussbar und in der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar sein. 3Die Aus- gestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung oder einvernehmliche Dienstvereinbarung, in der insbesondere geregelt werden: - Verfahren der Einführung von leistungs- und/ oder erfolgsorientierten Ent-gelten, zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen, - - Ziele zur Sicherung und Verbesserung der Ef- fektivität und Effizienz, insbesondere für Mehr- wertsteigerungen (z. B. Verbesserung der Wirt- schaftlichkeit, - der Dienstleistungsqualität, -der Kunden-/Bürgerorientierung) - Auswahl der Formen von Leistungsentgelten, der Methoden sowie Kriterien der systema- tischen Leistungsbewertung und der aufgaben- bezogenen Bewertung(messbar, zählbar oder anderweitig objektivierbar), ggf. differenziert nach Arbeitsbereichen, u. U. Zielerreichungs- grade, - Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesent- lichen Änderungen von Geschäftsgrundlagen, - Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen, - Überprüfung und Verteilung des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens, ggf. Begrenzung individueller Leistungsentgelte aus umgewid- metem Entgelt, - Dokumentation und Umgang mit Auswer- tungen über Leistungsbewertungen. V - D ö V T 57 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 6: Besteht in einer Dienststelle/in einem Unternehmen kein Personal- oder Betriebsrat, hat der Dienststel- lenleiter/Arbeitgeber die jährliche Ausschüttung der Leistungsentgelte im Umfang des Vomhundertsatzes der Protokollerklärung Nr. 1 zu Absatz 4 sicherzustel- len, solange eine Kommission im Sinne des Absatzes 7 nicht besteht. (7) 1Bei der Entwicklung und beim ständigen Con- trolling des betrieblichen Systems wirkt eine betrieb- liche Kommission mit, deren Mitglieder je zur Hälf- te vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden. 2Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, die sich auf Mängel des Systems bzw. seiner Anwendung bezie- hen. 3Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der betrieblichen Kommission, ob und in welchem Um- fang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 4Folgt der Arbeitgeber dem Vorschlag nicht, hat er seine Gründe darzulegen. 5Notwendige Korrekturen des Systems bzw. von Systembestandteilen empfielt die betriebliche Kommission. 6Die Rechte der be- trieblichen Mitbestimmung bleiben unberührt. (8) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatz- versorgungspflichtiges Entgelt. Protokollerklärungen zu § 18: 1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen 58 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         59

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maß- nahmen nicht durch Teilnahme an einer Zielvereinba- rung bzw. durch Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlossen. 2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemes- sen berücksichtigt werden. 3. Die Vorschriften des § 18 sind sowohl für die Par- teien der betrieblichen Systeme als auch für die Ar- beitgeber und Beschäftigten unmittelbar geltende- Regelungen. 4. [nichtbesetzt] 5. Die landesbezirklichen Regelungen in Baden- Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und im Saar- land zu Leistungszuschlägen zu § 20 BMT-G bleiben unberührt. § 19 Erschwerniszuschläge (1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten ge- zahlt, die außergewöhnliche Erschwernisse beinhal- ten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung zugrunde liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind. (2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des V - D ö V T 59 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich nur bei Arbei- ten a) mit besonderer Gefährdung, b)mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwir- kung, c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbe- lastung, d) mit besonders starker Strahlenexposition oder e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Um- ständen. Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, so- weit der außergewöhnlichen Erschwernis durch ge- eignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeits- schutz, ausreichend Rechnung getragen wird. (3) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v.H. – in besonderen Fällen auch abweichend – des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Erschwerniszuschläge, die nach Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 Abs. 2. (5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden landesbezirklich vereinbart. 2[nicht besetzt]. 60 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 20 Jahressonderzahlung (1) Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsver- hältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahresson- derzahlung. (2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäf- tigten, für die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, in den Entgeltgruppen 1 bis 8 in den Entgeltgruppen 9a bis 12 in den Entgeltgruppen 13 bis 15 79,51 Prozent 70,28 Prozent 51,78Prozent des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnittlich gezahl- ten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Überstunden und Mehrar- beit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienst- plan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgelt- gruppe am 1. September. 3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeit- raums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausge- übt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. V - D ö V T 61 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 2: 1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungs- umfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Be- messungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich. (3) Für Beschäftigte, für die die Regelungen des Tarif- gebiets Ost Anwendung finden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass die Bemessungssätze für die Jahress- onderzahlung bis zum Kalenderjahr 2018 75 Prozent, im Kalenderjahr 2019 82 Prozent, im Kalenderjahr 2020 88 Prozent, im Kalenderjahr 2021 94 Prozent und ab dem Kalenderjahr 2022 100 Prozent der dort genannten Prozentsätze betragen. (3.1) Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 Abs. 2 Satz 1 für die Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung.16 (4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermin- dert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder 62 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Ver- minderung unterbleibt für Kalendermonate, 1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivil- dienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember be- endet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen haben, b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG, c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bun- deselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltan- spruch bestanden hat; 2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss ge- zahlt wurde oder nur wegen der Höhe des zustehen- den Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht ge- zahlt worden ist. (5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabel- lenentgelt für November ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. (6) 1Beschäftigte, die bis zum 31. März 2005 Alters- teilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die Jahress- onderzahlung auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungs- V - D ö V T 63 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 zeitraums gemäß Absatz 2 die letzten drei Kalender- monate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 16Entspricht redaktionell angepasst § 1 Abs. 5 der Anlage zu § 56 BT-V. § 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzah- lung 1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 1, § 26, § 27 und § 29 werdendas Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträ- gen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt- bestandteile werden als Durchschnitt aufBasis der dem maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzah- lung vorhergehenden letzten drei vollen Kalender- monate (Berechnungszeitraum) gezahlt. 3Ausgenom- menhiervon sind das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mitAusnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrar- beit), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen so- wie besondere Zahlungen nach § 23 Abs. 2 und 3. Protokollerklärungen zu den Sätzen 2 und 3: 1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnitts- berechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis be- standen hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen 64 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Ar- beitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt. 2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei ei- ner durchschnittlichen Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestand- teile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer ab- weichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tages- durchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 die für die- se Ausfalltage auf Basis des Tagesdurchschnitts zu- stehenden Beträge sowie die Ausfalltage selbst un- berücksichtigt. 3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsver- hältnisses oder der Änderung der individuellen Ar- beitszeit und dem maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzahlung kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten individu- ellen Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für die- sen Zeitraum zugestanden haben, durch die Zahl der tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeits- tage zu teilen. 4. 1Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer all- gemeinen Entgeltanpassung ein, ist die/der Be- schäftigte so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung V - D ö V T 65 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 bereits mit Beginn des Berechnungszeitraums einge- treten. 2Der Erhöhungssatz beträgt für - vor dem 1. März 2018 zustehende Entgeltbe- standteile vor dem 1. April 2019 zustehende Entgeltbe- standteile vor dem 1. März 2020 zustehende Entgeltbe- standteile 3,09 v.H. und - - 3,19 v.H., 1,06 v.H. § 22 Entgelt im Krankheitsfall 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfä- (1) higkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert,ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhal- ten sie bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Ar- beitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Bestim- mungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhin- derung in Folge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9EFZG. Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeits- unfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei- geführt wurde. (2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 er- halten die Beschäftigten für die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leis- 66 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 tungen gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tat- sächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sin- nedes § 21 (mit Ausnahme der Leistungen nach § 23 Abs. 1); bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenver- sicherung versicherten Beschäftigten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte, die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen und bei einem privaten Krankenversicherungsunter- nehmen versichert sind, ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kran- kenversicherung zustünde, zugrunde zu legen. 4Bei Teilzeitbeschäftigten ist das nach Satz 3 bestimmte fiktive Krankengeld entsprechend § 24 Abs. 2 zeitan- teilig umzurechnen. (3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäf- tigungszeit (§ 34 Abs.3) von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge der- selben Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich für die Be- rechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäfti- gungszeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. V - D ö V T 67 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinausgezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine vergleich- bare Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer zu- sätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungseinrichtung er- halten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten- finanziert ist. 3Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 ins- gesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neu- en Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 4Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; soweit es sich nicht um öffentlich-rechtliche Sozialversicherungs- ansprü-che auf Rente handelt, gehen die Ansprüche der Beschäftigten insoweit auf den Arbeitgeber über. 5Der Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehenden Bezü- ge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt. 68 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 23 Besondere Zahlungen (1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert, einen Anspruch auf vermö- genswirksame Leistungen. 2Für Vollbeschäftigte be- trägt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch ent- steht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/ der Beschäftigte dem Arbeitgeber die erforderlichen Angabenschriftlich mitteilt, und für die beiden voran- gegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugangder Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögens- wirksame Leistung wird nur für Kalendermonate ge- währt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Ent- geltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Kranken- geldzuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. (2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Voll- endung einer Beschäftigungszeit (§ 34 Abs.3) a) von 25 Jahren b) von 40 Jahren in Höhe von 350Euro, in Höhe von 500Euro. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung können günstigere Regelungen getroffen werden. V - D ö V T 69 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsver- hältnis nicht geruht hat, wird der Ehegattin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/dem Lebens- partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. 2Als Ster- begeld wird für die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe – für zwei weitere Monate das Tabellenentgelt der/des Verstorbenengezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; dieZahlung auf das Ge- haltskonto hat befreiende Wirkung. 4Betrieblich kön- nen eigene Regelungen getroffen werden. (3.1) 1Für die Erstattung von Reise- und Umzugs- kosten sowie Trennungsgeld finden die für die Beamtinnen und Beamten jeweils geltenden Be- stimmungen entsprechende Anwendung. 2Soweit Einrichtungen in privater Rechtsform oder andere Ar- beitgeber nach eigenen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von Satz 1 maßgebend.17 Berechnung und Auszahlung des Entgelts § 24 (1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist der Kalender- monat, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich et- was Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des Monats (Zahltag) für den lau- fenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäf- tigten benanntes Konto innerhalb eines Mitglied- 70 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 staats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag auf einen Samstag, einen Wochenfeiertag oder den 31. Dezember, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorherge- hende Werktag als Zahltag. 4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tages- durchschnitt nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. Protokollerklärungen zu Absatz 1: 1. Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Uni- on erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 2. Soweit Arbeitgeber die Bezüge am 15. eines jeden Monats für den laufenden Monat zahlen, können sie jeweils im Dezember eines Kalenderjahres den Zahl- tag vom 15. auf den letzten Tag des Monats gemäß Absatz 1 Satz 1 verschieben. (2) Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen Entgeltbe- standteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer in- dividuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Voll- zeitbeschäftigter entspricht. (3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile nicht für alle V - D ö V T 71 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Ent- gelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten Entgelt- bestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbe- trägen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentlichen Ar- beitszeit (§ 6 Abs. 1 und entsprechende Sonderre- gelungen) zu teilen. (4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 0,5, ist er auf- zurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist ab- zurunden. 2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zweiDezimalstellen durchgeführt. 3Jeder Entgeltbe- standteil ist einzeln zu runden. (5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Absatz 3entspre- chend. (6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenent- gelt zustehende Entgeltbestandteile (z. B. Zeitzu- schläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden. 17 Absatz 3.1. Satz 1 entspricht § 44 Abs. 1 BT-V. Satz 2 entspricht dem redaktionell angepassten § 44 Abs. 3 BT-V. 72 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         73

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 25 Betriebliche Altersversorgung Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum Zwecke einer zusätz- lichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe des Tarifvertrages über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) bzw. des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersvorsor- ge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Al- tersvorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) in ihrer jeweils geltenden Fassung. Abschnitt IV Urlaub und Arbeitsbefreiung § 26 Erholungsurlaub (1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr An- spruch auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche be- trägt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage. 3Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich der Urlaubsan- spruch entsprechend. 4Verbleibt bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen hal- ben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Ur- laubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als V - D ö V T 73 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 einem halben Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. 5Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalender- jahr gewährt und kann auch in Teilen genommen- werden. Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 5: Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. (2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit fol- gendenMaßgaben: a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungs- urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der Er- holungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten. b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der Beschäftigte alsErholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsan- spruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt. c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Ka- lendermonat um einZwölftel. d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Ent- gelt wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt ge- zahlt. 74 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 27 Zusatzurlaub (1) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 zusteht, erhalten a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusam- menhängende Monate und b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhän- gende Monate einen Arbeitstag Zusatzurlaub. (2) [nichtbesetzt] (3) Im Falle nicht ständiger Wechselschichtarbeit und nicht ständiger Schichtarbeit im Bereich der VKA soll bei annähernd gleicher Belastung die Gewährung zu- sätzlicher Urlaubstage durch Betriebs-/Dienstverein- barung geregelt werden. (4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und son- stigen Bestimmungen mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusat- zurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zu- sammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die das 50. Le- bensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebens- jahr, das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. V - D ö V T 75 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (5) Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend. Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2: 1Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraus- setzungen nach Absatz 1 oder 2 erfüllt sind. 2Für die Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbre- chung durch Arbeitsbefreiung, Freizeitausgleich, be- zahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den Gren- zen des § 22 unschädlich. § 28 Sonderurlaub Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht auf die Fortzahlung des Ent- gelts Sonderurlaub erhalten. § 29 Arbeitsbefreiung (1) 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts nach §21 im nachste- hend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt- werden, gelten nur die folgendenAnlässe: a) Niederkunft der Ehefrau/derLebenspartnerin im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 76 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 ein Arbeitstag, b) Tod der Ehegattin/des Ehegatten, der Lebens- partnerin/des Lebenspartners im Sinne des Le- benspartnerschaftsgesetzes, eines Kindes oder Elternteils c) Umzug aus lichem Grund an einenanderenOrt d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum e) schwere Erkrankung dienstlichem oder b e t r i e b - zwei Arbeitstage, ein Arbeitstag, ein Arbeitstag, aa) einer/eines Angehörigen, soweit sie/er in demselben Haushalt lebt, ein Arbeits- tag im Kalenderjahr, bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn im laufenden Kalen- derjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder bestanden hat, bis zu vier Arbeits- tage im Kalenderjahr, cc) einer Betreuungsperson, wenn Beschäftigte deshalb die Betreuung ihres Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behin- derung dauernd pflegebedürftig ist, überneh- menmüssen, im Kalenderjahr, bis zu vier Arbeitstage f) Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, wenn diese während der Arbeitszeit erfolgen muss, erforderliche nachgewiesene Abwesenheits- zeit einschließlich erforderlicher Wegezeiten. V - D ö V T 77 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         78

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2Eine Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreu- ung nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/ der Arzt in den Fällen des Doppelbuchstaben aa und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Be- schäftigten zur vorläufigen Pflege bescheingt. 3Die Freistellung nach Satz 1 Buchstabe e darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten. (2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit die Arbeits- befreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebe- nenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen wer- den können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach § 21 nur insoweit, als Beschäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend ma- chen können. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäftigten haben den Er- satzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. (3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden- Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Ent- gelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen gewähren. 2In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurzfristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen oder betrieblichen Verhältnisse es- gestatten. 78 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 2: Zu den „begründeten Fällen“ können auch solche An- lässe gehören, für die nach Absatz 1 kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z. B. Umzug aus per- sönlichen Gründen). (4) 1Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertreterinnen/Vertretern der Bezirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, der Landesbezirksfachbe- reichs- vorstände, der Bundesfachbereichsvorstände, der Bundesfachgruppen- vorstände sowie des Ge- werkschaftsrates bzw. entsprechender Gremien an- derer vertragsschließender Gewerkschaften auf An- fordern der Gewerkschaften Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im Jahr unter Fortzahlung des Ent- gelts nach § 21 erteilt werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegen- stehen. 2Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit der VKA oder ihrer Mitgliedverbände kann auf Anfordern einer der vertragsschließenden Gewerkschaften Ar- beitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 ohne zeitliche Begrenzung erteilt werden. (5) Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungsausschüssen nach dem Berufsbil- dungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in Organen von Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern Ar- beitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewährt werden, sofern nicht dringende dienst- liche oder betriebliche Interessen entgegenstehen. V - D ö V T 79 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Befristung und Beendigung des Arbeitsverhält- Abschnitt V nisses § 30 Befristete Arbeitsverträge (1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Ar- beitsverträgen zulässig. 2Für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung fin- den und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hät- te, gelten die in den Absätzen 2 bis 5 geregelten Be- sonderheiten; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. HRG, das Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschafts- zeitvertragsgesetz) oder gesetzliche Nachfolgerege- lungen unmittelbar oder entsprechend gelten. (2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeits- vertrag nach Satz 1 sind bei der Besetzung von Dau- erarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. (3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate nicht unter- 80 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 schreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. (4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wochen und bei be- fristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsschluss gekündigt werden. (5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber von insgesamt mehr als sechs Monaten vier Wochen, von insgesamt mehr als einem Jahr sechs Wochen zum Schluss eines Kalendermonats, von insgesamt mehr als zwei Jahren drei Monate, von insgesamt mehr als drei Jahren vier Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschäd- lich, es sei denn, dass das Ausscheiden von der/dem V - D ö V T 81 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. Protokollerklärung zu Absatz 5: Bei mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhält- nissen führen weitere vereinbarte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. (6) Die §§ 31, 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unberührt. § 31 Führung auf Probe (1) 1Führungspositionen können als befristetes Ar- beitsverhältnis bis zur Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Gesamtdauer ist eine höchstens zweimalige Verlängerung des Ar- beitsvertrages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündi- gungsrechte bleiben unberührt. (2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Führungspositionen auf Probe bezeichnet worden- sind. (3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit dem- selben Arbeitgeber, kann der/dem Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der in Absatz 1 genannten Gesamtdauer übertragen wer- den. 2Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der 82 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Übertragung eine Zulage in Höhe des Unterschieds- betrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höher- gruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 ergebenden Ta- bellenentgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erprobung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunk- tion auf Dauer übertragen; ansonsten erhält die/ der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende Tätigkeit. § 32 Führung auf Zeit (1) 1Führungspositionen können als befristetes Ar- beitsverhältnis bis zur Dauer von vier Jahren verein- bart werden. 2Folgende Verlängerungen des Arbeits- vertrages sind zulässig: a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlängerung bis zu einer Gesamt- dauer von achtJahren, b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu einer Gesamtdauer von zwölf Jahren. 3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Arbeitgeber können auf die Gesamt- dauer nach Buchstabe b zur Hälfte angerechnet wer- den. 4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 2 Abs. 4) und die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. V - D ö V T 83 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber ausdrücklich als Führungspositionen auf Zeit bezeichnet worden sind. (3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit dem- selben Arbeitgeber, kann der/dem Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den in Absatz 1 genannten Fristen übertragen werden. 2Der/ Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertra- gung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschieds- betrags zwischen den Tabellenentgelten nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höher- gruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 ergebenden Ta- bellenentgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Tabellenent- gelten der Entgeltgruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächsthöheren Entgeltgrup- pe nach § 17 Abs. 4 Satz 1. 3Nach Fristablauf erhält die/der Beschäftigte eine de rbisherigenEingruppie- rung entsprechendeTätigkeit; der Zuschlag entfällt. § 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kün- digung (1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer- Kündigung bedarf, a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäf- tigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Errei- chen der Regelaltersrente vollendet hat, 84 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auf- lösungsvertrag). (2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines Rentenver- sicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach die/der Beschäftigte voll oder teilweise er- werbsgemindert ist. 2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Been- digung des Arbeitsverhältnisse seine nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Arbeitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversiche- rungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeit- raum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; be- ginnt die Rente rückwirkend, ruht das Arbeitsverhält- nis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustellung des Rentenbescheids folgt. (3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhältnis nicht, wenn die/der Be- schäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversiche- rungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/seinem bisherigen oder einem anderen ge- eigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. V - D ö V T 85 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und die/ der Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids ihre/seine Weiterbe- schäftigung schriftlich beantragt. (4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er nicht in der ge- setzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes. 2Das Ar- beitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutach- ten bekannt gegeben worden ist. (5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeits- verhältnis nach Absatz 1 Buchst. a geendet hat, wei- ter beschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Ar- beitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsver- trag nichts anderes vereinbart ist. Kündigung des Arbeitsverhältnisses § 34 (1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen be- trägt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungs- zeit (Absatz 3 Satz 1 und2) 86 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 ein Monat zum Monatsschluss, bis zu einem Jahr von mehr als einem Jahr 6 Wochen, von mindestens 5 Jahren 3 Monate, von mindestens 8 Jahren 4 Monate, von mindestens 10 Jahren 5 Monate, von mindestens 12 Jahren 6 Monate zum Schluss eines Kalendervierteljahres. (2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und für die die Re- gelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3 Satz 1 und 2) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitge- ber nur aus einem wichtigen Grund gekündigt wer- den. 2Soweit Beschäftigte nach den bis zum 30. Sep- tember 2005 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, verbleibt es dabei. (3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeit- geber im Arbeitsverhältnis zurückgelegte Zeit, auch- wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches Inte- resse anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses Tarif- vertrages erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit aner- kannt. 4Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitge- ber. V - D ö V T 87 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 35 Zeugnis Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf einschriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). (2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlan- gen (Zwischenzeugnis). (3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsver- hältnisses können die Beschäftigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). (4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen. Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften § 36 Anwendung weiterer Tarifverträge (1) Neben diesem Tarifvertrag sind die nachfolgend aufgeführten Tarifverträge in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden: a) Tarifverträge über die Personalunterkünfte b) Tarifverträge über den Rationalisierungsschutz vom 16. März 1974, Bewertung der 88 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 vom 9. Januar1987, c) Tarifvertrag zur sozialen Absicherung (TVsA) vom 13. September 2005, d) Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeitar- beit (TV ATZ) vom 5. Mai 1998, e) Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – TV FlexAZ – vom 27. Fe- bruar 2010, f) [nicht besetzt], für g) Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung Arbeitnehmer/-innen im kommunalen öffent- lichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003 h) [nicht besetzt]. (2) [unbesetzt]. § 37 Ausschlussfrist (1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Beschäf- tigten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend ge- macht werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. (2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. V - D ö V T 89 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 38 Begriffsbestimmungen (1) Sofern auf die Tarifgebiete Ost und West Bezug genommen wird, gilt Folgendes: a) Die Regelungen für das Tarifgebiet Ost gelten für die Beschäftigen, deren Arbeitsverhältnis in- dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet begründet worden ist und bei denen der Bezug des Arbeitsverhältnisses zu diesem Gebiet fortbesteht. b) Für die übrigen Beschäftigten gelten die Rege- lungen für das Tarifgebiet West. (2) Sofern auf die Begriffe „Betrieb“, „betrieblich“oder „Betriebspartei“ Bezug genommen wird, gilt die Re- gelung für Verwaltungen sowie für Parteien nach dem Personalvertretungsrecht entsprechend, es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt. (3) Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Einigungsstelle vor. (4) Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäf- tigte, die ausweislich einer Bescheinigung des beauf- tragten Arztes (§ 3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die vertraglich geschuldete Arbeits- leistung in vollem Umfang zu erbringen, ohne des- wegen zugleich teilweise oder in vollem Umfang er- werbsgemindert im Sinne des SGB VI zusein. 90 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 4: Die auf leistungsgeminderte Beschäftigte anzuwen- denden Regelungen zur Entgeltsicherung bestim- men sich nach § 16a TVÜ-VKA.18 (5) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwen- dung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Ja- nuar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Renten- versicherung der Arbeiter unterlegen hätte. § 38a Übergangsvorschriften (1) Für Beschäftigte, die sich in einem Altersteilzeit- arbeitsverhältnis befinden oder deren Altersteilzeit- arbeitsverhältnis spätestens am 1. Juli 2008 beginnt, gilt § 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b 1. Halbsatz in der bis zum 30. Juni 2008 geltenden Fassung bei der Berech- nung des Tabellenentgelts und von in Monatsbeträ- gen zustehenden Zulagen. Protokollerklärung zu Absatz 1: Dem Tabellenentgelt stehen individuelle Zwischen- und Endstufen gleich. 18 Protokollerklärung zu Absatz 4 redaktionell angepasst. V - D ö V T 91 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) 1Auf technisches Theaterpersonal mit überwie- gend künstlerischer Tätigkeit, mit dem am 31. Mai 2013 arbeitsvertraglich eine überwiegend künstle- rische Tätigkeit vereinbart ist, findet § 1 Abs. 2 Buchst. n in der bis zum 31. Mai 2013 geltenden Fassung für die Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterAnwendung. 2Auf tech- nisches Theaterpersonal, mit dem am 31. Mai 2013 arbeitsvertraglich die Anwendung des TVöD verein- bart ist, findet der TVöD unabhängig von § 1 Abs. 2 Buchst. n in der ab dem 1 .Juni 2013 geltenden Fas- sung für die Dauer des ununterbrochen fortbeste- henden Arbeitsverhältnisses weiter Anwendung. 3Als ununterbrochen fortbestehend gilt das Arbeitsver- hältnis auch, wenn im beiderseitigen Einvernehmen an ein befristetes Arbeitsverhältnis ohne Unterbre- chung ein neues Arbeitsverhältnis zu demselben Ar- beitgeber abgeschlossen wird. § 39 In-Kraft-Treten (1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten a) § 20 am 1. Januar 2007, b) § 26 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. b und c sowie § 27 am 1. Januar 2006 in Kraft. 92 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anhang zu § 9 A. Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen /Haus- meister 1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätig- keit regelmäßig und in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelungen zu § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD: 2DieSummeausdenfaktorisiertenBereitschaftszeiten und der Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus Vollar- beits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 4Bereit- schaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Haus- meisterin/der Hausmeister am Arbeitsplatz oder ei- ner anderen vom Arbeitgeber bestimmtenStelle zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, aufzuneh- men und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Bereitschafts- zeiten werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. V - D ö V T 93 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage 1 - Entgeltordnung (VKA)19 Inhaltsverzeichnis Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) 1. Vorrang speziellerTätigkeitsmerkmale 2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Per- son 3. Wissenschaftliche Hochschulbildung 4. Hochschulbildung 5. Anerkannte Ausbildungsberufe 6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen 7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht 8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte 9. Unterstellungsverhältnisse 10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter Teil A AllgemeinerTeil I Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten) 2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätig- keiten) 3. Entgeltgruppen 2bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst) 4. Entgeltgruppen 13 bis 15 19Entspricht redaktionell angepasst der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) zum TVöD. 94 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale 1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner 2. Beschäftigte in der Informations- und Kom- munikationstechnik 3. 4. Meisterinnen und Meister 5. Technikerinnen und Techniker 6. Vorlesekräfte für Blinde Ingenieurinnen und Ingenieure Teil B BesondererTeil I. Apothekerinnen und Apotheker II. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen und- Zahnärzte 1. Ärztinnen und Ärzte sowie Zahnärztinnen undZahnärzte 2. [nicht besetzt] III. Beschäftigte in Bäderbetrieben IV. Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufse- her V. Beschäftigte in Bibliotheken, Büchereien, Ar- chiven, Museen und anderen wissenschaftlichen Anstalten VI. Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst VII. Beschäftigte in der Fleischuntersuchung VIII. Fotografinnen und Fotografen IX. Beschäftigte imFremdsprachendienst X. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautech- nische Beschäftigte XI. [nichtbesetzt] XII. Beschäftigte in Häfen und Fährbetrieben XIII. Beschäftigte im Kassen- und Rechnungswesen XIV. Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtech- nischen Dienst V - D ö V T 95 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 1. Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtech- nischenDienst 2. Feuerwehrgerätewartinnen und Feuerwehr- gerätewarte 3. Beschäftigte in Feuerwehrtechnischen Zentra- len (Feuerwehrtechnischen Zentren) XV. Beschäftigte in der Konservierung, Restaurie- rung, Präparierung und Grabungstechnik XVI. Laborantinnen und Laboranten XVII Leiterinnen und Leiter von Registraturen XVIII. Beschäftigte in Leitstellen XIX Beschäftigte in Magazinen und Lagern XX. Musikschullehrerinnen und -lehrer XXI. Reproduktionstechnische Beschäftigte XXII. Beschäftigte im Rettungsdienst 1. Beschäftigte im Rettungsdienst 2. Beschäftigte an Rettungsdienstschulen XXIII. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmei- ster XXIV. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungs- dienst XXV. [nichtbesetzt] XXVI. Technische Assistentinnen und Assistenten sowie Chemotechnikerinnen und -techniker XXVII Beschäftigte an Theatern und Bühnen XXVIII. Tierärztinnen und Tierärzte XXIX. Vermessungsingenieurinnen und Vermes- sungsingenieure XXX. Vermessungstechnikerinnen und -techniker- sowie Geomatikerinnen und Geomatiker XXXI. Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien XXXII. Zeichnerinnen und Zeichner Regelungskompetenzen Anhang 96 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) 1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale 1Für Beschäftigte, deren Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die allge- meinen Tätigkeitsmerkmale (Teil A Abschnitt I) weder in der Entgeltgruppe, in der sie aufgeführt sind, noch in einer höheren Entgeltgruppe. 2Die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgelt- gruppen 2 bis 12 für Beschäftigte im Büro-, Buchhal- terei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) gelten, sofern die auszuübende Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den eigent- lichen Aufgaben der betreffenden Verwaltungs- dienststellen, -behörden oder -institutionen hat. 3Für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten, deren Tätigkeit nicht in einem speziellen Tätigkeits- merkmal aufgeführt ist, gelten die allgemeinen Tätig- keitsmerkmale für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten (Teil A Abschnitt I Ziffer 2); die allgemei- nen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außen- dienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) gelten nicht. 4Für Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaft- licher Hochschulbildung und entsprechender Tätig- keit sowie für sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, gelten die allge- V - D ö V T 97 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 meinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 (Teil A Abschnitt I Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist. 5Wird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tä- tigkeitsmerkmal erfasst, findet dieses auch dann An- wendung, wenn die/der Beschäftigte außerhalb des Geltungsbereichs des Besonderen Teils bzw. der Be- sonderen Teile des TVöD beschäftigt ist, zu dem bzw. denen dieses Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist. Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 2: Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) besitzen eine Auffangfunktion in dem gleichen Umfang wie – bestätigt durch die bisherige ständige Rechtspre- chung des BAG – die bisherigen ersten Fallgruppen des Allgemeinen Teils der Anlage 1a zum BAT. Protokollerklärung zu Nr. 1 Satz 3: Spezielle Tätigkeitsmerkmale im Sinne des Satzes 3 sind auch die als Beispiele bezeichneten Tätigkeits- merkmale in den mit einem Mitgliedverband der VKA abgeschlossenen Tarifverträgen. 2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person 1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung bestimmt, sind Beschäf- tigte, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung 98 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 nicht besitzen, - wenn nicht auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden oder - wenn auch „sonstige Beschäftigte“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden, diese Be- schäftigten jedoch nicht die Voraussetzungen des „sonstigen Beschäftigten“ erfüllen, bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der nächstniedrigeren Entgelt- gruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend für Tä- tigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung qualifizierter An- forderungen eine höhere Eingruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die Entgeltordnung für diesen Fall ein Tätigkeitsmerkmal (z.B. „in der Tätigkeit von …“) enthält. 3. Wissenschaftliche Hochschulbildung 1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschul- bildung liegt vor, wenn das Studium a) an einer Universität, Technischen Hochschu- le, Pädagogischen Hochschule, Kunsthochschule oder einer anderen nach Landesrecht anerkann- ten Hochschule (außer Fachhochschulen) mit einer ersten Staatsprüfung, mit einer Magister- prüfung oder mit einer Diplomprüfung beendet- worden ist oder b) mit einer Masterprüfung beendet worden ist. 2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Aka- demische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in V - D ö V T 99 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 denen die Ablegung einer ersten Staatsprüfung, ei- ner Masterprüfung oder einer Diplomprüfung nach den einschlägigen Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaft- liche Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits minde- stens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvo- raussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 4Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 5Der Masterstudiengang muss nach den Rege- lungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbil- dung, wenn er von der zuständigen staatlichen An- erkennungsstelle als dem deutschen Hochschulab- schluss gleichwertig anerkannt wurde. 4. Hochschulbildung 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz “Fachhochschule“(„FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschluss- grad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Ab- schlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt 100 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsbe- rechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von mindes- tens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o. Ä. – vorschreibt. 3Der Bachelor- studiengang muss nach den Regelungen des Akkre- ditierungsrats akkreditierts ein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten Bachelorausbil- dungsgängen an Berufsakademien. 5Nr. 3 Satz 6 gilt entsprechend. 5. Anerkannte Ausbildungsberufe 1Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung geregelt sind. 2Soweit in Tarifverträgen auf Landesebene bzw. im Tarifvertrag zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngrup- penverzeichnis) Beschäftigte mit handwerklichen Tä- tigkeiten und verwaltungs- oder betriebseigener Prüfung Beschäftigten mit erfolgreich abgeschlos- sener Ausbildung gleichgestellt sind, bleiben diese Regelungen unberührt. 3Die im Bereich der jewei- ligen kommunalen Arbeitgeberverbände bestehen- den Richtlinien finden weiterhin Anwendung. 4In Tätigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsbe- rufe umfassen auch die entsprechenden früheren Ausbildungsberufe vor Inkrafttreten der Anlage 1 – V - D ö V T 101 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltordnung (VKA). 6. Übergangsregelungen zu in der DDR erwor- benen Abschlüssen (1) 1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu als gleichwertig festge- stellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungsnach- weise stehen ab dem Zeitpunkt ihres Erwerbs den in den Tätigkeitsmerkmalen geforderten entspre- chenden Anforderungen gleich. 2Ist die Gleichwer- tigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt die Gleichstellung ab der- Feststellung. (2) Facharbeiterinnen und Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 des Einigungsvertrages und der Vor- schriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem an- erkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungs- dauer von mindestens drei Jahren bzw. mit einer kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tätigkeit wie Beschäftigte mit er- folgreich abgeschlossenerAusbildung in einem sol- chen Ausbildungsberuf eingruppiert. 7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht (1) Im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbän- de Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersach- sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar und Schleswig-Holstein sind Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außen- 102 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 dienst (Teil A Abschnitt I Ziffer 3) sowie im Kassen- und Rechnungswesen (Teil B Abschnitt XIII), die nicht die Anforderungen der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 bzw. der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 erfüllen, nur dann in den in Absatz 2 genannten Entgelt- gruppen eingruppiert, wenn sie die der jeweiligen Entgeltgruppe entsprechende Tätigkeit auszuüben haben und nach Maßgabe des Absatzes 2 mit Erfolg an einem Lehrgang mit abschließender Prüfung teil- genommenhaben. Protokollerklärung zu Absatz 1: Die Tarifverträge auf der Landesebene im Bereichdes Kommunalen Arbeitgeberverbands Nordrhein-West- falen und des Kommunalen Arbeitgeberverbands Rheinland-Pfalz bleiben bestehen. (2) 1Für die Eingruppierung in eine der Entgeltgrup- pen 5 bis 9a ist eine Erste Prüfung abzulegen. 2Für die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen 9b bis 12 ist eine Zweite Prüfung abzulegen. 3Satz 1 und 2 gel- ten nur für auf der Fallgruppe 2 der Entgeltgruppen 5 bzw. 9b aufbauende Eingruppierungen. Protokollerklärung zu den Absätzen 1 und 2: 1Die Lehrgänge und Prüfungen werden bei den durch die Länder oder durch die kommunalen Spitzenver- bände anerkannten Verwaltungsschulen oder Stu- dieninstitute durchgeführt. 2Hierzu rechnen auch solche Lehrgänge und Prüfungen, die nicht für Be- amtinnen/Beamte (Beamtenanwärter/-innen) und Beschäftigte gemeinsam, sondern als Sonderlehr- gänge für Beschäftigte durchgeführt werden. V - D ö V T 103 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (3) 1Hat eine Beschäftigte/ein Beschäftigter die für ihre/seine Eingruppierung nach den Absätzen 1 und 2 vorgeschriebene Prüfung nicht abgelegt, ist ihr/ihm alsbald die Möglichkeit zu geben, Ausbildung und Prüfung nachzuholen. 2Besteht hierzu aus Gründen, die die/der Beschäftigte nicht zu vertreten hat, keine Möglichkeit oder befindet sich die/der Beschäftigte in der Ausbildung, erhält sie/er mit Wirkung vom Ersten des vierten Monats nach Beginn der maßgebenden Beschäftigung eine persönliche Zulage. 3Die Zulage wird in Höhe des Unterschiedes zwischen dem Ent- gelt, das sie/er jeweils erhalten würde, wenn sie/er zu diesem Zeitpunkt in der ihrer/seiner Tätigkeit ent- sprechenden Entgeltgruppe eingruppiert wäre, und dem jeweiligen Entgelt ihrer/seiner bisherigen Ent- geltgruppe gewährt. 4Sonstige Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, die von der Entgeltgruppe abhän- gen, richten sich während der Zeit, für die die Zulage zu zahlen ist, nach der der Tätigkeit der/des Beschäf- tigten entsprechendenEntgeltgruppe. Protokollerklärung zu Absatz 3: 1Der Arbeitgeber darf die Entsendung der/des Be- schäftigten zu einem Lehrgang nicht von Vorbil- dungsvoraussetzungen abhängig machen. 2Macht die Schule oder das Institut die Zulassung zum Lehr- gang von solchen Voraussetzungen abhängig, hat die/der Beschäftigte dies nicht zu vertreten. (4) 1Die Zulage e ntfällt vom Ersten des folgenden Monats an, wenn die/der Beschäftigte entweder a) die Prüfung auch im Wiederholungsfalle nicht bestanden hat oder 104 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 b) nicht an der ihrer/seiner Tätigkeit entspre- chenden Ausbildung und Prüfung teilnimmt, nachdem ihr/ihm die Möglichkeit hierzu geboten worden ist. 2Sie entfällt ferner, wenn die/der Beschäftigte nach bestandener Prüfung in der ihrer/seiner Tätigkeit entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert ist. 3In diesem Falle erhält die/der Beschäftigte das Entgelt, das sie/er erhalten hätte, wenn sie/er in dem in Ab- satz 3 Satz 2 genannten Zeitpunkt in der höheren Entgeltgruppe eingruppiert wäre. (5) Von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht sind Beschäftigte befreit a) mit einer mindestens zwanzigjährigen Be- rufserfahrung bei einem Arbeitgeber, der vom Geltungsbereich des TVöD oder eines vergleich- baren Tarifvertrags erfasst wird, oder bei einem anderen öffentlich- rechtlichen Arbeitgeber, b) deren Arbeitsvertrag befristet oder mit einer auflösenden Bedingung versehen ist, c) die in einem Spezialgebiet besonders heraus- ragende Fachkenntnisse aufweisen und in diesem Spezialgebiet beschäftigt werden, d) die in Krankenhäusern, Pflege- und Betreu- ungseinrichtungen, Versorgungs-, Nahverkehrs- oder Hafenbetrieben tätig sind. Protokollerklärung zu Absatz 5 Buchst. b: Wird der Arbeitsvertrag in ein Beschäftigungsver- hältnis auf unbestimmte Zeit umgewandelt, gelten die Bestimmungen dieser Vorbemerkung. V - D ö V T 105 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (6) Von der Verpflichtung zur Ausbildung und Prü- fung kann insoweit abgesehen werden, als die/der Beschäftigte außerhalb des kommunalen Bereiches eine oder mehrere Prüfungen abgelegt hat, die den Prüfungen nach Absatz 2 gleichwertig sind. (7) [nichtbesetzt] 8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte Die Entgeltordnung gilt nicht für Beschäftigte, die als Lehrkräfte – auch wenn sie nicht unter Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 51 BT-V fallen – beschäf- tigt sind, soweit nicht ein besonderes Tätigkeitsmerk- mal vereinbart ist. 9. Unterstellungsverhältnisse 1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unter- stellten oder in der Regel unterstellten Beschäftigten abhängig ist, rechnen hierzu auch Beamtinnen und Beamte der vergleichbaren Besoldungsgruppen. 2Für diesen Zweck ist vergleichbar: der Entgeltgruppe die gruppe Besoldungs- 2 3 4 5 6 106 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 7 8 9a, 9b, 9c 10 11 12 13 14 15 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 3Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel un- terstellten bzw. beaufsichtigten oder der in dem be- treffenden Bereich beschäftigten Personen zählen Teilzeitbeschäftigte entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit einer/eines Vollzeitbe- schäftigten. 4Für die Eingruppierung ist es unschäd- lich, wenn im Organisations- und Stellenplan zur Be- setzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind. 10. Ständige Vertreterinnen undVertreter Ständige Vertreterinnen und Vertreter sind nicht die Vertreterinnen und Vertreter in Urlaubs- und son- stigen Abwesenheitsfällen. V - D ö V T 107 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Teil A Allgemeiner Teil Allgemeine Tätigkeitsmerkmale I. 1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten) Entgeltgruppe 1 Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Bei- spiel - - Garderobenpersonal, - Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätig- keiten im Haus- und Küchenbereich, Essens- und Getränkeausgeber/innen, - Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks, Wärter/innen von Bedürfnisanstalten, Servierer/innen, - - Hausarbeiter/innen, - Hausgehilfe/Hausgehilfin, - Bote/Botin (ohneAufsichtsfunktion). Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarif- vertrag geregelt werden. 2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätig- keiten) Entgeltgruppe 2 Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. (1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder 108 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 An-lernphase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.) Entgeltgruppe 3 Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie eine einge- hende fachliche Einarbeitung erfordert. Entgeltgruppe 4 1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus- bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 2.Beschäftigte mit schwierigenTätigkeiten. (1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tä- tigkeiten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicher- weise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 ver- langt werden kann.) Entgeltgruppe 5 Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus- bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. V - D ö V T 109 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltgruppe 6 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die hochwertige Arbeiten verrichten. (Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche Geschick der/des Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherwei- se von Beschäftigten der Entgeltgruppe 5 verlangt werden kann.) Entgeltgruppe 7 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, die besonders hochwertige Arbeiten verrichten. (Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hochwertigem fachlichen Kön- nen besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfor- dern.) Entgeltgruppe 8 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeiten in einem landesbezirklichen Tarifvertrag abschlie- ßend aufgeführt sind. Entgeltgruppe 9a Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeiten in einem landesbezirklichen Tarifvertrag abschlie- ßend aufgeführt sind. 110 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, son- stiger Innendiens tund Außendienst) Vorbemerkung Buchhaltereidienst bezieht sich nur auf Tätigkeiten von Beschäftigten, die mit kaufmännischer Buchfüh- rung beschäftigt sind. Entgeltgruppe 2 Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. (1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.) Entgeltgruppe 3 Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie eine einge- hende fachliche Einarbeitung erfordert. Entgeltgruppe 4 1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass sie mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert. (Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kennt- nisse von Rechtsvorschriften oder näheres kaufmän- nisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufga- benkreises.) 2. Beschäftigte mit schwierigenTätigkeiten. (1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr V - D ö V T 111 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 als eine eingehende fachliche Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tä- tigkeiten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicher- weise von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 ver- langt werden kann.) Entgeltgruppe 5 1. Beschäftigte mit erfolgreich abgeschlossener Aus- bildung in einem aner- kannten Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und entsprechender Tätigkeit. 2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche Fach- kenntnisse erfordert. (Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kennt- nisse von Rechtsvorschriften oder näheres kaufmän- nisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufga- benkreises.) Entgeltgruppe 6 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert. (1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnis- se brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschäf- tigtetätig ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der/ des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und viel- seitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet 112 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 werden kann.) Entgeltgruppe 7 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel selbstständige Leistun- gen erfordert. (Selbstständige Leistungen erfordern ein den vo- rausgesetzten entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine- leichte geistigeArbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) Fachkenntnissen Entgeltgruppe 8 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel selbstständige Leistun- gen erfordert. (Selbstständige Leistungen erfordern ein den vo- rausgesetzten entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) Fachkenntnissen Entgeltgruppe 9a Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbstständige Leistungen erfordert. (Selbstständige Leistungen erfordern ein den vo- rausgesetzten entsprechendes selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) Fachkenntnissen V - D ö V T 113 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltgruppe 9b Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be- schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen erfor- dert. (Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den Entgeltgruppen 6 bis 9a ge- forderten gründlichen und vielseitigen Fachkenntnis- sen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) Entgeltgruppe 9c Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist. Entgeltgruppe 10 Beschäftigte, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Be- deutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. Entgeltgruppe 11 Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. Entgeltgruppe 12 Beschäftigte, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 114 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 4. Entgeltgruppen 13 bis15 Entgeltgruppe 13 1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaft- licher Hochschulbildung und entsprechender Tä- tigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fall- gruppe 1. Entgeltgruppe 14 1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel - durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder - durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fall- gruppe 1. 3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. (Hierzu Protokollerklärung) V - D ö V T 115 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltgruppe 15 1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich - durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung - sowie erheblich durch das Maß der damit verbun- denen Verantwortung aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 2. Beschäftigte in kommunalen Einrichtungen und Betrieben, deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fall- gruppe 1. 3. Beschäftigte mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anord- nung ständig unterstellt sind. (Hierzu Protokollerklärung) Protokollerklärung: Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: a) Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 nach Ab- schnitt II Ziffern 2 und 3, b) Beamte des gehobenen Dienstes der Besol- dungsgruppe A13. 116 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale 1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner Entgeltgruppe5 Berechnerinnen und Berechner von Dienst- oder Ver- sorgungsbezügen, von Entgelten, einschließlich der Krankenbezüge oder Urlaubsentgelte, deren Tätig- keit gründliche Fachkenntnisse erfordert. (Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kennt- nisse von Rechtsvorschriften oder näheres kaufmän- nisches oder technisches Fachwissen usw. des Auf- gabenkreises.) (Hierzu Protokollerklärung) Entgeltgruppe 6 1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass aufgrund der an- gegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbe- züge, Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbstständig zu errechnen sind. (Hierzu Protokollerklärung) 2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merk- male die für die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein- schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kon- trollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen. V - D ö V T 117 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (Hierzu Protokollerklärung) Entgeltgruppe 7 1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch ausder Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass aufgrund der an- gegebenen Merkmale Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbstständig zu errechnen sind und der damit zusammenhän- gende Schriftwechsel selbstständig zu führen ist. (Hierzu Protokollerklärung) 2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merk- male die für die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte ein- schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kon- trollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vornehmen und den damit zusammenhängenden Schriftwechsel selbstständig führen. (Hierzu Protokollerklärung) Entgeltgruppe 9a 1. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, dass auf- grund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Ur- laubsentgelte selbständig zu errechnen und die da- mit zusammenhängenden Arbeiten (z. B. Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtre- tungen und Pfändungen) selbstständig auszuführen 118 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 sind sowie der damit zusammenhängende Schrift- wechsel selbstständig zu führen ist. (Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die/der Beschäftigte die Beschäftigungszeit sowie das Tabel- lenentgelt nach §§ 15 und 16 TVöD bei der Einstel- lung nicht festzusetzen und Abtretungen und Pfän- dungen nicht zu bearbeiten hat.) (Hierzu Protokollerklärung) 2. Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, dass aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhält- nissedie für die Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte, ein- schließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen festzustellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B. Feststellen der Ver- sicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich vorzunehmen sind so- wie der damit zusammenhängende Schriftwechsel selbstständig zu führen ist. (Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die/der Beschäftigte das Besoldungsdienstalter nicht erst- mals, die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht erst- mals, die ruhegehaltfähige Dienstzeit, die Beschäfti- gungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 TVöD bei der Einstellung nicht festzusetzen, keine V - D ö V T 119 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Widerspruchsbescheide zu erteilen und Abtretungen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat.) (Hierzu Protokollerklärung) 3. Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 6 Fall- gruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. Entgeltgruppe 9b Beschäftigte, denen mindestens vier Beschäftigte mit Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 9a Fall- gruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. Protokollerklärung: Zu den Dienst- oder Versorgungsbezügen, Entgelten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gehören gege- benenfalls auch sonstige Leistungen, z. B. Kindergeld, Beitragszuschuss nach § 257 SGB V, vermögenswirk- same Leistungen. 2. Beschäftigte in der Informations- und Kommuni- kationstechnik Vorbemerkung 1Nach dem Abschnitt II Ziffer 2 sind Beschäftigte eingruppiert, die sich mit Systemen der Informa- tions-undKommunikationstechnikbefassenohne- Rücksichtauf ihre organisatorische Eingliederung. 2Zu diesen Systemen zählen insbesondere informa- tionstechnische Hard- und Softwaresysteme, Anwen- 120 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 dungsprogramme, Datenbanken, Komponenten der Kommunikationstechnik in lokalen IKT-Netzen und IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und Ser- vices, die mit diesen Systemen erstellt werden. 3Dabei werden Tätigkeiten im gesamten Lebenszyklus eines solchen IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Entwurf, Design, Erstellung, Implemen- tierung, Test, Integration in die operative Umgebung, Produktion, Optimierung und Tuning, Pflege, Feh- lerbeseitigung und Qualitätssicherung. 4Auch Tätig- keiten zur Sicherstellung der Informationssicherheit fallen unter die nachfolgenden Merkmale. 5Da mit den informationstechnischen Systemen in der Regel Produkte oder Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden Tätigkeitsmerkmale auch für die Be- schäftigten in der Produktionssteuerung und im IKT- Servicemanagement. 6Nicht unter den Abschnitt II Ziffer 2 fallen Beschäf- tigte, die lediglich IKT-Systeme anwenden oder Be- schäftigte, die lediglich die Rahmenbedingungen für die Informations- und Kommunikationstechnik schaffen und sich die informationstechnischen Spezi- fikationen von den IKT-Fachleutenzuarbeiten lassen. Entgeltgruppe 6 1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung (z. B. Fachinformatikerinnen und -informatiker der Fachrichtungen Anwendungsent- wicklung oder Systemintegration, Technische Syste- minformatikerinnen und -informatiker, IT-System- Kaufleute oder IT-Systemelektronikerinnen und -elektroniker) und entsprechender Tätigkeit sowie V - D ö V T 121 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche und viel- seitige Fachkenntnisse erfordert. (1Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kennt- nisse von Rechtsvorschriften oder näheres kauf- männisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises. 2Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Verwaltung [des Betriebes], bei der die/ der Beschäftigte tätig ist, zu beziehen. 3Der Aufga- benkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestal- tet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß be- arbeitet werden kann.) Entgeltgruppe 7 Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, die ohne Anlei- tung tätig sind. Entgeltgruppe 8 Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit über die Standardfälle hinaus Gestaltungsspielraum erfordert. Entgeltgruppe 9a Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, deren Tätigkeit zu- sätzliche Fachkenntnisse erfordert. Entgeltgruppe 9b Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, deren Tätigkeit 122 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 umfassende Fachkenntnisse erfordert. (Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in der Entgeltgruppe 9a geforderten Fachkennt- nissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) Entgeltgruppe 10 1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung Informa- tik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be- schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten- ausüben. 2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit einen Gestaltungsspielraum erfordert, der über den Gestaltungsspielraum in Entgeltgruppe 8 hinausgeht. Entgeltgruppe 11 1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. (Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bear- beitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fach- liche Weisungsbefugnis beinhalten.) 2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgelt- gruppe 10 heraushebt. (Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bear- beitung besondere Fachkenntnisse und besondere V - D ö V T 123 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fach- liche Weisungsbefugnis beinhalten.) Entgeltgruppe 12 1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch be- sondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgrup- pe 2 heraushebt. 2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. 3.Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die durch aus- drückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10 durch ausdrückliche Anord- nung ständig unterstellt sind. Entgeltgruppe 13 1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt. 124 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die durch aus- drückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12 oder b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 durch ausdrückliche Anord- nung ständig unterstellt sind. 3. Ingenieurinnen und Ingenieure Vorbemerkungen 1. Ingenieurinnen und Ingenieure sind Beschäftigte, die a) einen erfolgreichen Abschluss eines tech- nisch-ingenieurwissenschaftlichen Studien- gangs im Sinne der Nr. 4 dergrundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) einschließlich der Fachrichtungen Gartenbau, Landschaftsplanung/-architektur oder Land- schaftsgestaltung oder der Fachrichtung Forst- wirtschaft nachweisen und b) die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“führen. 2. Die Tätigkeitsmerkmale der Fallgruppen 2 des Ab- schnitts I Ziffer 4 finden auch auf Ingenieurinnen und Ingenieure im Sinne der Nr. 1 Anwendung; Nr. 1 Satz 4 der grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) bleibt unberührt. V - D ö V T 125 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltgruppe 10 1. Ingenieurinnen und Ingenieure mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) Entgeltgruppe 11 Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgelt- gruppe 10 heraushebt. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) Entgeltgruppe 12 1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjähriger praktischer Erfahrung, derenTätig- keit sich mindestens zu einem Drittel durch beson- dere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künst- lerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. 2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjähriger praktischer Erfahrung, deren Tätig- keit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeu- tung oder durch künstlerische oder Spezialaufgaben 126 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt. Entgeltgruppe 13 Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, de- ren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Ent- geltgruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt. Protokollerklärungen: 1. Entsprechende Tätigkeiten sind z.B.: a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich Massen-, Ko- sten- und statischen Berechnungen und Ver- dingungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusammenhängenden laufenden technischen An- gelegenheiten – auch im technischen Rechnungs- wesen –, örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung. b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Auf- stellung und Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich Massen- und Kosten- berechnung oder von Verdingungsunterlagen, Bearbeiten der damit zusammenhängenden tech- nischen Angelegenheiten – auch im technischen- Rechnungswesen; örtliche Leitung oder Mitwir- kung bei der Leitung von nicht nur einfachen Gartenbau-, Landschaftsbau-, Obstbau-, Pflan- zenbau-, Pflanzenschutz- oder Weinbaumaßnah- men und deren Abrechnung. V - D ö V T 127 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2. Besondere Leistungen sind z. B.: a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und be- sondere praktische Erfahrung oder künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung bzw. Mitwirkung bei der Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten und deren Abrech- nung. b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstel- lung oder Prüfung von Entwürfen einschließlich Massen-und Kostenberechnungen oder Verdin- gungsunterlagen, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfah- rungen oder künstlerische Begabung voraussetzt, örtliche Leitung schwieriger Baumaßnahmen und deren Abrechnung sowie selbstständige Pla- nung und Organisation von Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, die sich auf das Gebiet einer oder mehrerer Gemeinden erstrecken, und das Überwachen ihrer Auswir- kungen. 4. Meisterinnen und Meister Vorbemerkung 1Meisterinnen und Meister sind Beschäftigte, die eine Meisterprüfung auf Grundlage der Handwerksord- nung oder des Berufsbildungsgesetzes aufbauend auf einer einschlägigen mindestens dreijährigen Ausbildung bestanden haben. 2Die Voraussetzung der Meisterprüfung ist auch erfüllt, wenn diese auf einer früheren Ausbildung mit einer kürzeren Ausbil- dungsdauer aufbaut. 128 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltgruppe 8 Meisterinnen und Meister mit entsprechender Tätig- keit. Entgeltgruppe 9a 1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, die große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) zu beaufsichtigen ha- ben, in denen Handwerkerinnen oder Handwer- ker oder Facharbeiterinnen oder Facharbeiter be- schäftigt sind, oder die an einer besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit beschäftigt sind. 2. Gärtnermeisterinnen und Gärtnermeister der Ent- geltgruppe 8, die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu be- aufsichtigen haben, in denen Gärtnerinnen oder Gärtner mit abgeschlossener Berufsausbildung beschäftigt werden, oder deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgrup- pe 8 heraushebt, dass sie in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit auszuüben ist. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) Entgeltgruppe 9b 1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be- deutung des Aufgabengebietes sowie durch große Selbstständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe V - D ö V T 129 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 9a Fallgruppe 1 heraushebt. 2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Be- deutung ihres Aufgabengebietes sowie durch große Selbstständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt. Entgeltgruppe 9c Meisterinnen und Meister mit besonders verantwor- tungsvoller Tätigkeit als Leiterinnen oder Leiter von großen und vielschichtig strukturierten Instandset- zungsbereichen oder mit vergleichbarer Tätigkeit, die wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Grö- ße der Verantwortung ebenso zu bewerten ist. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) Protokollerklärungen: 1. Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerk- mals sind z. B. Reviere (Bezirke), Betriebsstätten, Friedhöfe. 2. Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind solche, die erheblich über den normalen Schwierigkeitsgrad hinausge- hen. 3. 1Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, wenn in diesem Bereich die Arbeit von mindestens drei Gewerken zu koordinieren ist und mindestens drei Gewerken jeweils Meisterinnen oder Meister vor- stehen. 2Gewerke sind Fachrichtungen im Sinne aner- kannter Ausbildungsberufe, in denen die Meisterprü- fung abgelegt werden kann. 3Im Mehrschichtbetrieb ist es unschädlich, wenn in den mindestens drei Ge- 130 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 werken nicht in allen Schichten jeweils Meisterinnen oder Meister eingesetzt sind. 5. Technikerinnen und Techniker Vorbemerkung Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker sind Beschäftigte, die nach dem Berufsordnungsrecht die- se Berufsbezeichnung führen. Entgeltgruppe 8 Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Er- fahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. Entgeltgruppe 9a Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, die selbstständig tätig sind. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) Entgeltgruppe 9b Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, die schwierige Aufgaben erfüllen. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) Protokollerklärungen: 1. 1Technikerinnen und Techniker sind selbststän- dig tätig, wenn sie bei technischen Arbeitsabläufen in Ausführung technischer, mehr routinemäßiger Entwurfs-, Leitungs- und Planungsarbeiten eigene technische Entscheidungen zu treffen haben. 2Dass- das Arbeitsergebnis einer Kontrolle, einer fachlichen Anleitung und Überwachung durch Vorgesetzte un- V - D ö V T 131 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 terworfen wird, berührt die Selbstständigkeit der Tä- tigkeit nicht. 3Anhand der nach der Ausbildung vo- rauszusetzenden Kenntnisse sind der zur Erfüllung der Aufgabe einzuschlagende Weg und die anzu- wendende Methode zu finden. 2. Schwierige Aufgaben sind Aufgaben, die in dem betreffenden Fachgebiet im oberen Bereich der Schwierigkeitsskala liegen oder die in konkreten Ein- zelfällen wegen der Besonderheiten Leistungen er- fordern, die über das im Regelfall erforderliche Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten wesentlich hinaus- gehen, z. B. durch die Breite des geforderten fach- lichen Wissens und Könnens, die geforderten Spe- zialkenntnisse, außergewöhnliche Erfahrungen oder sonstige Qualifizierungen vergleichbarer Wertigkeit. 6. Vorlesekräfte für Blinde Entgeltgruppe 5 Vorlesekräfte für Blinde. Entgeltgruppe 6 Vorlesekräfte für Blinde mit schwierigerer Tätigkeit. 132 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Beschäftigte im Kassen- und Rechnungswesen XIII. Vorbemerkung Kassen und Zahlstellen im Sinne dieses Abschnitts sind nur die in der Verordnung über das Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (KuRVO) als solche bestimmten. Entgeltgruppe 5 1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Per- sonen- oder Sachkonten führen oder verwalten. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 2. Kassiererinnen und Kassierer in kleineren Kassen. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 3. Zahlstellenverwalterinnen und -verwalter größerer Zahlstellen. 4. Verwalterinnen und Verwalter von Einmannkassen. Entgeltgruppe 6 1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Per- sonen- oder Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen mindestens zu einem Viertel schwierige buchhalteri- sche Tätigkeiten übertragen sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4) 2. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen, soweit V - D ö V T 133 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 nicht anderweitig eingruppiert. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 3. Verwalterinnen und Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang besonders schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen. 4. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens einer oder einem Kassenbeschäftigten. Entgeltgruppe 8 1. Beschäftigte in Kassen, die verantwortlich Per- sonen- oder Sachkonten führen oder verwalten, wenn ihnen schwierige buchhalterische Tätigkeiten übertragen sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 4) 2. Beschäftigte in Kassen, denen mindestens drei Be- schäftigte mit buchhalterischen Tätigkeiten ständig unterstellt sind. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 3. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen an Arbeits- plätzen mit ständig überdurchschnittlich hohen Po- stenzahlen. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 4. Verwalterinnen und Verwalter von Zahlstellen, in denen ständig nach Art und Umfang besonders 134 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 schwierige Zahlungsgeschäfte anfallen, wenn ihnen mindestens drei Beschäftigte ständig unterstellt sind. 5. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens drei Kassenbeschäftigten. Entgeltgruppe 9a 1. Beschäftigte in gemeindlichen Kassen, die verant- wortlich Personen- oder Sachkonten führen oder ver- walten und für mindestens fünf Sachbuchhaltereien die Kassenrechnung erstellen und die Haushaltsrech- nung vorbereiten. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 2. Beschäftigte in gemeindlichen Buchhaltereien, denen mindestens drei Beschäftigte mit buchhalte- rischen Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 6 ständig unterstellt sind. 3. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen, die das Ergebnis mehrerer Kassiererinnen oder Kassiererzu- sammenfassen. 4. Kassiererinnen und Kassierer in Kassen mit schwie- rigem Zahlungsverkehr und ständig außergewöhn- lich hohen Barumsätzen. 5. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens fünf Kassenbeschäftigten. 6. Leiterinnen und Leiter von Kassen, die zugleich Lei- terinnen oder Leiter der Vollstreckungsstelle sind, so- V - D ö V T 135 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 weit nicht in Entgeltgruppe 9b oder 10 eingruppiert. 7. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leite- rinnen oder Leitern von Kassen mit mindestens zwölf Kassenbeschäftigten. Entgeltgruppe 9b 1. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens zwölf Kassenbeschäftigten. 2. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens sechs Kassenbeschäftigten, wenn sie zugleich Leite- rinnen oder Leiter der Vollstreckungsstelle sind. 3. Ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leite- rinnen oder Leitern von Kassen mit mindestens 30 Kassenbeschäftigten. Entgeltgruppe 10 1. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens 30 Kassenbeschäftigten. 2. Leiterinnen und Leiter von Kassen mit mindestens 15 Kassenbeschäftigten, wenn sie zugleich Leite- rinnen oder Leiter der Vollstreckungsstelle sind. Protokollerklärungen: 1. Die / Der Beschäftigte führt oder verwaltet verant- wortlich Personen- oder Sachkonten, wenn sie/er die Belege vor der Buchung auf ihre Ordnungsmäßigkeit nach den Kassenvorschriften zu prüfen und für die- Richtigkeit der Buchungen die Verantwortung zu tra- gen hat. 136 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2. Unter dieses Tätigkeitsmerkmal fallen auch Kassie- rerinnen und Kassierer für unbaren Zahlungsverkehr. 3. Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt auch für Beschäf- tigte, die in Zahlstellen oder Buchungsstellen ver- antwortlich Personen- oder Sachkonten führen oder verwalten. 4. Schwierige buchhalterische Tätigkeiten sind z. B:: a) selbstständiger Verkehr mit den bewirtschaf- teten Stellen; b) das Führen oder Verwalten von Darlehens- oder Schuldendienstkonten, wenn die Zins- und Tilgungs- leistungen selbstständig errechnet werden müssen; c) selbstständiges Bearbeiten von Vollstreckungsan- gelegenheiten (mit Ausnahme des Ausstellens von Pfändungsaufträgen und von Amtshilfeersuchen); d) das Bearbeiten schwierig aufzuklärender Verwahr- posten; e) selbstständiges Bearbeiten von Werthinterle- gungen einschließlich der Kontenführung; f) das Führen oder Verwalten von Sachkonten für Haushaltsausgaben, wenn damit das Überwachen zahlreicher Abschlagszahlungen verbunden ist; g) das Führen oder Verwalten von Sachkonten, bei denen Deckungsvorschriften nicht nur einfacher Artzu beachten sind (Deckungsvorschriften nur ein- facher Art sind z. B.: In Sammelnachweisen zusam- mengefasste Ausgaben; gegenseitige oder einseitige Deckungsfähigkeit bei den Personalausgaben oder Deckungsvermerke, die sich auf der Ausgabenseite auf nur zweiHaushaltsstellen beschränken); h) das Führen oder Verwalten von Konten für den Ab- V - D ö V T 137 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         138

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 rechnungsverkehr mit Kassen oder Zahlstellen; i) das Führen oder Verwalten schwieriger Konten der Vermögensrechnung bei gleichzeitigem selbst- ständigen Berechnen von Abschreibungen aufgrund allgemeiner – betraglich nicht festgelegter – Kassen- oder Buchungsanweisungen. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst XXIV. Entgeltgruppe S 2 Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/ Kinderpflegern mit staatlicher Anerkennung. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) Entgeltgruppe S 3 Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher An- erkennung oder mit staatlicher Prüfung und entspre- chender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah- rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) Entgeltgruppe S 4 1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung und ent- sprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 138 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Berufsausbildung. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/ Erziehern, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerzie- hungspfleger oder Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) Entgeltgruppe S 5 [nicht besetzt] Entgeltgruppe S 6 [nicht besetzt] Entgeltgruppe S 7 Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung als Gruppenleiterin/Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) Entgeltgruppe S 8a 1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflege- rinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerziehe- rinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be- V - D ö V T 139 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5) Entgeltgruppe S 8b 1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflege- rinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerziehe- rinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be- schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen Tä- tigkeiten. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3, 5 und 6) 2. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, In- dustriemeisterinnen/Industriemeister oder Gärtner- meisterinnen/Gärtnermeister als Gruppenleiterin/ Gruppenleiter in Ausbildungs- oder Berufsförde- rungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeite- rinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagoginnen/So- zialpädagogen mit staatlicher Anerkennung. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 140 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltgruppe S 9 1. Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflege- rinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerziehe- rinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be- schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinierenden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens der Ent- geltgruppe S 8b Fallgruppe 1. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5) 2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7) 3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Heilpädago- ginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hoch- schulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Lan- desrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 4. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta- gesstätten. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8) 5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord- nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Lei- terinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer V - D ö V T 141 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) Entgeltgruppe S 10 [nicht besetzt] Entgeltgruppe S 11a Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/ Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kin- der und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs- schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachse- ne Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 8) Entgeltgruppe S 11b Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpäda- goginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner- kennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 142 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltgruppe S 12 Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpäda- goginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner- kennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 12 und 15) Entgeltgruppe S 13 1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder- tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen. V - D ö V T (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord- nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Lei- terinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) Entgeltgruppe S 14 Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpäda- goginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner- kennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen 143 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 mit abgeschlossener Hochschulbildung und – so- weit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entspre- chender Tätigkeit, die Entscheidungen zur Vermei- dung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht Maßnahmen einleiten, wel- che zur Gefahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Entscheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychischen Krankheiten erforderlich sind (z.B. So- zialpsychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der Städte, Gemeinden und Landkreise). (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 13, 14 und 15) Entgeltgruppe S 15 1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder- tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord- nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Lei- terinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) 3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta- gesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne 144 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinde- rung im Sinne des § 2 SGB IX. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 8) 4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leite- rinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs- schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachse- ne Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) 5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord- nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Lei- terinnen/Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnheimen für erwachsene Menschen mit Behin- derung im Sinne des § 2 SGB IX bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 10 und 11) 6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpä- dagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner- kennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender V - D ö V T 145 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) Entgeltgruppe S 16 1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder- tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord- nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Lei- terinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) 23 Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta- gesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinde- rung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnitts- belegung von mindestens 40 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 146 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leite- rinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs- schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachse- ne Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) 5. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungs- heimen oder von Wohnheimen für erwachsene Men- schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 10 und 11) 6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/ Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnhei- men für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 und 11) Entgeltgruppe S 17 1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder- tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) V - D ö V T 147 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anord- nung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Lei- terinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) 3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta- gesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinde- rung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnitts- belegung von mindestens 70 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leite- rinnen/Leitern von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs- schwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachse- ne Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9) 5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/ Leitern von Erziehungsheimen oder von Wohnhei- 148 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 men für erwachsene Menschen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9, 10 und 11) 6. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpä- dagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner- kennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 7. Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher An- erkennung oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit. (Hierzu Protokollerklärung Nr. 16) Entgeltgruppe S 18 1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinder- tagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) V - D ö V T 149 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kinderta- gesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten oder von Tagesstätten für erwachsene Menschen mit Behinde- rung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnitts- belegung von mindestens 90 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9) 3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungs- heimen oder von Wohnheimen für erwachsene Men- schen mit Behinderung im Sinne des § 2 SGB IX mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9, 10 und 11) 4. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpä- dagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Aner- kennung sowie Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verant- wortung erheblich aus der Entgeltgruppe S 17 Fall- gruppe 6 heraushebt. (Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 15) 150 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärungen: 1. 1Die Beschäftigten – ausgenommen die in Entgelt- gruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgelt- gruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten – er- halten für die Dauer der Tätigkeit in einem Erzie- hungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohn- heim oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine Zulage in Höhe von 61,36 Euro monatlich, wenn in dem Heim überwiegend behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten zum Zwe- cke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig untergebracht sind; sind nicht überwiegend solche Personen ständig untergebracht, beträgt die Zulage 30,68 Euro monatlich. 2Für die in Entgeltgruppe S 15 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5, S 16 bei Tätigkeiten der Fallgruppen 5 und 6, S 17 bei Tätigkeiten der Fall- gruppe 5 und S 18 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 eingruppierten Beschäftigten gilt Satz 1 für die Dau- er der Tätigkeit in einem Wohnheim für erwachsene Menschen mit Behinderung entsprechend. 3Für die in Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2, Entgeltgruppe S 7 und Entgeltgruppe S 8b bei Tätig- keiten der Fallgruppe 2 eingruppierten Beschäftigten in einem Heim im Sinne des Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 40,90 Euro monatlich. 4Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 5Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen. V - D ö V T 151 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX und in psychi- atrischen Kliniken, b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z. B. in Randzeiten, in c) Tätigkeiten Integrationsgruppen (Erzie- hungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Men- schen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten, e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen. 3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/ Erziehern gilt auch die Tätigkeit in Schulkindergär- ten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schulpflichtige Kinder und die Betreuung von über 18jährigen Personen (z.B. in Einrichtungen für behin- derte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose). 4. 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Ver- treterinnen/Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Ab- wesenheitsfällen. 2Je Kindertagesstätte soll eine ständige Vertreterin oder ein ständiger Vertreter der Leiterin oder des Leiters bestellt werden. 152 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hort- nerinnen/Hortner mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prüfung, b) Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfle- ger, die in Kinderkrippen tätig sind, eingruppiert. 6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z. B. die in a) Tätigkeiten Integrationsgruppen (Erzie- hungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Men- schen im Sinne des § 2 SGB IX oder von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungs- schwierigkeiten, c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der of- fenen Tür, d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen, e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für min- destens vier Beschäftigte mindestens der Entgelt- gruppe S 8a, f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facher- ziehers mit einrichtungsübergreifenden Aufga- ben. V - D ö V T 153 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Beschäftigte zu ver- stehen, die einen nach Maßgabe der Rahmenverein- barung über die Ausbildung und Prüfung an Fach- schulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit der vorge- schriebenen Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeich- nung „staatlich anerkannte Heilpädagogin/staatlich anerkannter Heilpädagoge“ erworben haben. 8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderbetreu- ungsstuben, Kinderhäuser und Kindertageseinrich- tungen der örtlichen Kindererholungsfürsorge. 9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegan- genen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen. 2Eine Unter- schreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig be- legbaren Plätze von nicht mehr als 5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung. 3Eine Unterschreitung um mehr als 5 v.H. führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die maßgebliche Platzzahl drei Jahre hinterei- nander unterschritten wird. 4Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter Maßnah- men (z.B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur Herabgruppierung. 5Hiervon bleiben or- ganisatorische Maßnahmen infolge demografischer Handlungsnotwendigkeiten unberührt. 154 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwie- gend behinderte Kinder oder Jugendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit we- sentlichen Erziehungsschwierigkeiten ständig unter- gebracht sind. 11. Dieses Tätigkeitsmerkmal gilt nicht für Leite- rinnen/Leiter bzw. ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Wohngruppen. 12. Schwierige Tätigkeiten sind z. B. die a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS er- krankten Personen, c) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/ Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige Heimbewohnerinnen/Heimbewohner, d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für ehemalige Strafgefan- gene, c) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäf- tigter mindestens der Entgeltgruppe S 9. 13. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäf- tigte mit dem Abschluss Diplompädagogin/Diplom- pädagoge, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozialpäda- goginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerken- nung ausüben, denen Tätigkeiten der Entgeltgruppe S 14 übertragen sind. V - D ö V T 155 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 14. 1Das „Treffen von Entscheidungen zur Vermeidung der Gefährdung des Kindeswohls und die Einleitung von Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Fami- liengericht bzw. Vormundschaftsgericht, welche zur Gefahrenabwehr erforderlich sind“, sind im Allgemei- nen Sozialen Dienst bei Tätigkeiten im Rahmen der Fallverantwortung bei - Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, - der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII, - der Inobhutnahme von Kindern und Jugend- lichen (§ 42 SGB VIII), - der Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- gerichten (§ 50 SGB VIII) einschließlich der damit in Zusammenhang stehen- den Tätigkeiten erfüllt. 2Die Durchführung der Hilfen nach den getroffenen Entscheidungen (z.B. Erziehung in einer Tagesgrup- pe, Vollzeitpflege oder Heimerziehung) fällt nicht un- ter die Entgeltgruppe S 14. 3Die in Aufgabengebieten außerhalb des Allgemeinen Sozialen Dienstes wie z.B. Erziehungsbeistandschaft, Pflegekinderdienst, Ad- optionsvermittlung, Jugendgerichtshilfe, Vormund- schaft, Pflegschaft auszuüben- den Tätigkeiten fallen nicht unter die Entgeltgruppe S 14, es sei denn, dass durch Organisationsentscheidung des Arbeitgebers im Rahmen dieser Aufgabengebiete ebenfalls Tätig- keiten auszuüben sind, die die Voraussetzungen von Satz 1 erfüllen. 15. 1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger Abschluss- 156 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 grad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Ab- schlussprüfung muss in einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere landesrechtliche Hochschulzugangsbe- rechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine Regelstudienzeit von minde- stens sechs Semestern – ohne etwaige Praxisseme- ster, Prüfungssemester o. Ä. - vorschreibt. 3Der Ba- chelorstudiengang muss nach den Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleich- gestellt sind Abschlüsse in akkreditierten Bachelo- rausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Ein Ab- schluss an einer ausländischen Hochschule gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulabschluss gleichwertig aner- kannt wurde. 16. Psychagoginnen/Psychagogen mit abgeschlos- sener wissenschaftlicher Hochschulbildung und ent- sprechender Tätigkeit werden von diesem Tätigkeits- merkmal nicht erfasst. XXV. [nicht besetzt] V - D ö V T 157 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage A Tabelle TVöD-V gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 (monatlich in Euro) Ent- gelt- grup- pe Grund- entgelt Entwick- lungs- stufen Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 4.788,35 5.141,23 5.481,38 6.004,84 6.517,61 6.854,95 4.335,98 4.655,42 5.025,89 5.451,94 5.950,88 6.293,73 3.996,72 4.335,42 4.685,32 5.093,03 5.586,51 5.842,91 3.582,23 3.956,45 4.407,89 4.890,86 5.465,08 5.734,95 3.457,10 3.803,91 4.119,43 4.477,63 4.972,55 5.242,43 3.331,93 3.613,93 3.915,01 4.238,32 4.628,44 4.749,89 3.233,21 3.480,40 3.750,80 4.026,57 4.337,53 4.545,92 3.020,16 3.258,72 3.403,99 3.824,85 4.085,40 4.370,07 2.926,82 3.133,75 3.324,85 3.748,35 3.843,43 4.086,04 2.769,15 2.971,27 3.102,32 3.231,30 3.370,30 3.439,92 2.598,38 2.822,59 2.958,18 3.089,21 3.209,21 3.279,17 2.549,58 2.739,94 2.866,46 2.990,93 3.107,94 3.173,47 2.445,99 2.630,06 2.748,57 2.873,03 2.985,28 3.045,87 2.329,99 2.514,19 2.663,27 2.755,21 2.847,13 2.900,97 2.293,39 2.488,41 2.537,24 2.642,50 2.721,49 2.793,85 2.122,60 2.316,97 2.366,14 2.432,35 2.577,86 2.730,08 1.903,09 1.935,39 1.975,78 2.013,43 2.110,33 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 158 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage A Tabelle TVöD-V gültig ab 1. März 2020 (monatlich in Euro) Ent- gelt- grup- pe Grund- entgelt Entwick- lungsstu- fen Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 4.860,31 5.190,81 5.559,47 6.062,74 6.580,45 6.921,06 4.401,04 4.700,31 5.091,13 5.524,82 6.008,27 6.355,34 4.056,62 4.384,61 4.757,99 5.163,37 5.640,38 5.899,26 3.635,65 4.013,07 4.454,13 4.943,53 5.517,78 5.790,26 3.508,11 3.856,11 4.182,29 4.536,17 5.020,49 5.292,98 3.380,51 3.655,13 3.964,32 4.299,65 4.673,08 4.795,69 3.280,42 3.526,45 3.790,94 4.075,26 4.380,90 4.600,00 3.074,70 3.305,30 3.450,00 3.874,00 4.124,25 4.414,13 2.964,89 3.163,55 3.356,89 3.784,00 3.879,97 4.125,00 V - D ö V T 2.808,91 2.999,92 3.132,23 3.264,31 3.405,98 3.474,11 2.635,53 2.855,60 2.986,70 3.119,00 3.243,78 3.310,79 2.586,00 2.767,11 2.894,11 3.019,78 3.143,22 3.206,10 2.480,74 2.656,42 2.775,08 2.900,74 3.017,50 3.077,85 2.363,07 2.540,85 2.690,02 2.782,88 2.875,73 2.930,10 2.325,89 2.517,08 2.563,61 2.669,96 2.749,76 2.822,87 2.152,51 2.346,00 2.392,92 2.459,87 2.607,03 2.760,98 1.929,88 1.962,63 2.003,59 2.041,77 2.140,05 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 159 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage C Tabelle TVöD VKA (Sozial- und Erziehungsdienst) gültig ab 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 (monatlich in Euro) Entgelt- gruppe Grund- entgelt Entwick- lungs- stufen 1 2 3 4 5 6 3.856,63 3.963,34 4.474,77 4.858,30 5.433,63 5.785,20 3.531,38 3.803,54 4.219,03 4.474,77 4.986,13 5.286,59 3.452,63 3.720,44 4.001,70 4.346,89 4.730,45 4.960,57 3.322,52 3.579,77 3.835,51 4.129,57 4.602,60 4.807,14 3.292,62 3.543,07 3.827,24 4.116,32 4.435,96 4.659,68 3.216,63 3.454,00 3.771,57 4.027,25 4.346,89 4.506,69 3.198,66 3.444,22 3.748,71 4.017,18 4.349,61 4.490,25 3.143,77 3.395,24 3.557,62 3.966,75 4.286,38 4.478,16 3.082,25 3.329,88 3.491,23 3.899,43 4.219,03 4.410,81 2.848,64 3.072,64 3.317,55 3.673,81 4.007,79 4.263,85 2.848,64 3.072,64 3.317,55 3.673,81 4.007,79 4.263,85 2.792,04 3.005,83 3.217,36 3.417,76 3.612,57 3.815,74 2.719,99 2.926,47 3.125,09 3.323,66 3.472,64 3.694,86 2.592,92 2.796,13 2.969,92 3.087,85 3.199,56 3.373,59 2.436,27 2.631,05 2.798,00 2.951,30 3.021,43 3.105,22 2.258,49 2.369,54 2.451,65 2.541,48 2.640,77 2.740,09 S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b S 11a S 9 S 8b S 8a S 7 S 4 S 3 S 2 160 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage C Tabelle TVöD VKA (Sozial- und Erziehungsdienst) gültig ab 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 (monatlich in Euro) Entgelt- gruppe Grund- entgelt Entwick- lungs- stufen 5 6 1 2 Tabelle TVöD VKA Anlage C (Sozial- und Erziehungsdienst) gültig ab 1. März 2018 bis 31. M (monatlich in Euro) 5.489,79 5.845,01 4.004,30 3.900,00 4.521,02 4.908,52 4 3 3.580,74 3.842,85 4.262,65 4.521,02 5.037,68 5.341,24 S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b S 11a S 9 S 8b S 8a S 7 S 4 S 3 S 2 3.502,52 3.758,90 4.043,07 4.391,82 4.779,34 5.011,85 3.370,09 3.616,78 3.875,16 4.172,25 4.650,18 4.856,83 3.335,53 3.579,69 3.866,80 4.158,86 4.481,81 4.707,85 3.251,68 3.489,70 3.810,56 4.068,88 4.391,82 4.553,28 3.242,48 3.479,83 3.787,46 4.058,71 4.394,57 4.536,66 3.196,36 3.430,33 3.594,40 4.007,75 4.330,68 4.524,44 3.134,84 3.364,31 3.527,32 3.939,73 4.262,65 4.456,41 2.892,66 3.104,40 3.351,85 3.711,78 4.049,22 4.307,92 2.892,66 3.104,40 3.351,85 3.711,78 4.049,22 4.307,92 2.829,77 3.036,91 3.250,62 3.453,09 3.649,92 3.855,19 2.755,05 2.956,72 3.157,39 3.358,02 3.508,53 3.733,06 2.632,35 2.825,04 3.000,62 3.119,76 3.232,63 3.408,47 2.476,93 2.658,24 2.826,92 2.981,80 3.052,66 3.137,31 2.285,34 2.396,40 2.478,56 2.567,76 2.668,07 2.768,42 V - D ö V T 161 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 D.1221 Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst Zu Abschnitt I Allgemeine Vorschriften Nr. 1 zu § 3 – Allgemeine Arbeitsbedingungen – Betrieblicher Gesundheitsschutz/Betriebliche Ge- sundheitsförderung (1) Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Be- schäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes, so- weit sie nach dem Teil B Abschnitt XXIV der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) eingruppiert sind. (2) 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeitsbedingungen so zu organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkran- kungen oder Gesundheitsschädigungen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstellung gesundheits- gerechter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie gesund- heitsbewusstes Verhalten. 3Zugleich werden damit die Motivation der Beschäftigten und die Qualitäts- standards der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die betriebliche Gesundheitsförderung basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits- und Gesundheits- schutz. 5Dieser reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrank- heiten sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau von Fehlzeiten und die Vermeidung von Betriebsstörungen die Wettbe- werbsfähigkeit der Verwaltungen und Betriebe. 6Der Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie die betrieb- 162 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         163

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 liche Gesundheitsförderung gehören zu einem zeit- gemäßen Gesundheitsmanagement. 21Entspricht redaktionell angepasst §§ 2 und 3 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen § 56 BT-V. (3) 1Die Beschäftigten haben einen individuellen An- spruch auf die Durchführung einer Gefährdungsbe- urteilung. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die Beschäftigten sind in die Durchführung der Gefährdungsbeurtei- lung einzubeziehen. 4Sie sind über das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu unterrichten. 5Vorge- sehene Maßnahmen sind mit ihnen zu erörtern. 6Wi- dersprechen betroffene Beschäftigte den vorgese- henen Maßnahmen, ist die betriebliche Kommission zu befassen. 7Die Beschäftigten können verlangen, dass eine erneute Gefährdungsbeurteilung durch- geführt wird, wenn sich die Umstände, unter denen die Tätigkeiten zu verrichten sind, wesentlich ändern, neu entstandene wesentliche Gefährdungen auftre- ten oder eine Gefährdung auf Grund veränderter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse erkannt wird. 8Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist in angemes- senen Abständen zu überprüfen. (4) 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag des Perso- nalrats/Betriebsrats eine betriebliche Kommission gebildet, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeit- geber und vom Personal- bzw. Betriebsrat benannt V - D ö V T 163 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 werden. 2Die Mitglieder müssen Beschäftigte des Ar- beitgebers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, können Mitglieder dieses Ausschusses auch in der betrieblichen Kommission tätig werden. 4Im Falle des Absatzes 3 Satz 6 berät die betriebliche Kommission über die erforderlichen Maßnahmen und kann Vorschläge zu den zu treffenden Maßnah- men machen. 5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch, wenn die Mehrheit der vom Arbeitgeber be- nannten Mitglieder der betrieblichen Kommission im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber dem Beschluss zugestimmt hat. 6Gesetzliche Rechte der kommu- nalen Beschlussorgane bleiben unberührt. 7Wird ein Vorschlag nur von den vom Personalrat/Betriebsrat benannten Mitgliedern gemacht und folgt der Ar- beitgeber diesem Vorschlag nicht, sind die Gründe darzulegen. 8Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwer- den zuständig, wenn der Arbeitgeber eine erneute Gefährdungsbeurteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag des Arbeitsschutzaus- schusses bzw. der betrieblichen Kommission, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall ab- geholfen wird. 10Wird dem Vorschlag nicht gefolgt, sind die Gründe darzulegen. (5) 1Die betriebliche Kommission kann zeitlich be- fristet Gesundheitszirkel zur Gesundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es ist, Belastungen am Arbeitsplatz und deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung der Arbeitssitu- ation zu erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der Gesundheitszirkel und unterbreitet, wenn ein Ar- 164 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 beitsschutzausschuss gebildet ist, diesem, ansonsten dem Arbeitgeber Vorschläge. 3Die Ablehnung eines Vorschlags ist durch den Arbeitgeber zu begründen. 4Näheres regelt die Geschäftsordnung der betrieb- lichen Kommission. (6) 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der be- trieblichen Kommission die erforderlichen, zur Ver- fügung stehenden Unterlagen zugänglich zu ma- chen. 2Die betriebliche Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelungen über die Beteiligung der Beschäftigten bei der Gefährdungs- beurteilung, deren Bekanntgabe und Erörterung so- wie über die Qualifizierung der Mitglieder der be- trieblichen Kommission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind. (7) Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betrieb- liche Regelungen und die Rechte des Personal- bzw. Betriebsrats bleiben unberührt. Protokollerklärungen: 1. Sollte sich aufgrund gerichtlicher Entscheidungen erweisen, dass die über die Zusammensetzung der betrieblichen Kommission oder die Berufung ihrer Mitglieder getroffenen Regelungen mit geltendem Recht unvereinbar sind, werden die Tarifvertrags- parteien Verhandlungen aufnehmen und eine er- setzende Regelung treffen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und dem von den Tarifvertragsparteien Gewollten möglichst nahe kommt. 2. Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, V - D ö V T 165 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 dass mit dieser Regelung außerhalb seines Geltungs- bereichs der betriebliche Gesundheitsschutz/die betriebliche Gesundheitsförderung im TVöD-V und TVöD-B nicht abschließend tariflich geregelt sind und die übrigen durchgeschriebenen Fassungen des TVöD von der hier getroffenen Regelung unberührt bleiben. Nr. 2 zu § 5 – Qualifizierung – 1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst im Tarifgebiet West werden – soweit gesetzliche Regelungen beste- hen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen – im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wö- chentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 19,5 Stunden für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung ver- wendet. 2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 entspre- chend mit der Maßgabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeits- zeit zu der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht, reduziert. 3Im Erzie- hungsdienst tätig sind insbesondere Beschäftigte als Kinderpflegerin/Kinderpfleger bzw. Sozialassistentin/ Sozialassistent, Heilerziehungspflegehelferin/Heiler- ziehungspflegehelfer, Erzieherin/Erzieher, Heilerzie- hungspflegerin/Heilerziehungspfleger, im handwerk- lichen Erziehungsdienst, als Leiterinnen/Leiter oder ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/ Leiter von Kindertagesstätten oder Erziehungshei- men sowie andere Beschäftigte mit erzieherischer Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe. 166 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Satz 3: Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Beschäftigte erfasst, die eine entsprechende Tä- tigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staatliche Prüfung ausüben. Nr. 3 [aufgehoben] V - D ö V T 167 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgelttabellen TVÖD VKA STW allgemein und TVÖD SuE STW ab 01.03.2020 E u S d n u n e m e g i l l a W T S A K V D Ö V T n e l l e b a t t l e g t n E 169 
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                                            1 7 0 Entgelttabelle TVÖD VKA STW allgemein Stufe 1 Anlage A zu § 15 TVöD Gültig ab 01.03.2020 EG 15 Ü 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 1 4.860,31 4.401,04 4.056,62 3.635,65 3.508,11 3.380,51 3.280,42 3.074,70 2.964,89 2.808,91 2.635,53 2.586,00 2.480,74 2.363,07 2.325,89 2.171,61 2.152,51 Stufe 2 6.006,83 5.190,81 4.700,31 4.384,61 4.013,07 3.856,11 3.655,13 3.526,45 3.305,30 3.163,55 2.999,92 2.855,60 2.767,11 2.656,42 2.540,85 2.517,08 2.393,99 2.346,00 1.929,88 Stufe 5a 7.734,84 6.750,76 6.181,81 5.769,82 5.654,02 5.156,74 4.734,39 4.490,45 4.269,19 Stufe 3 6.658,25 5.559,47 5.091,13 4.757,99 4.454,13 4.182,29 3.964,32 3.790,94 3.450,00 3.356,89 3.132,23 2.986,70 2.894,11 2.775,08 2.690,02 2.563,61 2.473,88 2.392,92 1.962,63 Stufe 4 7.275,39 6.062,74 5.524,82 5.163,37 4.943,53 4.536,17 4.299,65 4.075,26 3.874,00 3.784,00 3.264,31 3.119,00 3.019,78 2.900,74 2.782,88 2.669,96 2.580,40 2.459,87 2.003,59 Stufe 5 7.686,85 6.580,45 6.008,27 5.640,38 5.517,78 5.020,49 4.673,08 4.380,90 4.124,25 3.879,97 3.405,98 3.243,78 3.143,22 3.017,50 2.875,73 2.749,76 2.653,60 2.607,03 2.041,77 Stufe 6 7.782,82 6.921,06 6.355,34 5.899,26 5.790,26 5.292,98 4.795,69 4.600,00 4.414,13 4.125,00 3.474,11 3.310,79 3.206,10 3.077,85 2.930,10 2.822,87 2.708,23 2.760,98 2.140,05 indiv. Endstufe Steigerung um % 1,06 0,96 0,98 0,96 0,96 0,96 0,96 1,19 1,01 0,95 0,99 0,96 1,03 1,05 1,00 1,04 1,06 1,13 1,41 T a r i f i w e r k s t u d e r e n d e n W E R K B E R L I N 2 0 2 0 
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                                            Entgelttabelle TVÖD SuE STW Stufe 1 Anlage A zu § 15 TVöD Gültig ab 01.03.2020 EG 15 Ü 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 1 4.860,31 4.401,04 4.056,62 3.635,65 3.508,11 3.380,51 3.280,42 3.074,70 2.964,89 2.808,91 2.635,53 2.586,00 2.480,74 2.363,07 2.325,89 2.171,61 2.152,51 Stufe 2 6.006,83 5.190,81 4.700,31 4.384,61 4.013,07 3.856,11 3.655,13 3.526,45 3.305,30 3.163,55 2.999,92 2.855,60 2.767,11 2.656,42 2.540,85 2.517,08 2.393,99 2.346,00 1.929,88 Stufe 5a 7.734,84 6.750,76 6.181,81 5.769,82 5.654,02 5.156,74 4.734,39 4.490,45 4.269,19 Stufe 3 6.658,25 5.559,47 5.091,13 4.757,99 4.454,13 4.182,29 3.964,32 3.790,94 3.450,00 3.356,89 3.132,23 2.986,70 2.894,11 2.775,08 2.690,02 2.563,61 2.473,88 2.392,92 1.962,63 Stufe 4 7.275,39 6.062,74 5.524,82 5.163,37 4.943,53 4.536,17 4.299,65 4.075,26 3.874,00 3.784,00 3.264,31 3.119,00 3.019,78 2.900,74 2.782,88 2.669,96 2.580,40 2.459,87 2.003,59 Stufe 5 7.686,85 6.580,45 6.008,27 5.640,38 5.517,78 5.020,49 4.673,08 4.380,90 4.124,25 3.879,97 3.405,98 3.243,78 3.143,22 3.017,50 2.875,73 2.749,76 2.653,60 2.607,03 2.041,77 Stufe 6 7.782,82 6.921,06 6.355,34 5.899,26 5.790,26 5.292,98 4.795,69 4.600,00 4.414,13 4.125,00 3.474,11 3.310,79 3.206,10 3.077,85 2.930,10 2.822,87 2.708,23 2.760,98 2.140,05 indiv. Endstufe Steigerung um % 1,06 0,96 0,98 0,96 0,96 0,96 0,96 1,19 1,01 0,95 0,99 0,96 1,03 1,05 1,00 1,04 1,06 1,13 1,41 T a r i f i w e r k s t u d e r e n d e n W E R K B E R L I N 2 0 2 0 1 7 1 Entgelttabellen TVÖD VKA STW allgemein und SuE 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes Allgemeiner Teil und Besonderer Teil BBiG (TVAöD-BBiG) vom 13. September 2005 in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 8 zum TVAöD – Allgemeiner Teil – vom 30. Oktober 2018 und des Änderungstarifvertrags Nr. 9 zum TVAöD – Besonderer Teil BBiG – vom 30. Okto- ber 2018 Der TVAöD-BBiG vereinigt die Vorschriften des Tarif- vertrags für Auszubildende des öffentlichen Dienstes – Allgemeiner Teil – mit denen des Tarifvertrags für Auszubildende des öffentlichen Dienstes – Besonde- rer Teil BBiG – in einer Textfassung. Die VKA hat diese Textfassung erstellt, weil es für die Tarifverträge keine mit den Gewerkschaften vereinbarte Durchgeschrie- bene Fassung gibt. Sie soll deren praktische Anwen- dung erleichtern. Der TVAöD-BBiG ist auf dem Stand des Änderungsta- rifvertrags Nr. 8 zum TVAöD – Allgemeiner Teil – vom 30. Oktober 2018 und des Änderungstarifvertrags Nr. 9 zum TVAöD – Besonde- rer Teil BBiG – vom 30. Oktober2018. Beide Tarifverträge sind inhaltsgleich vereinbart zwi- schen der Vereinigung der kommunalen Arbeitge- berverbände (VKA) sowie den Gewerkschaften ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 173 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 dbb beamtenbund und tarifunion. Diese Textfassung gibt den Stand vom 30. Oktober 2018 wieder. Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Leipziger Straße 51 10117 Berlin www.vka.de 174 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Inhaltsverzeichnis Ausbildungsentgelt Geltungsbereich Ausbildungsvertrag, Nebenabreden Probezeit ÄrztlicheUntersuchungen Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadens haftung Personalakten §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit §8 § 8a Unständige Entgeltbestandteile § 8b Sonstige Entgeltregelungen §9 § 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Aus- §10a Familienheimfahrten § 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmit- § 12 Entgelt imKrankheitsfall §12a Entgeltfortzahlung in anderenFällen § 13 Vermögenswirksame Leistungen § 14 § 15 Zusätzliche Altersversorgung § 16 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses §16a Übernahme von Auszubildenden § 17 Abschlussprämie § 18 Zeugnis § 19 Ausschlussfrist § 20 Inkrafttreten, Laufzeit Jahressonderzahlung Urlaub bildungsstätte telzuschuss Anlage 1 [aufgehoben] Anlage 2 [betrifft den Bund, § 20 Abs. 4] i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 175 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage 3 (zu § 20 Abs. 5 – VKA) Niederschriftserklä- rungen §1 Geltungsbereich (1) Dieser Tarifvertrag gilt für a) Personen, die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich des TVöD fallen, in einem staatlich anerkannten oderals staatlich an- erkannt geltenden Ausbildungsberuf ausgebildet werden, b) [nichtbesetzt],1 c) [nichtbesetzt],2 d) Auszubildende in Betrieben oder Betriebstei- len, auf deren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer der TV-V oder der TV-WW/NW Anwendung fin- det, e) Auszubildende in Betrieben oder Betriebstei- len, auf deren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer ein TV-N Anwendung findet, soweit und solange nicht eine anderweitige landesbezirkliche Rege- lung getroffen wurde (Auszubildende). (2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für a) Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe sowie Heilerziehungspflege- schüler/innen, b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontä- rinnen/Volontäre, c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der 176 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Landwirtschaft, des Weinbaues oder der Forst- wirtschaft ausgebildet werden, es sei denn, dass die Beschäftigten des Ausbildenden unter den Ta- rifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)fallen, d) körperlich, geistig oder seelisch behinder- te Personen, die aufgrund ihrer Behinderung in besonderen Ausbildungswerkstätten, Berufsför- derungswerkstätten oder in Lebenshilfeeinrich- tungen ausgebildetwerden. (3) Soweit in diesem Tarifvertrag nichts anderes gere- gelt ist, gelten die jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 1Redaktionelle Umsetzung von § 1aBT-BBiG. 2Redaktionelle Umsetzung von § 1aBT-BBiG. Ausbildungsvertrag, Nebenabreden § 2 Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicherAusbildungsvertrag zu schließen, der ne- ben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs minde- stens Angaben enthält über a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsord- nung in der jeweils geltenden Fassung sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung derAusbildung, b) Beginn und Dauer derAusbildung, c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchent- i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 177 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 lichenAusbildungszeit, d) Dauer derProbezeit, e) Zahlung und Höhe desAusbildungsentgelts, f) Dauer des Urlaubs, g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungs- vertrag gekündigt werden kann, h) die Geltung des Tarifvertrages für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD) sowie einen in all- gemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die auf das Ausbildungsverhältnis anzuwendenden Betriebs-/ Dienstvereinbarungen. (2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich ver- einbart ist. § 3 Probezeit (1) Die Probezeit beträgt drei Monate. (2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsver- hältnis von beiden Seiten jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 178 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 4 Ärztliche Untersuchungen (1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Aus- bildenden vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch das Zeugnis einer Betriebsärztin/ eines Betriebsarztes, einer Personalärztin/eines Per- sonalarztes oder einer Amtsärztin/eines Amtsarztes nachzuweisen ,soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einea ndere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 2Für Auszubildende, die unter das Jugendar- beitsschutzgesetz fallen, ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArbSchG zu beachten. (2) 1Der Ausbildende ist bei begründeter Veran- lassung berechtigt, Auszubildende zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungsver- trag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen.2Bei derbeauftragten Ärztin/ dem beauftragten Arztkann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt, eine Personalärztin/einen Personalarzt oder eine Amtsärztin/einen Amtsarzt handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Un- tersuchung trägt der Ausbildende. (3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsge- fahren ausgesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tä- tigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt sind, sind in regelmäßigen Zeit- abständen oder auf ihren Antrag bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses ärztlich zu untersuchen. i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 179 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadens- haftung (1) Auszubildende haben in demselben Umfang Ver- schwiegenheit zu wahren wie die Beschäftigten des Ausbildenden. (2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubil- dende ihrem Ausbildenden rechtzeitig vorher schrift- lich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentä- tigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen der Auszubilden- den oder berechtigte Interessen des Ausbildenden zu beeinträchtigen. (3) Für die Schadenshaftung der Auszubildenden finden die für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden tariflichen Bestimmungen entsprechende Anwendung. § 6 Personalakten (1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht durch einen hierzu schriftlich Be- vollmächtigten ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. (2) 1Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich 180 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen. Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit § 7 (1) 1Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendar- beits-schutzgesetz fallen, richten sich nach den für- die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit. 2Für Auszubilden- de der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberver- bandes Baden-Württemberg im Geltungsbereich des BT-K ist eine abweichende Regelung vereinbart. (2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungs- nachweisen) verlangt, ist den Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu geben. (3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem the- oretischen betrieblichen Unterricht von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen sie nicht zur praktischen Ausbildung heran- gezogen werden. (4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gel- ten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt auch für die not- wendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird. i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 181 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfei- ertagen und in der Nacht zur Ausbildung nur heran- gezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungs- zweck erforderlich ist. (6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit hinaus zu Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit beschäf- tigt werden. 2§§ 21, 23 JArbSchG und § 17 Abs. 3 BBiG bleiben unberührt. § 8 Ausbildungsentgelt (1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt: ab 1. März 2018 ab 1. März 2019 im ersten Ausbildungsjahr 968,26 Euro 1.018,26 Euro im zweiten Ausbildungsjahr 1.018,20 Euro 1.068,20 Euro im dritten Ausbildungsjahr 1.064,02 Euro 1.114,02 Euro im vierten Ausbildungsjahr 1.127,59 Euro 1.177,59 Euro. (2) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeit- punkt fällig wie das den Beschäftigten des Ausbil- denden gezahlte Entgelt. (3) Im Geltungsbereich des TVöD – Besonderer Teil Sparkassen wird eine von Absatz 1 abweichende Re- gelung getroffen. 182 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (4) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule oder wegen ei- ner Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit verkürzt, gilt für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den die Aus- bildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete Ausbil- dungszeit. (5) Wird die Ausbildungszeit a) gemäß § 16 Abs. 1 Satz 2 verlängert oder b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8 Abs. 2 BBiG von der zuständigen Stelle oder nach § 27b Abs. 2 der Handwerksordnung von der Handwerkskammer verlängert, wenn die Verlän- gerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zuerreichen, wird während des Zeitraums der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Aus- bildungsabschnitts gezahlt. (6) In den Fällen des § 16 Abs. 2 erhalten Auszubil- dende bis zur Ablegung der Abschlussprüfung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Aus- bildungsabschnitts, bei Bestehen der Prüfung darü- ber hinaus rückwirkend von dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten Ausbildungsentgelt und dem für das vierte Ausbil- dungsjahr maßgebenden Ausbildungsentgelt. i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 183 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 8a Unständige Entgeltbestandteile Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feier- tagen und Vorfesttagen, für den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge gelten die für die Beschäftigtendes Ausbildenden geltenden Regelungen sinngemäß. § 8b Sonstige Entgeltregelungen (1a) [nicht besetzt]3 (1b) Auszubildenden, die in einem Ausbildungsver- hältnis zu einem Ausbildenden stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, können bei Vorliegen der geforderten Voraussetzungen 50 v.H. der Zulagen gewährt werden, die für Beschäftigte im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 1 TVöD gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 dritter bzw. vierter Spiegelstrich TVÜ-VKA in Verbindung mit § 33 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 6 BAT/ BAT-O jeweils vereinbart sind. (2a) [nicht besetzt]4 (2b) Auszubildenden, die in einem Ausbildungsver- hältnis zu einem Ausbildenden stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, und die im Rah- men ihrer Ausbildung in erheblichem Umfang mit Arbeiten beschäftigt werden, für die Beschäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TVöD nach Maßgabe 184 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 des §23 Abs. 1 Satz 1 erster bzw. zweiter Spiegelstrich TVÜ-VKA Erschwerniszuschläge zustehen, kann im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein monatlicher Pauschalzuschlag in Höhe von 10 Euro gezahlt wer- den. 3Betrifft nur denBund. 4Betrifft nur denBund. § 9 Urlaub (1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Ausbildungsentgelts (§ 8) in ent- sprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Kalenderjahr 30 Ausbil- dungstage beträgt. (2) Auszubildende in Betrieben oder Betriebsteilen, auf deren Arbeitnehmer der TV-V oder ein TV-N An- wendung findet, erhalten abweichend von Absatz 1 Erholungsurlaub in entsprechender Anwendung der für die Arbeitnehmer des Ausbildenden geltenden- Regelungen. (3) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusam- menhängend während der unterrichtsfreien Zeit zu erteilen und in Anspruch zunehmen. i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 185 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbil- dungsstätte (1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Prü- fungen erhalten Auszubildende eine Entschädigung in entsprechender Anwendung der für die Beschäf- tigten des Ausbildenden geltenden Reisekostenbe- stimmungen in der jeweiligenFassung. (2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politischen Gemeindegren- ze der Ausbildungsstätte werden die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des bil- ligsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmit- tels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Mög- lichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, Bahn- Card) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung zwi- schen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 100 km, werden im Bahnverkehr Zuschläge bzw. beson- dere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet. 3Die nachge- wiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort werden, soweit nicht eine unent- geltliche Unterkunft zur Verfügung steht, erstattet. 4Zu den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehrauf- wands wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungs- zuschuss in Höhe der nach der Sozialversicherungs- 186 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 entgeltverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. 5Bei unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten. 6Bei einer über ein Wo- chenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die dadurch ent- standenen Mehrkosten für Unterkunft und Verpfle- gungsmehraufwand nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. (3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendigen Fahrtkosten nach Maßgabe von Absatz 2 Satz 1 erstattet, soweit sie monatlich 6 v.H. des Ausbildungsentgelts für das erste Ausbil- dungsjahr übersteigen. 2Satz 1 gilt nicht, soweit die Fahrtkosten nach landesrechtlichen Vorschriften von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts getragen werden. 3Die notwendigen Auslagen für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand werden bei Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule im Blockun- terricht entsprechend Absatz 2 Sätze 3 bis 6 erstat- tet. 4Leistungen Dritter sind anzurechnen. (4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 2 erstattet. § 10a Familienheimfahrten 1Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder vom Ort der auswärtigen Be- rufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veran- i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 187 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         188

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 lasst wurde, zum Wohnort der Eltern, der Erziehungs- berechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten oder der der Lebenspartnerin/des Lebenspartners werden den Auszubildenden monatlich einmal die im Bun- desgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkeh- renden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung- von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind auszunutzen. 2Be- trägt die Entfernung mehr als 300 km, können im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet werden. 3Die Sätze 1 und 2 gel- ten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehrmöglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort derAusbildungsstätte- oder der auswärtigen Berufsschule weniger als vier- Wochen beträgt. § 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittel- zuschuss (1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist, wird sie unent- geltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum- des Ausbildenden. (2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kosten- los die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwi- 188 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 schen- und Abschlussprüfungen erforderlich sind. (3) 1In jedem Ausbildungsjahr erhalten die Auszu- bildenden einen Lernmittelzuschuss in Höhe von 50,00 Euro brutto. 2Absatz 2 bleibt unberührt. 3Der Lernmittelzuschuss ist möglichst mit dem Ausbil- dungsentgelt des ersten Monats des jeweiligen Ausbildungsjahres zu zahlen, er ist spätestens im Zahlungsmonat September des betreffenden Ausbil- dungsjahres fällig. § 12 Entgelt im Krankheitsfall (1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen,erhaltensiefürdieZeitderArbeitsunfähigkeitf ürdieDauervonbiszusechs Wochen sowie nach Maß- gabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wieder- ho- lungserkrankungen das Ausbildungsentgelt (§ 8) in entsprechender Anwendung der für die Beschäf- tigten des Ausbildenden geltenden Regelungenfort- gezahlt. (2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. (3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Ausbildenden erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, erhalten Auszubilden- de nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 189 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Zeitraums bis zum Ende der 26. Woche seit dem Be- ginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzu- schuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich nach Absatz 1 ergeben- den Nettoausbildungsentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsun- fall oder die Berufskrankheit anerkennt. Entgeltfortzahlung in anderen Fällen § 12a (1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt (§ 8) für insgesamt fünf Ausbildungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorge- schriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbe- reiten zu können; bei der Sechstagewoche besteht dieser Anspruch für sechsAusbildungstage. (2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende zur Vorbe- reitung auf die Abschlussprüfung besonders zusam- mengefasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage. (3) Im Übrigen gelten die für die Beschäftigten des- Ausbildenden maßgebenden Regelungen zur Ar- beitsbefreiung entsprechend. 190 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 13 Vermögenswirksame Leistungen (1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten Auszubildende eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirk- same Leistungen entsteht frühestens für den Kalen- dermonat, in dem den Ausbildenden die erforderli- chen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. (2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. (3) Der in Absatz 1 Satz 1 genannte Betrag gilt nicht für die Auszubildenden der Sparkassen. § 14 Jahressonderzahlung (1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen ,haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2[nicht besetzt]5. 3Im Be- reich der VKA beträgt die Jahressonderzahlung bei Auszubildenden, für die die Regelungen des Tarif- gebiets West Anwendung finden, und für Auszubil- dende der ostdeutschen Sparkassen 90,00 Prozent des den Auszubildenden für November zustehenden Ausbildungsentgelts (§ 8). 4Für Auszubildende, für die die Regelungen des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, gilt Satz 3 mit der Maßgabe, dass die Bemes- i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 191 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 sungssätze für die Jahressonderzahlung bis zum Ka- lenderjahr 2018 67,50Prozent, im Kalenderjahr 2019 73,80 Prozent, im Kalenderjahr 2020 79,20 Prozent, im Kalenderjahr 2021 84,60 Prozent und ab dem Kalenderjahr 2022 90,00 Prozent des den Auszubil- denden für November zustehenden Ausbildungsent- gelts (§ 8) betragen. 5§ 30 Abs. 6 TVÜ-VKA findet auf Auszubildende, die im Abrechnungsverband Ost der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) pflichtversichert sind, entsprechendeAnwendung. (2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8), Fortzahlung des Entgelts während des Erholungsurlaubs (§9) oder im Krankheitsfall (§12) haben. 2Die Verminderung un- terbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes kein Ausbildungs- entgelt erhalten haben. 3Die Verminderung unter- bleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnah- me der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt- der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. (3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für No- vember zustehenden Ausbildungsentgelt ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu ei- nem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. (4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden in ein Ar- 192 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 beitsverhältnis übernommen werden und am 1.De- zember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonder- zahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jah- ressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis. 5Betrifft nur den Bund. § 15 Zusätzliche Altersversorgung Die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen Al- tersversorgung wird durch besonderen Tarifvertrag geregelt. Beendigung des Ausbildungsverhältnisses § 16 (1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche Re- gelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbe- stehens der Abschlussprüfung verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangend er Auszubil- denden bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprü- fung, höchstens um ein Jahr. (2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach beendeter Ausbil- dungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 193 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhält- nis, hat er dies den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit schriftlich mit zuteilen. (4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsver- hältnis unbeschadet der gesetzlichen Kündigungs- gründe nur gekündigt werden a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. (5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Aus- bildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begrün- det. § 16a Übernahme von Auszubildenden 1Auszubildende werden nach erfolgreich bestan- dener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. be- trieblichem Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, so- fern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhal- tensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. 2Im Anschluss daran wer- den diese Beschäftigten bei entsprechender Bewäh- 194 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 rung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernom- men. 3Derdienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und setzt zudem eine freie und be- setzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der eine ausbildungsadä- quate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. 4Bei einer Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Ab- schlussprüfung und die persönliche Eignung zu be- rücksichtigen. 5Bestehende Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt. Protokollerklärung zu § 16a: Besteht kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarffür eine unbefristete Beschäftigung, ist eine befristete Beschäftigung außerhalb von § 16a möglich. § 17 Abschlussprämie (1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprü- fung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro. 2Die Abschlussprämie ist kein zusatzversor- gungspflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehender Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig. (2) 1Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließen. 2Im Einzelfall kann der Ausbildende von Satz 1 abweichen. i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 195 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 18 Zeugnis 1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Be- endigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der Auszubildenden enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, Leistung und be- sondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. § 19 Ausschlussfrist Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubilden- den oder vom Ausbildenden schriftlich geltend ge- macht werden. § 20 Inkrafttreten, Laufzeit (1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in- Kraft. (2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderhalbjahres schrift- lich gekündigt werden. 196 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (3) Abweichend von Absatz 2 kann a) § 8 Abs.1 mit einer Frist von einem Monat zum- Schluss eines Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. August 2020, b) § 14 zum 31. Dezember eines jeden Jahres, c) § 17 gesondert zum 31. Dezember eines jeden Jahres schriftlich gekündigt werden.6 (4) [nichtbesetzt]7 (5) Mit Inkrafttreten dieses Tarifvertrages finden im Bereich der Mitgliedverbände der VKA die in Anlage 3 aufgeführten Tarifverträge auf die in § 1 Abs. 1 ge- nannten Personen keine Anwendungmehr. (6) § 16a tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2020 außer- Kraft. 6Absatz 3 Buchst. a) bis c) redaktionelle Umsetzung des § 20aBT-BBiG. 7Betrifft nur denBund. i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 197 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage 1 [aufgehoben] Anlage 2 [betrifft den Bund, § 20 Abs. 4] Anlage 3 (zu § 20 Abs. 5 - VKA) 1. Manteltarifvertrag für Auszubildende vom 6. De- zember 1974, 2. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O) vom 5. März 1991, 3. Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-Ostdeutsche Sparkassen) vom 16. Mai 1991, 4. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 22 für Aus- zubildende vom Januar 2003, 5. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 Auszubildende (Ost) vom Januar 2003, f ü r 6. Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 7 für Aus- zubildende der ostdeutschen Sparkassen vom 31. Ja- nuar 2003, 7. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende vom 17. Dezember 1970, 198 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 8. Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen an Auszubildende (TV VL Azubi-O) vom 8. Mai 1991, 9. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubilden- de vom 16. März1977, 10. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubil- dende (TV Urlaubsgeld Azubi-O) vom 5. März 1991, 11. Tarifvertrag über ein Urlaubsgeld für Auszubil- dende (TV Urlaubsgeld Azubi-Ostdeutsche Sparkas- sen) vom 25. Oktober 1990, 12. bis 17. [nichtbesetzt]8 8Redaktionelle Anpassung an den Bereich BBiG. Niederschriftserklärungen Niederschriftserklärung zu § 1: Ausbildender im Sinne dieses Tarifvertrages ist, wer andere Personen zur Ausbildung einstellt. Niederschriftserklärung zu § 8b: 1§ 8b Abs. 1 a und 1 b gelten für Auszubildende, die in Berufen ausgebildet werden, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten un- terlegen hätten. 2§ 8b Abs. 2 a und 2 b gelten für Auszubildende, die in Berufen ausgebildet werden, die vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätten. i s e t s n e D n e h c i l t n e f f ö s e d e d n e d l i b u z s u A r ü f g a r t r e v f i r a T 199 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Niederschriftserklärung zu § 10 a: Die Fahrtkosten für Familienheimfahrten umfassen die Kosten für die Hin- und Rückfahrt. Niederschriftserklärung zu § 14 Abs. 2 Satz 1: Dem Entgeltanspruch steht der Anspruch auf Zu- schuss zum Mutterschaftsgeld gleich. 200 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 201 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV Flex AZ) vom 27. Februar 2010 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 6 vom 18. April 2018 Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) so- wie den Gewerkschaften ver.di – Vereinte Dienstlei- stungsgewerkschaft (ver.di) und dbb beamtenbund und tarifunion. Der Tarifvertrag gibt, soweit nicht anders angegeben, den Stand vom 18. März 2018 wieder. Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Leipziger Straße 51 10117 Berlin www.vka.de 202 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 I. Geltungsbereich § 1 Geltungsbereich 1Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages für den öffentli- chen Dienst (TVöD) oder des Tarifvertrages Versor- gungsbetriebe (TV-V) fallen. 2Er gilt unter Berücksich- tigung gegebenenfalls abweichender Regelungen in einzelnen TV-N in Nahverkehrsunternehmen. Altersteilzeit (ATZ) Inanspruchnahme von Altersteilzeit § 2 Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23. Juli 1996 in der jeweils geltenden Fassung ist die Änderung des Arbeitsverhältnisses in ein Alters- teilzeitarbeitsverhältnis a) in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen (§ 3) und b) im Übrigen im Rahmen einer Quote (§ 4) möglich. § 3 Altersteilzeit in Restrukturierungs- und Stellen- abbaubereichen 1Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes Z A x e l F V T 203 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 kann, ohne dass darauf ein Rechtsanspruch besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen bei dienstlichem oder betrieblichem Bedarf vereinbart werden, wenn die persönlichen Voraussetzungen nach § 5 vorliegen. 2Die Festlegung der in Satz 1 ge- nannten Bereiche und die Entscheidung, ob, in wel- chem Umfang und für welchen Personenkreis dort Altersteilzeitarbeit zugelassen wird, erfolgt durch den Arbeitgeber. § 4 Altersteilzeit im Übrigen (1) Den Beschäftigten wird im Rahmen der Quote nach Absatz 2 die Möglichkeit eröffnet, Altersteil- zeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes in Anspruch zu nehmen, wenn die persönlichen Voraussetzungen nach § 5 vorliegen. (2) 1Der Anspruch auf Vereinbarung eines Alters- teilzeitarbeitsverhältnisses nach Absatz 1 ist ausge- schlossen, wenn und solange 2,5 v.H. der Beschäf- tigten (§ 1) der Verwaltung/des Betriebes von einer Altersteilzeitregelung im Sinne des Altersteilzeitge- setzes Gebrauch machen. 2Maßgeblich für die Be- rechnung der Quote ist die Anzahl der Beschäftigten zum Stichtag 31. Mai des Vorjahres. Protokollerklärungen zu § 4 Absatz 2: 1. Betriebe im Sinne dieser Vorschrift sind auch recht- lich unselbstständige Regie- und Eigenbetriebe. 2. 1In die Quote werden alle zum jeweiligen Stich- 204 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 tag bestehenden Altersteilzeitarbeitsverhältnisse einschließlich solcher nach § 3 dieses Tarifvertrages einbezogen. 2Die so errechnete Quote gilt für das gesamte Kalenderjahr; unterjährige Veränderungen bleiben unberücksichtigt. 3Die Quote wird jährlich überprüft. (3) Der Arbeitgeber kann ausnahmsweise die Verein- barung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ableh- nen, wenn dienstliche oder betriebliche Gründe ent- gegenstehen. Persönliche Voraussetzungen für Altersteilzeit § 5 (1) Altersteilzeit nach diesem Tarifvertrag setzt vo- raus, dass die Beschäftigten Z A x e l F V T a) das 60. Lebensjahr vollendet haben und b) innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Al- tersteilzeitarbeit mindestens 1080 Kalendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gestanden ha- ben. (2) Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss sich zu- mindest bis zu dem Zeitpunkt erstrecken, ab dem eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann. (3) 1Die Vereinbarung von Altersteilzeit ist spätestens drei Monate vor dem geplanten Beginn des Alters- 205 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 teilzeitarbeitsverhältnisses schriftlich zu beantragen. 2Der Antrag kann frühestens ein Jahr vor Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 gestellt werden. 3Von den Fristen nach Satz 1 oder 2 kann einver- nehmlich abgewichen werden. § 6 Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhält- nisses (1) Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss ein ver- sicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sein und darf die Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten. (2) 1Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses be- trägt die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Ar- beitszeit. 2Für die Berechnung der bisherigen wö- chentlichen Arbeitszeit gilt § 6 Abs. 2 AltTZG; dabei bleiben Arbeitszeiten außer Betracht, die die tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit überschritten haben. (3) 1Die während der Dauer des Altersteilzeitarbeits- verhältnisses zu leistende Arbeit kann so verteilt wer- den, dass sie a) durchgehend erbracht wird (Teilzeitmodell) oder b) in der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhält- nisses geleistet und die Beschäftigten anschließend 206 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 von der Arbeit unter Fortzahlung der Leistungen nach Maßgabe des § 7 freigestellt werden (Blockmodell). 2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verlan- gen, dass ihr Wunsch nach einer bestimmten Vertei- lung der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einvernehm- lichen Regelung erörtert wird. Entgelt und Aufstockungsleistungen § 7 (1) 1Beschäftigte erhalten während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Teilzeitmo- dell (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a) das Tabellenentgelt und alle sonstigen Entgeltbestandteile in Höhe der sich für entsprechende Teilzeitbeschäftigte nach § 24 Abs. 2 TVöD bzw. § 7 Abs. 3 TV-V ergebenden Beträ- ge. 2Maßgebend ist die durchschnittliche wöchent- liche Arbeitszeit nach § 6 Abs. 2. (2) 1Beschäftigte erhalten während der Arbeitsphase des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Blockmodell (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst b) das Tabellenentgelt und alle sonstigen Entgeltbestandteile in Höhe der Hälfte des Entgelts, das sie jeweils erhalten würden, wenn sie mit der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 2 Satz 2) weitergearbeitet hätten; die andere Hälfte des Entgelts fließt in das Wertguthaben (§ 7b SGB IV) und wird in der Freistellungsphase ratierlich ausgezahlt. 2Das Wertguthaben erhöht sich bei all- gemeinen Tariferhöhungen in der von den Tarifver- tragsparteien jeweils festzulegenden Höhe. Z A x e l F V T 207 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu § 7 Absatz 2 Satz 2: Das Wertguthaben erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um weitere 3,09 Pro- zent und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. (3) 1Das den Beschäftigten nach Absatz 1 oder 2 zu- stehende Entgelt wird nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 um 20 v.H. aufgestockt. 2Bemessungsgrund- lage für die Aufstockung ist das Regelarbeitsentgelt für die Teilzeitarbeit (§ 6 Abs. 1 AltTZG). 3Steuerfreie Entgeltbestandteile und Entgelte, die einmalig (z. B. Jahressonderzahlung) oder die nicht für die verein- barte Arbeitszeit (z. B. Überstunden- oder Mehrar- beitsentgelt) gezahlt werden, sowie Sachbezüge, die während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeits- verhältnisses unvermindert zustehen, gehören nicht zum Regelarbeitsentgelt und bleiben bei der Aufsto- ckung unberücksichtigt. 4Sätze 1 bis 3 gelten für das bei Altersteilzeit im Blockmodell in der Freistellungs- phase auszukehrende Wertguthaben entsprechend. (4) 1Neben den vom Arbeitgeber zu tragenden So- zialversicherungsbeiträgen für das nach Absatz 1 oder 2 zustehende Entgelt entrichtet der Arbeitge- ber zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenver- sicherung (Rentenaufstockung) nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b i.V.m. § 6 Abs. 1 AltTZG. 2Für von der Versi- cherungspflicht befreite Beschäftigte im Sinne von § 4 Abs. 2 AltTZG gilt Satz 1 entsprechend. (5) 1In Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht ein Anspruch auf Leistungen nach Absätzen 1 bis 4 längstens für die Dauer der Entgeltfortzahlung 208 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         209

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 nach § 22 Abs. 1 Satz 1 TVöD bzw. § 13 Abs. 1 Satz 1 TV-V. 2Für die Zeit der Zahlung des Krankengeld- zuschusses (§ 22 Abs. 2 bis 4 TVöD bzw. § 13 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 TV-V), längstens bis zum Ende der 26. Krankheitswoche, wird der Aufstockungsbe- trag gemäß Absatz 3 in Höhe des kalendertäglichen Durchschnitts des in den letzten drei abgerechneten Kalendermonaten maßgebenden Aufstockungsbe- trages gezahlt. Verteilung des Urlaubs im Blockmodell § 8 1Für Beschäftigte, die Altersteilzeit im Blockmodell (§ 6 Abs. 3 Satz 1 Buchst. b) leisten, besteht kein Ur- laubsanspruch für die Zeit der Freistellung von der Arbeit. 2Im Kalenderjahr des Übergangs von der Be- schäftigung zur Freistellung haben die Beschäftigten für jeden vollen Beschäftigungsmonat Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs. § 9 Nebentätigkeit (1) 1Beschäftigte dürfen während des Altersteilzeit- arbeitsverhältnisses keine Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten ausüben, die die Gering- fügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten, es sei denn, diese Beschäftigungen oder selbständigen Tä- tigkeiten sind bereits innerhalb der letzten fünf Jah- re vor Beginn des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses Z A x e l F V T 209 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 ständig ausgeübt worden. 2Bestehende tarifliche Re- gelungen über Nebentätigkeiten bleiben unberührt. (2) 1Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht während der Zeit, in der Beschäftigte eine un- zulässige Beschäftigung oder selbstständige Tätig- keit im Sinne des Absatzes 1 ausüben oder über die Altersteilzeitarbeit hinaus Mehrarbeit oder Überstun- den leisten, die den Umfang der Geringfügigkeits- grenze des § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch übersteigen. 2Hat der Anspruch auf die Aufsto- ckungsleistungen mindestens 150 Tage geruht, er- lischt er; mehrere Ruhenszeiträume werden zusam- mengerechnet. § 10 Verlängerung der Arbeitsphase im Blockmodell bei Krankheit Ist die/der Beschäftigte bei Altersteilzeitarbeit im Blockmodell während der Arbeitsphase über den Zeitraum der Entgeltfortzahlung (§ 22 Abs. 1 Satz 1 TVöD; § 13 Abs. 1 Satz 1 TV-V) hinaus arbeitsunfä- hig erkrankt, verlängert sich die Arbeitsphase um die Hälfte des den Entgeltfortzahlungszeitraum über- steigenden Zeitraums der Arbeitsunfähigkeit; in dem gleichen Umfang verkürzt sich die Freistellungsphase. 210 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 11 Ende des Arbeitsverhältnisses (1) Das Arbeitsverhältnis endet zu dem in der Alters- teilzeitvereinbarung festgelegten Zeitpunkt. (2) Das Arbeitsverhältnis endet unbeschadet der son- stigen tariflichen Beendigungstatbestände a) mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalen- dermonat, von dem an die/der Beschäftigte eine ab- schlagsfreie Rente wegen Alters beanspruchen kann oder b) mit Beginn des Kalendermonats, für den die/der Beschäftigte eine Rente wegen Alters tatsächlich be- zieht. (3) 1Endet bei einer/einem Beschäftigten, die/der im Rahmen der Altersteilzeit nach dem Blockmodell be- schäftigt wird, das Arbeitsverhältnis vorzeitig, hat sie/ er Anspruch auf eine etwaige Differenz zwischen den erhaltenen Entgelten und dem Entgelt für den Zeit- raum ihrer/seiner tatsächlichen Beschäftigung, die sie/er ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte, vermindert um die vom Arbeitgeber gezahlten Auf- stockungsleistungen. 2Bei Tod der/des Beschäftigten steht dieser Anspruch den Erben zu. Z A x e l F V T 211 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 12 Dienst-/Betriebsvereinbarungen 1In einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung bzw. in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung können von den §§ 2 bis 11 abweichende Regelungen vereinbart werden. 2Abweichende Regelungen sind nur zulässig, soweit die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen für Altersteilzeit nach dem AltTZG nicht unterschritten werden. Protokollerklärung: Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung liegt nur ohne Entscheidung der Einigungsstelle vor. Flexible Altersarbeitszeit (FALTER) § 13 Flexible Altersarbeitszeit 1Älteren Beschäftigten wird in einem Modell der fle- xiblen Altersarbeitszeit (FALTER) ein gleitender Über- gang in den Ruhestand bei gleichzeitig längerer Teil- habe am Berufsleben ermöglicht. 2Das Modell sieht vor, dass die Beschäftigten über einen Zeitraum von vier Jahren ihre Arbeitszeit auf die Hälfte der bishe- rigen Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig eine Teilrente in Höhe von höchstens 50 v.H. der jeweiligen Altersrente beziehen. 3Die reduzierte Arbeitsphase beginnt zwei Jahre vor Erreichen des Kalendermo- nats, für den die/der Beschäftigte eine abschlagsfreie Altersrente in Anspruch nehmen kann und geht zwei 212 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Jahre über diese Altersgrenze hinaus. 4Die Beschäf- tigten erhalten nach Erreichen der Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente einen Anschlussar- beitsvertrag für zwei Jahre unter der Bedingung, dass das Arbeitsverhältnis bei Inanspruchnahme einer mehr als hälftigen Teilrente oder einer Vollrente en- det. 5Die übrigen tariflichen Beendigungstatbestän- de bleiben unberührt. 6Auf die Vereinbarung von fle- xibler Altersarbeitszeit besteht kein Rechtsanspruch. IV. Übergangs- und Schlussvorschriften § 14 Übergangsvorschriften Auf Altersteilzeitarbeitsverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2010 begonnen haben, findet dieser Tarifver- trag keine Anwendung. § 15 Inkrafttreten, Geltungsdauer (1) 1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Janu- ar 2010 in Kraft. 2Bei Inkrafttreten bereits bestehende Dienst- oder Betriebsvereinbarungen bleiben unbe- rührt. (2) Dieser Tarifvertrag gilt für Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2020 die jeweiligen tariflichen Voraussetzungen erfüllen und deren Altersteilzeitar- beitsverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit Z A x e l F V T 213 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 vor dem 1. Januar 2021 begonnen hat. Niederschriftserklärungen: 1. Zu § 4 Abs. 2: Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass in Verwaltungen/Betrieben mit weniger als 40 Beschäftigten kein Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses besteht. 2. Zu § 7 Abs. 1 und 2: Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, den ATV/ ATV-K dahingehend anzupassen, dass als zusatzver- sorgungspflichtiges Entgelt im Sinne des § 15 Abs. 2 ATV/ATV-K das 1,6fache des Entgelts nach § 7 Abs. 1 und 2 gilt. 214 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 215 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer/-innen im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA) vom 18. Februar 2003 Zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberver- bände vertreten durch den Vorstand einerseits und ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. Bundesvorstand - diese zugleich handelnd für - Gewerkschaft der Polizei - Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft - Hauptvorstand - - Marburger Bund andererseits wird Folgendes vereinbart: 216 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 1 Geltungsbereich Dieser Tarifvertrag gilt für die bei einem Mitglied eines Arbeitgeberverbandes, der der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände angehört, beschäftigten Angestellten, Arbeiter, Arbeiterinnen und Auszubildenden (Arbeitnehmer/-innen), die un- ter den Geltungsbereich des a) Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT), b) Tarifvertrages zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften - (BAT-O), c) Tarifvertrages zur Anpassung des Tarifrechts - Man- teltarifliche Vorschriften - (BAT-Ostdeutsche Spar- kassen), d) Bundesmanteltarifvertrages für Arbeiter gemeind- licher Verwaltungen und Betriebe - BMT-G II -, e) Tarifvertrages zur Anpassung des Tarifrechts - Man- teltarifliche Vorschriften für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - (BMT-G-O), f) Tarifvertrages über die Anwendung von Tarifver- trägen für Arbeiter (TV Arbeiter- Ostdeutsche Spar- kassen), g) Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V), h) Spartentarifvertrages Nahverkehrsbetriebe eines A K V / w m U E - V T 217 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Arbeitgeberverbandes, der der Vereinigung der kom- munalen Arbeitgeberverbände angehört, i) Tarifvertrages für die Arbeitnehmer/-innen der Wasserwirtschaft in Nordrhein- Westfalen (TV-WW/ NW), j) Manteltarifvertrages für Auszubildende, k) Manteltarifvertrages für Auszubildende (Mantel- TV Azubi-O), l) Manteltarifvertrages für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-Ostdeutsche Sparkassen), m) Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhält- nisse der Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammenge- setzes ausgebildet werden, n) Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhält- nisse der Schülerinnen/Schüler, die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammenge- setzes ausgebildet werden (Mantel-TV Schü-O), o) Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum, p) Tarifvertrages zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Praktikum (Mantel-TV AiP-O), fallen. 218 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Grundsatz der Entgeltumwandlung § 2 Durch diesen Tarifvertrag werden zusätzlich zu den tarifvertraglichen Regelungen zur betrieblichen Al- tersvorsorge (ATV/ATV-K) die Grundsätze zur Um- wandlung tarifvertraglicher Entgeltbestandteile zum Zwecke der betrieblichen Altersversorgung geregelt. § 3 Anspruchsvoraussetzungen (1) Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin hat An- spruch darauf, dass von seinen/ihren künftigen Ent- geltansprüchen bis zu 4 v.H. der jeweiligen Beitrags- bemessungsgrenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten (West) durch Entgeltum- wandlung für seine/ihre betriebliche Altersversor- gung verwendet werden. (2) Im beiderseitigen Einvernehmen können der Ar- beitnehmer/die Arbeitnehmerin und der Arbeitgeber vereinbaren, dass der Arbeitnehmer/die Arbeitneh- merin einen über den Höchstbetrag nach Absatz 1 hinausgehenden Betrag seines/ihres Entgelts um- wandelt. (3) Der für ein Kalenderjahr umzuwandelnde Ent- geltbetrag muss mindestens 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV erreichen. A K V / w m U E - V T 219 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Umwandelbare Entgeltbestandteile § 4 1Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin kann nur künftige Entgeltansprüche umwandeln. 2Umgewan- delt werden können auf sein/ihr Verlangen künftige Ansprüche auf a) Zuwendungen nach den Zuwendungstarifverträ- gen, b) Urlaubsgeld nach den Urlaubsgeldtarifverträgen, c) vermögenswirksame Leistungen, d) monatliche Entgeltbestandteile, e) sonstige Entgeltbestandteile. § 5 Geltendmachung des Entgeltumwandlungsan- spruchs (1) 1Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin muss sei- nen/ihren Anspruch auf Entgeltumwandlung recht- zeitig gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich geltend machen. 2Der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin ist an die Vereinbarung mit dem Arbeitgeber über die Entgeltumwandlung mindestens für den Zeitraum eines Jahres gebunden. (2) Beantragt der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin, 220 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Teile seines/ihres Entgelts nach § 4 Abs. 1 Buchst. d oder e umzuwandeln, kann der Arbeitgeber verlan- gen, dass für den Zeitraum eines Jahres für die Ent- geltumwandlung gleich bleibende monatliche Beträ- ge verwendet werden. (3) Von den Regelungen in Absatz 1 Satz 2 und Ab- satz 2 kann ausnahmsweise in begründeten Einzelfäl- len abgewichen werden. § 6 Durchführungsweg 1Die Entgeltumwandlung im Rahmen der durch das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Alters- versorgung vorgesehenen Durchführungswege ist vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 bei öffentlichen Zu- satzversorgungseinrichtungen durchzuführen. 2Der Arbeitgeber kann im Rahmen der betrieblichen Al- tersversorgung nach Satz 1 auch von der Sparkas- sen-Finanzgruppe oder den Kommunalversicherern angebotene Durchführungswege bestimmen. 3Durch landesbezirklichen Tarifvertrag können bei Bedarf abweichende Regelungen zu den Sätzen 1 und 2 ge- troffen werden. § 7 In-Kraft-Treten (1) Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2003 in Kraft. A K V / w m U E - V T 221 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) Der Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Mo- naten zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens zum 31. Dezember 2008, schriftlich gekündigt werden. (3) Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 werden in § 39 Abs. 4 ATV-K die Worte „(einschließlich des Aus- schlusses der Entgeltumwandlung und der Verhand- lungszusage nach 1.3)“durch die Worte „(mit Aus- nahme des Ausschlusses der Entgeltumwandlung nach 1.3)“ ersetzt. Köln, den 18. Februar 2003 Für die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände: Der Vorstand Für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - ver.di: - Bundesvorstand - 222 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 223 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tarifvertrag über die betriebliche Alters- versorgung der Beschäftigten des öffent- lichen Dienstes (Tarifvertrag Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002 in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 10 vom 8. Juni 2017 Inhaltsgleich vereinbart zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) so- wie den Gewerkschaften ver.di – Vereinte Dienstlei- stungsgewerkschaft (ver.di) und dbb beamtenbund und tarifunion. Der Tarifvertrag gibt den Stand vom 8. Juni 2017 wie- der. Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) Leipziger Straße 51 10117 Berlin www.vka.de 224 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Präambel Inhaltsverzeichnis Erster Teil Punktemodell Abschnitt I Geltungsbereich § 1 Geltungsbereich Abschnitt II Versicherung bei der Zusatzversor- gungseinrichtung § 2 § 3 § 4 Pflichtversicherung Beitragsfreie Versicherung Überleitung der Versicherung Versicherungsfall und Rentenbeginn Höhe der Betriebsrente Versorgungspunkte Soziale Komponenten Abschnitt III Betriebsrente § 5 § 6 Wartezeit § 7 § 8 § 9 § 10 Betriebsrente für Hinterbliebene § 11 Anpassung und Neuberechnung § 12 Nichtzahlung und Ruhen § 13 Erlöschen Abschnitt IV Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind § 14 Sonderregelungen für Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 225 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Abschnitt V Finanzierung § 15 Finanzierungsgrundsätze und zusatzversor- gungspflichtiges Entgelt § 16 Umlagen § 17 Sanierungsgelder § 18 Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren § 19 Bonuspunkte Abschnitt VI Verfahren § 20 Pflichten der Versicherten und der Betriebs- rentenberechtigten § 21 Versicherungsnachweise § 22 Zahlung und Abfindung § 23 Ausschlussfristen § 24 Beitragserstattung Zuschüsse des Arbeitgebers Abschnitt VII zu anderen Zukunftssicherungssystemen § 25 Zuschüsse des Arbeitgebers zu anderen Zu- kunftssicherungssystemen Zweiter Teil Freiwillige Versicherung § 26 Freiwillige Versicherung § 27 Verfahren Dritter Teil Übergangs- und Schlussvorschriften Abschnitt I Übergangsregelungen zur Versiche- rungspflicht § 28 Höherversicherte § 29 Von der Pflichtversicherung Befreite 226 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Abschnitt II Übergangsregelungen für die Ren- tenberechtigten § 30 Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrenten- berechtigte § 31 Am 31. Dezember 2001 Versicherungsrenten- berechtigte Abschnitt III Übergangsregelungen für Anwart- schaften der Versicherten § 32 Grundsätze § 33 Höhe der Anwartschaften für am 31. Dezem- ber 2001 schon und am 1. Januar 2002 noch Pflicht- versicherte § 34 Höhe der Anwartschaften für am 1. Januar 2002 beitragsfrei Versicherte Abschnitt IV Schlussvorschriften § 35 Sterbegeld § 36 Sonderregelungen für die Jahre 2001/2002 § 36a Übergangsregelungen § 37 Sonderregelungen für die VBL § 37a Sonderregelungen für das Tarifgebiet Ost § 37b Rechtsfolgen des Ausscheidens eines Beteili- gten aus der VBL § 37c Zahlung eines Gegenwertes § 37d Vermögensanrechnung § 37e Erstattungsmodell § 37f Rechtsfolgen von Personalübertragungen § 38 Sonderregelung für die VKA § 39 Sonderregelungen für das zusatzversorgungs- pflichtige Entgelt § 40 In-Kraft-Treten V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 227 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage 1: Geltungsbereich Anlage 2: Ausnahmen von der Versicherungs- pflicht Anlage 3: Ausnahmen vom und Sonderrege- lungen zum zusatzversorgungspflichtigen Entgelt Anlage 4: Versicherungsmathematische Grund- sätze für die Bewertung der Verpflichtungen im Rah- men der versicherungstechnischen Bilanz Anlage 5: Altersvorsorgeplan 2001 Anlage 6: Mehrkosten Ermittlung der biometriebedingten Präambel 1Die Tarifvertragsparteien haben sich – auch in Aus- füllung des Beschlusses des Bundesverfassungsge- richts vom 22. März 2000 (1 BvR 1136/96) – am 13. November 2001 auf eine grundlegende Reform der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes geeinigt, um deren Zukunftsfähigkeit zu sichern; der Altersvor- sorgeplan 2001 vom 13. November 2001 ist zugleich Geschäftsgrundlage dieses Tarifvertrages. 2Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31. Dezember 2000 geschlossen und durch ein Punktemodell ersetzt, in dem entspre- chend den nachfolgenden Regelungen diejenigen 228 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Leistungen zugesagt werden, die sich ergeben wür- den, wenn eine Gesamt-Beitragsleistung von vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts vollstän- dig in ein kapitalgedecktes System eingezahlt würde. 3Das Jahr 2001 wird im Rahmen des Übergangsrechts berücksichtigt. 4Bei den Zusatzversorgungseinrichtungen kann als Leistung der betrieblichen Altersversorgung auch eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge durch eigene Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung durchgeführt werden. Erster Teil Punktemodell Abschnitt I Geltungsbereich § 1 Geltungsbereich Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen/Ar- beitnehmer und Auszubildende (Beschäftigte), die unter den Geltungsbereich der in der Anlage 1 aufge- führten Tarifverträge des öffentlichen Dienstes fallen und deren Arbeitgeber bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) Beteiligter oder bei der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (ZVK-Saar) Mitglied ist. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 229 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Versicherung bei der Zusatzversorgungseinrich- Abschnitt II tung § 2 Pflichtversicherung (1) 1Die Beschäftigten sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 zu versichern, wenn sie a) das 17. Lebensjahr vollendet haben und b) die Wartezeit (§ 6) erfüllen können. 2Die Wartezeit muss bis zum Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelal- tersrente vollendet, erfüllt werden können; frühere Versicherungszeiten, die auf die Wartezeit angerech- net werden, sind zu berücksichtigen. 3Die Pflicht zur Versicherung setzt mit dem Beginn des Beschäftigungsverhältnisses bei der öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtung, bei der der Arbeitge- ber Mitglied/Beteiligter ist, ein. 4Die Pflicht zur Versicherung endet mit der Beendi- gung des Beschäftigungsverhältnisses. (2) 1Beschäftigte mit einer wissenschaftlichen Tätig- keit an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen, die für ein befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt werden, in dem sie wegen der Dauer der Befristung die Wartezeit nach § 6 Abs. 1 nicht erfüllen können, und die bisher keine Pflichtversicherungszeiten in 230 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 der Zusatzversorgung haben, sind auf ihren schrift- lichen Antrag vom Arbeitgeber von der Pflicht zur Versicherung zu befreien. 2Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Beginn des Arbeitsverhält- nisses zu stellen. 3Zugunsten der nach Satz 1 von der Pflichtversicherung befreiten Beschäftigten wer- den Versorgungsanwartschaften auf eine freiwillige Versicherung (entsprechend § 26 Abs. 3 Satz 1) mit Beiträgen in Höhe der auf den Arbeitgeber entfal- lenden Aufwendungen für die Pflichtversicherung, einschließlich eines eventuellen Arbeitnehmerbei- trags nach § 37a Abs. 2 höchstens jedoch mit vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts begrün- det. 4Wird das Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 1 verlängert oder fortgesetzt, beginnt die Pflichtver- sicherung anstelle der freiwilligen Versicherung mit dem Ersten des Monats, in dem die Verlängerung oder Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses über fünf Jahre hinaus vereinbart wurde. 5Eine rückwirkende Pflichtversicherung von Beginn des Arbeitsverhält- nisses an ist ausgeschlossen. (3) Von der Pflicht zur Versicherung ausgenommen sind die von der Anlage 2 erfassten Beschäftigten. (4) Der Anspruch der/des Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Nr. 4, zweiter Halbsatz in Verbindung mit § 1a Abs. 4 BetrAVG auf Fortführung der Versicherung mit eige- nen Beiträgen in entgeltlosen Zeiten während eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses ist für die Pflichtversicherung ausgeschlossen. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 231 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 3 Beitragsfreie Versicherung (1) Die Versicherung bleibt als beitragsfreie Versiche- rung bestehen, wenn das Beschäftigungsverhältnis endet. (2) Die beitragsfreie Versicherung endet bei Eintritt des Versicherungsfalles, Überleitung der Versiche- rung auf eine andere Zusatzversorgungseinrichtung, Tod, Erlöschen der Anwartschaft oder bei Beginn ei- ner erneuten Pflichtversicherung. § 4 Überleitung der Versicherung (1) 1Die Beschäftigten, die bei einer anderen Zusatz- versorgungseinrichtung versichert sind, von der die Versicherung übergeleitet wird, sind verpflichtet, die Überleitung der Versicherung auf die für ihren Ar- beitgeber zuständige Zusatzversorgungseinrichtung zu beantragen, es sei denn, dass bei der anderen Zu- satzversorgungseinrichtung Pflicht zur Versicherung besteht oder auch bei Überleitung der Versicherung keine Pflicht zur Versicherung bei der für ihren Arbeit- geber zuständigen Zusatzversorgungseinrichtung entstünde. 2Das Gleiche gilt für die Beschäftigten, die gegen eine in Satz 1 genannte Zusatzversorgungs- einrichtung Anspruch auf Rente haben, und zwar auch dann, wenn diese Zusatzversorgungseinrich- tung die Rente weiter gewährt. 232 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) Werden Beschäftigte als Arbeiterinnen/Arbeiter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes oder bei der Häfen- und Schifffahrtsverwaltung des Landes Niedersachsen oder bei der Wasserwirt- schaftsverwaltung eines Landes eingestellt und bei der Bahnversicherungsanstalt Abteilung B versiche- rungspflichtig, sind sie verpflichtet, die Überleitung der Versicherung von der für ihren bisherigen Arbeit- geber zuständigen Zusatzversorgungseinrichtung auf die Bahnversicherungsanstalt Abteilung B zu be- antragen, wenn ein entsprechendes Überleitungsab- kommen besteht. Abschnitt III Betriebsrente Versicherungsfall und Rentenbeginn § 5 1Der Versicherungsfall tritt am Ersten des Monats ein, von dem an der Anspruch auf gesetzliche Rente we- gen Alters als Vollrente bzw. wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung besteht. 2Der Anspruch ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Renten- versicherung nachzuweisen. 3Den in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflicht- versicherten, bei denen der Versicherungsfall nach Satz 1 eingetreten ist und die die Wartezeit nach § 6 erfüllt haben, wird auf ihren schriftlichen Antrag von der Zusatzversorgungseinrichtung eine Betriebsren- te gezahlt. 4Die Betriebsrente beginnt – vorbehaltlich des § 12 – mit dem Beginn der Rente aus der gesetz- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 233 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 lichen Rentenversicherung. § 6 Wartezeit (1) 1Betriebsrenten werden erst nach Erfüllung der Wartezeit von 60 Kalendermonaten gewährt. 2Da- bei wird jeder Kalendermonat berücksichtigt, für den mindestens für einen Tag Aufwendungen für die Pflichtversicherung nach §§ 16, 18 erbracht wurden. 3Bis zum 31. Dezember 2000 nach dem bisherigen Recht der Zusatzversorgung als Umlagemonate zu berücksichtigende Zeiten zählen für die Erfüllung der Wartezeit. 4Für die Erfüllung der Wartezeit werden Versicherungsverhältnisse bei Zusatzversorgungs- einrichtungen nach § 2 Abs. 1 zusammengerechnet. (2) 1Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der Versiche- rungsfall durch einen Arbeitsunfall eingetreten ist, der im Zusammenhang mit dem die Pflicht zur Versi- cherung begründenden Arbeitsverhältnis steht oder wenn die/der Versicherte infolge eines solchen Ar- beitsunfalls gestorben ist. 2Ob ein Arbeitsunfall vor- gelegen hat, ist durch Bescheid des Trägers der ge- setzlichen Unfallversicherung nachzuweisen. (3) In den Fällen des § 7 Abs. 5 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages und entsprechender gesetzlicher Vor- schriften werden Zeiten einer nach dem Beginn der Pflichtversicherung im Deutschen Bundestag, im Europäischen Parlament liegenden Mitgliedschaft 234 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 oder in dem Parlament eines Landes auf die Warte- zeit angerechnet. § 7 Höhe der Betriebsrente (1) Die monatliche Betriebsrente errechnet sich aus der Summe der bis zum Beginn der Betriebsrente (§ 5 Satz 4) erworbenen Versorgungspunkte (§ 8), multi- pliziert mit dem Messbetrag von vier Euro. (2) Die Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsmin- derung beträgt die Hälfte der Betriebsrente, die sich nach Absatz 1 bei voller Erwerbsminderung ergeben würde. (3) Die Betriebsrente mindert sich für jeden Monat, für den der Zugangsfaktor nach § 77 SGB VI herabge- setzt ist, um 0,3 v.H., höchstens jedoch um insgesamt 10,8 v.H. § 8 Versorgungspunkte (1) 1Versorgungspunkte ergeben sich a) für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt (§ 15), b) für soziale Komponenten (§ 9) und c) als Bonuspunkte (§ 19). 2Die Versorgungspunkte nach Satz 1 Buchst. a und V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 235 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 b werden jeweils zum Ende des Kalenderjahres bzw. zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses festge- stellt und dem Versorgungskonto gutgeschrieben; die Fest- stellung und Gutschrift der Bonuspunkte erfolgt zum Ende des folgenden Kalenderjahres. 3Versorgungspunkte werden jeweils auf zwei Nachkommastellen unter gemeinüblicher Rundung berechnet. (2) 1Die Anzahl der Versorgungspunkte für ein Kalenderjahr nach Absatz 1 Satz 1 Buchst. a ergibt sich aus dem Verhält- nis eines Zwölftels des zusatzversorgungspflichtigen Jah- resentgelts zum Referenzentgelt von 1.000 Euro, multipli- ziert mit dem Altersfaktor (Absatz 3); dies entspricht einer Beitragsleistung von vier v.H. des zusatzversorgungspflich- tigen Entgelts. 2Bei einer vor dem 1. Januar 2003 verein- barten Altersteilzeit auf der Grundlage des Altersteilzeitge- setzes werden die Versorgungspunkte nach Satz 1 mit dem 1,8-fachen berücksichtigt, soweit sie nicht auf Entgelten be- ruhen, die in voller Höhe zustehen. (3) Der Altersfaktor beinhaltet eine jährliche Verzinsung von 3,25 v.H. während der Anwartschaftsphase und von 5,25 v.H. während des Rentenbezuges und richtet sich nach der fol- genden Tabelle; dabei gilt als Alter die Differenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr und dem Geburtsjahr: Alter Altersfaktor Alter Altersfaktor Alter Altersfaktor Alter A l t e r s - faktor 17 18 19 20 3,1 3,0 2,9 2,8 29 30 31 32 2,1 2,0 2,0 1,9 41 42 43 44 1,5 1,4 1,4 1,3 53 54 55 56 1,0 1,0 1,0 1,0 236 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 21 22 23 24 25 26 27 28 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 33 34 35 36 37 38 39 40 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 45 46 47 48 49 50 51 52 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 57 58 59 60 61 62 63 64 u n d äl- ter Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die ge- setzliche Rentenversicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes über- steigt, ist das zusatzversorgungspflichtige Entgelt so zu erhö- hen, dass sich nach Anwendung von Absatz 2 Satz 2 so viele Versorgungspunkte ergeben, wie dies dem über den gesetz- lichen Mindestbeitrag erhöhten Beitrag zur gesetzlichen Ren- tenversicherung entspricht. § 9 Soziale Komponenten (1) 1Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Arbeitsverhält- nis wegen einer Elternzeit nach § 15 des Bundeserziehungs- geldgesetzes ruht, werden für jedes Kind, für das ein Anspruch auf Elternzeit besteht, die Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich bei einem zusatzversorgungspflichtigen Entgelt von 500 Euro in diesem Monat ergeben würden. 2Es werden je Kind höchstens 36 Kalendermonate berücksichtigt. 3Bestehen meh- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 237 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 rere zusatzversorgungspflichtige Arbeitsverhältnisse im Sinne des Satzes 1 bestimmt die/der Pflichtver- sicherte, für welches Arbeitsverhältnis die Versor- gungspunkte nach Satz 1 berücksichtigt werden. 4Für die Zeit, in der das Arbeitsverhältnis wegen der Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG ruht, werden die Versorgungspunkte berücksichti- gt, die sich ergeben würden, wenn in dieser Zeit das fiktive Entgelt nach § 21 TVöD/§ 21 TV-L bzw. ent- sprechenden tarifvertraglichen Regelungen gezahlt worden wäre. 5Diese Zeiten werden als Umlage-/Bei- tragsmonate für die Erfüllung der Wartezeiten be- rücksichtigt. (2) 1Bei Eintritt des Versicherungsfalles wegen teil- weiser oder voller Erwerbsminderung vor Vollen- dung des 60. Lebensjahres werden Pflichtversicher- ten für jeweils zwölf volle, bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres fehlende Kalendermonate so viele Versorgungspunkte hinzugerechnet, wie dies dem Verhältnis von durchschnittlichem monatlichem zu- satzversorgungspflichtigem Entgelt der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt des Versicherungsfalles zum Referenzentgelt entspricht; bei Berechnung des durchschnittlichen Entgelts werden Monate ohne zu- satzversorgungspflichtiges Entgelt nicht berücksich- tigt. 2Ist in diesem Zeitraum kein zusatzversorgungs- pflichtiges Entgelt angefallen, ist für die Berechnung nach Satz 1 das Entgelt zugrunde zu legen, das sich als durchschnittliches monatliches zusatzversor- gungspflichtiges Entgelt im Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn ergeben hätte. 238 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (3) 1Bei Beschäftigten, die am 1. Januar 2002 bereits 20 Jahre pflichtversichert sind, werden für jedes volle Kalenderjahr der Pflichtversicherung bis zum 31. De- zember 2001 mindestens 1,84 Versorgungspunkte berücksichtigt. 2Bei Beschäftigten, deren Gesamtbe- schäftigungsquotient am 31. Dezember 2001 kleiner als 1,0 ist, gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass der Faktor 1,84 mit dem am 31. Dezember 2001 maßgebenden Gesamtbeschäftigungsquotienten multipliziert wird. § 10 Betriebsrente für Hinterbliebene (1) 1Stirbt eine Versicherte/ein Versicherter, die/der die Wartezeit (§ 6) erfüllt hat, oder eine Betriebsren- tenberechtigte/ein Betriebsrentenberechtigter, hat die hinterbliebene Ehegattin/der hinterbliebene Ehe- gatte Anspruch auf eine kleine oder große Betriebs- rente für Witwen/Witwer, wenn und solange ein Anspruch auf Witwen-/Witwerrente aus der gesetz- lichen Rentenversicherung besteht oder bestehen würde, sofern kein Rentensplitting unter Ehegatten durchgeführt worden wäre. 2Art (kleine/große Be- triebsrenten für Witwen/Witwer), Höhe (der nach Ab- lauf des Sterbevierteljahres maßgebende Rentenart- faktor nach § 67 Nrn. 5 und 6 und § 255 Abs. 1 SGB VI) und Dauer des Anspruchs richten sich – soweit kei- ne abweichenden Regelungen getroffen sind – nach den entsprechenden Bestimmungen der gesetz- lichen Rentenversicherung. 3Bemessungsgrundlage der Betriebsrenten für Hinterbliebene ist jeweils die V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 239 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Betriebsrente, die die Verstorbene/der Verstorbene bezogen hat oder hätte beanspruchen können, wenn sie/er im Zeitpunkt ihres/seines Todes wegen voller Erwerbsminderung ausgeschieden wäre. 4Die Kinder der/des Verstorbenen haben entsprechend den Sät- zen 1 bis 3 Anspruch auf Betriebsrente für Voll- oder Halbwaisen. 5Als Kinder im Sinne des Satzes 4 gel- ten nur die Kinder, die nach § 32 Abs. 3 und 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 EStG berücksichtigungsfähig sind. 6Der Anspruch ist durch Bescheid des Trägers der gesetz- lichen Rentenversicherung nachzuweisen. (2) Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer besteht nicht, wenn die Ehe mit der/dem Verstor- benen weniger als zwölf Monate gedauert hat, es sei denn, dass nach den besonderen Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe/dem Witwer eine Betriebsrente zu verschaffen. (3) 1Betriebsrenten für Witwen/Witwer und Waisen dürfen zusammen den Betrag der ihrer Berechnung zugrunde liegenden Betriebsrente nicht übersteigen. 2Ergeben die Hinterbliebenenrenten in der Summe einen höheren Betrag, werden sie anteilig gekürzt. 3Erlischt eine der anteilig gekürzten Hinterbliebenen- renten, erhöhen sich die verbleibenden Hinterbliebe- nenrenten vom Beginn des folgenden Monats ent- sprechend, jedoch höchstens bis zum vollen Betrag der Betriebsrente der/des Verstorbenen. 240 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (4) Für einen Anspruch auf Betriebsrente für Wit- wen/Witwer gelten als Heirat auch die Begründung einer Lebenspartnerschaft, als Ehe auch eine Leben- spartnerschaft, als Witwe und Witwer auch ein/e überlebende/r Lebenspartner/in und als Ehegatte auch ein/e Lebenspartner/in jeweils im Sinne des Le- benspartnerschaftsgesetzes. § 11 Anpassung und Neuberechnung (1) Die Betriebsrenten werden, beginnend ab dem Jahr 2002, zum 1. Juli eines jeden Jahres um 1,0 v.H. dynamisiert. (2) 1Die Betriebsrente ist neu zu berechnen, wenn bei einer/einem Betriebsrentenberechtigten ein neuer Versicherungsfall eintritt und seit der Festsetzung der Betriebsrente aufgrund des früheren Versicherungs- falles zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksich- tigen sind. 2Durch die Neuberechnung wird die bisherige Be- triebsrente um den Betrag erhöht, der sich als Be- triebsrente aufgrund der neu zu berücksichtigenden Versorgungspunkte ergibt; für diese zusätzlichen Versorgungspunkte wird der Abschlagsfaktor nach § 7 Abs. 3 gesondert festgestellt. 3Wird aus einer Betriebsrente wegen teilweiser Er- werbsminderung eine Betriebsrente wegen voller Erwerbsminderung oder wegen Alters, wird die bis- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 241 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 her nach § 7 Abs. 2 zur Hälfte gezahlte Betriebsren- te voll gezahlt. 4Wird aus einer Betriebsrente wegen voller Erwerbsminderung eine Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wird die bisher gezahl- te Betriebsrente entsprechend § 7 Abs. 2 zur Hälfte gezahlt. 5Die Sätze 1 und 2 sind entsprechend an- zuwenden, wenn zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksichtigen sind. 6Bei Neuberechnung der Betriebsrente sind Versor- gungspunkte nach § 9 Abs. 2, die aufgrund des frü- heren Versicherungsfalls berücksichtigt wurden, nur noch insoweit anzurechnen, als sie die zusätzlichen Versorgungspunkte – ohne Bonuspunkte nach § 19 – aus einer Pflichtversicherung übersteigen oder so- weit in dem nach § 9 Abs. 2 maßgebenden Zeitraum keine Pflichtversicherung mehr bestanden hat. 7Für Hinterbliebene gelten die Sätze 3 und 4 entspre- chend. § 12 Nichtzahlung und Ruhen (1) 1Die Betriebsrente wird von dem Zeitpunkt an nicht gezahlt, von dem an die Rente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 100 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 2 SGB VI en- det. 2Die Betriebsrente ist auf Antrag vom Ersten des Monats an wieder zu zahlen, für den der/dem Ren- tenberechtigten die Rente wegen Alters aus der ge- setzlichen Rentenversicherung wieder geleistet wird. 242 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 3Wird die Altersrente der gesetzlichen Rentenversi- cherung nach Eintritt des Versicherungsfalls (§ 5) als Teilrente gezahlt, wird die Betriebsrente nur in Höhe eines entsprechenden Anteils gezahlt. (2) Ist der Versicherungsfall wegen voller oder teil- weiser Erwerbsminderung eingetreten und wird die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung we- gen Hinzuverdienstes nicht oder nur zu einem Anteil gezahlt, wird auch die Betriebsrente nicht oder nur in Höhe eines entsprechenden Anteils gezahlt. (3) Die Betriebsrente ruht, solange die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung ganz oder teilweise versagt wird. (4) Die Betriebsrente ruht ferner, solange die/der Berechtigte ihren/seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außerhalb eines Mitgliedstaates der Eu- ropäischen Union hat und trotz Aufforderung der Zusatzversorgungseinrichtung keine Empfangsbe- vollmächtigte/keinen Empfangsbevollmächtigten im Inland bestellt. (5) Die Betriebsrente ruht ferner in Höhe des Be- trages des für die Zeit nach dem Beginn der Betriebs- rente gezahlten Krankengeldes aus der gesetzlichen Krankenversicherung, soweit dieses nicht nach § 96a Abs. 3 SGB VI auf eine Rente wegen teilweiser Er- werbsminderung anzurechnen oder bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. wegen Alters als Vollrente dem Träger der Krankenversicherung zu erstatten ist. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 243 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (6) Für Hinterbliebene gelten die Vorschriften der ge- setzlichen Rentenversicherung über das Zusammen- treffen von Rente und Einkommen entsprechend mit folgenden Maßgaben: a) Eventuelle Freibeträge sowie das Einkommen, das auf die Rente aus der gesetzlichen Rentenver- sicherung angerechnet wird, bleiben unberück- sichtigt. b) Der/Dem Hinterbliebenen werden mindestens 35 v.H. der ihr/ihm nach § 10 zustehenden Be- triebsrente gezahlt. § 13 Erlöschen (1) Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit dem Ablauf des Monats, a) in dem die/der Betriebsrentenberechtigte ge- storben ist oder b) für den Rente nach § 43 bzw. § 240 SGB VI letzt- mals gezahlt worden ist oder c) der dem Monat vorangeht, von dessen Beginn an die Zusatzversorgungseinrichtung, zu der die Versicherung übergeleitet worden ist, zur Zahlung der Betriebsrente verpflichtet ist. (2) 1Der Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Wit- wer sowie Lebenspartner/innen im Sinne des Leben- spartnerschaftsgesetzes erlischt im Übrigen mit dem Ablauf des Monats, in dem die Witwe/der Witwer 244 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 oder der/die hinterbliebene eingetragene Lebens- partner/in geheiratet oder eine Lebenspartnerschaft begründet hat. 2Für das Wiederaufleben der Betriebs- renten für Witwen/Witwer sowie Lebenspartner/in- nen im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes gilt § 46 Abs. 3 SGB VI entsprechend. (3) 1Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt ferner unbeschadet des Satzes 2 mit Ablauf des Monats, in dem die Entscheidung eines deutschen Gerichts rechtskräftig geworden ist, durch die die/der Be- triebsrentenberechtigte a) wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Frei- heitsstrafe von mindestens zwei Jahren oder b) wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über Friedensverrat, Hochverrat, Ge- fährdung des demokratischen Rechtsstaates oder Landesverrat und Gefährdung der äußeren Si- cherheit strafbar ist, zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt worden ist. 2Es ist eine Beitragserstattung nach § 24 durchzuführen. Protokollnotiz zu Abschnitt III: 1Die Anpassungen an die veränderten Rahmenbedin- gungen bzgl. Biometrie und Zins durch den Ände- rungstarifvertrag Nr. 9 vom 29. April 2016 erfolgen ausschließlich auf der Finanzierungsseite, die zusätz- lichen Finanzierungsmittel nach § 16 Abs. 1 Satz 5 und 6, § 37 Abs. 1 Satz 2 und 4 und § 37a Abs. 1 V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 245 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Satz 2 und 4 führen nicht zu zusätzlichen Leistun- gen. 2Die bisherigen und die künftigen Ansprüche (Startgutschriften, Anwartschaften aus dem Punkte- modell, Anwartschaftsdynamik und Renten) bleiben der Höhe nach unverändert, es ergeben sich keine Verschlechterungen und keine Verbesserungen; ins- besondere werden die künftigen Anwartschaften und Überschüsse weiterhin entsprechend der Al- tersfaktorentabelle nach § 8 Abs. 3 und auf der Basis eines Beitrags von 4,0 v.H. berechnet, ungeachtet des zugrundeliegenden Finanzierungsverfahrens (Umla- gefinanzierung, Kapitaldeckung, Mischfinanzierung) und ungeachtet der tatsächlichen Umlage-/Beitrags- höhe. Abschnitt IV Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenver- sicherung nicht versichert sind § 14 Sonderregelungen für Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versi- chert sind 1Für Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenver- sicherung nicht versichert sind, gelten die §§ 2 bis 13 entsprechend. 2Soweit auf Regelungen des Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung Bezug genom- men wird, ist die jeweilige Regelung so entsprechend anzuwenden, wie dies bei unterstellter Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung der Fall wäre. 3Bei Anwendung des § 5 sind dabei anstelle der Ver- 246 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 sicherungszeiten in der gesetzlichen Rentenversiche- rung die Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzver- sorgung zu berücksichtigen. 4Die teilweise oder volle Erwerbsminderung ist durch einen von der Zusatzversorgungseinrichtung zu bestimmenden Facharzt nachzuweisen. 5Die Be- triebsrente ruht, solange sich die Betriebsrentenbe- rechtigten trotz Verlangens der Zusatzversorgungs- einrichtung innerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nicht fachärztlich untersuchen lassen oder das Ergebnis der Untersuchung der Zusatzversorgungs- einrichtung nicht vorlegen. 6Der Anspruch auf Be- triebsrente erlischt mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der/dem Berechtigten die Entscheidung der Zusatzversorgungseinrichtung über das Erlöschen des Anspruchs wegen Wegfalls der Erwerbsminderung zugegangen ist. Abschnitt V Finanzierung § 15 Finanzierungsgrundsätze und zusatzversor- gungspflichtiges Entgelt (1) 1Die Finanzierung der Pflichtversicherung wird von den Zusatzversorgungseinrichtungen eigenstän- dig geregelt. 2Nach den Möglichkeiten der einzelnen Zusatzversorgungseinrichtungen kann die Umlagefi- nanzierung schrittweise durch eine kapitalgedeckte Finanzierung abgelöst werden (Kombinationsmodell). V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 247 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) 1Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist, soweit sich aus Anlage 3 nichts anderes ergibt, der steuer- pflichtige Arbeitslohn. 2Wird Altersteilzeit nach dem 31. Dezember 2002 vereinbart, ist – unter Berücksich- tigung des Satzes 1 – zusatzversorgungspflichtiges Entgelt während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses das 1,8-fache der zur Hälfte zustehenden Bezüge nach § 4 TV ATZ zuzüglich derjenigen Bezüge, die in voller Höhe zustehen. (3) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für Mitglieder/Beteiligte einer Zusatzversorgungsein- richtung, die sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, für die Pflichtversicherung geregelt wer- den, dass für die Zusage von Leistungen für die Dau- er von bis zu drei Jahren bis zu einer Mindesthöhe von zwei v.H. von der nach § 8 Abs. 2 zugesagten Leistung abgewichen werden kann. 2Entsprechend der Verminderung der Leistungszusa- ge für die bei dem Mitglied/Beteiligten beschäftigten Pflichtversicherten reduziert sich für die Mitglieder/ Beteiligten insoweit die zu tragende Umlagebela- stung bzw. der zu zahlende Beitrag an die Zusatz- versorgungseinrichtung. 3Die Feststellung der wirt- schaftlichen Notlage wird durch eine paritätisch besetzte Kommission der betroffenen Tarifvertrags- parteien getroffen. 4Die Regelung kann durch landes- bezirklichen Tarifvertrag über die in Satz 1 genannte Dauer verlängert werden. 248 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zusatzver- sorgungspflichtige Entgelt nach Absatz 2 Satz 2 ent- sprechend zu erhöhen. § 16 Umlagen (1) 1Von der Zusatzversorgungseinrichtung festge- setzte monatliche Umlagen in Höhe eines bestimm- ten Vomhundertsatzes des zusatzversorgungspflich- tigen Entgelts der Beschäftigten (Umlagesatz) führt der Arbeitgeber – ggf. einschließlich des von der/ dem Beschäftigten zu tragenden Umlage-Beitrags – an die Zusatzversorgungseinrichtung ab. 2Die Umla- ge-Beiträge der Beschäftigten behält der Arbeitgeber von deren Arbeitsentgelt ein. 3Bei Pflichtversicherten bleiben die am 1. November 2001 geltenden Vom- hundertsätze für die Erhebung der Umlage-Beiträge bei der jeweiligen Zusatzversorgungseinrichtung maßgebend, soweit sich nicht aus § 37 oder § 37a et- was anderes ergibt. 4Der Umlage-Beitrag für die Be- schäftigten des Saarlandes beträgt abweichend von Satz 3 ab Januar 2007 1,41 v.H.. 5Neben dem Umla- ge-Beitrag nach Satz 3 bzw. 4 wird von den bei der ZVK-Saar pflichtversicherten Beschäftigten entspre- chend § 37 Abs. 1 Satz 2 und 3 ein zusätzlicher Ar- beitnehmerbeitrag zur Umlage in Höhe von 0,4 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben; V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 249 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 abweichend davon beträgt der zusätzliche Arbeit- nehmerbeitrag zur Umlage für a) die Beschäftigten des Saarlandes in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis Juni 2017 0,3 v.H. des zusatz- versorgungspflichtigen Entgelts; b) die Beschäftigten der Mitglieder des Kommu- nalen Arbeitgeberverbandes Saar in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 - 0,2 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts und - v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 0,3 6Ergeben sich für das Saarland und die Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar bei der ZVK-Saar künftig Mehrkosten aufgrund der ver- änderten biometrischen Risikoverhältnisse, werden diese paritätisch je zur Hälfte vom Arbeitgeber und durch eine entsprechende Entnahme aus dem mit dem zusätzlichen Arbeitnehmerbeitrag gebildeten Vermögen getragen. (2) Der Arbeitgeber hat die auf ihn entfallende Um- lage bis zu einem Betrag von monatlich 89,48 Euro pauschal zu versteuern, solange die Pauschalversteu- erung rechtlich möglich ist und soweit sich aus § 37 nicht etwas anderes ergibt. (3) 1Die auf die Umlage entfallenden Pflichtversiche- rungszeiten und die daraus erworbenen Versorgungs- punkte sind von der Zusatzversorgungseinrichtung auf einem personenbezogenen Versorgungskonto zu 250 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 führen (Versorgungskonto I); umfasst sind auch Auf- wendungen und Auszahlungen. 2Das Weitere regelt die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung. Protokollnotiz: Für den Fall, dass die pauschal versteuerte Umla- ge über den am 1. Januar 2001 geltenden Umfang hinaus in der Sozialversicherung beitragspflichtig werden sollte, werden die Tarifvertragsparteien un- verzüglich Verhandlungen aufnehmen mit dem Ziel, ein dem Zweck der Pauschalversteuerung entspre- chendes Ergebnis zu erreichen. § 17 Sanierungsgelder (1) 1Zur Deckung des infolge der Schließung des Ge- samtversorgungssystems und des Wechsels vom Ge- samtversorgungssystem zum Punktemodell zusätz- lichen Finanzbedarfs, der über die am 1. November 2001 jeweils geltende Umlage hinausgeht, erhebt die Zusatzversorgungseinrichtung vom Arbeitgeber Sanierungsgelder. 2Diese Sanierungsgelder sind kein steuerpflichtiger Arbeitslohn. (2) Sanierungsgelder kommen nicht in Betracht, wenn der am 1. November 2001 jeweils gültige Umlagesatz weniger als vier v.H. des zusatzversorgungspflichti- gen Entgelts betragen hat. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 251 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren § 18 (1) Soweit die Zusatzversorgungseinrichtung für die Pflichtversicherung Beiträge im Kapitaldeckungs- verfahren von höchstens vier v.H. des zusatzversor- gungspflichtigen Entgelts erhebt, trägt diese der Ar- beitgeber, soweit sich aus § 37a nichts anderes ergibt. (2) Die Beiträge im Sinne des Absatzes 1 einschließ- lich der darauf entfallenden Erträge sind von der Zu- satzversorgungseinrichtung auf einem gesonderten personenbezogenen Versorgungskonto getrennt von den sonstigen Einnahmen zu führen (Versorgungs- konto II). (3) Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu führen und zu ver- walten. § 19 Bonuspunkte (1) 1Die Zusatzversorgungseinrichtung stellt jähr- lich bis zum Jahresende für das vorangegangene Geschäftsjahr fest, in welchem Umfang aus verblei- benden Überschüssen (Absatz 2) Bonuspunkte (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) vergeben werden können. 2Bonuspunkte nach Satz 1 kommen in Betracht für die am Ende des laufenden Geschäftsjahres Pflicht- versicherten sowie für die zum gleichen Zeitpunkt beitragsfrei Versicherten, die eine Wartezeit von 120 252 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Umlage-/ Beitragsmonaten erfüllt haben. 3Über die Vergabe von Bonuspunkten entscheidet das zustän- dige Gremium der Zusatzversorgungseinrichtung auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars der Zusatz- versorgungseinrichtung. 4Grundlage für die Feststel- lung und Entscheidung ist eine auf anerkannten ver- sicherungsmathematischen Grundsätzen (Anlage 4) beruhende und durch den Verantwortlichen Aktuar erstellte fiktive versicherungstechnische Bilanz für die Verpflichtungen gegenüber den Pflichtversicherten und den beitragsfrei Versicherten mit erfüllter Warte- zeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten. 5Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden dabei das Ver- mögen und die tatsächlich erzielten Kapitalerträge nur veranschlagt, soweit sie auf Beitragsleistungen von bis zu 4,0 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte entfallen. 6Soweit keine Kapitaldeckung vor- handen ist, wird die durchschnittliche laufende Ver- zinsung der zehn nach der Bilanzsumme größten Pensionskassen gemäß dem zum Zeitpunkt der Fer- tigstellung der Bilanz nach Satz 4 jeweils aktuellen Geschäftsbericht des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen bzw. der Nachfolgebehörde zu- grunde gelegt. 7Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis in Folge von Witterungseinflüssen oder wegen an- derer Naturereignisse nach besonderen tarifvertrag- lichen Vorschriften geendet hat und die bei Wieder- aufnahme der Arbeit Anspruch auf Wiedereinstellung haben, sowie Saisonbeschäftigte, die bei Beginn der nächsten Saison voraussichtlich wieder eingestellt werden, gelten als Pflichtversicherte im Sinne des Satzes 2. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 253 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) 1Ergibt die fiktive versicherungstechnische Bi- lanz einen Überschuss, wird dieser Überschuss um den Aufwand für soziale Komponenten nach § 9 und um die Verwaltungskosten der Zusatzversorgungs- einrichtung vermindert und nach Maßgabe des Ab- satzes 1 verwendet; soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden für die fiktive Verzinsung nach Absatz 1 Satz 6 als Verwaltungskosten zwei v.H. die- ser fiktiven Zinserträge berücksichtigt. 2Ergibt die versicherungstechnische Bilanz eine Unterdeckung, wird diese vorgetragen. 3Einzelheiten werden in den Ausführungsbestimmungen zur Satzung der Zusatz- versorgungseinrichtung geregelt. Protokollnotiz: Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass we- gen der unverändert hohen Mindestverzinsung zu- mindest mittelfristig weiterhin keine Ausschüttung von Bonuspunkten für die seit 2001 im Punktemodell erworbenen Anwartschaften und die Startgutschrif- ten erfolgen wird. Abschnitt VI Verfahren § 20 Pflichten der Versicherten und der Betriebsrentenberechtigten (1) Der Zusatzversorgungseinrichtung sind alle für die Prüfung des Anspruchs auf Betriebsrente not- wendigen Angaben zu machen und die erforder- 254 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 lichen Nachweise beizubringen. (2) Kommen Betriebsrentenberechtigte der Verpflich- tung nach Absatz 1 nicht nach, kann die Betriebsren- te zurückbehalten werden. (3) Vereinbarungen mit Dritten über die Abtretung, Verpfändung oder Beleihung eines Anspruchs auf Betriebsrente sind vorbehaltlich zwingender gesetz- licher Vorschriften gegenüber dem Arbeitgeber und der Zusatzversorgungseinrichtung unwirksam. (4) Ist der Versicherungsfall durch ein Verhalten Dritter verursacht worden, sind Schadensersatzan- sprüche, soweit rechtlich zulässig, bis zur Höhe des Brutto- Betrages der Betriebsrente an die Zusatz- versorgungseinrichtung abzutreten; soweit die Ab- tretung nicht erfolgt oder die zur Durchsetzung des Anspruchs erforderlichen Nachweise nicht vorgelegt werden, kann die Betriebsrente zurückbehalten wer- den. (5) 1Ohne Rechtsgrund gezahlte Betriebsrenten sind in Höhe ihrer Brutto-Beträge zurückzuzahlen. 2Ha- ben Versicherte oder Betriebsrentenberechtigte ihre Pflichten nach Absatz 1 verletzt, können sie sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung berufen. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 255 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 21 Versicherungsnachweise (1) 1Pflichtversicherte erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. bei Beendigung der Pflicht- versicherung einen Nachweis über ihre bisher ins- gesamt erworbene Anwartschaft auf Betriebsrente wegen Alters nach § 7. 2Dabei ist neben der Anwart- schaft auch die Zahl der Versorgungspunkte und der Messbetrag anzugeben. 3Im Falle der Kapitaldeckung sind zusätzlich die steuerrechtlich vorgeschriebenen Angaben zu beachten. 4Der Nachweis ist mit einem Hinweis auf die Ausschlussfrist nach Absatz 2 zu ver- sehen. 5Wird der Nachweis im Zusammenhang mit der Beendigung der Pflichtversicherung erbracht, ist er um den Hinweis zu ergänzen, dass die aufgrund der Pflichtversicherung erworbene Anwartschaft bis zum erneuten Beginn der Pflichtversicherung bzw. bis zum Eintritt des Versicherungsfalles nicht dyna- misiert wird, wenn die Wartezeit von 120 Umlage-/ Beitragsmonaten nicht erfüllt ist. 6Das Weitere regelt die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung. (2) 1Die Beschäftigten können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des Nachweises nach Absatz 1 gegenüber ihrem Arbeitgeber schriftlich beanstanden, dass die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Beiträge oder die zu meldenden Entgelte nicht oder nicht vollständig an die Zusatzversorgungseinrichtung abgeführt oder gemeldet wurden. 2Beanstandungen in Bezug auf die ausgewiesenen Bonuspunkte sind innerhalb der Ausschlussfrist des Satzes 1 schriftlich unmittelbar 256 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 gegenüber der Zusatzversorgungseinrichtung zu er- heben. § 22 Zahlung und Abfindung (1) 1Die Betriebsrenten werden monatlich im Voraus auf ein Girokonto der Betriebsrentenberechtigten in- nerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Uni- on überwiesen. 2Die Kosten der Überweisung auf ein Konto im Inland, mit Ausnahme der Kosten für die Gutschrift, trägt die Zusatzversorgungseinrichtung. 3Besteht der Betriebsrentenanspruch nicht für einen vollen Kalendermonat, wird der Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. (2) 1Die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung kann vorsehen, dass Betriebsrenten, die einen Mo- natsbetrag von bis zu 30 Euro nicht überschreiten, abgefunden werden. 2Darüber hinaus kann die Ab- findung der Betriebsrente ermöglicht werden, wenn die Kosten der Übermittlung der Betriebsrenten un- verhältnismäßig hoch sind. § 23 Ausschlussfristen 1Der Anspruch auf Betriebsrente für einen Zeitraum, der mehr als zwei Jahre vor dem Ersten des Monats liegt, in dem der Antrag bei der Zusatzversorgungs- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 257 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 einrichtung eingegangen ist, kann nicht mehr geltend gemacht werden (Ausschlussfrist). 2Dem Antrag steht eine Mitteilung der/des Berechtigten gleich, die zu einem höheren Anspruch führt. 3Die Beanstandung, die mitgeteilte laufende monatliche Betriebsrente, eine Rentennachzahlung, eine Abfindung, eine Bei- tragserstattung oder eine Rückzahlung sei nicht oder nicht in der mitgeteilten Höhe ausgezahlt worden, ist nur schriftlich und innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr zulässig; die Frist beginnt bei laufenden Betriebsrenten mit dem Ersten des Monats, für den die Betriebsrente zu zahlen ist, im Übrigen mit dem Zugang der Mitteilung über die entsprechende Lei- stung. 4Auf die Ausschlussfrist ist in der Mitteilung über die Leistung hinzuweisen. § 24 Beitragserstattung (1) 1Die beitragsfrei Versicherten, die die Wartezeit (§ 6) nicht erfüllt haben, können bis zur Vollendung ihres 69. Lebensjahres die Erstattung der von ihnen getragenen Beiträge beantragen. 2Der Antrag auf Beitragserstattung gilt für alle von den Versicherten selbst getragenen Beiträge und kann nicht widerru- fen werden. 3Rechte aus der Versicherung für Zeiten, für die Beiträge erstattet werden, erlöschen mit der Antragstellung. 4Die Beiträge werden ohne Zinsen erstattet. 258 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) 1Sterben Versicherte nach Antragstellung, aber vor Beitragserstattung, gehen die Ansprüche auf die Hinterbliebenen über, die betriebsrentenberechtigt sind. 2Mit der Zahlung an einen der Hinterbliebenen erlischt der Anspruch der übrigen Berechtigten ge- gen die Zusatzversorgungseinrichtung. (3) Beiträge im Sinne dieser Vorschrift sind a) die für die Zeit vor dem 1. Januar 1978 entrich- teten Pflichtbeiträge einschließlich der Beschäf- tigtenanteile an den Erhöhungsbeträgen, b) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1977 entrichteten Beschäftigtenanteile an den Erhö- hungsbeträgen, c) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1998 entrichteten Umlage-Beiträge der Beschäftigten. Abschnitt VII Zuschüsse des Arbeitgebers zu anderen Zukunftssicherungssystemen § 25 Zuschüsse des Arbeitgebers zu anderen Zu- kunftssicherungssystemen (1) 1Für Beschäftigte, die als Mitglieder einer berufs- ständischen Versicherung von der Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, richtet sich die Beteiligung des Arbeitgebers am Bei- trag zur berufsständischen Versorgungseinrichtung nach § 172 Abs. 2 SGB VI. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 259 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2Pflichtversicherte, die nach § 231 Abs. 1 oder § 231a SGB VI von der Versicherungspflicht in der gesetz- lichen Rentenversicherung befreit und freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind oder die für sich und ihre Hinterbliebenen eine (be- freiende) Lebensversicherung abgeschlossen haben oder die freiwillig im Versorgungswerk der Presse versichert sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber auf schriftlichen Antrag für jeden Kalendermonat, für den ihnen Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zustehen, einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Betrages, der zu zahlen wäre, wenn sie in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert wä- ren, höchstens jedoch die Hälfte des Beitrages. 3Beschäftigte, die freiwilliges Mitglied des Versor- gungswerkes der Presse sind und die antragsgemäß (Anlage 2 Satz 2) von der Pflicht zur Versicherung in einer Zusatzversorgungeinrichtung befreit wurden, erhalten auf ihren Antrag für die Zeit, für die ohne die Befreiung die Pflicht zur Versicherung bestünde und für die ihnen Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zustehen, einen zweckgebundenen Zuschuss zu ihren Beiträgen zur Versicherung im Ver- sorgungswerk der Presse. 4Der Zuschuss beträgt die Hälfte des Beitrages, höchstens jedoch vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 5Die Zuschüsse nach den Sätzen 1 und 2 dürfen ins- gesamt den Betrag nicht übersteigen, den der Ar- beitgeber zu zahlen hätte, wenn die Beschäftigten in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversi- chert wären. 260 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) Im Falle der freiwilligen Versicherung in der ge- setzlichen Rentenversicherung behält der Arbeitge- ber den von den Beschäftigten zu tragenden Teil des Beitrages von deren Bezügen ein und führt den Bei- trag nach der Verordnung über die Zahlung von Bei- trägen zur gesetzlichen Rentenversicherung ab. (3) 1Verfügen die Beschäftigten ohne vorherige Zu- stimmung des Arbeitgebers durch Abtretung und Verpfändung über ihre Lebensversicherung oder über die sich aus dem Zuschuss nach Absatz 1 Satz 3 ergebende Anwartschaft, wird der Zuschuss nach Absatz 1 Satz 2 bzw. Satz 3 nicht gewährt. 2Der Zu- schuss wird bis zu der in Absatz 1 bestimmten Höhe auch gewährt, wenn im Beitrag Mehrbeträge für Ver- sicherungsleistungen bei Eintritt der vollen oder teil- weisen Erwerbsminderung enthalten sind. Zweiter Teil Freiwillige Versicherung § 26 Freiwillige Versicherung (1) 1Den Pflichtversicherten wird die Möglichkeit eröffnet, durch Entrichtung eigener Beiträge un- ter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung (Sonderausgabenabzug, Zulage) bei der Zusatzver- sorgungseinrichtung nach deren Satzungsvorschrif- ten eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung auf- zubauen. 2Nach Beendigung der Pflichtversicherung kann die freiwillige Versicherung – unabhängig da- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 261 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 von, ob eine steuerliche Förderung möglich ist – längstens bis zum Eintritt des Versicherungsfalles (§ 5) fortgesetzt werden. 3Die Fortsetzung ist inner- halb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach Be- endigung der Pflichtversicherung zu beantragen. (2) 1Die eigenen Beiträge der Pflichtversicherten zur freiwilligen Versicherung werden entsprechend de- ren schriftlicher Ermächtigung vom Arbeitgeber aus dem Arbeitsentgelt an die Zusatzversorgungsein- richtung abgeführt. 2Der Arbeitgeber schuldet auch in Anbetracht von Absatz 5 keine eigenen Beiträge. (3) 1Die freiwillige Versicherung kann in Anlehnung an das Punktemodell erfolgen. 2Wahlweise kann sie auch durch fondsgebundene Rentenversicherung erfolgen, sofern die Zusatzversorgungseinrichtung Entsprechendes anbietet. 3Unbeschadet etwaiger von der Zusatzversorgungseinrichtung übernommener Zinsgarantien, haftet der Arbeitgeber nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG nur für den Erhalt der eingezahlten Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden. 4Das Nähere regelt die Satzung der Zusatzversor- gungseinrichtung. (4) 1Die Beschäftigten behalten ihre Anwartschaft, wenn ihr Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versiche- rungsfalles (§ 5) endet. 2Eine Abfindung von Anwart- schaften ist nur dann möglich, wenn der Beschäftigte die freiwillige Versicherung kündigt. 3Im Rahmen dieser Abfindung erhält der Beschäftigte seine ein- 262 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 gezahlten Beiträge abzüglich der durch die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der freiwilligen Versicherung der Zusatzversorgungs- einrichtung näher beschriebenen Abschläge zurück. 4Die Beschäftigten können jedoch verlangen, dass der Barwert ihrer Anwartschaft auf eine andere Zu- satzversorgungseinrichtung, auf die die bisherige Pflichtversicherung nach § 4 übergeleitet wird, oder auf ein Versorgungssystem einer überstaatlichen Einrichtung, mit der ein entsprechendes Abkommen besteht, zu übertragen ist, wenn die Versorgungs- zusage des neuen Arbeitgebers eine dem übertra- genen Barwert wertmäßig entsprechende Zusage auf lebenslange Altersvorsorge umfasst. 5Besteht bei einem Arbeitgeberwechsel die Pflichtversicherung bei der Zusatzversorgungseinrichtung fort, kann ver- langt werden, dass die Versorgungszusage des neu- en Arbeitgebers eine dem Barwert der bisherigen Anwartschaften wertmäßig entsprechende Zusage auf lebenslange Altersvorsorge umfasst. 6Das Verlan- gen ist nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses möglich. 7Mit der Versorgungszusage durch den neu- en Arbeitgeber erlischt die Verpflichtung des frühe- ren Arbeitgebers. (5) Der Arbeitgeber kann zu einer freiwilligen Ver- sicherung der Beschäftigten eigene Beiträge außer- halb einer Entgeltumwandlung leisten; Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 263 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollnotiz zu Absatz 1: Arbeiterinnen/Arbeiter, die nach Satz 3 der Anlage 2 bei der Bahnversicherungsanstalt Abteilung B versi- chert bleiben und die sonst bei der VBL pflichtversi- chert wären, können die freiwillige Versicherung bei der VBL entsprechend § 26 durchführen. § 27 Verfahren (1) Die Zusatzversorgungseinrichtung hat die Beiträ- ge, die im Rahmen der freiwilligen Versicherung ent- richtet werden, einschließlich der Erträge auf einem gesonderten personenbezogenen Versicherungs- konto getrennt von den sonstigen Einnahmen zu führen; umfasst sind auch Aufwendungen und Aus- zahlungen. (2) 1Die freiwillige Versicherung wird in einem eige- nen Abrechnungsverband geführt. 2Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu führen und zu verwalten. (3) 1Die freiwillig Versicherten erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres sowie bei Beendigung der freiwilligen Versicherung einen Nachweis mit den steuerlich vorgeschriebenen Angaben bzw. so- weit keine steuerliche Förderung möglich ist, über die Höhe der geleisteten Beiträge sowie über Art und Umfang der bisher erworbenen Anwartschaften. 2Eine unterbliebene oder nicht vollständige Abfüh- rung der Beiträge an die Zusatzversorgungseinrich- 264 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 tung kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des Nachweises bean- standet werden. 3Im Übrigen gelten die §§ 20, 21 und 22 Abs. 1 entsprechend. Dritter Teil Übergangs- und Schlussvorschriften Abschnitt I Übergangsregelungen zur Versiche- rungspflicht § 28 Höherversicherte 1Die Beschäftigten, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Wege der Höherver- sicherung bis 31. Dezember 1997 durchgeführt wur- de, sind weiterhin nicht zu versichern. 2Der Arbeit- geber zahlt einen Zuschuss zur Verwendung für eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung von 66,47 Euro monatlich. Von der Pflichtversicherung Befreite § 29 (1) Beschäftigte, die am 31. Dezember 1966 im Ar- beitsverhältnis gestanden haben, nach der zwischen ihrem Arbeitgeber und der Zusatzversorgungsein- richtung bestehenden Mitgliedschafts-/Beteiligungs- vereinbarung nicht zu versichern waren und die kei- nen Antrag auf Versicherung bei dem Arbeitgeber V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 265 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 gestellt haben, bleiben weiterhin von der Pflicht zur Versicherung befreit. (2) Beschäftigte, deren zusätzliche Alters- und Hin- terbliebenenversorgung im Wege der Versicherung bei einem Lebensversicherungsunternehmen durch- geführt worden ist und die keinen Antrag auf Versi- cherung nach einem der in § 40 Abs. 3 aufgeführten Tarifverträge gestellt haben, sind – entsprechend den bis zum In- Kraft-Treten dieses Tarifvertrages gel- tenden Regelungen – weiterhin nicht bei der Zusatz- versorgungseinrichtung zu versichern. Abschnitt II Übergangsregelungen für die Ren- tenberechtigten § 30 Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenbe- rechtigte (1) Die Versorgungsrenten, die sich ohne Berücksich- tigung von Nichtzahlungs- und Ruhensregelungen ergeben, und die Ausgleichsbeträge nach dem bis zum Dezember 2000 geltenden Zusatzversorgungs- recht werden für die am 31. Dezember 2001 Versor- gungsrentenberechtigten und versorgungsrentenbe- rechtigten Hinterbliebenen zum 31. Dezember 2001 festgestellt. (2) 1Die nach Absatz 1 festgestellten Versorgungs- renten werden vorbehaltlich des Satzes 3 als Besitz- standsrenten weitergezahlt und entsprechend § 11 266 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Abs. 1 dynamisiert. 2Die abbaubaren Ausgleichsbe- träge werden jeweils in Höhe des Dynamisierungs- gewinns abgebaut; die nicht abbaubaren Ausgleichs- beträge werden nicht dynamisiert. 3Die am Tag vor In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages geltenden Rege- lungen über die Nichtzahlung und das Ruhen sind entsprechend anzuwenden. (3) Es gelten folgende Maßgaben: a) 1Neuberechnungen werden nur unter den Vo- raussetzungen des § 11 Abs. 2 durchgeführt; zu- sätzliche Versorgungspunkte nach Satz 2 sind da- bei zu berücksichtigen. 2Soweit noch Zeiten vor dem 1. Januar 2002 zu berücksichtigen sind, wird eine Startgutschrift entsprechend den §§ 32 bis 34 berechnet; übersteigt der hiernach festgestellte Betrag den Betrag, der sich als Versorgungsren- te am 31. Dezember 2001 ergeben hat bzw. ohne Nichtzahlungs- und Ruhensregelungen ergeben hätte, wird die Differenz durch den Messbetrag geteilt und dem Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) als Startgutschrift gutgeschrieben. b) § 10 Abs. 3 und die §§ 12 bis 14 sowie 20 bis 23 gelten entsprechend. c) 1Hat die Versorgungsrente vor dem 1. Januar 2002 geendet und besteht die Möglichkeit einer erneuten Rentengewährung, ist die Versorgungs- rente, die sich unter Außerachtlassung von Nicht- zahlungs- und Ruhensregelungen und ohne Be- rücksichtigung eines Ausgleichsbetrages (Absatz 1) am 31. Dezember 2001 ergeben hätte, durch den Messbetrag zu teilen und als Startgutschrift V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 267 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 auf dem Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) gutzu- schreiben; im Übrigen gelten in diesen Fällen die Vorschriften des Punktemodells. 2Satz 1 gilt ent- sprechend, wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Januar 2002 eingetreten ist, die Versorgungsren- te jedoch erst nach dem 1. Januar 2002 beginnen würde. (4) Stirbt eine unter Absatz 1 fallende Versorgungs- rentenberechtigte/ein unter Absatz 1 fallender Ver- sorgungsrentenberechtigter, gelten die Vorschriften des Punktemodells für Hinterbliebene entsprechend. (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Rentenberechtigte entsprechend, deren Rente aus der Zusatzversorgung am 1. Januar 2002 beginnt. § 31 Am 31. Dezember 2001 Versicherungsrentenbe- rechtigte (1) Für Versicherungsrentenberechtigte und versi- cherungsrentenberechtigte Hinterbliebene, deren Versicherungsrente spätestens am 31. Dezember 2001 begonnen hat, wird die am 31. Dezember 2001 maßgebende Versicherungsrente festgestellt. (2) Die nach Absatz 1 festgestellten Versicherungs- renten werden als Besitzstandsrenten weitergezahlt und entsprechend § 11 Abs. 1 dynamisiert. (3) § 30 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 268 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Leistungen nach der am Tag vor In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages geltenden Sonderregelung für Arbeitnehmer im Bei- trittsgebiet (§ 105b VBL-Satzung) und für Betriebs- renten nach § 18 BetrAVG, die spätestens am 31. De- zember 2001 begonnen haben, entsprechend. Übergangsregelungen für Anwartschaften der Abschnitt III Versicherten § 32 Grundsätze (1) 1Für die Versicherten werden die Anwartschaften (Startgutschriften) nach dem am 31. Dezember 2000 geltenden Recht der Zusatzversorgung entsprechend den §§ 33 und 34 ermittelt. 2Die Anwartschaften nach Satz 1 werden ohne Berücksichtigung der Altersfak- toren in Versorgungspunkte umgerechnet, indem der Anwartschaftsbetrag durch den Messbetrag von vier Euro geteilt wird; sie werden dem Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) ebenfalls gutgeschrieben. 3Eine Verzin- sung findet vorbehaltlich des § 19 Abs. 1 nicht statt. (2) 1Das Jahr 2001 wird entsprechend dem Alters- vorsorgeplan 2001 berücksichtigt; dies gilt auch für im Jahr 2001 eingetretene Rentenfälle. 2Ist der Ver- sicherungsfall der teilweisen oder vollen Erwerbs- minderung im Jahr 2001 eingetreten, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die zusatzversorgungsrechtliche Umsetzung der Neuregelungen im gesetzlichen Er- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 269 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 werbsminderungsrecht aus der 39. Änderung der Satzung der VBL vom 19. Oktober 2001 oder der Än- derung der Satzung der ZVK- Saar vom 10. Dezem- ber 2001 zu berücksichtigen ist. (3) Soweit in den §§ 33, 34 und 39 auf Vorschriften des bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Satzungs- rechts verwiesen wird, erfolgt dies durch Benennung der bisherigen Regelung in der VBL-Satzung mit dem Zusatz „a.F.”; für den Bereich der ZVK-Saar gelten die entsprechenden Vorschriften ihrer Satzung in der bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Fassung. (4) 1Für die Berechnung der Anwartschaften sind, so- weit jeweils erforderlich, die Rechengrößen (Entgelt, Gesamtbeschäftigungsquotient, Steuertabelle, Sozi- alversicherungsbeiträge, Familienstand u.a.) vom 31. Dezember 2001 maßgebend; soweit gesamtversor- gungsfähiges Entgelt zu berücksichtigen ist, ergibt sich dieses aus den entsprechenden Kalenderjahren vor dem 1. Januar 2002, dabei bleibt die Dynamisie- rung zum 1. Januar 2002 unberücksichtigt. 2Für die Rentenberechnung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ist das am 31. Dezember 2001 geltende Rentenrecht maß- gebend (Anlage 4 Nr. 5 Satz 2). (5) 1Beanstandungen gegen die mitgeteilte Startgut- schrift sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des Nachweises der Zusatz- versorgungseinrichtung schriftlich unmittelbar ge- genüber der Zusatzversorgungseinrichtung zu er- heben. 2Auf die Ausschlussfrist ist in dem Nachweis hinzuweisen. 270 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (6) 1Soweit die Summe aus der Startgutschrift ohne Berücksichtigung des § 33 Abs. 1 Satz 3, dem Zu- schlag zur Startgutschrift nach § 33 Abs. 1a sowie dem Betrag, der nach § 33 Abs. 3a als zusätzliche Startgutschrift ermittelt wurde, die Höhe der Anwart- schaft nach § 33 Abs. 1 erreicht oder übersteigt, ver- bleibt es bei der bereits mitgeteilten Startgutschrift. 2Einer gesonderten Mitteilung durch die Zusatzver- sorgungseinrichtung bedarf es in diesen Fällen nicht, es sei denn es liegt eine Beanstandung nach Absatz 5 vor oder die Zusatzversorgungseinrichtung hat auf eine Beanstandung der Startgutschriften verzichtet. 3Im Übrigen übermittelt die Zusatzversorgungsein- richtung eine neue Mitteilung über die Höhe der Startgutschrift. § 33 Höhe der Anwartschaften für am 31. Dezember 2001 schon und am 1. Ja- nuar 2002 noch Pflichtversicherte (1) 1Die Anwartschaften der am 31. Dezember 2001 schon und am 1. Januar 2002 noch Pflichtversicher- ten berechnen sich nach § 18 Abs. 2 BetrAVG, soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt. 2Satz 1 gilt entsprechend für Beschäftigte, die nach den am 31. Dezember 2000 geltenden Vorschriften der Zusatz- versorgungseinrichtung als pflichtversichert gelten. 3Bei Anwendung von Satz 1 ist an die Stelle des Fak- tors von 2,25 v.H. nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Be- trAVG der Faktor zu berücksichtigen, der sich ergibt, indem man 100 v.H. durch die Zeit in Jahren vom V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 271 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 erstmaligen Beginn der Pflichtversicherung bis zum Ende des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollen- det wird, teilt; der Faktor beträgt jedoch mindestens 2,25 v.H. und höchstens 2,5 v.H. Protokollnotiz zu Absatz 1 Satz 3: 1Bei der Anwendung von Absatz 1 Satz 3 werden die Teilmonate ermittelt, indem die Pflichtversiche- rungszeit unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Tage des betreffenden Monats durch 30 dividiert wird. 2Aus der Summe der (Teil-)Monate werden die Jahre der Pflichtversicherung berechnet. 3Die sich nach Satz 1 und 2 ergebenden Werte werden jeweils auf zwei Nachkommastellen gemeinüblich gerundet. 4Der sich durch die Division mit der Zeit in Jahren ergebende Faktor wird auf vier Nachkommastellen gemeinüblich gerundet. (1a) 1Bei Beschäftigten, deren Anwartschaft nach Ab- satz 1 (rentenferne Jahrgänge) berechnet wurde, wird auch ermittelt, welche Anwartschaft sich bei einer Berechnung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG unter Berück- sichtigung folgender Maßgaben ergeben würde: 1. 1Anstelle des Vomhundertsatzes nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG wird ein Unverfallbarkeits- faktor entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG er- rechnet. 2Dieser wird ermittelt aus dem Verhält- nis der Pflichtversicherungszeit vom Beginn der Pflichtversicherung bis zum 31. Dezember 2001 zu der Zeit vom Beginn der Pflichtversicherung bis zum Ablauf des Monats, in dem das 65. Le- 272 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 bensjahr vollendet wird. 3Der sich danach erge- bende Vomhundertsatz wird auf zwei Stellen nach dem Komma gemeinüblich gerundet und um 7,5 Prozentpunkte vermindert. 2. 1Ist der nach Nummer 1 Satz 3 ermittelte Vom- hundertsatz höher als der bisherige Vomhundert- satz nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG, wird für die Voll-Leistung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ein individueller Brutto- und Nettoversorgungssatz nach § 41 Abs. 2 und 2b VBL-Satzung a.F. ermit- telt. 2Als gesamtversorgungsfähige Zeit werden dabei berücksichtigt a) die bis zum 31. Dezember 2001 erreichten Pflichtversicherungsmonate zuzüglich der Mo- nate vom 1. Januar 2002 bis zum Ablauf des Monats, in dem das 65. Lebensjahr vollendet wird, und b) die Monate ab Vollendung des 17. Lebens- jahres bis zum 31. Dezember 2001 abzüglich der Pflichtversicherungsmonate bis zum 31. Dezember 2001 zur Hälfte. 3Für Beschäftigte, für die der Umlagesatz des Ab- rechnungsverbandes Ost der VBL maßgebend war und die nur Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung nach dem 31. Dezember 1996 haben, gilt Satz 2 Buchst. b mit der Maßgabe, dass für die Zeit vor dem 1. Januar 1997 höchstens 75 Monate zur Hälfte berücksichtigt werden. 4Bei Anwendung des § 41 Abs. 2 Satz 5 VBL-Sat- zung a.F. gilt als Eintritt des Versicherungsfalls der V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 273 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Erste des Kalendermonats nach Vollendung des 65. Lebensjahres; als gesamtversorgungsfähige Zeit im Sinne des § 42 Abs. 1 VBL-Satzung a.F. sind die Zeiten nach Satz 2 Buchst. a zu berücksichti- gen. 2Ist die unter Berücksichtigung der Maßgaben nach den Nummern 1 und 2 berechnete Anwart- schaft höher als die Anwartschaft nach Absatz 1, wird der Unterschiedsbetrag zwischen diesen beiden Anwartschaften ermittelt und als Zuschlag zur Anwartschaft nach Absatz 1 berücksichtigt. 3Der Zuschlag vermindert sich um den Betrag, der bereits nach Absatz 3a als zusätzliche Startgut- schrift ermittelt wurde. (2) 1Für Beschäftigte im Tarifgebiet West bzw. für bei der VBL versicherte Beschäftigte, für die der Umlage- satz des Abrechnungsverbandes West maßgeblich ist (§ 76 Abs. 4 Satz 3 VBL-Satzung a.F.) oder die Pflicht- versicherungszeiten in der Zusatzversorgung vor dem 1. Januar 1997 haben, und die am 1. Januar 2002 das 55. Lebensjahr vollendet haben (rentennahe Jahrgän- ge), ist Ausgangswert für die bis zum 31. Dezember 2001 in der Zusatzversorgung (Gesamtversorgung) erworbene Anwartschaft die Versorgungsrente, die sich unter Beachtung der Maßgaben des § 32, insbe- sondere unter Berücksichtigung der Mindestgesamt- versorgung (§ 41 Abs. 4 VBL-Satzung a.F.) und des § 44a VBL-Satzung a.F., für die Berechtigte/den Be- rechtigten bei Eintritt des Versicherungsfalles am 31. Dezember 2001, frühestens jedoch zum Zeitpunkt der Vollendung des 63. Lebensjahres ergeben wür- 274 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 de. 2Von diesem Ausgangswert ist der Betrag abzu- ziehen, den die Versicherten aus dem Punktemodell bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres vor Berück- sichtigung des Abschlages noch erwerben könnten, wenn für sie zusatzversorgungspflichtige Entgelte in Höhe des gesamtversorgungsfähigen Entgelts gezahlt würden. 3Sind am 31. Dezember 2001 die Voraussetzungen für die Berücksichtigung des § 98 Abs. 5 VBL-Satzung a.F. erfüllt, berechnet sich der Versorgungsvomhundertsatz nach dieser Vorschrift mit der Maßgabe, dass nach § 98 Abs. 5 Satz 2 VBL- Satzung a.F. abzuziehende Monate die Monate sind, die zwischen dem 31. Dezember 1991 und dem Er- sten des Monats liegen, der auf die Vollendung des 63. Lebensjahres folgt. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für Beschäftigte, die am 31. Dezember 2001 das 52. Le- bensjahr vollendet haben und eine Rente für schwer- behinderte Menschen beanspruchen könnten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits das 60. Lebensjahr vollendet hätten, entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 63. Lebensjahres das entspre- chende, für sie individuell frühestmögliche Eintritts- alter in die abschlagsfreie Rente für schwerbehinder- te Menschen maßgeblich ist. 5Werden in den Fällen des Satzes 4 die Voraussetzungen für die Mindestge- samtversorgung zwischen dem Zeitpunkt der Hoch- rechnung nach Satz 4 und der Vollendung des 63. Lebensjahres erfüllt, erfolgt die Berechnung der An- wartschaft abweichend von Satz 4 bezogen auf den Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen der Mindest- gesamtversorgung erfüllt wären. (3) Für Beschäftigte im Tarifgebiet West bzw. für bei V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 275 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 der VBL versicherte Beschäftigte, für die der Umla- gesatz des Abrechnungsverbandes West maßgeb- lich ist (§ 76 Abs. 4 Satz 3 VBL-Satzung a.F.) oder die Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung vor dem 1. Januar 1997 haben, und die vor dem 14. November 2001 Altersteilzeit oder einen Vorruhe- stand vereinbart haben, gilt Absatz 2 mit folgenden Maßgaben: a) An die Stelle des 63. Lebensjahres tritt das vereinbarte Ende des Altersteilzeitarbeitsverhält- nisses bzw. in den Fällen des Vorruhestandes das Alter, zu dem nach der Vorruhestandsvereinba- rung die Rente beginnen würde. b) 1Der anzurechnende Bezug nach Absatz 4 wird in den Fällen, in denen die Mindestgesamtver- sorgung nach dem bis zum 31. Dezember 2000 geltenden Zusatzversorgungsrecht maßgeblich gewesen wäre, um die Abschläge vermindert, die sich zu dem Zeitpunkt, auf den die Startgutschrift hochgerechnet wird, voraussichtlich ergeben werden; diese Abschläge sind der Zusatzversor- gungseinrichtung vom Beschäftigten in geeig- neter Weise nachzuweisen. 2Die Startgutschrift ist in den Fällen des Satzes 1 um den Betrag der sich im Zeitpunkt der Hochrechnung nach Satz 1 voraussichtlich ergebenden Abschläge gemäß § 7 Abs. 3 zu erhöhen. (3a) 1Pflichtversicherte, bei denen der Versicherungs- fall der vollen Erwerbsminderung vor dem 1. Januar 2007 eingetreten ist, deren Startgutschrift nach Ab- satz 1 berechnet wurde und die am 31. Dezember 276 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2001 a) das 47. Lebensjahr vollendet sowie b) mindestens 120 Umlagemonate zurückgelegt hatten, erhalten in Abweichung von dem üblichen Verfahren eine zusätzliche Startgutschrift in Höhe des Betrages, um den die Startgutschrift nach Absatz 2 die Start- gutschrift nach Absatz 1 übersteigt; bei Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 2 sind die Maßgaben der Sätze 2 und 3 zu beachten. 2Die Berechnung er- folgt bezogen auf die Vollendung des 63. Lebens- jahres. 3Als anzurechnender Bezug wird die tatsäch- liche, entsprechend Absatz 5 auf das vollendete 63. Lebensjahr hochgerechnete gesetzliche Rente zu- grunde gelegt. 4Die sich nach den Sätzen 1 bis 3 er- gebende zusätzliche Startgutschrift gilt bei Anwen- dung des § 19 als soziale Komponente im Sinne des § 9. (4) 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Ab- satz 2 ist die Rentenauskunft des gesetzlichen Ren- tenversicherungsträgers zum Stichtag 31. Dezem- ber 2001 nach Durchführung einer Kontenklärung maßgebend. 2Die Pflichtversicherten haben, sofern sie nicht bereits über eine Rentenauskunft aus dem Jahr 2001 verfügen, bis zum 30. September 2002 eine Rentenauskunft zu beantragen und diese unverzüg- lich der zuständigen Zusatzversorgungseinrichtung zu übersenden. 3Sofern die Rentenauskunft aus von den Pflichtversicherten zu vertretenden Gründen bis zum 31. Dezember 2003 nicht beigebracht wird, V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 277 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 wird die Startgutschrift nach Absatz 1 berechnet. 4Bei Vorliegen besonderer Gründe kann die Zusatzversor- gungseinrichtung eine angemessene Fristverlänge- rung gewähren. 5Soweit bis zum 31. Dezember 2002 bereits ein bestandsoderrechtskräftiger Rentenbe- scheid der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt, ist – abweichend von Satz 1 – dieser Grundlage für die Berechnung nach Absatz 2. (5) 1Für die Zeit bis zur Vollendung des 63. Lebens- jahres werden Entgeltpunkte in Höhe des jährlichen Durchschnitts der in dem Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2001 tatsächlich aus Beitrags- zeiten erworbenen Entgeltpunkte in Ansatz gebracht. 2Bei Pflichtversicherten, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind, wird der anzu- rechnende Bezug nach der bisher geltenden Rege- lung berücksichtigt; Zuschüsse werden in Höhe des jährlichen Durchschnitts der in der Zeit vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2001 tatsächlich gemeldeten Zuschüsse in Ansatz gebracht. 3Ist in den Jahren 1999 bis 2001 kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt bezogen worden, ist gesamtversorgungsfähiges Ent- gelt das zusatzversorgungspflichtige Entgelt, das sich ergeben hätte, wenn für den gesamten Monat Dezember 2001 eine Beschäftigung vorgelegen hät- te. 4Sind in den Jahren 1999 bis 2001 keine Entgelt- punkte erworben worden, ist für die Ermittlung der Entgeltpunkte das rentenversicherungspflichtige Entgelt maßgebend, das im Monat Dezember 2001 bezogen worden wäre, wenn während des gesamten Monats eine Beschäftigung vorgelegen hätte; für die Ermittlung der Zuschüsse gilt dies entsprechend. 278 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (6) 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Ab- satz 1 und 2 haben die Pflichtversicherten bis zum 31. Dezember 2002 ihrem Arbeitgeber den Familien- stand am 31. Dezember 2001 (§ 41 Abs. 2c Satz 1 Buchst. a und b VBL-Satzung a.F.) mitzuteilen. 2Der Arbeitgeber hat die Daten an die Zusatzversorgungs- einrichtung zu melden. (7) 1Für die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 19. 2Auf den Zuschlag zur Anwartschaft nach Absatz 1a werden für die Jahre 2001 bis 2010 keine Bonus- punkte (§ 19) gewährt. 3Die Vergabe von Bonuspunk- ten für die Zeit zum 31. Dezember 2016 wird durch die Neuberechnung der Startgutschriften aufgrund der Änderungen durch § 1 des Änderungstarifver- trages Nr. 10 zum ATV vom 8. Juni 2017 nicht berührt. Protokollnotiz zu Absatz 1 und Absatz 1a: Zur Ermittlung der Anwartschaften nach den Absät- zen 1 und 1a wird bei Berechnung der Voll-Leistung nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG ausschließlich das so genannte Näherungsverfahren entsprechend § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 Buchst. f BetrAVG berücksichtigt. Protokollnotiz zu Absatz 1a Satz 1 Nr. 2: Der „bisherige Vomhundertsatz nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 BetrAVG“ wird für jedes Jahr der Pflichtversi- cherung mit dem Faktor 2,25 v.H. berechnet, Absatz 1 Satz 3 findet keine Anwendung. Protokollnotiz zu Absatz 7: Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass we- gen der unverändert hohen Mindestverzinsung zu- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 279 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 mindest mittelfristig weiterhin keine Ausschüttung von Bonuspunkten für die seit 2001 im Punktemodell erworbenen Anwartschaften und die Startgutschrif- ten erfolgen wird. § 34 Höhe der Anwartschaften für am 1. Januar 2002 beitragsfrei Versicherte (1) 1Die Startgutschriften der am 1. Januar 2002 bei- tragfrei Versicherten werden nach der am 31. Dezem- ber 2001 geltenden Versicherungsrentenberechnung ermittelt. 2Auf einen gesetzlichen Anspruch nach § 18 Abs. 2 BetrAVG sind § 33 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 1a entsprechend anzuwenden. 3Für die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 33 Abs. 7 entsprechend. (2) 1Für Beschäftigte, für die § 105b VBL-Satzung a.F. gilt, findet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass die Startgutschriften nur nach § 44 VBL-Satzung a.F. berechnet werden und dass der Berechnung das Entgelt zugrunde zu legen ist, das bei Pflichtversi- cherung in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses zusatzversorgungspflichtig gewesen wäre. 2Für Beschäftigte nach Satz 1 gilt die Wartezeit als erfüllt. (3) Für die freiwillig Weiterversicherten gilt Absatz 1 entsprechend. 280 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Abschnitt IV Schlussvorschriften § 35 Sterbegeld 1Sterbegeld wird bei Fortgeltung des bisherigen Rechts Anspruchsberechtigten unter Berücksichti- gung des am 31. Dezember 2001 maßgebenden Ge- samtbeschäftigungsquotienten in folgender Höhe gezahlt für Sterbefälle im Jahr 2002 im Jahr 2003 im Jahr 2004 im Jahr 2005 im Jahr 2006 im Jahr 2007 1535 Euro, 1500 Euro, 1200 Euro, 900 Euro, 600 Euro, 300 Euro. 2Ab dem Jahr 2008 entfällt das Sterbegeld. Sonderregelungen für die Jahre 2001/2002 § 36 (1) Anstelle von § 2 Abs. 2 und des Satzes 1 der An- lage 2 finden bis zum 31. Dezember 2002 der § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 1 bis 3 Versorgungs-TV sowie § 4 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 bis 3 VersTV-Saar weiterhin Anwendung. (2) Soweit bis zum 31. Dezember 2002 zusatzversor- gungspflichtiges Entgelt entsprechend § 8 Versor- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 281 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 gungs-TV oder § 7 VersTV-Saar gemeldet wurde, hat es dabei sein Bewenden. (3) Soweit bis zum 31. Dezember 2002 Beiträge im Sinne des § 25 entsprechend den Vorschriften des Versorgungs-TV oder des VersTV-Saar gezahlt wur- den, hat es dabei sein Bewenden. § 36a Übergangsregelungen (1) Ist die/der Versicherte oder die/der Betriebsren- tenberechtigte vor dem Juli 2007 verstorben, findet § 10 Abs. 1 Satz 5 keine Anwendung; dies gilt nicht für Neuzusagen, die nach dem 31. Dezember 2006 erteilt wurden. (2) 1Für Mutterschutzzeiten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2011 liegen, gilt § 9 Abs. 1 Satz 4 und 5 mit folgenden Maßgaben: a) 1Die Mutterschutzzeiten werden auf schrift- lichen Antrag der Beschäftigten berücksichtigt. 2Geeignete Nachweise zum Beginn und Ende der Mutterschutzfristen sind vorzulegen. 3Der An- trag und die Nachweise sind bei der Zusatzver- sorgungseinrichtung einzureichen, bei der die Pflichtversicherung während der Mutterschutzzeit bestanden hat. b) 1Das für die Mutterschutzzeit anzusetzende zu- satzversorgungspflichtige Entgelt wird errechnet 282 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 aus dem durchschnittlichen kalendertäglichen zusatzversorgungspflichtigen Entgelt des Kalen- derjahres, das dem Jahr vorangeht, in dem die Mutterschutzfrist begonnen hat. 2Bei der Berech- nung des durchschnittlichen Entgelts werden Ka- lendermonate ohne zusatzversorgungspflichtiges Entgelt nicht berücksichtigt. 3Ist in diesem Zeit- raum kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt angefallen, ist für die Berechnung das Entgelt zu- grunde zu legen, das sich als durchschnittliches zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Kalen- derjahr vor Beginn der Mutterschutzzeit ergeben hätte. c) Das zusatzversorgungspflichtige Entgelt nach Buchst. b vermindert sich um das zusatzversor- gungspflichtige Entgelt, das nach § 9 Abs. 1 in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 2 vom 12. März 2003 für Kalendermonate berücksichtigt worden ist, in denen das Arbeitsverhältnis ganz oder teilweise nach § 6 Abs. 1 MuSchG geruht hat. 2Für Mutterschutzzeiten vor dem 1. Januar 2002 gilt Satz 1 bei entsprechendem Antrag der Versicherten bzw. der Rentenberechtigten sinngemäß für die Be- rechnung ihrer Startgutschriften. 3Am 31. Dezember 2001 Rentenberechtigte mit Mutterschutzzeiten vor dem 1. Januar 2002 erhalten auf Antrag einen Zu- schlag zu ihrer Besitzstandsrente, der sich ergibt, wenn auf der Grundlage der Entgelte gemäß Satz 1 Buchst. b entsprechend § 8 Versorgungspunkte gut- geschrieben würden. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 283 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 37 Sonderregelungen für die VBL (1) 1Zu § 16 Abs. 1: Bei Pflichtversicherten, für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes West der VBL maßgebend ist, beträgt der Umlage-Beitrag 1,41 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 2Neben dem Umlage-Beitrag nach Satz 1 wird ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag zur Umlage in Höhe von 0,4 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben; abweichend da- von beträgt der zusätzliche Arbeitnehmerbeitrag zur Umlage bei a) den Beschäftigten eines Mitglieds der TdL oder eines Mitglieds eines Mitgliedsverbandes der TdL, die bei der VBL pflichtversichert sind, in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 0,3 v.H. des zu- satzversorgungspflichtigen Entgelts; b) den Beschäftigten des Bundes und den Be- schäftigten eines Mitglieds eines Mitgliedsver- bandes der VKA, die bei der VBL pflichtversichert sind, in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 - 0,2 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts und - v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. - in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 0,3 3Der zusätzliche Arbeitnehmerbeitrag zur Umlage nach Satz 2 dient der Finanzierung von Mehrkosten aufgrund der Veränderung der biometrischen Ri- siken (Richttafeln Heubeck 1998, derzeit VBL 2010G); er wird zunächst in einem Sondervermögen des Ab- 284 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 rechnungsverbandes West der VBL angespart. 4Die Arbeitgeber im Abrechnungsverband West der VBL tragen entsprechend dem periodischen Bedarf im Umlageverfahren eine Umlage von 6,45 v.H. bis zu 6,85 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. 5Für die Finanzierung der sich aufgrund der verän- derten biometrischen Risikoverhältnisse im Abrech- nungsverband West der VBL ergebenden Mehrko- sten gilt folgendes Verfahren: a) Die Mehrkosten aufgrund der veränderten bi- ometrischen Risikoverhältnisse im Sinne von Satz 3 werden für den jeweiligen Deckungsabschnitt pauschal ermittelt, indem auf die sich für die ein- zelnen Kalenderjahre des Deckungsabschnitts ergebenden Rentenausgaben der sich aus der Anlage 6 jeweils ergebende Vomhundertsatz an- gewandt wird. b) Die Hälfte der sich nach Buchstabe a erge- benden Mehrkosten in dem jeweiligen Deckungs- abschnitt wird durch eine Entnahme aus dem Sondervermögen nach Satz 3 finanziert; die aus dem Sondervermögen hierzu entnommenen Mit- tel sind dem jeweiligen Arbeitgeber bzw. seiner Arbeitgebergruppe in dem Verhältnis zuzurech- nen, in dem das Sondervermögen von deren Be- schäftigten aufgebaut wurde. c) Die andere Hälfte der sich nach Buchstabe a er- gebenden Mehrkosten, höchstens jedoch 0,4 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, wird von den Arbeitgebern im Rahmen der Festset- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 285 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 zung des Finanzierungsaufwandes für den jewei- ligen Deckungsabschnitt getragen. d) Die Anwendung der Buchstaben a bis c im je- weiligen Deckungsabschnitt setzt einen Umla- gesatz in diesem Deckungsabschnitt von minde- stens 7,86 v.H. voraus. (2) Zu § 16 Abs. 2: Bei Pflichtversicherten, deren zu- satzversorgungspflichtiges Entgelt sich nach für das Tarifgebiet West geltenden Tarifvertragsregelungen bemisst und für die der Umlagesatz des Abrech- nungsverbandes West maßgebend ist, gilt anstelle des in § 16 Abs. 2 genannten Betrages ein Betrag von 92,03 Euro. (3) 1Zu § 17: Die Sanierungsgelder nach § 17 werden im Abrechnungsverband West nach dem Verhältnis der Entgeltsumme aller Pflichtversicherten zuzüglich der neunfachen Rentensumme aller Renten zu den entsprechenden Werten, die einem Arbeitgeber- verband oder einem Arbeitgeber zurechenbar sind, erhoben. 2Die Satzung regelt die Grundsätze der Zuordnung von Beteiligten zu den jeweiligen Arbeit- gebergruppen entsprechend dem Altersvorsorge- plan 2001 und dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 1. Februar 2002. (4) Zu § 26 Abs. 3: Die VBL hat die für die sonstigen Pensionskassen geltenden Regelungen des § 54 Abs. 2 und 3 VAG in Verbindung mit der Anlageverord- nung, der §§ 54b, 66 VAG einschließlich der nach § 65 VAG erlassenen Deckungsrückstellungsverordnung zu beachten, soweit sich aufsichtsrechtlich nichts an- 286 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 deres ergibt. (5) Zu § 34 Abs. 1: § 34 Abs. 1 Satz 2 gilt in folgender Fassung: „2Soweit die Startgutschrift nach § 18 Abs. 2 BetrAVG berechnet wurde, sind § 32 Abs. 6 und § 33 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 1a entsprechend anzuwen- den.“ (6) Zu § 36a Abs. 2: Anstelle von § 36a Abs. 2 Sätze 2 und 3 gilt folgender Satz 2: „2Für Mutterschutzzeiten vor dem 1. Januar 2002 gilt Satz 1 bei entsprechendem Antrag der Versicherten bzw. Rentenberechtigten sinngemäß für die Berechnung ihrer bis zum 31. De- zember 2001 erworbenen Anwartschaften.“ Protokollnotizen zu Absatz 1: 1. Eine Entnahme aus dem Sondervermögen erfolgt erst ab 2023. 2. Über die Frage der Finanzierung der durch die neuen Startgutschriften entstehenden Mehrkosten werden die Tarifvertragsparteien entscheiden, wenn das derzeitige von den Arbeitgebern zu tragende Finanzierungsvolumen (Umlage-/Sanierungsgeld- sätze) bei der VBL (Abrechnungsverband West) nicht ausreichen sollte. Sonderregelungen für das Tarifgebiet Ost § 37a (1) 1Bei Pflichtversicherten, für die der Umlagesatz des Abrechnungsverbandes Ost der VBL maßgebend V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 287 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 ist, beträgt der Arbeitnehmerbeitrag zur Pflichtver- sicherung 2,0 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 2Dieser Arbeitnehmerbeitrag zur Kapital- deckung erhöht sich auf 4,25 v.H. des zusatzversor- gungspflichtigen Entgelts; abweichend davon be- trägt der Arbeitnehmerbeitrag zur Kapitaldeckung bei a) den Beschäftigten eines Mitglieds der TdL oder eines Mitglieds eines Mitgliedsverbandes der TdL, die bei der VBL pflichtversichert sind, in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 3,5 v.H. des zu- satzversorgungspflichtigen Entgelts; b) den Beschäftigten des Bundes und den Be- schäftigten eines Mitglieds eines Mitgliedsver- bandes der VKA, die bei der VBL pflichtversichert sind, in der Zeit vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2017 - 2,75 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Ent- gelts und - v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. - in der Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 3,5 3Der Arbeitgeberbeitrag im Kapitaldeckungsverfah- ren der VBL-Ost beträgt 2,0 v.H. der zusatzversor- gungspflichtigen Entgelte. 4Im Umlageverfahren tra- gen die Arbeitgeber im Abrechnungsverband Ost der VBL entsprechend dem periodischen Bedarf eine Umlage von 1,0 v.H. bis zu 3,25 v.H. der zusatzver- sorgungspflichtigen Entgelte. 5Mit dieser Umlage werden auch die Leistungen aus der Kapitaldeckung finanziert, soweit die Entnahmen aus der Kapitalde- ckung dazu nicht ausreichen (Mischfinanzierung).“* 288 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) In den Fällen der freiwilligen Versicherung auf- grund von § 2 Abs. 2 wird ein entsprechender Arbeit- nehmerbeitrag zur freiwilligen Versicherung er- hoben; § 16 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. *Hierzu gemeinsame Niederschriftserklärung zu § 37a Abs. 1 ATV im Anschluss an den Tarifvertrag. (3) Der Zuschuss nach § 25 Abs. 1 Satz 4 wird für Beschäftigte im Tarifgebiet Ost um den Betrag ge- mindert, der sich ohne die Befreiung von der Pflicht- versicherung als Arbeitnehmerbeitrag nach Absatz 1 ergeben würde. Protokollnotiz zu Absatz 1: Solange wegen der aktuellen Niedrigzinsphase tat- sächlich ein Beitrag von über 8,0 v.H. des zusatzver- sorgungspflichtigen Entgelts zur Finanzierung der Leistungen des Punktemodells im Rahmen der Kapi- taldeckung erforderlich ist, wirkt sich der zusätzliche Arbeitnehmerbeitrag nach Absatz 1 Satz 2 nicht auf den sofort unverfallbaren Teil der Anwartschaften aus. Protokollnotiz zu den Absätzen 2 und 3: In den Fällen der Absätze 2 und 3 wird als Arbeit- nehmerbeitrag ein Beitrag von 2,0 v.H. des zusatzver- sorgungspflichtigen Entgelts zugrunde gelegt. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T § 37b 289 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Rechtsfolgen des Ausscheidens eines Beteiligten aus der VBL 1Mit dem Ausscheiden eines Beteiligten aus der VBL enden die Pflichtversicherungen der bei ihm im Arbeitsverhältnis stehenden Beschäftigten. 2Die Versicherungen bleiben bei der VBL als beitrags- freie Versicherungen bis zum Beginn einer erneuten Pflichtversicherung bzw. bis zum Eintritt des Versi- cherungsfalls ebenso bestehen wie die dort erwor- benen Anwartschaften und Leistungsansprüche der aktiven und ehemaligen Beschäftigten des ausge- schiedenen Beteiligten. 3Diese dürfen nicht abwei- chend von Anwartschaften und Leistungsansprüchen solcher Beschäftigten geregelt werden, deren Arbeit- geber weiterhin Beteiligter der VBL ist. § 37c Zahlung eines Gegenwertes (1) 1Zur Sicherung der Umlage- und Solidargemein- schaft zahlt ein Beteiligter, der aus der VBL ausschei- det, einen Gegenwert an die VBL für die dort ver- bleibenden Leistungsansprüche und unverfallbaren Anwartschaften, die ihm zuzurechnen sind. 2Bei der Berechnung des Gegenwertes sind folgende Grund- sätze zu berücksichtigten: a) Der ausgeschiedene Beteiligte hat neben den Leistungsansprüchen und Anwartschaften, die seine aktiven und ehemaligen Beschäftigten und deren Hinterbliebene bei der VBL während sei- 290 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 ner Beteiligung erworben haben, auch die bis zu seinem Ausscheiden entstandenen Leistungsan- sprüche und Anwartschaften auszufinanzieren, die ihm nach der Satzung der VBL in den bis zum 31. Dezember 2015 gültigen Fassungen bzw. auf- grund Verpflichtungserklärung ausdrücklich zu- geordnet worden sind und die nicht bereits vor dem Zeitpunkt des Ausscheidens kapitalgedeckt finanziert waren. b) Die Höhe des Gegenwertes ist nach den an- erkannten Regeln der Versicherungsmathematik unter Heranziehung von zum Ausscheidenszeit- punkt bestehenden und unter Verwendung der in den nachfolgenden Buchstaben c bis e näher be- zeichneten Rechnungsgrundlagen zu berechnen. c) Als Rechnungszins wird der zum Ausscheidens- zeitpunkt jeweils gültige Höchstzinssatz nach § 2 Abs. 1 der Verordnung über Rechnungsgrundla- gen für die Deckungsrückstellungen (Deckungs- rückstellungsverordnung) zu Grunde gelegt, min- destens jedoch 2 v.H. und höchstens 4 v.H. d) Hinsichtlich der biometrischen Risiken sind die jeweils aktuellen Sterbetafeln der VBL für die Pflichtversicherung zu berücksichtigen. e) Die Verwaltungskosten werden pauschal mit 2 v.H. des Gegenwertes berechnet. Protokollnotiz zu Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c: Im Fall des Wegfalls des Zinssatzes der Deckungs- rückstellungsverordnung wird die Anknüpfung an einen anderen angemessenen Zinssatz durch die Ta- rifvertragsparteien vereinbart. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 291 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) Zum Ausgleich des Risikos, dass der nach Absatz 1 ermittelte Gegenwert aufgrund sich verändernder Rechnungsgrundlagen zu hoch oder zu niedrig ist, gilt Folgendes: a) 1Die VBL wiederholt die Gegenwertberechnung nach Absatz 1 alle zehn Jahre. 2Die Kosten hierfür trägt die Umlagegemeinschaft. 3Auf Veranlassung der VBL oder des ausgeschiedenen Beteiligten kann eine Neuberechnung auch bereits nach Ab- lauf von fünf Jahren seit der letzten Berechnung erneut durchgeführt werden. 4In diesem Fall wer- den die Kosten durch den Veranlasser getragen. b) 1Übersteigt nach der Neuberechnung der bis- her berechnete Gegenwert die bestehenden Ver- pflichtungen (Überschuss), werden dem ausge- schiedenen Beteiligten für jeweils fünf volle Jahre seit dem Ausscheiden 6,25 v.H. dieses Überschus- ses ausgezahlt. 2Nach Ablauf von 80 Jahren seit dem Aus- scheiden, spätestens mit dem Verster- ben des letzten Leistungsempfängers werden 100 v.H. des zu diesem Zeitpunkt festgestellten Über- schusses ausgezahlt. c) 1Decken die zum Zeitpunkt der Neuberech- nung aus dem bisherigen Gegenwert noch vor- handenen Mittel nicht alle bestehenden Ver- pflichtungen, besteht eine Nachschusspflicht des ausgeschiedenen Beteiligten. 2Für die Nachschus- spflicht gelten die in Buchstabe b aufgeführten Regelungen entsprechend. d) 1Auf Antrag des ausgeschiedenen Beteiligten unterbleibt die Neuberechnung nach Buchsta- ben a bis c, wenn der ausgeschiedene Beteiligte 292 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 einen Zuschlag von 10 v.H. der Gegenwertsum- me innerhalb von sechs Monaten nach seinem Ausscheiden zahlt. 2Reichen Zuschlag und Ge- genwert nicht aus, um die dem ausgeschiedenen Beteiligten zuzurechnenden Leistungsansprüche und Anwartschaften zu finanzieren, tragen dieses Risiko die Solidargemeinschaft der verbliebenen Beteiligten sowie diejenigen Beteiligten, die sich für das Erstattungsmodell nach § 37e entschieden haben, entsprechend dem periodischen Bedarf im Umlageverfahren. § 37d Vermögensanrechnung 1Ergab sich bei Ende des letzten Deckungsabschnitts vor dem Ausscheiden des Beteiligten ein überschüs- siges Vermögen, verringert sich der Gegenwert nach § 37c um den Anteil, der dem ausgeschiedenen Be- teiligten nach Satz 3 zuzurechnen ist. 2Als überschüs- siges Vermögen gilt der Betrag, der aufgrund eines Überschusses am Ende des vorangegangenen De- ckungsabschnitts als sonstige Einnahme bei der Kal- kulation des Finanzierungsaufwandes im laufenden Deckungsabschnitt berücksichtigt wurde. 3Der Anteil des ausgeschiedenen Beteiligten berechnet sich wie folgt: a) Der Anteil des ausscheidenden Beteiligten an dem überschüssigen Vermögen wird nach der Summe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der über ihn Pflichtversicherten bei Ende der Beteiligung im V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 293 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Verhältnis zur Summe der zusatz- versorgungspflich- tigen Entgelte aller zu diesem Zeitpunkt Pflichtversi- cherten ermittelt. b) Der ausgeschiedene Beteiligte erhält von dem Ver- mögensanteil nach Buchstabe a 30 v.H. sowie für je- des vollendete Kalenderjahr, das nach dem Ende der Beteiligung bis zum Ende des laufenden Deckungs- abschnitts folgt, bei einem fünfjährigen Deckungsabschnitt - weitere 10,0 v.H. und - weitere 6,67 v.H., höchstens insgesamt 70 v.H. bei einem siebenjährigen Deckungsabschnitt 4Ergab sich bei Ende des letzten Deckungsabschnitts vor dem Ausscheiden des Beteiligten eine Unter- finanzierung, die im Zuge der Kalkulation für den Finanzierungsaufwand des laufenden Deckungsab- schnitts in diesem ausgeglichen wird, erhöht sich der Gegenwert nach § 37c um den Anteil, der dem aus- geschiedenen Beteiligten in entsprechender Anwen- dung von Satz 3 zuzurechnen ist. 5Die Anrechnung des überschüssigen Vermögens nach Satz 1 oder der Ausgleich einer Unterdeckung nach Satz 4 erfolgt nur einmalig bei Beendigung der Beteiligung. 6Eine über die Sätze 1 bis 4 hinausgehende Vermögens- beteiligung bzw. Beteiligung an einer Unterdeckung erfolgt nicht. 294 § 37e 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Erstattungsmodell 1Der ausgeschiedene Beteiligte ist berechtigt, an- stelle der Zahlung eines Gegenwertes nach § 37c die Aufwendungen der VBL für die ihm nach § 37c Abs. 1 Satz 2 Buchst. a zuzurechnenden Leistungsansprüche zuzüglich anteiliger Verwaltungskosten in Höhe von 2 v.H. des jeweiligen Erstattungsbetrages fortlaufend zu erstatten (Erstattungsmodell). 2Er kann – auch nachträglich – den Erstattungszeitraum verkürzen, indem er einen Deckungsstock zur Ausfinanzierung verbleibender Ansprüche nach § 37c Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis c aufbaut oder zukünftig einen Gegen- wert zur Ausfinanzierung solcher verbleibenden An- sprüche zahlt. 3Dabei sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen: a) Beim Erstattungsmodell kann der ausschei- dende Beteiligte zwischen reiner Erstattung, ver- kürzter Erstattung mit Deckungsstock und ver- kürzter Erstattung mit verbleibendem Gegenwert wählen. b) 1Das Ende des zu vereinbarenden Erstattungs- zeitraums kann der ausscheidende Beteiligte fest- legen. 2Wählt er das reine Erstattungsmodell, en- det der Erstattungszeitraum mit der letzten ihm zuzurechnenden Rentenzahlung. c) 1Aufbau und Höhe eines vom ausscheidenden Beteiligten gewählten Deckungsstocks bestim- men sich nach dem von ihm festgelegten Ende des Erstattungszeitraums und den dann noch vorhandenen Leistungsansprüchen und Anwart- schaften; die Einzelheiten sind unter entspre- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 295 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 chender Berücksichtigung der Maßgaben nach § 37c Abs. 1 Satz 2 Buchst. b bis e durch die VBL festzulegen. 2Ist der Deckungsstock am Ende des gewählten Erstattungszeitraums höher als die noch vorhandenen Leistungsansprüche, erhält der ausgeschiedene Beteiligte den Überschuss. d) 1Wählt der ausscheidende Beteiligte die Zah- lung eines verbleibenden Gegenwertes für die bei Ende des von ihm festgelegten Erstattungs- zeitraums noch vorhandenen Leistungsansprüche und Anwartschaften, so gelten für den Gegenwert § 37c Abs. 1 und 2 entsprechend. 2Dies gilt auch bei einem gebildeten Deckungsstock. e) 1Ausgeschiedene Beteiligte, die statt der Zah- lung eines Gegenwertes nach § 37c Abs. 1 das Er- stattungsmodell wählen, werden für die Dauer der Erstattungen – wie bei einer fortbestehenden Be- teiligung – an den Kosten von vergangenen bzw. zukünftigen Beendigungen von Beteiligungen beteiligt, soweit diese von den ausgeschiedenen Beteiligten nicht selbst getragen werden. 2Der ausgeschiedene Beteiligte hat keine Ausfallsiche- rung beizubringen. f) § 37d gilt entsprechend. Rechtsfolgen von Personalübertragungen § 37f (1) 1Werden kraft Rechtsvorschrift (Gesetz, Verord- nung, Satzung) oder aufgrund einer Vereinbarung (einschließlich Betriebsübergang und Fusion) zwi- schen einem an der VBL Beteiligten und einem 296 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 nicht beteiligten Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse mit Pflichtversicherten auf Letzteren übertragen (Perso- nalübertragungen) und scheidet dadurch ein wesent- licher Teil von Pflichtversicherten des Beteiligten aus der VBL aus, ist dieser verpflichtet, hierfür einen an- teiligen Gegenwert zu zahlen. 2Dabei sind folgende Grundsätze zu berücksichtigen. a) 1Ein wesentlicher Teil von Pflichtversicherten ist gegeben, wenn in den vergangenen zehn Jahren (jeweils Stand Jahresende) zehn v.H. der Pflicht- versicherten des Beteiligten oder 500 Pflichtver- sicherte übertragen worden sind. 2Der zehnjähri- ge Betrachtungszeitraum beginnt neu, wenn ein Gegenwert geschuldet wird. 3Hat ein beteiligter Arbeitgeber im Betrachtungszeitraum im Wege einer Personalübertragung von nicht beteiligten Arbeitgebern zusätzliche Pflichtversicherte über- nommen, wird der Umfang zugunsten des Beteili- gten berücksichtigt. b) 1Mit dem anteiligen Gegenwert sind unverfall- bare Anwartschaften der Versicherten zu finan- zieren, deren Pflichtversicherungen wegen der Personalübertragungen während des Betrach- tungszeitraums enden. 2Zusätzlich sind Anwart- schaften von beitragsfreien Versicherungen sowie Leistungsansprüche von Betriebsrentenberech- tigten und Hinterbliebenen in dem Anteil zu fi- nanzieren, der dem Verhältnis des übertragenen Pflichtversichertenbestandes zu dem Pflichtversi- chertenbestand des Beteiligten vor der Personal- übertragung entspricht. c) Im Übrigen gelten die Grundsätze nach § 37c V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 297 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 und § 37d entsprechend. d) 1Anstelle eines anteiligen Gegenwertes kann der Beteiligte die Aufwendungen der VBL für die ihm im Zusammenhang mit den Personalüber- tragungen nach Buchstabe b zuzurechnenden Leistungsansprüche entsprechend § 37e erstat- ten. 2§ 37d gilt entsprechend. (2) Die Personalübertragungen nach Absatz 1 stellen für sich genommen keinen Grund zur fristlosen Kün- digung der Beteiligung dar. (3) Die Einzelheiten zu Absatz 1 regelt die VBL eigen- ständig. § 38 Sonderregelung für die VKA 1Zu § 29 Abs. 2: Beschäftigte, deren zusätzliche Al- tersvorsorge bei einem Lebensversicherungsun- ternehmen durchgeführt worden ist, sind auf ihren schriftlichen Antrag beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen bei der Zusatzversorgungseinrich- tung zu versichern. 2Der Antrag kann nur bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Beginn der Mitgliedschaft des Arbeitgebers bei einem Mitglied- verband der Vereinigung der kommunalen Arbeitge- berverbände gestellt werden. 3Beschäftigte, die den Antrag nach Satz 1 nicht stellen, haben die Lebens- versicherung mindestens zu den bisherigen Bedin- gungen fortzuführen. 4Der Arbeitgeber hat sich nach den am Tage vor dem Beitritt des Arbeitgebers zu 298 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 einem Mitgliedverband der Vereinigung der kommu- nalen Arbeitgeberverbände bestehenden Vereinba- rungen an den Beiträgen zur Lebensversicherung zu beteiligen. 5Daneben hat der Arbeitgeber für die Zeit, für die die Beschäftigten Arbeitsentgelt erhalten, ei- nen zusätzlichen Beitragsanteil in Höhe von 1,5 v.H. des der Beitragsberechnung in der gesetzlichen Ren- tenversicherung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts zu entrichten; dabei bleibt die Beitragsbemessungs- grenze unberücksichtigt. 6Die Beitragsanteile des Ar- beitgebers dürfen den insgesamt zu zahlenden Bei- trag nicht übersteigen. § 39 Sonderregelungen für das zusatzversorgungs- pflichtige Entgelt (1) 1Bei Bund und TdL gilt für pflichtversicherte Be- schäftigte und für freiwillig Versicherte Beschäf- tigte mit wissenschaftlicher Tätigkeit (§ 2 Absatz 2) Folgendes: Soweit das monatliche zusatzversor- gungspflichtige Entgelt den Grenzbetrag nach Satz 2 übersteigt, hat der Arbeitgeber ab 1. Januar 2002 im Rahmen der freiwilligen Versicherung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 einen Beitrag von acht v.H. des über- steigenden Betrages an die Zusatzversorgungsein- richtung zu zahlen. 2Grenzbetrag ist das 1,181-fache des Betrages der Entgeltgruppe 15 Stufe 5 TVöD/ Bund Tarifgebiet West bzw. Tarifgebiet Ost – jährlich einmal einschließlich der Jahressonderzahlung, wenn die/der Beschäftigte eine zusatzversorgungspflich- tige Jahressonderzahlung erhält. 3Die Sätze 1 und 2 V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 299 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 gelten nur für Beschäftigte, für die keine zusätzliche Umlage nach Absatz 2 zu entrichten ist. (2) 1Für Beschäftigte, für die für Dezember 2001 schon und für Januar 2002 noch eine zusätzliche Um- lage nach § 29 Abs. 4 VBL-Satzung a.F. gezahlt wurde, gilt Folgendes: Soweit das monatliche zusatzversor- gungspflichtige Entgelt den Grenzbetrag nach Satz 3 übersteigt, ist in diesem Arbeitsverhältnis zusätzlich eine Umlage von neun v.H. des übersteigenden Be- trages zu zahlen. 2Die sich daraus ergebenden Versor- gungspunkte sind zu verdreifachen. 3Grenzbetrag ist das 1,133-fache des Betrages der Entgeltgruppe 15 Stufe 6 TVöD/VKA Tarifgebiet West bzw. Tarifgebiet Ost – jährlich einmal einschließlich der Jahressonder- zahlung, wenn die/der Beschäftigte eine zusatzver- sorgungspflichtige Jahressonderzahlung erhält. Protokollnotiz: Bei Beschäftigten im Tarifgebiet Ost, für die der Um- lagesatz des Abrechnungsverbandes West der VBL maßgeblich ist, sind bei Erhebung des Beitrags nach Absatz 1 und der zusätzlichen Umlage nach Absatz 2 die jeweiligen Beträge für das Tarifgebiet West zu berücksichtigen. 300 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 40 In-Kraft-Treten (1) 1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Janu- ar 2001 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 Abs. 2 am 1. Januar 2003 mit der Maßgabe in Kraft, dass er nur für nach dem 31. Dezember 2002 begründete Arbeitsverhältnisse Anwendung findet. (2) 1Dieser Tarifvertrag kann jederzeit schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende ge- kündigt werden, frühestens jedoch zum 30. Juni 2026. 2Abweichend von Satz 1 kann dieser Tarifver- trag von und gegenüber der TdL mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2024. (3) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages tre- ten – unbeschadet des § 36 – außer Kraft der a) Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeit- nehmer des Bundes und der Länder sowie von Ar- beitnehmern kommunaler Verwaltungen und Be- triebe (Versorgungs-TV) vom 4. November 1966, b) Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeit- nehmer des Saarlandes und der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes e.V. Saar (VersTV- Saar) vom 15. November 1966. (4) Soweit vorstehend keine Regelung getroffen ist, findet der als Anlage 5 beigefügte Altersvorsorge- plan 2001 vom 13. November 2001 mit seinen Anla- gen Anwendung (einschließlich des Ausschlusses der V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 301 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltumwandlung und der Verhandlungszusage nach 1.3). Anlage 1 Geltungsbereich 1Tarifverträge im Sinne des § 1 sind der 1. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), 2. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 3. Tarifvertrag für die Auszubildenden des öffentli- chen Dienstes (TVAöD), 4. Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Aus- bildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG), 5. Tarifvertrag für Auszubildende der Länder in Pfle- geberufen (TVA-L Pflege), 6. Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhält- nisse der nicht vollbeschäftigten amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthö- fen und in Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang iöS), 7. Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhält- nisse der nicht vollbeschäftigten amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang-O iöS), 302 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 8. Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V), 9. Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe eines Ar- beitgeberverbandes, der der Vereinigung der kom- munalen Arbeitgeberverbände angehört, soweit die Anwendung des öffentlichen Zusatzversorgungs- rechts dort geregelt ist, 10. Tarifvertrag für die Arbeitnehmer/Innen der Was- serwirtschaft in Nordrhein-Westfalen (TV-WW/NW). Protokollnotiz zu Satz 1: Soweit in Satz 1 der Anlage 1 in der Fassung des 3. Änderungstarifvertrags aufgeführte Tarifverträge noch nicht durch einen der in Satz 1 der Anlage 1 aufgeführten Tarifverträge abgelöst sind, verbleibt es bis zur Ablösung beim bisherigen Geltungsbereich. 2Dieser Tarifvertrag gilt nicht für die Beschäftigten a) des Landes und der Stadtgemeinde Bremen bzw. der Mitglieder des kommunalen Arbeitgeberver- bandes Bremen e.V., die unter den Geltungsbereich des Bremischen Ruhelohngesetzes vom 22. Dezem- ber 1998 fallen, b) der Freien und Hansestadt Hamburg, c) der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 303 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Ausnahmen von der Versicherungspflicht Anlage 2 1Von der Pflicht zur Versicherung sind Beschäftigte ausgenommen, die 1. nach einer aufgrund einer im Zeitpunkt des Be- ginns der Mitgliedschaft/Beteiligung bestehenden Ruhelohnordnung oder einer entsprechenden Be- stimmung eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf Ruhelohn haben und denen Hinterbliebenenver- sorgung gewährleistet ist, 2. eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf le- benslängliche Versorgung nach beamten- oder sol- datenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen mindestens in Höhe der beamtenrechtlichen Min- destversorgungsbezüge haben und denen Hinter- bliebenenversorgung gewährleistet ist, 3. aufgrund Tarifvertrages, Arbeitsvertrages, der Sat- zung der Zusatzversorgungseinrichtung oder der Satzung einer Zusatzversorgungseinrichtung, von der Versicherungen übergeleitet werden, von der Versicherungspflicht befreit worden sind, 4. für das bei dem Beteiligten bestehende Arbeits- verhältnis aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Vorschrift einer anderen Zusatzver- sorgungseinrichtung (Versorgungsanstalt der deut- schen Bühnen, Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester, Bahnversicherungsanstalt Abteilung 304 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 B oder eine gleich- artige Versorgungseinrichtung) angehören müssen, 5. bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen oder der Versorgungsanstalt der deutschen Kultur- orchester freiwillig weiterversichert sind, und zwar auch dann, wenn diese freiwilligen Weiterversiche- rungen später als drei Monate nach dem Beginn des Arbeitsverhältnisses enden, 6. Rente wegen Alters nach §§ 35 bis 40 bzw. §§ 235 bis 238 SGB VI als Vollrente erhalten oder erhalten haben oder wenn der Versicherungsfall der Betriebs- rente wegen Alters (§ 5) bei einer Zusatzversorgungs- einrichtung, von der Überleitungen (§ 4) erfolgen, eingetreten ist, 7. eine Übergangszahlung nach § 46 Nummer 4 TVöD BT-V (VKA) oder § 47 Nummer 3 TV-L beziehungs- weise eine Übergangsversorgung nach den tarif- lichen Vorgängerregelungen erhalten oder 8. im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV geringfügig beschäftigt sind. 2Auf ihren beim Arbeitgeber schriftlich zu stellenden Antrag sind Beschäftigte, solange sie freiwilliges Mit- glied des Versorgungswerks der Presse sind, nicht zu versichern; wird der Antrag spätestens zwölf Monate nach Beginn der Pflicht zur Versicherung gestellt, gilt die Pflichtversicherung als nicht entstanden. 3Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einver- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 305 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 nehmen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter a) der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, b) der Häfen- und Schifffahrtsverwaltung des Landes Niedersachsen und der Wasserwirtschaftsverwal- tungen der Länder weiterhin bei der Bahnversicherungsanstalt Abtei- lung B versichert bleiben, soweit die Bahnversiche- rungsanstalt Abteilung B als Versicherungsträger be- stimmt ist. Anlage 3 Ausnahmen vom und Sonderregelungen zum zusatzversorgungspflichtigen Entgelt 1Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt im Sinne des § 15 Abs. 2 sind 1. Bestandteile des Arbeitsentgelts, die durch Tarif- vertrag auf Bundes-, Landes- oder landesbezirklicher Ebene ausdrücklich als nicht zusatzversorgungs- pflichtig bezeichnet sind sowie über- und außerta- rifliche Bestandteile des Arbeitsentgelts, soweit sie durch Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag aus- drücklich als nicht zusatzversorgungspflichtig be- zeichnet sind, Protokollnotiz zu Nr. 1: Für am 30. Juni 2007 bestehende Vereinbarungen in 306 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder Arbeits- verträgen über die Ausnahme von Bestandteilen des Arbeitsentgelts aus der Zusatzversorgung gilt Anlage 3 Satz 1 Nr. 1 in der bis zum 1. Januar 2007 geltenden Fassung. 2. Bestandteile des Arbeitsentgelts, die auf einer Verweisung auf beamtenrechtliche Vorschriften be- ruhen, soweit die beamtenrechtlichen Bezüge nicht ruhegehaltfähig sind, 3. Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche Entschädigungen (z.B. Ausbleibezulage, Auswärtszu- lage), 4. geldliche Nebenleistungen wie Ersatz von Wer- bungskosten (z.B. Aufwendungen für Werkzeuge, Berufskleidung, Fortbildung) sowie Zuschüsse z.B. zu Fahr-, Heizungs-, Wohnungs-, Essens-, Kontofüh- rungskosten, Schul- und Sprachenbeihilfen, Mietbei- träge, Kassenverlustentschädigungen (Mankogelder, Fehlgeldentschädigungen), 5. Leistungszulagen, Leistungsprämien sowie erfolgs- abhängige Entgelte (z.B. Tantiemen, Provisionen, Abschlussprämien und entsprechende Leistungen, Prämien für Verbesserungsvorschläge, Erfinderver- gütungen), 6. einmalige und sonstige nicht laufend monatlich gezahlte über- oder außertarifliche Leistungen, 7. Entgelte aus Nebentätigkeiten einschließlich Ein- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 307 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 künfte, die aus ärztlichen Liquidationserlösen zuflie- ßen, 8. Krankengeldzuschüsse, 9. Jubiläumsgelder, 10. Aufwendungen des Arbeitgebers für eine Zu- kunftssicherung der Beschäftigten, 11. geldwerte Vorteile/Sachbezüge, soweit derartige Leistungen nicht anstelle von Entgelt für Zeiträu- me gezahlt werden, für die laufendes zusatzversor- gungspflichtiges Entgelt zusteht, 12. Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nacht- arbeit, 13. einmalige Zahlungen (z.B. Urlaubsabgeltungen, Abfindungen), die aus Anlass der Beendigung, des Eintritts des Ruhens oder nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden, 14. einmalige Zahlungen (z.B. Zuwendungen) inso- weit, als bei ihrer Berechnung Zeiten berücksichtigt sind, für die keine Umlagen für laufendes zusatzver- sorgungspflichtiges Entgelt zu entrichten sind, 15. einmalige Unfallentschädigungen, 16. bei einer Verwendung im Ausland diejenigen Be- standteile des Arbeitsentgelts, die wegen dieser Ver- wendung über das für eine gleichwertige Tätigkeit 308 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 im Inland zustehende Arbeitsentgelt hinaus gezahlt werden. 2Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist ferner der Teil des steuerpflichtigen Arbeitsentgelts, der nach Anwendung des Satzes 1 den 2,5fachen Wert der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (West bzw. Ost) übersteigt; wenn eine zusatzversorgungspflichtige Jahressonderzahlung gezahlt wird, ist der vorge- nannte Wert jährlich einmal im Monat der Jahresson- derzahlung zu verdoppeln. 3Als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt gilt für Ka- lendermonate, in denen Beschäftigte für mindestens einen Tag Anspruch auf Krankengeldzuschuss ha- ben – auch wenn dieser wegen der Höhe der Barlei- stungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird –, das fiktive Entgelt nach § 21 TVöD/ § 21 TV-L bzw. entsprechenden tarifvertraglichen Regelungen, das für die Tage, für die tatsächlich Anspruch auf Ent- gelt, Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss bestand, im Falle eines entsprechenden Entgeltfort- zahlungsanspruchs gezahlt worden wäre. 4In diesen Kalendermonaten geleistete einmalige Zahlungen sind neben dem fiktiven Entgelt nach § 21 TVöD/§ 21 TV-L bzw. entsprechenden tarifvertraglichen Re- gelungen nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 zusatz- versorgungspflichtiges Entgelt. 5Für Beschäftigte, die zur Übernahme von Aufga- ben der Entwicklungshilfe im Sinne des § 1 Entwick- lungshelfergesetz vom 18. Juni 1969 in der jeweils V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 309 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 geltenden Fassung ohne Arbeitsentgelt beurlaubt sind, hat der Arbeitgeber für die Zeit der Beurlau- bung Umlagen an die Zusatzversorgungseinrichtung abzuführen, wenn der Träger der Entwicklungshilfe die Umlagen erstattet. 6Für die Bemessung der Um- lagen gilt als zusatz- versorgungspflichtiges Entgelt das Entgelt, von dem nach § 166 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung zu berechnen sind. 7Für Beschäftigte, die eine Ausgleichszahlung nach Maßgabe des § 11 des Tarifvertrages über sozialver- trägliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr vom 18. Juli 2001 erhalten, ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt das der Bemessung dieser Ausgleichszahlung zugrunde liegende unverminderte Einkommen im Sinne des vorgenannten Tarifvertrages. Anlage 4 Versicherungsmathematische Grundsätze für die Bewertung der Verpflichtungen im Rahmen der versicherungstechnischen Bilanz 1. Bewertungsgegenstand Bewertet werden die Verpflichtungen nach dem Stan- de vom Bilanzstichtag (=Inventurstichtag). Bereits feststehende allgemeine Leistungsveränderungen, die erst nach dem Stichtag wirksam werden, bleiben unberücksichtigt. 310 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2. Bewertungsmethode Es wird der versicherungsmathematische Barwert der Verpflichtungen nach dem Grundsatz der Einzelbe- wertung ermittelt. 3. Rechnungsgrundlagen Als biometrischen Rechnungsgrundlagen dienen die Richttafeln 1998 von Klaus Heubeck. Als Altersgrenze ist die Vollendung des 65. Lebensjahres in Ansatz zu bringen. Der Rechnungszins beträgt 3,25 % in der Zeit bis zum Eintritt eines Versorgungsfalles und 5,25 % nach Ein- tritt eines Versorgungsfalles. 4. Verwaltungskostenrückstellung Eine Verwaltungskostenrückstellung wird nicht gebil- det. 5. Sonstiges Solange die den Besitzstand abbildenden Versor- gungspunkte noch nicht ermittelt sind, werden die anzurechnenden Sozialversicherungsrenten nach dem steuerlichen Näherungsverfahren in Ansatz ge- bracht. Der in diesem Verfahren anzusetzende Kor- rekturfaktor wird einheitlich für alle Berechtigten auf 0,9086 festgesetzt, Entgelt und Beitragsbemessungs- grenze sind nach dem Stande vom 31.12.2001 zu be- rücksichtigen. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 311 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Ein nach Feststellung der den Besitzstand abbilden- den Versorgungspunkte ermittelter Unterschiedsbe- trag gegenüber dem vorläufigen Bewertungsansatz bleibt bei der Ermittlung des Überschusses unbe- rücksichtigt. Anlage 5 Altersvorsorgeplan 2001 Dieser Tarifvertrag gilt einheitlich für die Tarifgebiete Ost und West 1. Ablösung des Gesamtversorgungssystems 1.1 Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31.12.2000 geschlossen und durch das Punktemodell ersetzt. Zur juristischen Bewertung vgl. Anlage 1. 1.2 Auf ein Zurückfallen der Renten und Anwartschaf- ten auf den Stand des Jahres 2000 wird verzichtet. 1.3 Durch den Systemwechsel erhalten die Arbeit- nehmer die Möglichkeit, eine zusätzliche kapitalge- deckte Altersversorgung durch eigene Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung auf- zubauen (Riester-Rente). Diese Möglichkeit soll auch bei den Zusatzversorgungskassen eröffnet werden. Die Möglichkeit der Entgeltumwandlung besteht derzeit – einheitlich für alle Arbeitnehmer – nicht; 312 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 die Tarifvertragsparteien geben sich eine Verhand- lungszusage für eine tarifvertragliche Regelung zur Entgeltumwandlung. 1.4 Die Umlagefinanzierung wird auch nach System- wechsel beibehalten. Sie kann schrittweise nach den Möglichkeiten der einzelnen Zusatzversorgungskas- sen durch Kapitaldeckung abgelöst werden (Kombi- nationsmodell). 2. Punktemodell 2.1. Die Leistungsbemessung erfolgt nach dem Punktemodell. Es werden diejenigen Leistungen zu- gesagt, die sich ergeben würden, wenn eine Gesamt- Beitragsleistung von 4 v.H. vollständig in ein kapital- gedecktes System eingezahlt würde. 2.2 Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, wer- den die tatsächlich erzielten Kapitalerträge veran- schlagt. Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird jährlich die laufende Verzinsung der zehn größten Pensionskassen gemäß jeweils aktuellem Geschäfts- bericht des Bundesaufsichtsamtes für das Versiche- rungswesen (bzw. Nachfolgeeinrichtung) zugrunde gelegt. Überschüsse werden wie bei einer Pensionskasse festgestellt. Von diesen Überschüssen werden nach Abzug der Verwaltungskosten (soweit fiktiv: 2 v.H.) vorrangig die sozialen Komponenten und dann Bo- V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 313 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 nuspunkte finanziert. Soziale Komponenten sind: a) Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten (vgl. Textziffer 2.5). b) Kindererziehungszeiten Berücksichtigung eines Beitrages von 20 Euro pro Monat pro Kind für die Dauer der gesetzlichen Er- ziehungszeit (ohne Beschäftigung). c) Übergangsregelung für alle Versicherten mit einer Mindestpflichtversicherungszeit von 20 Jah- ren die monatlich weniger als 3.600 DM brutto verdienen. Ihre erworbenen Anwartschaften wer- den festgestellt und ggf. auf mindestens 0,8 Ver- sorgungspunkte für jedes volle Kalenderjahr der Pflichtversicherung angehoben (Einbeziehung des Beschäftigungsquotienten). 2.3 Die als Anlage beigefügte Tabelle kommt zur An- wendung. Diese Tabelle basiert auf folgenden Para- metern: Ein Zinssatz entsprechend § 2 der Deckungsrückstel- lungsverordnung von derzeit 3,25 v.H. vor Eintritt des Versorgungsfalls wird zugrunde gelegt. Nach Eintritt des Versorgungsfalls gilt ein Zinssatz von 5,25 v.H. Bei Änderungen des Verordnungs-Zinssatzes gilt dieser bis zum Wirksamwerden einer entsprechenden tarif- vertraglichen Anpassung fort. Die versicherungsma- thematischen Berechnungen basieren auf den Richt- tafeln 1998 von Klaus Heubeck. 314 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2.4 Die Versicherungsfälle entsprechen denen in der gesetzlichen Rentenversicherung (Altersrenten, Er- werbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten). Bei teilweiser Erwerbsminderung wird die Hälfte des Betrages gezahlt, der bei voller Erwerbsminderung zustünde. Abschläge werden für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente (wie gesetzliche Renten- versicherung) in Höhe von 0,3 v.H. erhoben; höch- stens jedoch insgesamt 10,8 v.H. 2.5 Bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenen- renten vor Vollendung des 60. Lebensjahres werden Versorgungspunkte hinzugerechnet. Für ein Referen- zentgelt wird für jedes Kalenderjahr vor Vollendung des 60. Lebensjahres je ein Versorgungspunkt hinzu- gerechnet. 2.6 Von den Verpflichtungen zur Beitragszahlung in der Textziffer 2.1 dieses Tarifvertrages kann bis zu ei- ner Mindesthöhe von zwei v.H. für die Dauer von bis zu drei Jahren im Rahmen eines landesbezirklichen Tarifvertrages abgewichen werden, wenn sich der Be- trieb in einer wirtschaftlichen Notlage befindet. Die Feststellung der wirtschaftlichen Notlage wird durch eine paritätisch besetzte Kommission der Tarifver- tragsparteien getroffen. Die Regelung kann verlängert werden. 2.6 Entgelte aus Altersteilzeit werden in Höhe des vereinbarten Entgelts mindestens jedoch mit 90 v.H. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 315 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 des vor Beginn der Altersteilzeit maßgebenden Wer- tes berücksichtigt (wie nach bisherigem Recht). Fäl- le des Vorruhestandes werden wie nach altem Recht behandelt. 3. Übergangsrecht 3.1 Die Höhe der laufenden Renten und der Aus- gleichsbeträge wird zum 31.12.2001 festgestellt. 3.2 Die laufenden Renten werden als Besitzstands- renten weitergezahlt. Die abbaubaren Ausgleichsbe- träge werden in Höhe des Dynamisierungsgewinns abgebaut. 3.3 Die Besitzstandsrenten und die Neurenten wer- den beginnend mit dem Jahr 2002 jeweils zum 1.7. eines Jahres bis 2007 mit 1 v.H. jährlich dynamisiert. 3.4 Die Anwartschaften der am 31.12.2001 schon und am 1.1.2002 noch pflichtversicherten Arbeitnehmer werden wie folgt berechnet: 3.4.1 Es gelten die Berechnungsvorgaben des § 18 Abs. 2 BetrAVG. Der danach festgestellte Betrag wird in Versorgungspunkte unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 3,25 umgerechnet und in das Punkte- modell transferiert. Die transferierten Versorgungs- punkte nehmen an der Dynamisierung nach Ziffer 2.2 teil. 3.4.2 Für Arbeitnehmer im Tarifgebiet West, die am 1.1.2002 das 55. Lebensjahr vollendet haben (renten- 316 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 nahe Jahrgänge), gilt folgende Besitzstandsregelung: Auf der Grundlage des am 31.12.2000 geltenden Rechts der Zusatzversorgung ist Ausgangswert für die Bemessung des in das Punktemodell zu transfe- rierenden Betrages die individuell bestimmte Versor- gungsrente im Alter von 63 (bei Behinderten Alter entsprechend gesetzlicher Rentenversicherung) un- ter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung und des § 44 a VBL-Satzung bzw. entsprechende Versorgungsregelung; die gesetzliche Rente ist nach persönlichen Daten anzurechnen; von diesem nach den Bemessungsgrößen per 31.12.2001 einmalig er- mittelten Ausgangswert ist die aus dem Punktemo- dell noch zu erwerbende Betriebsrente abzuziehen; die Differenz ist die Besitzstandsrente; sie wird in Ver- sorgungspunkte umgerechnet und in das Punktemo- dell transferiert. 3.4.3 Textziffer 3.4.2 gilt entsprechend für solche Ar- beitnehmer, die im Jahre 2001 das 55. Lebensjahr vollendet und vor Inkrafttreten des Tarifvertrages Al- tersteilzeit bzw. Vorruhestand vereinbart haben. 3.5 Die im bisherigen Versorgungssystem erwor- benen Anwartschaften von Arbeitnehmern, die am 1.1.2002 nicht mehr pflichtversichert sind und die eine unverfallbare Anwartschaft haben, werden ent- sprechend der bisherigen Versicherungsrentenbe- rechnung festgestellt, transferiert und nicht dynami- siert. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 317 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 4. Finanzierung 4.1 Jede Kasse regelt ihre Finanzierung selbst. Zusätzlicher Finanzbedarf über die tatsächliche Um- lage des Jahres 2001 hinaus (Stichtag 1.11.2001) – mindestens jedoch ab Umlagesatz von 4 v.H. – wird durch steuerfreie, pauschale Sanierungsgelder ge- deckt. Im Tarifgebiet West verbleibt es bei den von den Arbeitnehmern bei Zusatzversorgungskassen gelei- steten Beiträgen. 4.2 Für die VBL-West gilt: Ab 2002 betragen die Belastungen der Arbeitgeber 8,45 v.H. Dies teilt sich auf in eine steuerpflichtige, mit 180 DM/Monat pauschal versteuerte Umlage von 6,45 v.H. und steuerfreie pauschale Sanierungsgelder von 2,0 v.H., die zur Deckung eines Fehlbetrages im Zeitpunkt der Schließung dienen sollen. Ab 2002 beträgt der aus versteuertem Einkommen zu entrichtende Umlagebeitrag der Arbeitnehmer 1,41 v. H. 4.3 Die Verteilung der Sanierungsgelder auf Arbeit- geberseite bestimmt sich nach dem Verhältnis der Entgeltsumme aller Pflichtversicherten zuzüglich der neunfachen Rentensumme aller Renten zu den ent- sprechenden Werten, die einem Arbeitgeberverband bzw. bei Verbandsfreien, dem einzelnen Arbeitgeber 318 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 zuzurechnen sind; ist ein verbandsfreier Arbeitgeber einer Gebietskörperschaft mittelbar oder haushalts- mäßig im Wesentlichen zuzuordnen, wird dieser bei der Gebietskörperschaft einbezogen. Arbeitgebern, die seit dem 1. November 2001 durch Ausgliederung entstanden sind, sind zur Feststellung der Verteilung der Sanierungszuschüsse Renten in dem Verhältnis zuzurechnen, das dem Verhältnis der Zahl der Pflichtversicherten des Ausgegliederten zu der Zahl der Pflichtversicherten des Ausgliedernden zum 1.11.2001 entspricht. 4.4 Bei abnehmendem Finanzierungsbedarf für die laufenden Ausgaben werden die übersteigenden Einnahmen – getrennt und individualisierbar – zum Aufbau einer Kapitaldeckung eingesetzt. 5. Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass mit diesem Tarifvertrag das Abwandern von Betrie- ben oder Betriebsteilen aus den Zusatzversorgungs- einrichtungen des öffentlichen Dienstes verhindert wird. Während der Laufzeit des Tarifvertrages überprü- fen die Tarifvertrags-parteien, ob es zu signifikanten Abwanderungen aus einzelnen Zusatzversorgungs- einrichtungen gekommen ist. Sie beauftragen einen Gutachter, die Gründe für eventuelle Abwanderungen darzustellen. Dies gilt auch für den Tarifvertrag über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusam- menhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr. V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 319 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 6. Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31.12.2007. Anlage 1 zum Altersvorsorgeplan 2001 Juristische Zulässigkeit des rückwirkenden Systemwechsels zum 31.12.2000 (Arbeitskreis 2) Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der rückwirkende Wechsel vom Gesamtversorgungssy- stem in ein Punktemodell zum 1.1.2001 verfassungs- rechtlich zulässig ist. Dies gilt auch für den Transfer der am 31.12.2000 bestehenden Anwartschaften. Für das Jahr 2001 ist aus verwaltungstechnischen Gründen eine Einführungsphase für das neue System vorgesehen, in der sich Anwartschaften technisch weiterhin nach den Berechnungsmethoden des al- ten Systems fortentwickeln. Diese für die Betroffenen günstige Übergangsregelung liegt in der Normset- zungsbefugnis der Tarifvertragsparteien. Seit dem Ergebnis der Tarifrunde 2000 konnte nie- mand auf den Fortbestand des bisherigen Versor- gungssystems vertrauen und deshalb davon aus- gehen, dass dieses unverändert bestehen bleiben würde. Sollte ein Bundesgericht abschließend feststellen, dass Arbeitnehmern oder Versorgungsempfängern mit Vordienstzeiten (Beschäftigungen außerhalb des 320 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 öffentlichen Dienstes) im neuen System im Hinblick auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22.03.2000 (1 BvR 1136/96) höhere als die über- führten Ansprüche zu- stehen, werden den Berech- tigten diese Ansprüche auch dann rückwirkend er- füllt, wenn sie sie nicht vor der neuen Entscheidung geltend gemacht haben. Anlage 2 zum Altersvorsorgeplan 2001 Rentenformel im Punktemodell ohne Zwischenschaltung eines Regelbeitrages und bei Überschussanteilen in Form von bei- tragslosen Versorgungspunkten Die Rentenhöhe ist abhängig von der gesamten Er- werbsbiografie im öffentlichen Dienst. In jedem Be- schäftigungsjahr t werden Versorgungspunkte VP t erworben. Die Höhe der Versorgungspunkte ergibt sich aus der Formel: VPt = E t / RE x Tabx Ggf. wird VPt aus Überschüssen erhöht. Darin bedeuten Entgelt des Versicherten im Jahr t Referenzentgelt VPt Versorgungspunkt für das Jahr t Et RE Tabx Tabellenwert für das Alter x des Versicherten im Jahr t V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 321 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Im Versorgungsfall ergibt sich die Rente nach der Formel Rente = [ Summe aller VPt ] x Messbetrag Der Messbetrag beträgt 0,4 % des Referenzentgeltes. x 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 x 29 2,1 30 2,0 31 2,0 32 1,9 33 1,9 34 1,8 35 1,7 36 1,7 37 1,6 38 1,6 39 1,6 40 1,5 x 41 1,5 42 1,4 43 1,4 44 1,3 45 1,3 46 1,3 47 1,2 48 1,2 49 1,2 50 1,1 51 1,1 52 1,1 x 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 u. älter 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 Anlage 6 Ermittlung der biometriebedingten Mehrkosten Auf der Grundlage der Berechnungen von AONHe- witt im Schreiben vom Januar 2015 werden die Mehr- 322 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 kosten aufgrund der veränderten biometrischen Ver- hältnisse pauschal ermittelt, indem jeweils folgender Vomhundertsatz auf die Rentenausgaben angewandt wird, die sich in dem Kalenderjahr unter Berücksichti- gung der tatsächlichen biometrischen Risikoverhält- nisse voraussichtlich ergeben werden: Kalenderjahr Anteil der Mehrkosten aufgrund der veränderten biometrischen Verhält- nisse an den voraussichtlichen tat- sächlichen Rentenausgaben in v.H. 4,77 5,34 5,93 6,51 7,06 7,63 8,16 8,67 9,17 9,63 10,10 10,57 11,08 11,59 12,14 12,67 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 323 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 ab 2054 13,12 13,62 14,06 14,47 14,86 15,21 15,49 15,75 15,99 16,17 16,30 16,42 16,48 16,52 16,59 16,60 Gemeinsame Niederschriftserklärung der Tarif- vertragsparteien Entsprechend Nr. 2 der Niederschrift über den Ab- schluss der Tarifverhandlungen zur Zukunft der Zu- satzversorgung vom 1. März 2002 erklären die Tarif- vertragsparteien Folgendes: 1. Im Zusammenhang mit den Änderungen zu § 33 sind weitere Fallkonstellationen umfassend erörtert 324 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 worden. Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass kein weiterer Änderungsbedarf besteht. 2. Für die Waldarbeiter wird eine dem § 19 Abs. 1 Satz 7 ATV/ATV-K entsprechende Regelung im ATV- W angestrebt. 3. Die Abfindung nach § 22 Abs. 2 ATV/ATV-K ist während des Bezugs einer Erwerbsminderungsrente nur auf Antrag der/des Rentenberechtigten zulässig. 4. Soweit eine Nachversicherung sog. unterhälftig Teilzeitbeschäftigter bisher nicht erfolgt ist, soll diese nunmehr zeitnah nachgeholt werden. 5. Die Zusatzversorgungseinrichtungen haben nach § 26 Abs. 3 Satz 1 ATV/ATV-K eine freiwillige Versi- cherung in Anlehnung an das Punktemodell anzubie- ten. 6. Bei Berechnung der Startgutschriften erfolgt eine ausschließlich stichtagsbezogene Berücksichtigung des Familienstandes zum 31. 12. 2001, auf deren Ba- sis eine Differenzierung nach Steuerklasse III/0 bzw. I/0 erfolgt; ein späterer Wechsel der berücksichtigten Steuerklasse ist ausgeschlossen. 7. In den Fällen des § 33 Abs. 1 ATV/ATV-K erfolgt bei Berechnung des anzurechnenden Bezuges eine Rechtskreistrennung (Ost/West) bei der Frage der zu berücksichtigenden Beitragsbemessungsgrenze. Dies gilt auch für die Berechnung des fiktiven Netto- arbeitsentgelts (§ 41 Abs. 2c VBL-Satzung a.F.). V T A – g n u g r o s r e v s r e t l A g a r t r e v f i r a T 325 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 8. Die noch erreichbare Betriebsrente nach § 33 Abs. 2 Satz 2 ATV/ATV-K ist unter Berücksichtigung der sich nach § 38 ATV-K, § 39 Abs. 1 bzw. 2 ATV ggf. noch ergebenden Betriebsrente zu berechnen. 9. Auch in den Fällen des Vorruhestandes erfolgt die Hochrechnung der Anwartschaft entsprechend § 33 Abs. 3 ATV/ATV-K nicht auf das vollendete 63. Le- bensjahr, sondern auf den voraussichtlichen Renten- beginn. 10. Die Tarifvertragsparteien gehen weiterhin davon aus, dass die im Altersvorsorgeplan 2001 bzw. ATV/ ATV-K gefundenen Regelungen zur Ermittlung der Startgutschrift inklusive der Übergangsregelungen zur Anwendung des § 44a VBL-Satzung a.F. (aus- schließlich im § 33 Abs. 2, 3 und 3a) rechtmäßig sind. Gemeinsame Niederschriftserklärung zu § 37a Abs. 1 ATV Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass die Erhebung des Arbeitnehmerbeitrags in Höhe von 0,2 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab 1. Januar 2003 im Rahmen des Umlageverfahrens entsprechend § 16 Abs. 1 erfolgt; eine weitere Prä- judizierung zum Arbeitnehmerbeitrag erfolgt hier- durch nicht. 326 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tarifvertrag zur Übernahme des TVöD für das Studen- tenwerk Berlin (Übernahme-TV Studentenwerk Berlin) vom 23. April 2010 23. April 2010 1. März 2010 Abschluss: Gültig ab: Kündigungsfrist: 6 Monate zum Schluss eines Kalenderhalbjahres, frühe stens zum 31. Dezember 2018 Inhaltsübersicht Geltungsbereich Übernahme des TVöD und des TVAöD Präambel § 1 § 2 § 3 Maßgaben zum TVöD § 4 Maßgaben zum TVAöD § 5 § 6 § 7 Führungszulage Einsatz von Leiharbeitskräften In-Kraft-Treten, Laufzeit Zwischen dem Studentenwerk Berlin Anstalt des öffentlichen Rechts, vertreten durch die Geschäftsführerin einerseits 328 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 und der ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Lan- desbezirk Berlin-Brandenburg – andererseits wird Folgendes vereinbart: Präambel Ab 1. März 2010 soll für die Beschäftigten des Stu- dentenwerks Berlin der Tarifvertrag für den öffentli- chen Dienst (TVöD) und für die Auszubildenden der TVAöD in der für die VKA geltenden Fassung Anwen- dung finden. Zur Berücksichtigung der besonderen Belange des Studentenwerks Berlin werden hierzu Maßgaben ver- einbart, die Vorrang vor dem TVöD bzw. dem TVAöD haben. §1 Geltungsbereich Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigten Personen - nachfolgend Beschäftigte genannt - des Studentenwerks Berlin. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 329 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Übernahme des TVöD und des TVAöD §2 (1) Mit Wirkung vom 1. März 2010 gilt für die Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer des Studentenwerks Berlin der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) unter Berücksichtigung des Besonderen Teiles Verwaltung (BT-V) vom 13. September 2005 und die diese Tarifverträge ergänzenden und ändernden Ta- rifverträge – mit Ausnahme des Tarifvertrages zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Ar- beitgeber in den TVöD und zur Regelung des Über- gangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 2005 – in der jeweils für die VKA geltenden Fassung. (2) Mit Wirkung vom 1. März 2010 gilt für die in der Be- rufsausbildung beim Studentenwerk Berlin beschäf- tigten Personen der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) in Verbindung mit dem besonderen Teil BBiG vom 13. September 2005 in der jeweils für die VKA gültigen Fassung. (3) Bis zur Begründung einer ordentlichen Mitglied- schaft im KAV Berlin finden nachfolgende zwischen dem KAV Berlin und ver.di - Landesbezirk Berlin- Brandenburg vereinbarte landesbezirkliche Tarif- verträge in der jeweils geltenden Fassung sowie die diese ergänzenden, ändernden oder ersetzenden Ta- rifverträge Anwendung: - Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 1 zum BMT-G vom 31. Mai 1979 - Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 2 zum BMT-G 330 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 vom 7. Juni 1991 - Berliner Bezirkstarifvertrag Nr. 3 zum BMT-G - - vom 16. August 2000 Tarifvertrag zur Ergänzung des BMT-G-O vom 11. Juli 1991 Tarifvertrag über die Arbeitsbedingungen von Arbeitnehmern auf Arbeitsplätzen mit Geräten der Informationstechnik (TV Infotechnik) vom 23. März 1989. Protokollerklärungen zu Absatz 3: 1. Mit Begründung einer ordentlichen Mitglied- schaft des Studentenwerks Berlin im KAV Berlin finden diese Tarifverträge in ihrer jeweiligen Fassung sowie die diese ergänzenden, ändernden oder erset- zenden Tarifverträge über die ordentliche Mitglied- schaft Anwendung. 2. Die Regelungen des § 17 TVÜ-Studentenwerk Berlin bleiben unberührt. 3. Der TV Infotechnik gilt für alle Arbeitnehmer des Studentenwerks Berlin. (4) Der Vorschalttarifvertrag vom 25. Juli 2007 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass in § 2 Abs. 1 anstelle der Worte „30. September 2007“ die Worte“ ,,28. Februar 2010“ sowie in § 2 Absatz 2 anstelle der Worte „1. Oktober 2007“ die Worte „1. März 2010“ treten. (5) Die Regelungen dieses Tarifvertrages behalten auch im Falle der Begründung einer ordentlichen Mit- gliedschaft des Studentenwerks Berlin im KAV Berlin weiterhin Gültigkeit und haben Vorrang vor dem im KAV Berlin geltenden Verbandstarifrecht. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 331 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         332

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärungen zu § 2: Die in diesem Tarifvertrag vereinbarten besonderen Maßgaben haben Vorrang vor den Regelungen des TVöD bzw. des TVAöD. §3 Maßgaben zum TVöD Der TVöD gilt mit folgenden Maßgaben: Nr. 1: - Arbeitszeit § 6 Abs. 1 Satz 1 TVöD gilt in folgender Fassung: „1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnittlich 39 Stunden wöchent- lich.“ Nr. 2: - Tabellenentgelt (1)Bis zur Angleichung an die für den Bereich der VKA geltenden Entgelttabelle findet § 15 Abs. 2 TVöD sowie§ 1 Absatz 1 Satz 2 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V keine Anwen- dung. (2)Das Tabellenentgelt bestimmt sich ab 1. März 2010 nach folgenden Maßgaben: a) Basis für die Berechnung des Tabellenentgeltes ist die am 31. Dezember 2007 für den Bereich der VKA im Tarifgebiet West geltende Entgelttabelle (Anlage A). Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gilt anstelle der Anlage C des TVöD die diesem Tarifvertrag als Anlage B beige- 332 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 fügte Tabelle als Ausgangsbasis für die nachfol- gende Berechnung der Einkommensangleichung. (b)Die Tabellenentgelte gern. Buchstabe a) wer- den zum 1. März 2010 zunächst um jeweils 50 Euro erhöht. (c)Die Tabellenwerte nach Buchstabe b) werden ebenfalls zum 1. März 2010 um einen Anpas- sungsfaktor von 3,1 multipliziert mit einem An- gleichungsfaktor von 40 v.H. erhöht. Für das Jahr 2010 auf Bundesebene für den Bereich der VKA vereinbarte lineare Tabellenentgelterhöhungen werden ab dem Datum der Gültigkeit, frühestens jedoch ab 1. März 2010 ebenfalls mit einem An- gleichungsfaktor von 40.v.H. bei der Erhöhung der Tabellenwerte berücksichtigt. (d)In den Jahren 2011 bis 2018 werden die Tabel- lenwerte jeweils mit Wirkung zum Januar wie folgt ermittelt: I. Zu dem Anpassungsfaktor von 5,9 werden die für die Jahre 2010 bis 2018 im Bereich der VKA vereinbarten zurückliegenden zuzüglich der zum Anpassungszeitpunkt fälligen linearen Entgelter- höhungen addiert und das Ergebnis mit dem für das betreffende Jahr geltenden Angleichungsfak- tor (vgl. nachstehende Tabelle) multipliziert. Jahr 2011 2012 2013 Angleichungsfaktor 40 v.H. 45 v.H. 45 v.H. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 333 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2014 2015 2016 2017 2018 60 v.H. 70 v.H. 80 v.H. 90 v.H. 100 v.H. II. Von dem sich daraus ergebenden Prozentsatz werden die seit 2010 aufgelaufenen Tariferhö- hungen abgezogen. Das Ergebnis ist der Vom- hundertsatz um den sich der bisherige Tabellen- wert erhöht(= absolute Tariferhöhung). III. Der bisherige Tabellenwert wird um den Vom- hundertsatz der absoluten Tariferhöhung (gern. Ziffer II.) erhöht. Protokollerklärung zu d): Die Angleichungsfaktoren gelten nicht für die mit der VKA vereinbarten Änderungen des Leistungs- entgelts (§ 18 TVöD}, Einmahlzahlungen oder son- stigen Entgeltbestandteile. e) Die Tabellenentgelte erhöhen sich zusätzlich unter Berücksichtigung der Angleichungsfaktoren unterjährig (d.h. nach dem unter d) genannten jährlichen Erhöhungszeitpunkt 1. Januar) zum gleichen Zeitpunkt, zu dem eine lineare Entgelter- höhung im Bereich der VKA in Kraft tritt. Sonstige Entgeltveränderungen werden zeit- und inhalts- gleich, wie mit der VKA vereinbart, gewährt. f) Die Angleichung der in § 19 bzw. 28a TVÜ-Stu- 334 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 dentenwerk genannten Beträge erfolgt nach den gleichen Regularien. Protokollerklärungen zu Nr. 2: 1. Dem Tabellenentgelt stehen individuelle Zwi- schen- und Endstufen gleich. 2. Berechnungsbeispiele befinden sich im An- hang zu diesem Tarifvertrag. 3. Zur Vermeidung von Rundungsdifferenzen fin- den ab dem Einkommensangleichungszeitpunkt im Jahr 2018 die im Bereich der VKA gültigen Entgelttabellen Anwendung. Nr. 3: - Stufen der Entgelttabelle a) § 16 TVöD wird um folgenden Absatz 5 ergänzt: ,,(5) 1Zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bin- dung von qualifizierten Fachkräften kann Be- schäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. 2Be- schäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 3Die Zulage kann befristet werden. 4Sie ist auch als be- fristete Zulage widerruflich.“ b) Im Anhang zu§ 16 (VKA) TVöD wird folgender Absatz 4 angefügt: ,,(4) Ab Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 wie folgt erreicht: a) Stufe 5a nach sieben Jahren in Stufe 5, b) Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5a, frühe- n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 335 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 stens ab 1. März 2025.“ Protokollerklärung zu Nr. 3 b): Sofern im Anhang zu § 16 (VKA) TVöD angegeben ist, dass für Beschäftigten als Endstufe in einer Entgeltgruppe die Stufe 5 gilt, können die Stufen 5a und 6 nicht erreicht werden. c)§ 1 Absatz 2 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonder- regelungen (VKA) § 56 BT-V wird um folgenden Satz 9 ergänzt: ,,9Ab Entgeltgruppe S 9 wird die Stufe 6 wie folgt erreicht: a) Stufe 5a nach sieben Jahren in Stufe 5, b) Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5a, frühe- stens ab 1. März 2025.“ Nr. 4: - Leistungsentgelt 1Für Beschäftigte von Verkaufsstellen (gastrono- mische Einrichtungen) können neben dem Leistungs- entgelt nach § 18 TVöD VKA zusätzliche Erfolgsprä- mien eingeführt werden. 2Als Bemessungsgrundlagen für diese Systeme können Kennziffern, die sich auf Umsatz, oder Umsatzsteigerungen beziehen verein- bart werden. 3Die Kennziffern und die Ausgangshöhe oder Schwel- lenwerte, ab denen ein Anspruch auf Erfolgsprämien entsteht, sind betrieblich zu regeln. 4Diese Systeme können sich auch auf Verkaufsteams beziehen. Die Verteilung der auszuschüttenden Erfolgsprämien kann anteilig ent- 336 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 sprechend der individuell vertraglich vereinbarten Arbeitszeit geschehen. 5Der Zahlungszeitraum wird betrieblich vereinbart. 6Einführung und Ausgestaltung dieser Erfolgsprämie bedürfen der Zustimmung des Personalrats und werden in einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung geregelt. Protokollerklärung zu Nr. 4: Davon ausgehend, dass das Budget der Leistungs- vergütung zu einem erheblichen Teil aus den Einspa- rungen bei der Jahressonderzahlung der mittleren und oberen Entgeltgruppen (ab EG 9) gespeist wird, findet eine Differenzierung bei einer abzuschlie- ßenden Dienstvereinbarung für ein Leistungsentgelt umgekehrt Berücksichtigung. Nr. 5: - Jahressonderzahlung Abweichend von § 20 Absatz 2 Satz 1 TVöD gilt für die Arbeitnehmer in den Entgeltgruppen 1 bis 8 für die Ermittlung der Jahressonderzahlung ein Bemes- sungssatz in Höhe von 80 v.H. und für die übrigen Arbeitnehmer ein Bemessungssatz von 70 v.H. der Bemessungsgrundlage nach § 20 Absatz 2 TVöD. Protokollerklärung zu Nr. 5: 1. Sofern die Bemessungssätze für die Jahresson- derzahlung im Bereich der VKA verändert werden, verändert sich zeitgleich auch der Bemessungssatz beim Studentenwerk Berlin um den gleichen Pro- zentsatz. 2. Berechnungsbeispiele befinden sich im Anhang n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 337 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 zu diesem Tarifvertrag. §4 Maßgaben zum TVAöD Der TVAöD gilt mit folgenden Maßgaben: Nr. 1: Zu § 17 TVAöD-AT - Abschlussprämie - § 17 Abs. 3 TVAöD-AT gilt in folgender Fassung: ,,(3) Die Absätze 1 und 2 gelten erst- mals für Ausbildungsverhältnisse, die im Jahr 2010 beginnen.“ Nr. 2: Zu § 8 TVAöD-BT-BBiG - Ausbildungsent- gelt - Basis für die Berechnung der Ausbildungsentgelte sind die am 31. Dezember 2007 für den Bereich der VKA im Tarifgebiet West geltenden Ausbildungsent- gelte des TVAöD-BT-BBIG (Anlage A). Die Einkom- mensangleichung erfolgt grundsätzlich nach den gleichen Regularien wie in§ 3 Nr. 2 beschrieben. Ab- weichend von dem in§ 3 Nr. 2 Buchstabe b) genann- ten Wert beträgt der Erhöhungsbetrag für Auszubil- dende 25 Euro. Protokollerklärung zu § 4 Nr. 2: Zur Vermeidung von Rundungsdifferenzen finden ab dem Einko_mmensangleichungs zeitpunkt im Jahr 2018 die im Bereich der VKA gültigen Ausbildungs- entgelte Anwendung. 338 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Nr. 3: Zu§ 14 TVAöD-BT-BBiG - Jahressonderzah- lung - § 14 Abs. 1 Satz 2 TVAöD-BT-BBiG gilt in folgender Fassung: beträgt ,,2Diese Auszubildenden den Ausbildungsentgelts(§ 8).“ für v.H. des 70 November den zustehen- §5 Führungszulage 1Beschäftigten der Entgeltgruppen 5 bis 8 mit Füh- rungsverantwortung kann neben dem Tabellenent- gelt eine Führungszulage gezahlt werden. 2Die nä- heren Einzelheiten werden in einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung geregelt. §6 Einsatz von Leiharbeitskräften Unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbe- dingungen und der sonstigen Belange ist das Stu- dentenwerk Berlin bestrebt, den Einsatz von Leihar- beitskräften möglichst gering zu halten. §7 In-Kraft-Treten, Laufzeit (1) Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. März 2010 in Kraft. (2) Die Regelungen des § 3 Nr. 2 und des § 4 Nr. 2 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 339 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 treten mit dem Einkommens angleichungszeitpunkt (1. Januar 2018) außer Kraft. (3) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres, frü- hestens jedoch zum 31. Dezember 2018, gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung dieses Tarifver- trages hat dieser dann nachwirkende Tarifvertrag Vorrang vor einem eventuell geltenden Verbands- bzw. Flächentarifvertrag. Protokollerklärung zu§ 7: 1. Sofern mit der VKA Änderungen zum TVöD oder zum TVAöD vereinbart werden, welche die hier gere- gelten Maßgaben berühren, werden die Tarifvertrags- parteien dieses Tarifvertrages den Änderungsbedarf in diesem Tarifvertrag prüfen und die Regelungen erforderlichenfalls anpassen. 2. Im Falle einer Kündigung dieses Tarifvertrages be- hält sich das Studentenwerk Berlin die Beendigung einer ggf. bestehenden ordentlichen Mitgliedschaft im KAV Berlin vor. Berlin, 23. April 2010 Studentenwerk Berlin Anstalt des öffentlichen Rechts Ver.di – Vereinte Dienstelistungsgewerkschaft Landesbezirk Berlin-Brandenburg – 340 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage A Entgelttabelle TVöD VKA / TVÜ-VKA - Stand 31. Dezember 2007 (Ausgangs- basis für Entgeltangleichung ab 1. März 2010) (monatlich in Euro) Entgelt- gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 5a Stufe 6 15 Ü --- 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 1 3.384 3.060 2.817 2.520 2.430 2.340 2.061 1.926 1.800 1.764 1.688 1.602 1.575 1.503 1.449 --- 4.330 3.760 3.400 3.130 2.800 2.700 2.600 2.290 2.140 2.000 1.960 1.875 1.780 1.750 1.670 1.610 1.286 4.805 3.900 3.600 3.300 3.200 2.900 2.800 2.410 2.240 2.130 2.060 1.970 1.900 1.800 1.730 1.660 1.310 5.255 4.400 3.900 3.630 3.550 3.200 3.000 2.730 2.330 2.230 2.155 2.065 1.970 1.880 1.810 1.710 1.340 5.555 4.780 4.360 4.090 4.000 3.635 3.380 2.980 2.430 2.305 2.220 2.135 2.040 1.940 1.865 1.820 1.368 5.590 5.030 4.610 4.280 4.200 3.835 3.470 3.180 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5.625 5.030 4.610 4.280 4.200 3.835 3.470 3.180 2.493 2.375 2.285 2.185 2.081 1.995 1.906 1.935 1.440 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 341 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Basis Ausbildungsentgelte gem. § 4 Nr. 2 (monatlich in Euro) Im ersten Ausbildungsjahr Im zweiten Ausbilduni:isiahr Im dritten Ausbildungsjahr Im vierten Ausbildungsjahr 617,34 666,15 710,93 773,06 Anlage B Entgelttabelle für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Ausgangsbasis für Entgeltangleichung ab 1. März 2010) (monatlich in Euro) Entgelt- gruppe S 18 S 17 Grundentgelt Entwicklungsstufen Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe Sa Stufe 6 2.780,54 2.874,89 3.252,30 3.535,35 3.959,93 4.089,67 4.219,40 2.497,49 2.756,95 3.063,60 3.252,30 3.629,70 3.740,57 3.85..1,43 S 16 Ü --- --- 3.011,70 3.346,65 3.554,22 --- --- S 16 S 15 S 14 2.431,44 2.695,62 2.903,20 3.157,95 3.441,00 3.525,92 3.610,83 2.337,09 2.591,84 2.780,54 2.997,55 3.346,65 3.422,13 3.497,61 2.308,78 2.497,49 2.733,37 2.922,07 3.157,95 3.240,50 3.323,06 S 13 Ü 2.348,53 2.537,23 2.773,11 2.961,81 3.197,69 3.256,66 3.315,63 S 13 2.308,78 2.497,49 2.733,37 2.922,07 3.157,95 3.216,92 3.275,89 S 12 0 2.254,17 2.490,05 2.716,50 2.914,63 3.159,95 3.211,84 3.263,73 S 12 2.214,43 2.450,31. 2.676,75 2.874,89 3.120,21 3.172,10 3.223,99 S 11 Ü 2.169,77 2.452,82 2.575,48 2.877,40 3.113,28 3.184,04 3.254,81 S 11 S 10 S9 342 2.120,08 2.403,14 2.525,79 2.827,72 3.063,60 3.134,36 3.205,12 2.063,47 2.289,91 2.403,14 2.733,37 2.997,55 3.106,05 3.214,56 2.054,04 2.214,43 2.355,96 2.615,43 2.827,72 2.929,14 3.030,57 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 1.969,12 2.120,08 2.308,78 2.577,69 2.823,00 --- 1.907,79 2.096,49 2.247,46 2.398,42 2.511,64 1.874,77 2.063,47 2.214,43 2.365,40 2.502,20 I --- 1.874,77 2.063,47 2.205,00 2.280,48 2.384,27 1.695,50 1.931,38 2.054,04 2.157,82 2.223,87 1.601,15 1.799,29 1.931,38 2.063,47 2.101,21 1.530,39 1.620,02 1.686,07 1.761,55 1.837,03 , --- --- --- --- 3.016,42 2.676,75 2.652,22 2.563,53 2.308,78 2.138,95 1.912,51 Berechnungslbeispiele: Beispiel zu § 3 Nr. 2 Abs. 2 Buchstabe b): Entgeltgruppe 1 / Entgeltstufe 2 1.286,00 € + 50,00 € = 1.336,00 € Beispiel zu § 3 Nr. 2 Abs. 2 Buchstabe c): Entgeltgruppe 1 / Entgeltstufe 2 Mit der VKA vereinbarte lineare Tarifsteigerung in Höhe von 1,2 v.H. zum 1. Januar 2010 1.336,00 € (gern. § 3 Nr. 2 Abs. 2 Buchstabe b) + 4,3 (3,1 + 1,2) x 40 v.H. = 1,72 v.H. 1.336,00 X 1,72 v.H. = 22,98 € 1.336,00 € + 22,98 € = 1.358.98 € (neuer Tabellenwert ab 1. März 2010) n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 343 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Beispiel zu§ 3 Nr. 2 Abs. 2 Buchstabe d) und e): Entgeltgruppe 1 / Entgeltstufe 2 Mit der VKA vereinbarte lineare Tarifsteigerungen in den Jahren 2010 und 2011: 1,2 v.H. zum 1. Ja- nuar 2010, weitere 0,6 v.H. zum 1. Januar 2011 sowie weitere 0,5 v.H. zum 1. August 2011. Januar 2011 I. II. III. 1.358,98 € (§ 3 Nr. 2 Abs. 2 Buchstabe c) + 7,7 (5,9 + 1,2 + 0,6) x 40 v.H. = 3,08 v.H. 3,08 v.H. - 1,72 v.H. (gern. Tariferhöhung in 2010) = 1.36 v.H. (absolute Tariferhöhung zum 1. Januar 2011) 1.358,98 € x 1,36 v.H. = 18,48 € 1.358,98 € + 18,48 € = 1.377,46 € (= neuer Tabellenwert ab 1. Januar 2011). August 2011 I. II. III. 1.377,46 € (§ 3 Nr. 2 Abs. 2 Buchstabe c) + 8,2 (5,9 + 1,2 + 0,6 + 0,5) x 40 v.H. = 3,28 v.H. 3,28 v.H. - 3,08 v.H. (gern. Tariferhöhung 1. März 2011) = 0.2 v.H. (absolute Tariferhöhung zum August 2011) 1.377,46 € x 0,20 v.H. = 2,75 € 1.377,46 € + 2,75 € = 1.380.21 € (neuer Tabel lenwert ab 1. August 2011) 344 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Beispiel zu § 3 Nr. 5 (Jahressonderzahlung): Tarifgebiet West Aktuelle VKA Bemes- sungssätze Fiktive neue VKA Bemessungssätze EG 1 bis 8 EG 9 bis 12 EG 13 bis 15 Tarifgebiet Ost EG 1 bis 8 EG 9 bis 12 EG 13 bis 15 Arithmetischer Mittelwert: 90,0 80,0 60,0 67,5 60,0 45,0 67,1 90,0 80,0 60,0 72,0 64,0 48,0 69,0 Der Arithmetische Mittelwert der Bemessungssätze für die Jahressonderzahlung im Bereich der VKA er- höht sich in diesem Beispiel um 2,83 v.H. Um diesen Prozentsatz erhöhen sich zeitgleich auch die Bemessungssätze beim Studentenwerk Berlin, d.h von 70 v.H. um 2,83 v.H. auf 71,98 v.H. bzw. von 80 v.H. um 2,83 v.H. auf 82,26 v.H. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 345 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 346 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Änderungstarifvertrag Nr. 1 vom 6. Juni 2017 zum Tarifvertrag zur Übernahme des TVöD für das Studentenwerk Berlin (Übernahme-TV Studentenwerk Berlin) vom 23. April 2010 Abschluss: 06.06.2017 Gültig ab: 01.01.2016 Zwischen dem studierendenWERK BERLIN Anstalt des öffentlichen Rechts, vertreten durch die Geschäftsführerin einerseits und der Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) - vertreten durch die Landesbezirksleitung Berlin- Brandenburg - andererseits wird Folgendes vereinbart: 1 . r N g a r t r e v f i r a t s g n u r e d n Ä 347 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Änderung des Übernahme-TV Studentenwerk § 1 Berlin zum 1. Januar 2016 Der Tarifvertrag zur Übernahme des TVöD für das Studentenwerk Berlin (Übernahme-TV Studenten- werk Berlin) vom 23. April 2010 wird wie folgt geän- dert: In § 4 Nr. 3 wird folgende Protokollerklärung einge- fügt: „Protokollerklärung zu Nr. 3: 1. Sofern die Bemessungssätze für die Jahress- onderzahlung der Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer im Studentenwerk Berlin verändert werden, verändert sich zeitgleich auch der Be- messungssatz für die Auszubildenden beim Stu- dentenwerk Berlin um den gleichen Prozentsatz. 2. Das Berechnungsbeispiel zu § 3 Nr. 5 im An- hang des Tarifvertrages findet entsprechend An- wendung.“ Änderung des Übernahme-TV Studentenwerk § 2 Berlin zum 1. Januar 2017 Der Tarifvertrag zur Übernahme des TVöD für das Studentenwerk Berlin (Übernahme-TV Studenten- werk Berlin) vom 23. April 2010 wird wie folgt geän- dert: 348 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         349

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 1. § 3 Nr. 3 Buchst. b) gilt in folgender Fassung: „b) Im Anhang zu § 16 (VKA) TVöD wird folgender Absatz 3 angefügt: „(3) Es bleibt ansonsten in der EG 9a bei den allgemeinen Regelungen des § 16 (VKA) TVöD. Ab Entgeltgruppe 9b wird die Stufe 6 wie folgt erreicht: Stufe 5a nach sieben Jahren in Stufe 5, Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5a, frühestens ab 1. März 2025.““ 2. In § 3 wird die Protokollerklärung zu Nr. 3 b) wie folgt neu gefasst: „Sofern im Anhang zu § 16 (VKA) TVöD angege- ben ist, dass für Beschäftigte als Endstufe in einer Entgeltgruppe - die Stufe 4 gilt, können die Stufen 5, 5a und 6 nicht erreicht werden, - die Stufe 5 gilt, können die Stufen 5a und 6 nicht erreicht werden.“ 3. § 3 Nr. 3 Buchst. c) gilt in folgender Fassung: „§ 1 Abs. 2 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderre- gelungen (VKA) § 56 BT-V wird um folgenden Satz 9 ergänzt: „9Ab Entgeltgruppe S11b wird die Stufe 6 wie 1 . r N g a r t r e v f i r a t s g n u r e d n Ä 349 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 folgt erreicht: a) Stufe 5a nach sieben Jahren in Stufe 5, b)Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5a, frühe- stens ab 1. März 2025.“ Änderung des Übernahme-TV Studentenwerk § 3 Berlin zum 1. März 2017 Der Tarifvertrag zur Übernahme des TVöD für das Studentenwerk Berlin (Übernahme-TV Studenten- werk Berlin) vom 23. April 2010 wird wie folgt geän- dert: 1. In § 3 wird nach Nr. 3 folgende Nr. 4 eingefügt: „Nr. 4: - Höhergruppierung § 17 Abs. 4 TVöD gilt mit folgenden Maßgaben: a) Nach Satz 3 werden folgende Sätze 4 und 5 eingefügt: „4Bei Höhergruppierungen aus der Stufe 6 einer der Entgeltgruppen 1 bis 9a in eine der Entgelt- gruppen 9b bis 15 erfolgt die Zuordnung zur Stu- fe 5a. 5Dies gilt nicht, wenn die/der Beschäftigte zum Zeitpunkt der Höhergruppierung minde- 350 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 stens zehn Jahre in der Stufe 6 zurückgelegt hat und die Höhergruppierung nach dem 28. Februar 2025 erfolgt.“ b) Die nachfolgenden Sätze verschieben sich ent- sprechend.“ 2. In § 3 werden die bisherigen Nr. 4 und Nr. 5 zu den Nr. 5 und Nr. 6. 3. In § 3 Nr. 5 wird die „Protokollerklärung zu Nr. 4“ umbenannt in „Protokollerklärung zu Nr. 5“. 4. In § 3 Nr. 6 wird die „Protokollerklärung zu Nr. 5“ umbenannt in „Protokollerklärung zu Nr. 6“. 5. In § 4 Nr. 3 wird in der Protokollerklärung zu Nr. 3 in Ziffer 2 die Angabe „§ 3 Nr. 5“ durch „§ 3 Nr. 6“ ersetzt. 6. Im Anhang zum Übernahme-TV Studentenwerk Berlin werden die Worte „Beispiel zu § 3 Nr. 5 (Jahres- sonderzahlung)“ in „Beispiel zu § 3 Nr. 6 (Jahresson- derzahlung)“ geändert. 1 . r N g a r t r e v f i r a t s g n u r e d n Ä 351 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Umbenennung des Studentenwerks Berlin § 4 Das „Studentenwerk Berlin“ wurde mit Wirkung vom 18. April 2017 in „studierendenWERK BERLIN“ um- benannt. Die Bezeichnungen und Verweise im TVÜ- Studentenwerk und dem Übernahme-TV Studen- tenwerk Berlin sowie der Name dieser Tarifverträge ändern sich zu diesem Zeitpunkt entsprechend. § 5 In-Kraft-Treten Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 in Kraft. 2Davon abweichend treten die Rege- lungen in § 2 ab 1. Januar 2017, die Regelungen in § 3 ab 1. März 2017 und die Regelung in § 4 ab 18. April 2017 in Kraft. Berlin, 6. Juni 2017 studierendenWERK BERLIN Anstalt des öffentlichen Rechts ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Landesbezirk Berlin-Brandenburg 352 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         353

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S V T - e m h a n r e b Ü 353 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         354

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Studentenwerks Berlin in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Studentenwerk Berlin) vom 23. April 2010 23.04.2010 01.03.2010 Abschluss: Gültig ab: Kündigungsfrist: ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist,frühestens jedoch zum 31. Dezember 2018 Inhaltsübersicht Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften §1 §2 Geltungsbereich Ablösung bisheriger Tarifverträge durch den TVöD Abschnitt II Überleitungsregelungen §3 §4 Überleitung in den TVöD Zuordnung der Vergütungs- und Lohngrup- pen 354 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 §5 §6 §7 Vergleichsentgelt Stufenzuordnung der Angestellten Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Ar beiter Abschnitt III Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege Bewährungs- undFallgruppenaufstiege Vergütungsgruppenzulagen Fortführung vorübergehend übertragener höherwertigerTätigkeit KinderbezogeneEntgeltbestandteile Strukturausgleich Entgeltfortzahlung imKrankheitsfall Beschäftigungszeit §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 Urlaub §16 Abgeltung Abschnitt IV Sonstige vom TVöD abweichende oder ihn er- gänzende Bestimmungen wertigen Tätigkeit nach dem 28. Februar 2010 §17 Eingruppierung §18 Vorübergehende Übertragung einer höher- §19 Entgeltgruppen 2 ü und 15 ü §§ 20 bis 22 Unbesetzt §23 Erschwerniszuschläge, Schichtzulagen §24 Bereitschaftszeiten n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 355 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 §§ 25 bis 27 Unbesetzt § 28 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile Abschnitt IVa Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst §28a Überleitung der Beschäftigten in die Anlage C (VKA )zum TVöD und weitere Regelungen Abschnitt V Besondere Regelungen §30 Aufnahme einer Stufe 5 a §31 Altersteilzeitarbeit §32 Ausgleich für Arbeitszeitguthaben §33 Regelungen für Beschäftigte in Speisebetrie- ben AbschnittVI Übergangs- und Schlussvorschriften § 34 In-Kraft-Treten, Laufzeit Anlagen Anlage 1a Zuordnung der Vergütungsgruppen zu den Entgeltgruppen für am Februar/1. März 2010 vorhandene Beschäftigte für die Überlei tung 356 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage 1b Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für am 28. Feb ruar/1. März 2010 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung Anlage 2 Strukturausgleiche für Angestellte Anlage 3a Vorläufige Zuordnung der Vergü- tungsgruppen zu den Entgeltgrup pen für zwischen dem 1. März 2010 und dem Inkraftreten der neuen Entgelt- ordnung stattfindende Eingruppie- rungs- und Einrei hungsvorgänge Anlage3b Vorläufige Zuordnung der Lohngrup- pen zu den Entgeltgruppen für zwi- schen dem 1. März 2010 und dem In- krafttreten der neuen Ent geltordnung stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge Niederschriftserklärungen n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 357 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Zwischen dem Studentenwerk Berlin AdöR, vertreten durch die Geschäftsführerin, einerseits und ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), vertreten durch den Landesbezirk Berlin - Branden- burg andererseits wird Folgendes vereinbart: Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften §1 Geltungsbereich (1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Angestellte, Arbeite- rinnen und Arbeiter, deren Ar beitsverhältnis zum Studentenwerk Berlin AdöR über den 28. Februar 2010 hinaus fortbesteht, und die am 1. März 2010 unter den Geltungsbereich des Ta rifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) fallen, für die Dauer des unun terbrochen fortbestehenden Arbeitsverhält- nisses. 2Dieser Tarifvertrag gilt ferner für die unter § 19 Abs. 2 fallenden Beschäftigten. 358 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1: Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind un- schädlich. (2) Nur .soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften dieses Tarifvertrages auch für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Arbeit geber im Sinne des Absatzes 1 nach dem 28. Febru- ar 2010 beginnt und die un ter den Geltungsbereich des TVöDfallen. (3) Für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGBIV, die am 28. Februar 2010 unter den Gel- tungsbereich des BAT/BAT-0/BMT-G/BMT-G-0 fallen, finden die bisher jeweils einschlägigen tarifvertrag- lichen Regelungen für die Dauer ihres ununterbro- chen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses weiterhin Anwendung. (4) Die Bestimmungen des TVöD gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abwei chenden Regelungentrifft. (5) Die Regelungen dieses Tarifvertrages behalten auch im Falle der Begründung einer ordentlichen Mit- gliedschaft des Studentenwerks Berlin im KAV Berlin wei terhin Gültigkeit und haben Vorrang vor dem im KAV Berlin geltenden Ver bandstarifrecht. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 359 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 §2 Ablösung bisheriger Tarifverträge durch den TVöD 1Der TVöD ersetzt in Verbindung mit diesem Tarifver- trag beim Studentenwerk Berlin den - Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vom 23. Februar 1961, - Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften - (BAT-0) vom 10. Dezember 1990, - Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter ge meindlicher Verwaltungen und Betriebe - BMT-G II -vom 31. Januar 1962, - - Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - (BMT-G-O) vom 10. Dezember 1990, Tarifvertrag zur Anwendung von Tarifverträ gen des öffentlichen Dienstes (Anwendungs- TV Studentenwerk Berlin) vom 30. September 2003 sowie die diese Tarifverträge ergänzenden Tarifver- träge, soweit in diesem Tarifver trag oder im TVöD nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 2Die Ersetzung erfolgt mit Wirkung vom 1. März 2010, so- weit kein abweichender Termin bestimmt ist. 360 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu§2: Von der ersetzenden Wirkung werden von der VKA abgeschlossene ergänzende Tarifverträge nicht er- fasst, soweit diese anstelle landesbezirklicher Rege- lungen ver einbart sind. Abschnitt II Überleitungsregelungen §3 Überleitung in den TVöD (1) Die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten werden am 1. März 2010 gemäß den nachfolgenden Rege- lungen in den TVöDübergeleitet. (2) 1Die Überleitung für Beschäftigte aus dem Gel- tungsbereich des BAT/BAT-O erfolgtentsprechendder- nachdemBAT/BAT-O maßgeblichenLebensaltersstu fe unabhängig von der Wirksamkeit dieses Vergü- tungssystems. 2Die Überlei tungsregelungen regeln nicht die Rechtsfolgen für die Zeit bis zum 28. Febru- ar 2010. Protokollerklärung zu § 3 Absatz 2 Satz 1: 1Durch Absatz 2 Satz 1 wird sichergestellt, dass die Überleitung wie beim TVÜ L, TVÜ-VKA und TVÜ-Bund entsprechend der nach dem BAT/BAT-O maßgeb li- chen Lebensaltersstufe, die im Einzelfall erreicht war, erfolgt. 2Der Schutz die ses bestehenden, auf den bisherigen individuellen Lebensaltersstufen basie renden Besitzstands wird durch die Anknüpfung der n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 361 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Überleitungsregelungen an das nach Maßgabe von§ 5 festgelegte Vergleichsentgelt geregelt. Die Tarif vertragsparteien sind sich - unter ausdrücklicher Be- zugnahme auf das laufende Revisionsverfahren vor dem BAG - 6 AZR 148/09 - darüber einig, kollektiv eine verbindliche Regelung für das Überleitungs- und Übergangsrecht zu treffen. Etwaige Rechtsfolgen, die ggf. bis zum 28. Februar 2010 aus der Rechtspre chung zu ziehen wären, wer- den von den Überleitungsregelungen nicht betrof fen und bleiben unberührt. Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen §4 (1) 1Für die Überleitung der Beschäftigten wird ihre Vergütungs- bzw. Lohngruppe (§ 22 BAT/BAT-O bzw. entsprechende Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter bzw. besondere tarifvertragliche Vorschrif- ten für bestimmte Berufsgruppen) nach der Anlage 1a (bezüglich der Vergütungsgruppen) und Anlage 1b (bezüg ich der Lohngruppen) den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet. (2) Beschäftigte, die im März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die Voraussetzungen für einen Bewährungs-, Fallgruppen- oder Tätigkeits- aufstieg erfüllt hätten, werden für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im März 2010 höher- gruppiert worden. 362 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (3) Beschäftigte, die im März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts in eine niedrigere Vergü- tungs- bzw. Lohngruppe eingruppiert worden wären, wer den für die Überleitung so behandelt, als wären sie bereits im März 2010 herabgruppiertworden. §5 Vergleichsentgelt (1) 1Für die Zuordnung zu den Stufen der Entgeltta- belle des TVöD wird für die Be schäftigten nach § 4 ein Vergleichsentgelt auf der Grundlage der im März 2010 erhaltenen Bezüge gemäß den Absätzen 2 bis 7 gebildet. 2Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbe- reich des BAT/BAT-O ist bei der Ermittlung dieser Be- züge auf die gern. § 3 Abs. 2 Satz 1 maßgebenden Lebensaltersstufen abzustellen. 3Zur Berechnung des Vergleichsentgelts finden die Regelungen des Anwen dungs-TV Studentenwerk Berlin ohne dessen Regelung des § 4 Anwendung. 4Das ermittelte Ver- gleichsentgelt ist nach den Regelungen des§ 3 Nr. 2 Abs. 2 Buchst. b und c des Übernahme-TV Studen- tenwerk Berlin zu erhöhen. 5§ 24 Abs. 2 TVöD gilt ent- sprechend. Protokollerklärung zu § 5 Absatz 1: Das neue Tarifrecht für das Studentenwerk Berlin AdöR tritt mit Wirkung zum 1. März 2010 in Kraft. Um hin- sichtlich der Überleitung keine Berechnungsdifferen zen zu erhalten, sind sich die Tarifvertragsparteien einig, dass das für die Über leitung zu bildende Ver- gleichsentgelt aus dem Referenzmonat März 2010 zu berechnen ist. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 363 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O setzt sich das Vergleichsentgelt aus der Grundvergütung, der allgemeinen Zulage und dem Ortszuschlag der Stufe 1 oder 2 zusammen. 2Ist auch eine andere Person im Sinne von § 29 Abschn. B Abs. 5 BAT/BAT-O ortszuschlagsberechtigt oder nach be- amtenrechtlichen Grundsätzen familienzuschlags- berechtigt, wird nur die Stufe 1 zugrunde gelegt; findet der TVöD am 1. März 2010 auch auf die an dere Person Anwendung, geht der jeweils individuell zustehende Teil des Unterschiedsbetrages zwischen den Stufen 1 und 2 des Ortszuschlages in das Ver- gleichsentgelt ein. 3Ferner fließen im Februar 2010 tarifvertraglichzustehende Funktionszulagen inso- weit in das Vergleichsentgelt ein, als sie nach dem TVöD nicht mehr vorgesehen sind. 4Erhalten Beschäf- tigte eine Gesamtvergü tung(§ 30 BAT /BAT-O), bildet diese das Vergleichsentgelt. Protokollerklärungen zu Absatz 2 Satz 2: 1. Findet der TVöD am 1. März 2010 für beide Be- schäftigte Anwendung und hat einer der beiden im März 2010 keine Bezüge erhalten wegen Eltern zeit, Wehr- oder Zivildienstes, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder be- triebliches Interesse an der Beurlaubung anerkannt hat,BezugeseinerRenteaufZeitwegenverminderterE rwerbs fähigkeit oder wegen Ablaufs der Kranken- bezugsfristen, erhält die/der an dere Beschäftigte zusätzlich zu ihrem/seinem Entgelt den Differenzbe- trag zwischen dem ihr/ihm im März 2010 individuell zustehenden Teil des Un terschiedsbetrages zwi- schen der Stufe 1 und 2 des Ortszuschlags und dem 364 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 vollen Unterschiedsbetrag alsBesitzstandszulage. 2. Hat die andere ortszuschlagsberechtigte oder nach beamtenrechtlichen Grundsätzen familienzu- schlagsberechtigte Person im März 2010 aus den in Nr. 1 genannten Gründen keine Bezüge erhalten, er- hält die/der in den TVöD übergeleitete Beschäftigte zusätzlich zu ihrem/seinem Entgelt den vollen Unter- schiedsbetrag zwischen der Stufe 1 und der Stufe 2 des Orts zuschlags alsBesitzstandszulage. 3. 1Ist die andereorts zuschlagsberechtigte oder familienzuschlagsbe rechtigte Person im März 2010 aus dem öffentlichen Dienst ausgeschie den, ist das Tabellenentgelt neu zu ermitteln. 2Basis ist dabei die Stufen zuordnung nach § 6 Abs. 1 Satz 2, die sich zum 1. März 2012 ergeben hätte, wenn das Vergleichsent- gelt unter Berücksichtigung der Stufe 2 des Ortszu- schlags gebildet worden wäre. 4. Unbesetzt 5. 1In den Fällen der Nm. 1 und 2 wird bei Stufen- steigerungen und Höher gruppierungen der Unter- schiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf die Besitz- standszulage angerechnet. 2Die/Der Beschäftigte hat das Vorliegen der Voraussetzungen der Nm. 1 und 2 nachzuweisen und Änderungen anzuzeigen. 3Die Be- sitzstandszulage nach den Nm. 1 und 2 entfällt mit Ablauf des Monats, in dem die/der andere Beschäf- tigte die Arbeit wieder aufnimmt. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 365 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3: Vorhandene Beschäftigte erhalten bis zum Inkraft- treten der neuen Entgelt ordnung ihre Techniker-, Meister- und Programmiererzulage unter den bisheri gen Voraussetzungen als persönliche Besitzstands- zulage. (3) 1Bei Beschäftigten aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT-G-O wird der Monatstabellenlohn als Vergleichsentgelt zugrunde gelegt. 2Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 3Erhalten Beschäftigte nicht den Volllohn (§ 21 Abs. 1 Buchst. a BMT-G/BMT-G-O), gilt Absatz 2 Satz 4entsprechend. (4) 1Beschäftigte, die im März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Rechts die Grundvergütung bzw. den Monatstabellenlohn der nächsthöheren Stufe erhal ten hätten, werden für die Bemessung des Ver- gleichsentgelts so behandelt,als wäre der Stufenauf- stieg bereits im März 2010 erfolgt. 2§ 4 Abs. 2 und 3 gilt bei der Bemessung des Vergleichsentgelts ent- sprechend. (5) Bei Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsent- gelt auf der Grundlage eines vergleichbaren Vollzeit- beschäftigten bestimmt. Protokollerklärung zu § 5 Absatz 5: 1Lediglich das Vergleichsentgelt wird auf der Grund- lage eines entsprechenden Vollzeitbeschäftigten er- mittelt; sodann wird nach der Stufenzuordnung das zu stehende Entgelt zeitratierlich berechnet. 2Diese zeitratierliche Kürzung des auf den Ehegattenanteil 366 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 im Ortszuschlag entfallenden Betrages (§ 5 Abs. 2 Satz2 2. Halbsatz) unterbleibt nach Maßgabe des § 29 Abschn. B Abs. 5 Satz 2 BAT/BAT-0. (6) Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im März 2010 oder für keinen Tag die ses Monats Bezüge er- halten, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hät ten sie für alle Tage dieses Monats Bezüge erhalten; in den Fällen des § 27 Abschn. A Abs. 7 und Abschn. B Abs. 3 Unterabs. 4 BAT/BAT-0 bzw. der entspre- chenden Regelungen für Arbeiterinnen und Arbeiter werden die Beschäftigten für das Vergleichsentgelt so gestellt, als hätten sie am 1. März 2010 die Ar beit wiederaufgenommen. (7) Unbesetzt Stufenzuordnung der Angestellten §6 (1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des BAT/ BAT-0 werden einer ihrem Vergleichsentgelt entspre- chenden individuellen Zwischenstufe der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet. 2Zum 1. März 2012 steigen diese Be schäftigten in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgrup- pe auf. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. (2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. März 2012 hö- hergruppiert (nach § 8 Abs. 1 oder aufgrund Über- tragung einer mit einer höheren Entgeltgruppe be- werteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 367 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; der weitere Stufen- aufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 2In den Fällen des Satzes 1 gilt § 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor dem 1. März 2012 herabgruppiert, werden sie in der niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischen- stufe zugeordnet, die sich bei Herab gruppierung im März 2010 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach Absatz 1 Satz 2 und3. (3) Unbesetzt (4) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe, werden Beschäftigte abweichend von Absatz 1 einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 2Werden Beschäftigte aus ei- ner individuellen Endstufe höhergruppiert, so erhal- ten sie in der höheren Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen individuellen Endstufe entspricht. 3Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 4Die individuelle Endstufe verändert sich um densel- ben Vomhundertsatz bzw. in demsel ben Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. (5) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Entgelt in der Stufe 2, werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stu fenaufstiegrichtetsichnachdenRegelungendesTVöD. 3Abweichend von Satz 1 werden Beschäftigte, denen 368 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 am 28. Februar 2010 eine in der Vergütungsordnung (Anlage 1a zum BAT) durch die Eingruppierung in Vergütungsgruppe Va BAT/BAT-O/ mit Aufstieg nach IVb und IVa abgebildete Tätigkeit übertragen ist, der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. (6) Unbesetzt (7) Unbesetzt §1 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter (1) 1BeschäftigteausdemGeltungsbereichdesBMT-G/ BMT-G-Owerdenentspre chend ihrer Beschäftigungs- zeit nach§ 6 BMT-G/BMT-G-O der Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des TVöD bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist hierbei ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg rich- tet sich nach den Regelungen des TVöD. (2) § 6 Abs. 4 und Abs. 5 Satz 1 und 2 gilt für Beschäf- tigte gemäß Absatz 1 ent sprechend. (3) 1Ist das Entgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, wer den Beschäftigte einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe zugeordnet. 2Der Aufstieg aus der in- dividuellen Zwischenstufe in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe fin- n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 369 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 det zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie gemäß Ab- satz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stu- fenaufstieg aufgrund der Beschäftigungszeit erfüllt haben. 3§ 6 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend. (4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwi schenstufe höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischen stufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Entgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TVöD. 2§ 17 Abs. 4 Satz 2 TVöD gilt entsprechend. 3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren Ent- geltgruppe, als sei die niedrigere Eingruppierung be- reits im März 2010 erfolgt; der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu ei nerindividuellenZwi schenstufenachAbsatz3Satz2,ansonstennachAbsatz1 Satz 2. 370 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Abschnitt III Besitzstandsregelungen Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege §8 (1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O in eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Be- schäftigte, die am 1. März 2010 bei Fortgeltung des bis herigen Tarifrechts die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der Bewäh rung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die nächsthöhere Entgeltgrup pe des TVöD eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt die Höhergruppie rung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe VIII BAT/BAT-O mit aus- stehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe VII BAT/BAT-O übergeleitet worden sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe Vlb BAT/BAT-O mit ausstehen dem Aufstieg nach Vergütungsgruppe Vc BAT/BAT-O übergeleitet worden sind. 3Voraussetzungfür die Hö- hergruppierung nach Satz 1 und 2 ist, dass - - zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppie rung entgegen gestanden hätten, und bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätig keit auszu- üben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 371 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 4 Abs. 2. 5Erfolgt die Höher gruppierung vor dem 1. März 2012, gilt - gegebenenfalls unter Berücksichti gung des Satzes 2 - § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2entspre- chend. (2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O in eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. März 2010 bei Fortgeltung des bisherigen Tarifrechts die für eine Höhergruppie- rung erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben und in der Zeit zwischen dem 1. April 2010 und dem 29. Februar 2012 höhergrup- piert wären, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in ih- rer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjeni- gen individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte. 2Voraussetzungfür diesen Stufenauf- stieg ist,dass - - zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einer Höhergruppie- rung entgegen gestanden hätten, und bis zum individuellen Aufstiegszeipunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätig keit auszuüben ist, die diesen Aufstieg ermöglicht hätte. 3Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem indivi- duellen Aufstiegszeitpunkt nicht mehr gezahlt. 4Der 372 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach § 6 Abs. 1. 5§ 4 Abs. 2 bleibt unberührt. (3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bzw. 2 entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des BAT/BAT-O bis spätestens zum 29. Februar 2012 we- gen Erfüllung der erforder lichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert worden wären; dies gilt unabhängig davon, ob die Hälfte der erforder- lichen Bewährungs- oder Tätig keitszeit am Stichtag erfüllt ist. 2In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 er- halten Beschäftigte, die in der Zeit zwischen dem 1. März 2010 und dem 29. Februar 2012 bei Fortgeltung des BAT/BAT-O höhergruppiert worden wären, in ih- rer bisherigen Entgeltgruppe Entgelt nach derjeni- gen individuellen Zwischen- oder Endstufe, die sich aus der Summe des bisherigen Tabellenentgelts und dem nach Absatz 2 ermittelten Höhergruppierungs- gewinn nach bisherigem Recht ergibt; die Stufenlauf- zeit bleibt hiervon unberührt. 3Bei Beschäftigten mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre individuelle Endstufe um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungsgewinn. 4§ 6 Abs. 4 Satz 4 giltentsprechend. (4) Unbesetzt (5) Unbesetzt n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 373 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu §8: Sollten die Tarifvertragsparteien des TVÜ-VKA den in§ 8 Abs. 3 TVÜ-VKA bezeich neten Zeitpunkt über den 29. Februar 2012 hinaus verlängern, sind sich die Tarifver tragsparteien darüber einig, dass die Neure- gelung auf diesen Tarifvertrag entspre chend Anwen- dung findet. §9 Vergütungsgruppenzulagen (1) Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O überge- leitete Beschäftigte, denen am 28. Februar 2010 nach der Vergütungsordnung zum BAT eine Vergütungs gruppenzulage zusteht, erhalten in der Entgeltgrup- pe, in die sie übergeleitet werden, eine Besitzstands- zulage in Höhe ihrer bisherigen Vergütungsgruppen zulage. (2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O über- geleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bis- herigen Rechts nach dem 28. Februar 2010 eine Vergü tungsgruppenzulage ohne vorausgehenden Bewährungs- oder Fallgruppenaufstieg erreicht hät- ten, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht zugestanden hät- te, eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitz- standszulage bemisst sich nach dem Betrag, der als Vergütungsgruppen zulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese bereits am 28. Februar 2010 zu gestan- den hätte. 3Voraussetzungist, dass 374 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         375

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 - - am 1. März 2010 die für die Vergütungsgrup- penzulage erforderliche Zeit der Bewährung oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23b Ab- schn. A BAT/BAT-O zur Hälfte erfüllt ist, zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts der Vergütungsgruppenzulage entge- gengestanden hätten und bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 - weiterhin eine Tätigkeit aus zuüben ist, die zu der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte. (2a) Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entspre- chend für übergeleitete Beschäftig te, die bei Fort- geltung des BAT/BAT-O bis spätestens zum 29. Fe- bruar 2012 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit die Vo raussetzungen der Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unab- hängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag nicht er- füllt ist. (3) Unbesetzt (4) 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchst. b wird so lange gezahlt, wie die an- spruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen aus- geübt wird und die sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem Recht weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei all- gemeinen Entgeltanpassungen um den von den Ta- n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 375 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 rifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 1: Unterbrechungen wegen Elternzeit, Wehr- oder Zi- vildienstes, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interes- se an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Ablaufs der Krankenbezugsfristen so wie wegen vorübergehender Übertragung einer höher- wertigen Tätigkeit sind unschädlich. Protokollerklärung zu§9: Sollten die Tarifvertragsparteien des TVÜ-VKA den in§ 9 Abs. 2a TVÜ-VKA be zeichneten Zeitpunkt über den 29. Februar 2012 hinaus verlängern, sind sich die Ta rifvertragsparteien darüber einig, dass die Neure- gelung auf diesen Tarifvertrag ent sprechend Anwen- dung findet. § 10 Fortfütuung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit (1) 1Beschäftigte,denen am 28. Februar 2010 eine Zulage nach § 24 BAT/BAT-O zusteht, erhalten nach Überleitung in den TVöD eine Besitzstandszulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange sie die an- spruchsbegründende Tätigkeit weiterhin ausüben und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen 376 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 wäre. 2Wird die anspruchsbegründende Tätigkeit über den 29. Februar 2012 hinaus beibehalten, finden mit Wirkung ab dem 1. März 2012 die Regelungen des TVöD über die vorübergehende Übertragung ei- ner höherwertigen Tätigkeit An wendung. 3Für eine vor dem 1. März 2010 vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeit, für die am 28. Februar 2010 wegen der zeitlichen Vorausset zungen des§ 24 Abs. 1 bzw. 2 BAT/BAT-O noch keine Zulage gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht die Zulage zu zahlen ge- wesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten für landesbezirk- liche Regelungen gemäß § 9 Abs. 3 BMT-G und nach Abschnitt 1. der Anlage 3 des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) entspre chend. 5Sätze1 bis 4 gelten bei besonderen tarifver- traglichen Vorschriften über die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entspre- chend. 61st Beschäftigten, die eine Besitzstandszula- ge nach Satz 1 erhalten, die an spruchsbegründende Tätigkeit bis zum 29. Februar 2012 dauerhaft über- tragen worden, erhalten sie eine persönliche Zula- ge. 7Die Zulage nach Satz 6 wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit gezahlt. 8Die Höhe der Zulage bemisst sich nach dem Unterschiedsbe- trag zwischen dem am 1. März 2010 nach § 6 oder§ 7 zustehenden Tabellenentgelt oder Entgelt nach einer indivi duellen Zwischen- oder Endstufe einschließlich der Besitzstandszulage nach Satz 1 und dem Tabel- lenentgelt nach der Höhergruppierung. 9Allgemeine Ent geltanpassungen, Erhöhungen des Entgelts durch Stufenaufstiege und Höher gruppierungen sowie Zu- lagen gemäß§ 14 Abs. 3 TVöD und gemäß§ 18 Abs. 4 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 377 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Satz 1 sind auf die persönliche Zulage in voller Höhe anzurechnen. Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 9: Die Anrechnung umfasst auch entsprechende Ent- geltsteigerungen, die nach dem 28. Februar 2010 und vor dem 1. Dezember 2012 erfolgt sind. Protokollerklärung zu Absatz 1 Die Zulage berechnet sich nach den fiktiven Werten, die sich für den Monat März 2010 ohne Anwendung der Regelung des§ 4 des Anwendungs-TV Stu den- tenwerk Berlin ergebenhätte. (2) Unbesetzt Kinderbezogene Entgeltbestandteile § 11 (1) 1Für im Februar 2010 zu berücksichtigende Kin- der werden die kinderbezoge nen Entgeltbestand- teile des BAT/BAT-O oder BMT-G/BMT-G-O in der für März 2010 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ununterbrochen ge- zahlt wird oder ohne Be rücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem einer ande ren Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer Tätigkeit im öf fentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder 378 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 nach einer Ruhe lohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird; die Än- derung der Kindergeldberechtigung hat die/der Be- schäftigte dem Arbeitgeber unver züglich schriftlich anzuzeigen. 3Unterbrechungen wegen der Ableistung von Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistungeines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die un- schädliche Unterbrechung bereits im Monat Februar 2010 vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des Wiederauflebens der Kindergeldzah- lung gewährt. Protokollerklärungen zu Absatz 1: 1. 1Die Unterbrechung der Entgeltzahlung im Febru- ar 2010 wegen Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor An tritt ein dienstliches oder betriebliches Interesse an der Beurlaubung aner kannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter Erwerbsfä higkeit oder we- gen des Ablaufs der Krankenbezugsfristen ist für das Entstehen des Anspruchs auf die Besitzstandszulage unschädlich. 2Für die Höhe der Besitzstandszulage nach Satz 1 gilt§ 5 Abs. 6entsprechend. 2. Ist die andere Person im Februar 2010 aus dem öf- fentlichen Dienst aus geschieden und entfiel aus die- sem Grund der kinderbezogene Entgeltbe standteil, entsteht der Anspruch auf die Besitzstandszulage bei dem in den TVöD übergeleitetenBeschäftigten. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 379 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 3. 1Beschäftigte mit mehr als zwei Kindern, die im Fe- bruar 2010 für das dritte und jedes weitere Kind kei- nen kinderbezogenen Entgeltanteil erhalten ha ben, weil sie nicht zum Kindergeldberechtigten bestimmt waren, haben Anspruch auf die Besitzstandszulage für das dritte und jedes weitere Kind, sofern und so- lange sie für diese Kinder Kindergeld erhalten, wenn sie bis zum 28. Februar 2013 einen Berechtigtenwech- sel beim Kindergeld zu ih ren Gunsten vornehmen und der Beschäftigungsumfang der kindergeldbe- rechtigten anderen Person am 28. Februar 2010 30 Wochenstunden nicht überstieg. 3Die Höhe der Be- sitzstandszulage ist so zu bemessen, als hätte die/der Beschäftigte bereits im Februar 2010 Anspruch auf Kindergeld ge habt. 4. 1Bei Tod der/des Kindergeldberechtigten wird ein Anspruch nach Absatz 1 für den anderen in den TVöD übergeleiteten Beschäftigten auch nachdem März 2010 begründet. 2Die Höhe der Besitzstandszulage ist so zu be messen, als hätte sie/er bereits im März 2010 Anspruch auf Kindergeld gehabt. 5. Unbesetzt (2) 1§ 24 Abs. 2 TVöD ist anzuwenden. 2Die Besitz- standszulage nach Absatz 1 Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgrup- pe festgelegten Vomhundertsatz.3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem vollendeten 16. Lebens jahr durch Vereinbarung mit der/dem Be- schäftigten abgefunden werden. 380 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 1: Die tarifliche Arbeitszeitverlängerung zum 1. März 2010 führt nicht zu einer Veränderung der Besitz- standszulage, sofern als Besitzstandszulage die kinder bezogenen Entgeltbestandteile aufgrund vor dem 1. März 2010 anzuwen dender Konkurrenzregelungen (§ 29 Abschn. B Abs. 6 BAT/BAT-O und ent sprechende Arbeiterregelungen) in ungekürzter Höhe zustehen. (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für a) zwischen dem 1. März 2010 und dem 31. Mai 2010 geborene Kinder der übergeleiteten Be- schäftigten, b) die Kinder von bis zum 31. Mai 2010 in ein Ar- beitsverhältnis übernomme nen Auszubildenden sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus ta- rifvertraglich geregelten Beschäftigungsverhält- nissen, soweit diese Kinder vor dem 1. Juni 2010 geboren sind. Protokollerklärung zu § 11: Der Besitzstand berechnet sich nach den fiktiven Werten, die sich für den Monat März 2010 ohne An- wendung der Regelung des § 4 des Anwendungs-TV Studenten werk Berlin ergeben hätte. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 381 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 § 12 Strukturausgleich (1) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-0 über- geleitete Beschäftigte erhalten ausschließlich in den in Anlage 2 aufgeführten Fällen zusätzlich zu ih- rem mo natlichen Entgelt einen nicht dynamischen Strukturausgleich. 2Maßgeblicher Stichtag für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen (Vergü- tungsgruppe, Stufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 1. März 2010, sofern in Anlage 2 nicht aus- drücklich etwas anderes geregelt ist. (2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im März 2012, sofern in Anlage 2 nicht etwas anderes bestimmt ist. (3) Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturaus- gleich anteilig zu (§ 24 Abs. 2 TVöD). Protokollerklärung zu Absatz 3: Bei späteren Veränderungen der individuellen regel- mäßigen Arbeitszeit der/des Beschäftigten ändert sich der Strukturausgleich entsprechend. (4) Bei Höhergruppierungen wird der Unterschieds- betrag zum bisherigen Entgelt auf den Strukturaus- gleichangerechnet. (5) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich ab- gefundenwerden. (6) Unbesetzt 382 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Entgeltfortzahlung•im Krankheitsfall § 13 (1) 1Bei Beschäftigten, für die bis zum 28. Februar 2010 § 71 BAT gegolten hat, wird abweichend von § 22 Abs. 2 TVöD für die Dauer des über den 28. Febru- ar 2010 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Ar- beitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetz ten Nettokrankengeld oder der entsprechenden ge- setzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 Abs. 2 Satz 2 und 3 TVöD) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das um die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversi- cherung reduzierte Kranken geld· 3Für Beschäftigte, die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei der Berech- nung des Krankengeldzu schusses der Höchstsatz des Nettokrankengeldes, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen. (2) 1Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 erhalten längstens bis zum Ende der 26. Woche seit dem Be- ginn ihrer über den 28. Februar 2010 hinaus ununter brochen fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit oder Arbeitsverhinderung infol- ge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ihr Entgelt nach § 21 TVöD fortgezahlt. 2Tritt nach dem 1. März 2010 Arbeitsunfähigkeit in- folge derselben Krankheit ein, werden die Zeiten der Entgeltfortzahlung nach Satz 1 auf die Fristen gemäß § 22 TVöD angerechnet. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 383 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Protokollerklärung zu § 13: Ansprüche aufgrund von beim Arbeitgeber am 28. Februar 2010 geltenden Regelun gen für die Ge- währung von Beihilfen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Krankheitsfall bleiben für die von § 1 Abs. 1 erfassten Beschäftigten unberührt. Ände rungen von Beihilfevorschriften für Beamte kommen zur Anwendung, soweit auf Landes- bzw. Bundesvor- schriften Bezug genommenwird. §14 Beschäftigungszeit (1) Für die Dauer des über den 28. Februar 2010 hi- naus fortbestehenden Arbeits verhältnisses werden die vor dem 1. März 2010 nach Maßgabe der jewei- ligen tarifrechtlichen Vorschriften anerkannten Be- schäftigungszeiten als Beschäfti gungszeit im Sinne des § 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. (2) Für die Anwendung des § 23 Abs. 2 TVöD werden die bis zum 28. Februar 2010 zurückgelegten Zeiten, die nach Maßgabe des BAT anerkannte Dienstzeit, des BAT-O, BMT-G/BMT-G-O anerkannte Be- - - schäftigungszeit - sind, als Beschäftigungszeit im Sinne des§ 34 Abs. 3 TVöD berücksichtigt. (3) Aus dem Geltungsbereich des BMT-G überge- leitete Beschäftigte, die am 28. Februar 2010 eine 384 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Beschäftigungszeit (§ 6 BMT-G ohne die nach § 68a BMT-G berücksichtigten Zeiten) von mindestens zehn Jahren zurückgelegt ha ben, erwerben abweichend von § 34 Abs. 2 Satz 1 TVöD den besonderen Kün digungsschutz nach Maßgabe des § 52 Abs. 1 BMT-G. § 15 Urlaub (1) 1Für die Dauer und die Bewilligung des Erholungs- urlaubs bzw. von Zusatzur laub für das Urlaubsjahr 2009 gelten die im Dezember 2009 jeweils maßgeben den Vorschriften fort. 2Die Regelungen des TVöD gel- ten für die Bemessung des Urlaubsentgelts sowie für eine Übertragung von Urlaub auf das Kalenderjahr 2011. 3Für die Berechnung des Urlaubsentgelts wird nicht auf Zeiten vordem März 2010 zurückgegriffen. (2) 1Aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O über- geleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppen I und la, die für das Urlaubsjahr 2009 einen Anspruch auf 30 Arbeitstage Erholungsurlaub erworben haben, be- halten bei einer Fünftagewo che diesen Anspruch für die Dauer des über den 28. Februar 2010 hinaus un unterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 2Die Urlaubsregelungen des TVöD bei abweichender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend. (3) § 42 Abs. 1 BMT-G/BMT-G-O i.V.m. bezirklichen Tarifverträgen zu § 42 Abs. 2 BMT-G und der Tarifver- trag zu § 42 Abs. 2 BMT-G-O (Zusatzurlaub für Arbei ter) gelten bis zum In-Kraft-Treten entsprechender landesbezirklicher Tarifver träge fort; im Übrigen gilt n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 385 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Absatz 1 entsprechend. (4) Unbesetzt § 16 Abgeltung 1Durch Vereinbarungen mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus Besitzständen, aus- genommen für Vergütungsgruppenzulagen, pau- schaliert bzw. abgefunden werden. 2§ 11 Abs. 2 Satz 3 und§ 12 Abs. 5 bleiben unberührt. Abschnitt IV Sonstige vom TVöD abweichende oder ihn er- gänzende Bestimmungen § 17 Eingruppierung (1) 1Bis zum In-Kraft-Treten der Eingruppierungsvor- schriften des TVöD (mit Ent geltordnung) gelten die §§ 22, 23 BAT/BAT-O einschließlich der Vergütungs- ordnung sowie die landesbezirklichen Lohngrup- penverzeichnisse gemäß Rah mentarifvertrag zu§ 20 BMT-G und des Tarifvertrages zu§ 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) über den 28. Februar 2010 hinaus fort. 2Diese Rege lungen finden auf übergelei- tete und ab dem 1. März 2010 neu eingestellte Be- schäftigte im jeweiligen bisherigen Geltungsbereich nach Maßgabe dieses Ta rifvertrages Anwendung. 386 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 4An die Stelle der Begriffe Vergütung und Lohn tritt der Begriff Entgelt. (2) Abweichend von Absatz 1 - - - gelten Vergütungsordnungen und Lohngrup- penverzeichnisse nicht für ab dem 1. März 2010 in Entgeltgruppe 1 TVöD neu eingestell te Beschäftigte, gilt die Vergütungsgruppe I der Vergütungs ordnung zum BAT/BAT-O ab dem 1. März 2010 nicht fort; die Ausgestaltung entspre- chender Arbeits verhältnisse erfolgt außerta- riflich. gilt die Vergütungsordnung nicht für Beschäf tigte, die nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD eingruppiert sind, (3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Ent- geltgruppe 1 sind alle zwischen dem 1. März 2010 und dem Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung stattfin denden Eingruppierungsvorgänge (Neuein- stellungen und Umgruppierungen) vorläufig und be- gründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitz stand. 2Dies gilt nicht für Aufstiege gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 1. Alter native. (4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des Inkrafttretens der neuen Entgeltordnung erfolgen mit Wirkung für die Zukunft. 2Bei Rückgruppierungen, die in diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanzi- n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 387 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 elle Nachteile im Wegeei ner nicht dynamischen Be- sitzstandszulage auszugleichen, solange die Tätigkeit ausgeübt wird. 3Die Besitzstandszulage vermindert sich ein Jahr nach dem In krafttreten einer neuen Ent- geltordnung bei jedem Stufenaufstieg um die Hälfte des Unterschiedsbetrages zwischen der bisherigen und der neuen Stufe; bei Neueinstellungen (§ 1 Abs. 2) vermindert sich die Besitzstandszulage jeweils um den vollen Unterschiedsbetrag. 4Die Grundsätze kor- rigierender Rückgrup pierung bleiben unberührt. (5) 1Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsauf- stie e gibt es ab dem 1. März 2010 nicht mehr; §§ 8 und 9 bleiben unberührt. 2Satz 1 gilt auch für Vergü- tungsgruppenzulagen, es sei denn, dem Tätigkeits- merkmal einer Vergütungs gruppe der Vergütungs- ordnung (Anlage 1a zum BAT) ist eine Vergütungsgrup penzulage zugeordnet, die unmittelbar mit Übertra- gung der Tätigkeit zusteht; bei Übertragung einer entsprechenden Tätigkeit wird diese bis zum In-Kraft Treten der neuen Entgeltordnung unter den Vo- raussetzungen des bisherigen Tarifrechts als Besitz- standszulage in der bisherigen Höhe gezahlt; § 9 Abs. 4 gilt entsprechend. (6) In der Zeit zwischen dem 1. März 2010 und dem In-Kraft-Treten der neuen Ent geltordnung erhalten Beschäftigte, denen ab dem 1. März 2010 eine an spruchsbegründende Tätigkeit übertragen wird, eine persönliche Zulage, die sich betragsmäßig nach der entfallenen Techniker-, Meister- und Pro grammie- rerzulage bemisst, soweit die Anspruchsvorausset- zungen nach bishe rigem Tarifrecht erfüllt sind. 388 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (7) 1Für Eingruppierungen zwischen dem 1. März 2010 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung werden die Vergütungsgruppen der Vergütungsord nung (Anlage 1a) und die Lohngruppen der Lohn- gruppenverzeichnisse gemäß Anlage 3a (bezüglich der Vergütungsgruppen) und Anlage 3b (bezüglich der Lohngruppen) den Entgeltgruppen des TVöD zugeordnet. 2In den Fällen des§ 16 (TVöD-VKA) Abs. 2a TVöD kann die Eingruppierung unter Anwendung der Anlage 1a (bezüglich der Vergütungsgruppen) und Anlage 1b (bezüglich der Lohngruppen) in die in dem unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhält- nis ge mäß§ 4 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1a (bezüglich der Vergütungsgruppen) und Anla ge 1b (bezüglich der Lohngruppen), § 8 Abs. 1 oder durch vergleichbare Regelungen erworbene Entgeltgruppe erfolgen, so- fern das unmittelbar vorhergehende Arbeitsverhält- nis vor dem 1. März 2010 begründet worden ist. 3Ab- satz 1 Satz 2 bleibt unberührt. Protokollerklärung zu Absatz 7 Satz 2: Im vorhergehenden Arbeitsverhältnis noch nicht voll- zogene Bewährungs-, Tä tigkeits- oder Zeitaufstiege werden in dem neuen Arbeitsverhältnis nicht weiter geführt. (8) 1Beschäftigte, die zwischen dem 1. März 2010 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung in Entgeltgruppe 13 eingruppiert werden und die nach der Vergütungsordnung (Anlage 1a) in Vergütungs- gruppe II BAT/BAT-O mit fünf- bzw. sechsjährigem Aufstieg nach Vergütungsgruppe lb BAT/BAT-O ein- gruppiert wären, erhalten bis zum Inkrafttreten der n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 389 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 neuen Entgeltordnung eine persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Ent gelt ihrer Stufe nach Entgeltgruppe 13 und der ent- sprechenden Stufe der Entgeltgruppe 14. 2Von Satz 1 werden auch Fallgruppen der Vergütungsgruppe lb BAT/BAT-O erfasst, deren Tätigkeitsmerkmale eine bestimmte Tätigkeitsdauer voraussetzen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Beschäftigte im Sinne des § 1 Abs.2. (9) Unbesetzt (10) Die Absätze 1 bis 8 gelten für besondere tarif- vertragliche Vorschriften über die Eingruppierungen entsprechend. § 18 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit nach dem 28. Februar 2010 (1) 1Wird aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O übergeleiteten Beschäftigten in der Zeit zwischen dem 1. März 2010 und dem 29. Februar 2012 erstma- lig außerhalb von § 10 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, findet der TVöD Anwen- dung. 2Ist die/der Beschäftigte in eine individuelle Zwischenstufe übergeleitet worden, gilt für die Be- messung der persönlichenZulage § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 3Bei Überleitung in eine indivi- duelle Endstufe gilt § 6 Abs 4 Satz 2 entsprechend. 4In den Fällen des § 6 Abs. 5 bestimmt sich die Höhe der 390 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Zulage nach § 14 TVöD. (2) Wird aus dem Geltungsbereich des BMT-G/BMT- G-O übergeleiteten Beschäf tigten nach dem 28. Februar 2010 erstmalig außerhalb von § 10 eine hö- herwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, gel- ten bis zum In-Kraft-Treten eines Tarifvertrages über eine persönliche Zulage die bisherigen bezirklichen Rege lungen gemäß§ 9 Abs. 3 BMT-G und nach Anla- ge 3 Teil I des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngruppenverzeichnis) im bisherigen Geltungs- bereich mit der Maßgabe entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem TVöD richtet. (3) Bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvor- schriften des TVöD gilt - auch für Beschäftigte im Sinne des§ 1 Abs. 2 - § 14 TVöD mit der Maßgabe, dass sich die Voraussetzungen für die übertragene höherwertige Tätigkeit nach§ 22 Abs. 2 BAT/BAT-O bzw. den entsprechenden Regelungen für Arbeiter bestimmen. (4) Unbesetzt § 19 Entgeltgruppen 2 ü und 15 Ü (1) Zwischen dem 1. März 2010 und dem Inkrafttre- ten der neuen Entgeltordnung gelten für Beschäf- tigte, die in die Entgeltgruppe 2 Ü übergeleitet wor- den sind oder die in die Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a oder in die Lohngruppe 2 mit Aufstieg nach 2a eingestellt worden sind gelten ab 1. März 2010 folgende Basiswerte: n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 391 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 1.503 1.670 1.730 1.810 1865 1.906 (2) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgrup- pe I BAT/BAT-O unterliegen dem TVöD. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü übergeleitet. 3Für sie gel- ten ab 1. März 2010 folgende Basiswerte: Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe Stufe 6 4.330 4.805 5.255 5.555 5a 5.590 5.625 4Die Verweildauer in den Stufen 2 bis 4 beträgt jeweils fünf Jahre; in der Stufe 5 sieben Jahre und in der Stufe 5 a acht Jahre. § 6 Abs. 4 findet keine Anwen dung. (3) Die Basiswerte der Absätze 1 und 2 werden gern. den Regelungen des § 3 Nr. 2 Abs. 2 Buchst. b bis f des Übernahme-TV Studentenwerk Berlin erhöht. §20 (Unbesetzt) § 21 (Unbesetzt) § 22 (Unbesetzt) 392 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Erschwerniszuschläge, Schichtzulagen §23 (1) 1Bis zur Regelung in einem landesbezirklichen Ta- rifvertrag im Bereich des KAV Berlin gelten für die von§ 1 Abs. 1 und 2 erfassten Beschäftigten im jewei- ligen bisherigen Geltungsbereich - - - - die jeweils geltenden bezirklichen Regelungen zu Erschwerniszuschlägen gemäß § 23 Abs. 3 BMT-G, der Tarifvertrag zu§ 23 Abs. 3 BMT-G-O vom 14. Mai 1991, der Tarifvertrag über die Gewährung von Zu- lagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT vom 11. Januar 1962 und der Tarifvertrag über die Gewährung von Zu- lagen gemäß § 33 Abs. 1 Buchst. c BAT-O vom 8. Mai 1991 fort. 2Sind die Tarifverhandlungen nach Satz 1 nicht bis zum 31. Dezember 2012 abgeschlossen, gelten die landesbezirklichen Tarifverträge ab 1. Januar 2013 mit der Maßgabe fort, dass die Grenzen und die Bemes- sungsgrundlagen des § 19 Abs. 4 TVöD zu beachten sind. Protokollerklärung zu Absatz 1: Bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschrif- ten des TVöD (mit Entgeltordnung) regeln abweichend von § 19 Abs. 4 TVöD die Tarifvertragsparteien auf lan- desbezirklicher Ebene die Anpassung der Erschwer- niszuschläge bei allgemeinen Entgelterhöhungen. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 393 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (2) 1Bis zum In-Kraft-Treten der Entgeltordnung gelten für Beschäftigte gemäß § 1 Abs. 1, auf die bis zum 28. Februar 2010 der Tarifvertrag betreffend Wechsel schicht- und Schichtzulagen für Angestellte vom 1. Juli 1981, der Tarifvertrag betreffend Wechselschicht- und Schichtzulagen für Angestellte (TV Schichtzu- agen Ang-O) vom 8. Mai 1991, der Tarifvertrag zu § 24 BMT-G (Schichtlohnzuschlag) vom 1. Juli 1981 oder der Tarifvertrag zu§ 24 Abs. 4 Unterabs. 1 BMT G-O (TV Schichtlohnzuschlag Arb-O) vom 8. Mai 1991 Anwendung gefunden hat, diese Tarifverträge einschließlich der bis zum 28. Februar 2010 zu ihrer Anwendung maßgebenden Begriffsbestimmungen des BAT/BAT-O/BMTG/BMT-G-O weiter. 2Für alle übrigen Beschäftigten gelten bis zum Inkrafttreten der Entgeltordnung die Regelungen des § 8 Abs. 5 und 6 in Verbindung mit § 7 Abs. 1 und 2 TVöD. 3Satz 1 gilt nicht für § 4 Nm. 2, 3, 8 und 10 des Tarifvertrages zu § 24 BMT-G (Schichtlohnzuschlag) vom 1. Juli 1981; insoweit findet § 2 Abs. 2 Anwendung. §24 Bereitschaftszeiten landesbezirklich für Hausmeister und 1Die zeiten Beschäftigtengruppen mit Bereitschafts innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit getroffenen Tarifverträge und Tarifre gelungen sowie Nr. 3 SR 2r BAT-O gelten fort. 2Dem Anhang zu § 9 TVöD wider sprechende Regelungen zur Arbeitszeit sind bis zum 1. März 2010 entsprechend anzupassen. 394 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 §25 (Unbesetzt) §26 (Unbesetzt) § 27 (Unbesetzt) §28 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile Bezüge im Sinne des§ 36 Abs. 1 Unterabs. 2 BAT/ BAT-O, § 26 a Abs. 1 Unterabs. 2 BMT-G/BMG-O für Arbeitsleistungen bis zum 28. Februar 2010 werden nach den bis dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 28. Februar 2010 beendet worden wäre. Abschnitt IVa Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst § 28a Überleitung der Beschäftigten in die Anlage C (VKA) zum TVöD und weitere Regelungen (1) 1Die unter den Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD fallenden Beschäftig ten (§ 1 Abs. 1 und 2) werden am 1. März 2010 in die Entgeltgruppe, in der sie nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD eingruppiert sind, übergeleitet. 2Die Stufenzuordnung n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 395 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 in der neuen Entgeltgruppe bestimmt sich nach Absatz 2, das der/dem Beschäftigten in der neuen Entgeltgruppe und Stufe zu stehende Entgelt nach Absatz3. (2) 1Die Beschäftigten werden entsprechend der Regelungen für die Überleitung der Angestellten nach § 6 einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe der gemäß Absatz 1 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet. 2Zum 1. März 2012 steigen diese Beschäftigten in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach § 1 Abs. 2 Satz 6 bis 8 der Anlage zu Abschnitt VIII (Sonderregelungen VKA) § 56 BT-V. 4Im Übrigen gelten die Regelungen des§ 6, soweit nachfolgend nichts Abweichendes geregelt ist. (3) 1Es wird ein Vergleichsentgelt nach den Regelungen des § 5 Abs. 1, 2, 4 bis 6 gebildet. 2Im Vergleichsentgelt wird eine im Februar 2010 zustehende Vergütungsgruppenzulage eingerechnet. 3Bei übergeleiteten Beschäftigten wird das Vergl eichsentgeltum2,65v.H.erhöht. 4Dies gilt nicht für Beschäftigte, die in die Stufe 2 übergeleitet werden, weil ihr Vergleichsentgelt unter dem Entgelt der Stufe 2 liegt bzw. für Beschäftigte, die einer individuellen Endstufe zugeordnet werden. 5Werden Beschäftigte nur wegen der Erhöhung um 2,65 v.H. einer in dividuellen Endstufe zugeordnet, bleibt es bei der Erhöhung um 2,65v.H. (4) Unbesetzt 396 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 (5) Unbesetzt (6) Unbesetzt (7) 1Auf aus dem BAT/BAT-O in den TVöD übergelei- tete Beschäftigte, die nach dem Anhang zu der Anla- ge C (VKA)zumTVöD in der Entgeltgruppe S 8 oder S 9 eingruppiert wären, finden mit Ausnahme der Be- schäftigten in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/ Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozial pä- dagogen mit staatlicher Anerkennung die Absätze 1 bis 3 nur Anwendung, wenn sie bis zum 30. Sep- tember 2010 (Ausschlussfrist) ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD schriftlich geltend ma chen. 2Im Falle einer Geltend- machung erfolgt die Überleitung nach den allgemei- nen Regelungen für Angestellte; die weiteren Rege- lungen des§ 28a findet damit keine Anwendung. 3§ 2 der Anlage zu Abschnitt VIII Sonderregelungen (VKA) § 56 BT-V findet auch dann Anwendung, wenn keine Geltendmachung nach Satz 1erfolgt. (8) 1Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 TVöD gelten für aus dem BAT/BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die vor dem 1. März 2010 eingestellt wurden, denen im Februar 2010 eine Vergütungsgruppenzulage zusteht und die a) nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe S 11 eingruppiert sind, folgende Basiswerte der Entgeltgruppe S 11 Ü: Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 5a Stufe 6 2.169,77 2.452,82 2.575,48 2.877,40 3.113,28 3.184,04 3.254,81 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 397 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 b) nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe S 12 eingruppiert sind, folgende Basiswerte der Entgeltgruppe S 12 Ü: Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 5a Stufe 6 2.254,17 2.490,05 2.716,50 2.914,63 3.159,95 3.211,84 3.263,73 c) nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe S 13 eingruppiert sind, folgende Basiswerte der Entgeltgruppe S 13 Ü: Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 5a Stufe 6 2.348,53 2.537,23 2.773,11 2.961,81 3.197,69 3.256,66 3.315,63 2Im Übrigen gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 3 mit Ausnahme der Er höhung des Vergleichsentgelts um 2,65 v.H. (9) 1Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 TVöD gelten für aus dem BAT/BAT-O übergeleitete Beschäftigte, die vor dem 1. März 2010 eingestellt wurden, denen im Februar 2010 eine Vergütungsgruppenzulage zu- steht und die in eine indivi duelle Zwischenstufe zwi- schen den Stufen 3 bis 5 übergeleitet werden und nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe S 16 eingruppiert sind, in den Stufen 3, 4 und 5 folgende Basiswerte der Entgelt gruppe S 16Ü: Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 3.011,70 3.346,65 3.554,22 398 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2Im Übrigen gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 3 mit Ausnahme der Er höhung des Vergleichsent- gelts um 2,65 v.H. 3Mit Erreichen der Endstufe gilt der Basiswert der Endstufe. (10) §§ 8, 9 und § 17 Abs. 7 sowie die Anlagen 1a und 3a finden auf Beschäftigte, die nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD eingruppiert sind, kei ne Anwendung. (11) 1Ein im März 2012 noch nicht zustehender Strukturausgleich, der nach Überleitung aus dem BAT/BAT-O aus der Ortszuschlagsstufe 2 zu zahlen ist, wird um den Betrag gekürzt, der bei Überleitung aus dem BAT/BAT-O aus derselben Vergütungsgruppe und der derselben Stufe aus der Ortszuschlagsstufe 1 in der Anlage 2 ausgewiesen ist. 3Die Kürzung erfolgt unabhängig davon, ab welchem Zeitpunkt und für welche Dauer der Strukturausgleich den aus Ortszuschlags stufe 1 übergeleiteten Beschäftigten zusteht. 4Am 1. März 2012 noch nicht zu stehende Strukturausgleiche für aus Ortszuschlagsstufe 1 -übergeleitete Be schäftigte entfallen. (12) Die sich aus der Eingruppierung der Beschäf- tigten nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD bzw. nach Absatz 5 und 6 ergebenden Entgeltstei gerungen gelten als allgemeine Entgel- tanpassung im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz9. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 399 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         400

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Abschnitt V Besondere Regelungen § 29 (Unbesetzt) §30 Aufnahme einer Stufe 5 a 1Bei aus dem Geltungsbereich des BAT/BAT-O übergeleiteten Beschäftigten wird abweichend von § 16 TVöD VKA, sofern im Anhang zu § 16 TVöD nichts abwei chendes vereinbart ist, ab Entgeltgruppe 9 die Stufe 6 wie folgt erreicht: a) Stufe 5 a nach sieben Jahren in Stufe5, b) Stufe 6 nach acht Jahren in Stufe 5 a, frühestens ab 1. März 2025. 2Die Entgeltstufe 5 a entspricht dem Tabellenwert der Stufe 5 zuzüglich des halben Differenzbetrages zwischen den Stufen 5 und 6, kaufmännisch auf volle Eurobeträge gerundet. 3Der Tabellenwert der Stufe 5 a erhöht sich bei zukünftigen allgemeinen Entgeltsteigerungen im gleichen Verhältnis wie sich die übrigen Tabellenwerte beim Studentenwerk Berlin erhöhen. 4Mit Erreichen der Stufe 5 a entfällt ein etwaiger Strukturausgleich. 5Diese Regelung gilt auch für Beschäftigte nach § 1 Abs. 2. 400 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 6Für Eingruppierungs- und Umgruppierungsvorgänge ab dem 1. März 2010 bis zum Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung zum TVöD findet die Vergütungsordnung der VKA (Anlage 1 a zum BAT/ BAT-O) Anwendung. Protokollerklärung zu § 30: 1. Sofern im Anhang zu § 16 (VKA) TVöD angegeben ist, dass für Beschäftigte als Endstufe in einer Entgeltgruppe die Stufe 5 gilt, können die Stufen 5 a und 6 nicht erreicht werden. 2. Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungs- dienst gelten die angegeben Ta bellenwerte der Stufe 5 a als Ausgangswerte für die Entgeltanpassung gem. § 3 Nr. 2 Übernahme-TV Studentenwerk Berlin. § 31 Altersteilzeitarbeit Für deren Beschäftigte, Altersteilzeit- (1) arbeitsverhältnis bis zum 28. Februar 2010 begonnen hat, gelten die bisher vereinbarten Arbeitsbedingungen bis zum Ende des Altersteilzeit- arbeitsverhältnisses fort. Protokollerklärung: Allgemeine Entgelterhöhungen werden unter Berücksichtigung der Regelung des§ 3 Nr. 2 des Übernahme-TV Studentenwerk Berlin umgesetzt. n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 401 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 §32 Ausgleich fürArbeitszeitguthaben (1) 1Der Ausgleich für Arbeitszeitguthaben, die unter den Anwendungs-TVStuden tenwerk Berlin erworben wurden, erfolgt grundsätzlich nach den Regelungen des Anwendungs-TV Studentenwerk Berlin. bisher erfolgten 2Ein Anspruch Erhöhungsbetrag besteht nicht mehr. 3Der Ausgleich von Arbeitszeitguthaben erfolgt bei einer Fünf-Tage- Woche mit einem Fünftel der ab März 2010 geltenden tariflichen schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit. regelmäßigen auf den durch (2) Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass seit 1. März 2010 kein Anspruch auf FT-Tage mehr besteht bzw. FT-Tage nicht mehr genommen werden können, es sei denn, diese dienen dem Abbau von per 28. Februar 2010 vorhandenen Arbeitszeit- kontoguthaben. Regelungen für Beschäftigte in .Speisebetrieben §33 in Speisebetrieben beschäftigten 1Den Kassierern/Kassiererinnen, Küchenarbeitern/ Küchenarbeiterinnen, Küchenwirtschaftsarbeitern/ Küchenwirtschafts arbeiterinnen und Lagerarbeitern/ Lagerarbeiterinnen wird ein einmaliges Wahlrecht eingeräumt, ihre vertragliche Arbeitszeit um 10 v.H. zu reduzieren. 2Sofern von die sem Wahlrecht Gebrauch gemacht wird, verringert sich das zustehende 402 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 monatliche Entgelt entsprechend. 3Das Wahlrecht muss bis zum 30. September 2010 ausgeübt werden. Abschnitt VI Übergangs- und Schlussvorschriften §34 Inkrafttreten, Laufzeit (1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. März 2010 in Kraft. (2) 1DerTarifvertrag kannohneEinhaltungeinerFristje- derzeitschriftlichgekündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 2018. 2Die §§ 17 bis 19 einschließlich Anlagen können ohne Einhaltung einer Frist, jedoch nur insgesamt, schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 2018. (3) Zukünftige Änderungen zum TVÜ-VKA werden zeit- und lnhaltsgleich über nommen, sofern der Arbeitgeber Studentenwerk Berlin von diesen Regelungen betroffen ist. Ausgeschlossen sind Vergünstigungen, die sich aus der späteren Überleitung in den TVöD beim Studentenwerk Berlin ergeben. Protokollerklärungen: 1. Bei auftretenden Anwendungsfragen werden die Tarifvertragsparteien eine im Sinne der bereits getroffenen Regelung einvernehmliche Lösung finden. 2. Offensichtliche redaktionelle Unrichtigkeiten n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 403 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 können von einer Redaktionskommission der Vertragsparteien ohne Verhandlungen berichtigt werden. Berlin, 23. April 2010 Studentenwerk Berlin Anstalt des öffentlichen Rechts ver.di – Vereinte Dienstleisgsgewerkschaft – Landesbezirk Berlin-Brandenburg – 404 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage 1a Zuordnung der Vergütungsgruppen zu den Entgeltgruppen für am 28.Februar/1. März 2010 vorhandene Beschäftigte für dieÜberleitung Entgelt- gruppe 15 Ü Vergütungsgruppe I 15 14 13 12 11 Ia Ia nach Aufstieg aus Ib Ib mit ausstehendem Aufstieg nach Ia (keine Stufe 5a und 6) Ib ohne Aufstieg nach Ia Ib nach Aufstieg aus IIa IIa mit ausstehendem Aufstieg nach Ib IIa ohne Aufstieg nach Ib IIa nach Aufstieg aus III III mit ausstehendem Aufstieg nach IIa III ohne Aufstieg nach IIa III nach Aufstieg aus IVa IVa mit ausstehendem Aufstieg nach III n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 405 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         406

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 10 9 8 7 6 IVa ohne Aufstieg nach III IVa nach Aufstieg aus IVb IVb mit ausstehendem Aufstieg nach IVa Va in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa (Zuordnung zu Stufe 1) IVb ohne Aufstieg nach IVa IVb nach Aufstieg aus Va ohne weiteren Aufstieg nach IVa IVb nach Aufstieg aus Vb Vb mit ausstehendem Aufstieg nach IVb Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 5a und 6) Vb nach Aufstieg aus Vc (Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe 5a und 6) Vc mit ausstehendem Aufstieg nach Vb Vc ohne Aufstieg nach Vb Vc nach Aufstieg aus VIb Keine VIb mit ausstehendem Aufstieg nach Vc VIb ohne Aufstieg nach Vc VIb nach Aufstieg aus VII 406 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 VII mit ausstehendem Aufstieg nach VIb VII ohne Aufstieg nach VIb VII nach Aufstieg aus VIII Keine VIII mit ausstehendem Aufstieg nach VII VIII ohne Aufstieg nach VII VIII nach Aufstieg aus IXb Keine IXa IXb mit ausstehendem Aufstieg nach VIII IXb mit ausstehendem Aufstieg nach IXa IXb nach Aufstieg aus X (keine Stufe 6) X (keine Stufe 6) Keine 5 4 3 2Ü 2 1 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 407 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage 1b Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für am 28. Februar/1. März 2010 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung Entgelt- gruppe 150 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Lohngruppe - - - - - - - 9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5, 5a und 6) 8a 8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8a 8 nach Aufstieg aus 7 7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8a 7a 7 mit ausstehendem Aufstieg nach 7a 7 nach Aufstieg aus 6 6 mit ausstehendem Aufstieg nach 7 und 7a 408 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 6a 6 mit ausstehendem Aufstieg nach 6a 6 nach Aufstieg aus 5 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 6 und 6a 5a 5 mit ausstehendem Aufstieg nach 5a 5 nach Aufstieg aus 4 4 mit ausstehendem Aufstieg nach 5 und 5a 4a 4 mit ausstehendem Aufstieg nach 4a 4 nach Aufstieg aus 3 3 mit ausstehendem Aufstieg nach 4 und 4a 3a 3 mit ausstehendem Aufstieg nach 3a 6 5 4 3 Entgelt- gruppe Lohngruppe 2Ü 3 nach Aufstieg aus 2 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 3 und 3a 2a 2 mit ausstehendem Aufstieg nach 2a 2 nach Aufstieg aus 1 2 nach Aufstieg aus 1 1 mit ausstehendem Aufstieg nach 2 und 2 a n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 409 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         410

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 2 1 1a (keine Stufe 6) 1 mit ausstehendem Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) - Anlage 2 Strukturausgleiche für Angestellte Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 Abschnitt B Abs. 5 BAT/BAT-0 bemisst, erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des Strukturausgleichs für Verheiratete. Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs ab 1. März 2012. Die Angabe „nach ... Jahren“ bedeutet, dass die Zahlung nach den genannten Jahren ab dem In-Kraft Treten des TVöD beginnt; so wird z. B. bei einem Merkmal „nach 4 Jahren“ der Zahlungsbeginn auf den 1. März 2014 festgelegt, wobei die Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbe- zügen erfolgt. Die Dauer der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet „dauerhaft“ die Zahlung während der Zeit des Arbeitsverhältnisses. Ist die Zahlung „für“ eine bestimmte Zeit von Jahren angegeben, ist der Bezug auf diesen Zeitraum be grenzt (z. B. ,,für 5 Jahre“ bedeutet Beginn der Zahlung im März 2012 und Ende der Zahlung mit Ablauf Februar 2017). Eine Ausnahme besteht dann, 410 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         411

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 wenn das Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen Entgeltgruppe zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Struk turausgleich bis zum nächsten Stufenaufstieg fortgezahlt. Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Stufenaufstieg in die Endstufe erfolgt, in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten Dauer. Aufstieg Orts- Zu- schlag Entgelt- gruppe Vergü- tungs- gruppe bei Inkraft- treten TVÜ Höhe Aus- gleichs- betrag Le- bens- alters- stufe bei Inkraft- treten TVÜ 2 2 2 2 2 3 3 3 3 X X X X X VIII VIII VIII VIII IXb nach 2 OZ2 IXb nach 2 OZ2 IXb nach 2 OZ2 IXb nach 2 OZ2 IXb nach 2 OZ2 ohne ohne ohne ohne OZ2 OZ2 OZ2 OZ2 23 29 31 33 35 25 27 29 31 40€ 30€ 30€ 30€ 20€ 35€ 35€ 35€ 35€ Dauer für 4 Jahre ddauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft nach 4 Jahren dauer- haft nach 4 Jahren dauer- haft n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 411 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 3 3 3 6 6 6 6 6 6 8 8 9 9 9 9 VIII VIII VIII VIb VIb VIb VIb VIb VIb Vc Vc Vb Vb Vb Vb ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne OZ2 OZ2 OZ2 OZ2 OZ2 OZ2 OZ2 OZ2 OZ2 OZ2 OZ2 oz 1 oz 1 oz 1 OZ2 33 35 37 29 31 33 35 37 39 37 39 29 31 33 27 35€ 35€ 20€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ 40€ 40€ 60€ 60€ 60€ 90€ dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 12 Jahre nach 4 Jahren für 7 Jahre für 7 Jahre nach 4 Jahren für 7 Jahre 412 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Vb Vb ohne ohne OZ2 OZ2 29 35 90€ 20€ Vb ohne 022 37 40€ Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb Vb IVb ohne ohne IVb nach 6 Jahren IVb nach 2, 3, 4, 6 Jahren IVb nach 2, 3, 4, 6 Jahren IVb nach 2, 3, 4, 6 Jahren IVb nach 2, 3, 4, 6 Jahren IVb nach 2, 3, 4, 6 Jahren ohne 022 022 021 oz 1 39 41 29 40€ 40€ 50€ 35 60€ 022 31 50€ 022 37 60€ 022 39 60€ 022 021 41 35 60€ 60€ für 7 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft nach 4 jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 3 Jahre für 4 Jahre für 4 Jahre dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 4 Jahre 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 413 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 ohne ohne ohne ohne 022 022 022 022 IVa nach 2, 4, 6 Jahren oz 1 31 37 39 41 35 41 43 29 50€ 60€ 60€ 60€ 40€ 30€ 30€ 70€ 021 oz 1 022 IVa nach 2, 4, 6 Jahren IVa nach 2, 4, 6 Jahren IVa nach 6. Jahren IVa nach 2, 4, 6 Jahren IVa nach 2, 4, 6 Jahren IVa nach 2,4,6 Jah- ren 022 37 60€ 022 39 60€ 022 41 85€ für 4 Jahre dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 4 Jahre dauer- haft dauer- haft für 7 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 IVb IVb IVb IVb IVb IVb IVb IVb IVb IVb IVb 414 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Vergü- tungs- gruppe bei In- Kraft- Tre- ten TVÜ Ent- gelt- grup- pe Aufstieg Orts-zu- schlag Lebens- altersstufe Höhe Aus- gleichs- betrag Dauer bei In- kraft- Tre- ten TVÜ IVa nach 2,4,6 Jahren 10 10 10 10 10 10 10 10 IVb lva lva lva lva lva lva lva ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne IIInach4, 6, 8 Jahren III nach 4, 6,8 Jahren 11 lva 11 IVa 022 OZ 1 OZ 1 OZ 1 022 022 022 022 OZ 1 OZ 1 43 35 41 43 37 39 41 43 41 43 dauer- haft für 4 Jahre dauer- haft dauer- haft nach 4 Jah- ren- dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft 60€ 40€ 30€ 30€ 60€ 60€ 85€ 60€ 40€ 40€ n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 415 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 III nach 4, 6, 8 Jahren 022 37 70€ 11 IVa 11 IVa 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 IVa IVa III III III III III III III III III III nach 4, 6, 8 Jahren III nach 4, 6, 8 Jahren III nach 4, 6, 8 Jahren ohne ohne ohne ohne ohne ohne IIa nach 10 Jahren IIa nach 10 Jahren IIa nach 10 Jahren 022 022 022 oz 1 oz 1 022 022 022 022 oz 1 oz 1 oz 1 39 41 43 41 43 37 39 41 43 33 35 39 70€ 85€ 70€ 40€ 40€ 70€ 70€ 85€ 70€ 95€ 95€ 50€ 12 III IIa nach 10 Jahren oz 1 41 50€ 416 nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft nach vier Jahren dauer- dauer- haft nach 4 dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 5 Jahre für 4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 IIa nach 10 Jahren IIa nach 10 Jahren OZ 1 022 43 33 50€ 100€ dauer- haft für 4 Jahre Orts- Zu- schlag Lebens- alters- stufe Höhe Aus- gleichs- betrag Dauer bei Inkraft- Treten TVÜ 022 37 100€ 022 39 100€ 022 022 oz 1 oz 1 oz 1 oz 1 41 43 35 39 41 43 100 € 85€ 95€ 50€ 50€ 50€ nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft Aufstieg IIa nach 10 Jahren IIa nach 10 Jahren IIa nach 10 Jahren IIa nach 10 Jahren IIa nach 8 Jahren IIa nach 8 Jahren IIa nach 8 Jahren IIa nach 8 Jahren 12 12 III III Vergü- tungs- gruppe bei Inkraft- treten TVÜ Ent- gelt- grup- pe 12 12 12 12 12 12 12 12 III III III III III III III III n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 417 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 III III III III III III III III III III III III III III III IIa nach 8 Jahren IIa nach 8 Jahren IIa nach 8 Jahren IIa nach 8 Jahren IIa nach 8 Jahren IIa nach 8 Jahren IIa nach 5 Jahren IIa nach 5 u. 6 Jahren IIa nach 5 u. 6 Jah- IIa nach 5 u. 6 Jah- IIa nach 5 u. 6 Jah- IIa nach 5 u. 6 Jah- 022 022 022 022 022 022 OZ 1 OZ 1 OZ 1 OZ 1 OZ 1 022 022 IIa nach 5 u. 6 Jah- IIa nach 5 u. 6 Jah- 022 022 31 33 37 39 41 43 29 35 39 41 43 33 37 39 41 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 85€ 100€ 95€ 50€ 50€ 50€ 100 € 100€ 100 € 100 € für 5 Jahre für 4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 3 Jahre für 4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft für4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft 418 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         419

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 III IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa ohne ohne ohne lb nach 15 Jahren lb nach 15 Jahren lb nach 15 Jahren lb nach 15 Jahren lb nach 15 Jahren lb nach 15 Jahren Vergü- tungs- gruppe bei Inkraft- treten TVÜ Ent- gelt- grup- pe Aufstieg 85€ 60€ 60€ 60€ 80€ 80€ 80€ 60€ 110 € 110 € dauer- haft nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft Höhe Aus- gleichs- betrag Dauer 022 022 022 022 oz 1 oz 1 oz 1 oz 1 022 022 43 39 41 43 39 41 43 45 37 39 Ortszu- schlag Lebens- alters- stufe bei Inkraft- treten TVÜ 14 IIa Ib nach 15 Jahren 022 41 110 € dauer- haft n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 419 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         420

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 14 14 14 14 14 14 14 14 14 IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa 14 IIa 14 14 14 14 IIa IIa IIa IIa Ib nach 15 Jahren Ib nach 15 Jahren Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 5 u. 6 Jah- Ib nach 11 Jahren 022 022 021 021 021 021 021 022 022 022 022 022 022 021 43 45 31 35 41 43 45 31 33 39 41 43 45 33 110 € 60€ 100 € 100 € 80€ 80€ 60€ 110 € 50€ 110 € 110 € 110 € 60€ 50€ 14 IIa Ib nach 11 Jahren 021 35 50€ 420 dauer- haft dauer- haft für 3 Jahre für 4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 7 Jahre für 4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft nach 4 Jahren für 5 Jahre für 5 Jahre 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         421

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa IIa Ib Ib Ib Ib Ib nach 11 Jahren Ib nach 11 Jahren Ib nach 11 Jahren Ib nach 11 Jahren Ib nach 11 Jahren Ib nach 11 Jahren Ib nach 11 Jahren Ib nach 11 Jahren Ib nach 11 Jahren Ib nach 11Jahren ohne ohne ohne ohne 021 021 021 021 022 022 022 022 022 022 021 021 021 021 37 41 43 45 35 37 39 41 43 45 35 41 43 45 80€ 80€ 80€ 60€ 110 € 110 € 110 € 110 € 110 € 60€ 100 € 80€ 80€ 60€ für 4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft nach 3 Jahren für 3 Jahre dauer- haft nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft dauer- haft n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 421 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         422

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 14 14 Ib Ib ohne ohne 022 022 33 39 50€ 110 € 14 Ib ohne 022 41 110 € für 4 Jahre nach 4 Jahren dauer- haft dauer- haft Vergü- tungs- gruppe bei Inkraft- treten TVÜ Ent- gelt- grup- pe Aufstieg 14 14 15 15 15 15 15 15 Ib Ib Ia Ia Ia Ia Ia Ia ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne Ortszu- schlag Lebens- alters- stufe bei In- Kraft- Treten TVÜ 022 022 OZ 1 OZ 1 OZ 1 022 022 022 43 45 39 43 45 37 41 43 Höhe Aus- gleichs- betrag Dauer 110 € 60€ 110 € 50€ 50€ 110 € 50€ 50€ dauer- haft dauer- haft für 4 Jahre dauer- haft dauer- haft für 4 Jahre dauer- haft dauer- haft 422 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         423

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Ü 15 Ü Ia Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib Ib 1 1 ohne Ia nach 8 Jahren Ia nach 8 Jahren Ia nach 8 Jahren Ia nach 8 Jahren Ia nach 8 Jahren Ia nach 8 Jahren Ia nach 8 Jahren Ia nach 4 Jahren Ia nach 4 Jahren Ia nach 4 Jahren Ia nach 4 Jahren Ia nach 4 Jahren Ia nach 4 Jahren Ia nach 4 Jahren ohne ohne 022 OZ 1 OZ 1 OZ 1 022 022 022 022 OZ 1 OZ 1 OZ 1 022 022 022 022 022 022 45 39 43 45 37 41 43 45 39 43 45 37 41 43 45 43 45 50€ 110 € 50€ 50€ 110 € 50€ 50€ 50€ 110 € 50€ 50€ 110 € 50€ 50€ 50€ 50€ 50€ dauer- haft für 4 Jahre dauer- haft dauer- haft für 4 Jahre dauer- haft dauer- haft dauer- haft für 4 Jah-re dauer- haft dauer- haft für 4 Jahre dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft dauer- haft n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 423 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         424

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Anlage 3a Vorläufige Zuordnung der Vergütungsgruppen zu den Entgeltgruppen für zwischen dem 1. März 2010 und dem Inkrafttreten der neuen Entgeltord nung stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvor- gänge Entgelt- Vergütungsgruppe Ia 15 14 13 12 11 Ib mit Aufstieg nach la (zwingend Stufe 1, keine Stufe Sa und 6) Ib ohne Aufstieg nach Ia Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung voraussetzen (II mit und ohne Aufstieg nach lb) [ggf. mit Zulagenregelung nach § 17 Abs. 8 TVÜ-VKA] und weitere Beschäftigte, die nach der Vergütungs- ordnung zum BAT/BAT-0/BAT-Ostdeutsche Sparkassen unmittelbar in Verg.Gr. II eingruppiert sind III mit Aufstieg nach II III ohne Aufstieg nachII IVa mit Aufstieg nachIII 424 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         425

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 IVa ohne Aufstieg nach III IVb mit Aufstieg nach IVa Vb in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach lva IVb ohne Aufstieg nach IVa Vb mit Aufstieg nach IVb Vb ohne Aufstieg nach IVb (Stufe 5 nach 9 Jahren in Stufe 4, keine Stufe Sa und 6) Vc mit Aufstieg nach Vb Vc ohne Aufstieg nach Vb Keine Vlb mit Aufstieg nach Vc Vlb ohne Aufstieg nach Vc VII mit Aufstieg nach Vlb VII ohne Aufstieg nach Vlb Keine VIII mit Aufstieg nach VII VIII ohne Aufstieg nach VII Keine IX a mit Aufstieg nach VIII IX mit Aufstieg nach IXa oder VIII X ( keine Stufe 6) 10 8 7 6 5 4 3 20 2 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 425 

                                        

                                        

                                    

                                    
                                        
                                            

                                            
                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                                
                                                    

                                                

                                            

                                        

                                    

                                

                                
                                    
                                         426

                                        
                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 1 Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel Essens- und Getränkeausgeber/innen Garderobenper- sonal Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich Reiniger/innen in Außen- bereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks Wärter/ innen von Bedürfnisanstalten Servierer/innen Hausarbeiter/innen Hausgehilfe/ Hausgehilfin Bote/Botin (ohneAufsichtsfunktion) Ergänzungen können durch landesbezirklichen Tarif- vertrag geregelt werden. Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bishe- rigen tariflichen Zuordnungen zu Vergütungs-/Lohn- gruppen. Anlage 3b Vorläufige Zuordnung der Lohngruppen zu den Ent- geltgruppen für zwischen dem 1. März 2010 und dem Imkrafttreten der neuen Entgeltordnung stattfin- dende Eingrup pierungs- und Einreihungsvorgänge Entgelt- gruppe Lohngruppe 15 14 13 12 - - - - 426 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 11 10 - - 9 8 7 6 5 4 3 9 (zwingend Stufe 1, Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5, 5a und 6) 7 mit Aufstieg nach 8 und Sa 7 mit Aufstieg nach 7a 6 mit Aufstieg nach ?und 7a 6 mit Aufstieg nach 6a 5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 5 mit Aufstieg nach 5a 4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 4 mit Aufstieg nach 4a 3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 3 mit Aufstieg nach 3a 2 mit Aufstieg nach 3 und 3a 20 2 mit Aufstieg nach 2a 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) - 2 1 n i l r e B k r e w n e t n e d u t S - Ü V T 427 
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                                            Tarifwerk studierendenWERK BERLIN 2020 Niederrschriftserklärungen: Niederschriftserklärung zur Protokollerklärung zu § 2 Abs. 1: Landesbezirkliche Regelungen sind auch Rege- lungen, die vor der ver.di-Gründung im Tarifrecht als bezirkliche Regelungen bezeichnet sind. Niederschriftserklärung zu § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 sowie§ 9 Abs. 2 bis 4: Eine missbräuchliche Entziehung der Tätigkeit mit dem ausschließlichen Ziel, eine Höhergruppierung bzw. eine Besitzstandszulage zu verhindern, ist nicht zulässig. Niederschriftserklärung zu § 10 Abs. 1 und 2: Die Tarifvertragsparteien stellen klar, dass die vertre- tungsweise Übertragung einer höherwertigen Tätig- keit ein Unterfall der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit ist. Gleiches gilt für die Zulage nach§ 2 der Anlage 3 zum BAT. Niederschriftserklärungen zu § 12: 1Die Tarifvertragsparteien sind sich angesichts der Fülle der denkbaren Fallgestaltungen bewusst, dass die Festlegung der Strukturausgleiche je nach indivi- dueller Fallgestaltung in Einzelfällen sowohl zu über- proportional positiven Wirkungen als auch zu Härten führen kann. 2Sie nehmen diese Verwerfungen im In- teresse einer für eine Vielzahl von Fallgestaltungen angestrebten Abmilderung von Exspektanzverlusten hin. 428 
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